
 

 

Änderungen Stand 24.04.2020 
 

 

In Spalte 3 wird die Summe der für Direktzahlungen akti-
vierten Schläge mit beihilfefähigen Nutzungen ab 0,1 ha an-
gezeigt. Die Anzeige in Spalte 4 zeigt die Differenz zwi-
schen voraussichtlichem ZA-Umfang und der aktivierten 
Fläche. Wird für das AJ 2020 nicht ein entsprechender Um-
fang genutzt, so liegt eine wiederholte Nichtnutzung vor, was 
zu einem entsprechenden ZA-Einzug im AJ 2019 führt. Wird 
für das AJ 2020 nicht ein entsprechender Umfang genutzt, so 
liegt eine wiederholte Nichtnutzung vor, was zu einem 
entsprechenden ZA-Einzug für das AJ 2020 führt (der im 
Frühjahr 2021 durchgeführt wird). Wird ein solcher ZA-
Überhang noch vor dem GA-Schlusstermin an eine/einen an-
dere/anderen Aktive/Aktiven Betriebsinhaberin/Betrieb-
sinhaber übertragen, der ZA benötigt, können diese bei 
diesem prämienwirksam berücksichtigt werden. 

 

Änderungen Stand 24.03.2020 
 

II.4 Länderübergreifende grafische Antrag-
 stellung 
 

 

Berücksichtigung der außerhalb Baden-Württembergs gele-
genen Flächen in der Auswertung 8 in FIONA zur Einhaltung 
der Greeningbedingungen 

Die außerhalb Baden-Württembergs gelegenen Flächen sind 
nur dann in der Auswertung 8 in FIONA zur Einhaltung der 
Greeningbedingungen enthalten, wenn Sie diese Flächen in 
FIONA über die entsprechende Schaltfläche „Flächen holen“ 
in Abschnitt AB 3 in die dafür vorgesehene „Tabelle aus der 
Antragssoftware anderer Bundesländer“ eingespielt und 
diese Flächen von dort in das FSV gesendet haben. 

Das Einspielen mittels der Schaltfläche „Flächen holen“ 
funktioniert nur, wenn Sie die außerhalb BWs liegenden Flä-
chen im Antragssystem des Belegenheitslandes grafisch mit 
den erforderlichen Flächenattributen erfasst und dort den An-
trag mit dem dort erforderlichen Datenbegleitschein abge-
schlossen haben. Das Gleiche gilt für die Hinweismeldung 
DZ-28 bis DZ-34 zum Greening. 

 
Abschnitt AB3: "Flächen abholen“ und „Flächen ans FSV 
senden“ 

Ihre Flächen außerhalb BWs werden nur dann in den unten 
gelisteten Übersichten und Auswertungen berücksichtigt, 
bzw. stehen Ihnen nur dann für erforderlichen Angaben im 
FIONA-FSV zur Verfügung, wenn Sie diese im ersten Schritt 
über die Schaltfläche "Flächen abholen“ im Abschnitt AB3 
in die Tabelle einspielen und anschließend diese Flächen mit 

der Schaltfläche „Flächen ans FSV senden“ in das FIONA-
FSV übertragen.  

Erst nach den Vorgängen "Flächen abholen“ und „Flächen ans 
FSV senden“  

a) werden Ihre Flächen außerhalb BWs berücksichtigt  
 in der vorläufigen Greeningberechnung in der Über-

sicht zum Greening in DZ2.1 und in der Auswer-
tung 8,  

 in der Übersicht zu Ihren ZA und deren Nutzung in 
DZ1 und der Auswertung 2 zur Aktivierung Ihrer 
ZA,  

b) und stehen Ihnen diese Flächen im FIONA-FSV zur Ver-
fügung  
 für die Angaben zur Beantragung der Sommerwei-

deprämie und die Angaben zur Hauptfutterfläche in 
FAKT  

 für die zusätzlichen Angaben zu Hanf.  
 

 

Generelle Hinweise zum Einspielen der außerhalb Baden-
Württembergs gelegenen Flächen in FIONA 

War das Einspielen der gewünschten Flächen in die Tabelle 
im Abschnitt AB 3 zunächst nicht erfolgreich, weil das An-
tragssystem des anderen Landes die Flächendaten erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellt, wiederholen Sie 
den Vorgang zu diesem späteren Zeitpunkt. In FIONA finden 
Sie Hinweise dazu, wann die Antragssysteme der anderen 
Länder Daten an FIONA liefern können. Nach derzeitigem 
Stand können die Flächendaten für den Großteil der Länder im 
März, spätestens Anfang April in FIONA eingespielt werden. 
Dies trifft zu für die Länder in denen hauptsächlich Flächen 
von baden-württembergischen Betrieben bewirtschaftet wer-
den, wie Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen. Bedenken 
Sie dabei: Voraussetzung für das Einspielen in FIONA ist der 
Abschluss im Antragssystem des Belegenheitslandes. 

Zur Beachtung: Können außerhalb Baden-Württembergs ge-
legene Flächen letztlich nicht in FIONA eingespielt werden 
und wollen Sie bei diesen Flächen FAKT-Codes setzen, müs-
sen Sie diese Flächen im FIONA-FSV manuell anlegen. Der 
Vorgang „Neue Flurstücke aufnehmen/Anlegen von FLIK“ ist 
im FIONA-Wegweiser beschrieben. 

 

Änderungen Stand 06.03.2020 
 

II.2 Flurstücksverzeichnis (FIONA-FSV) 
 

 

Korrekte Angabe des Erstjahres in FIONA  

Bei den Ackerfutter-Nutzungen mit Grasanteil, brachliegen-
den Ackerflächen und neuangesätem Grünland mit den Nut-
zungscodes Kleegras bzw. Luzerne-Gras-Gemenge (NC 422), 
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Ackergras (NC 424), Grünlandneueinsaat (NC 441, 442 und 
443) oder Ackerland aus der Erzeugung genommen (NC 049, 
591, 844, 859) sind im Jahr 2020 grundsätzlich die Erstjahre 
2016 bis 2020 zulässig und können im Feld „Erstjahr“ aus-
gewählt werden.  

Beachten Sie, dass durch ÖVF-Brachejahre ggf. noch wei-
ter zurück liegende Jahre als Erstjahr zulässig und auswähl-
bar sind. Diese sind: 

- 2010: Erstjahr 2010 und die Fläche wurde/wird in den 
Jahren 2015 bis einschließlich 2020 gleichzeitig als 
ÖVF-Brache anerkannt/beantragt. 

- 2011: Erstjahr 2011 und die Fläche wurde/wird in den 
Jahren 2016 2015 bis einschließlich 2020 gleichzeitig 
fünfmal als ÖVF-Brache anerkannt/beantragt. 

- 2012: Erstjahr 2012 und die Fläche wurde in den Jahren 
2016 2015 viermal als ÖVF-Brache anerkannt. 

- 2013: Erstjahr 2013 und die Fläche wurde in den Jahren 
2016 2015 - 2020 dreimal als ÖVF-Brache anerkannt. 

- 2014: Erstjahr 2014 und die Fläche wurde in den Jahren 
2016 2015 - 2020 zweimal als ÖVF-Brache anerkannt. 

- -2015: Erstjahr 2015 und die Fläche wurde in den Jah-
ren 2016 2015 – 2020 einmal als ÖVF-Brache anerkannt. 

In allen anderen Fällen, in denen ein anderes Erstjahr vorlie-
gen sollte, ist kein erneuter Ackerfutter-/Brache-Nutzungs-
code in 2020 zulässig. Vielmehr ist bei einer fortgeführten 
Ackerfutter-/Brachenutzung die Flächen als Dauergrünland 
anzugeben. 

 

Änderungen Stand 21.02.2020 
 

V.1 Fördervoraussetzungen, Auflagen/Verpflichtun-
gen und ergänzende Hinweise zum Förderpro-
gramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tier-
wohl (FAKT) 

 

 

F3 Precision Farming (als Paket) 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasserkulisse wird aufge-
hoben. Eine Förderung ist künftig dann landesweit – außer-
halb von Problem- und Sanierungsgebieten der Wasser-
schutzgebiete – möglich. 

Auflagen bzw. Verpflichtungen für das Paket: 

 Anwendung von Precision Farming als Paket mit den 

Maßnahmen: 

 1.  „Stickstoffdüngung mit N-Sensor“ (jedes Jahr), in Ge-

treide, Raps, Mais und Kartoffeln, 

 2. Mindestens eine teilflächenspezifische mineralische 

Phosphat-Gründüngung auf Grundlage der ermittelten 

Bodengehalte, 

 3. „Ermittlung des Phosphat-Düngebedarfs“  

  (1x in 5 Jahren). 

Nachweis mit digitalen Karten und elektronischer Doku-

mentation über Eigenmechanisierung oder Lohnunterneh-

men/Maschinenring/Dienstleister. 

Ausgleichsleistung: 80 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 35 und im 
Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 52.  

Hinweise: Als Nachweis der Durchführung dieser Maßnahme 
sind für die beantragten Schläge die Düngebedarfsermittlung 
sowie der Ausdruck der die digital erfassten Ausbringungskar-
ten vollständig (Einsatzdaten, Schlaggrößen und -umrisse) 
einsehbar vorzuhalten erforderlich. Die Dokumentation des 
digital erfassten Maschineneinsatzes erfolgt durch die Spei-
cherung elektronischer Dokumente, die ohne vorherige Bear-
beitung sofort gedruckt oder per E-Mail versendet werden 
könnten. Als Dokumentformat gilt das PDF- oder ein ver-
gleichbares Format. Dem Ausdruck können die Einsatzdaten, 
die Schlaggröße und die Umrisse des Schlages entnommen 
werden, auf dem die Teilmaßnahme durchgeführt worden ist.  

1. Zur Stickstoffdüngung mit dem N-Sensor: 

 Die sensorgestützte Ausbringung von N-haltigen Mineral-
düngern wird für den Einsatz in Getreide, Raps, Mais und 
Kartoffeln gefördert.  

 Die Düngung mit N-Sensoren ist nach dem Bestands-
schluss der Kulturen, bei Mais zum 8-10-Blattstadium und 
bei Kartoffeln zum Reihenschluss möglich. 

2. Erhebung der unterschiedlichen Bodengehalte zur Ermitt-
lung des Phosphat-Düngebedarfs: 

 Als Nachweis der Durchführung dieser Teilmaßnahme 
sind die Analysenergebnisse und der Ausdruck die Vorhal-
tung der erstellten Nährstoffkarte in Dateiform erforder-
lich.  
Dem Ausdruck Dieser Datei können die ermittelten Bo-
denklassen, die Schlaggröße und die Umrisse des Schla-
ges, auf dem die Teilmaßnahme durchgeführt worden ist, 
entnommen werden. 

3. Phosphat-Grunddüngung: 

 Als Nachweis der Durchführung dieser Teilmaßnahme 
sind die Düngebedarfsermittlung sowie die der Ausdruck 
der digital erfassten Ausbringungskarte erforderlich.  

Die Phosphatdüngung hat gemäß dem ermittelten Dünge-
bedarf zu erfolgen, d.h. in Gehaltsklasse E keine Düngung 
(organisch und mineralisch). 

Die Maßnahme Precision Farming wird nur im Paket mit den 
drei beschriebenen Teilmaßnahmen angeboten. 

 

 

F4 Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Verfah-
ren 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasser- und Erosionsku-
lisse wird aufgehoben. Eine Förderung ist künftig dann lan-
desweit – außerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten der 
Wasserschutzgebiete – möglich. 

Förderfähig sind nur Flächen, auf denen die Kulturen Zucker-
rüben, Mais, Soja oder Feldgemüse angebaut werden.  
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Auflagen/Verpflichtungen: 
 Einsatz der Strip-Till-Technik ist zu den Hauptkul-

turen Zuckerrüben, Mais, Soja und Feldgemüse zu-
lässig. 

 Strip-Till („Streifenziehen“) im Herbst des Vorjah-
res oder im Frühjahr in die Stoppel mit Strohauflage 
oder Zwischenfrucht.  

Danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zu-
lässig. 

 Im Antragsjahr Säen oder Pflanzen der Hauptfrucht 
in die Streifen mit GPS-Unterstützung. Das Ziehen 
der Streifen und die Aussaat werden absätzig durch-
geführt. 

 Digitale Dokumentation bei Eigenmechanisierung 
oder Nachweis der Durchführung über Lohnunter-
nehmen/Maschinenring/Dienstleister. 

Ausgleichsleistung: 120 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 36 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 53.  

Hinweise: Einsatz der Strip-Till-Technik in Form von Eigen-
mechanisierung oder Durchführung durch Maschinenring 
und Lohnunternehmerinnen/Lohnunternehmer förderfähig. 

Vor dem Ziehen der Streifen ist eine flache Stoppelbearbei-
tung möglich. Die Kombination des Strip-Till-Verfahrens 
mit Unterflurdüngung in die Streifen ist zulässig. Das kann 
mit mineralischen oder organischen Düngemitteln erfolgen. 

Das Stroh der Getreidevorfrucht ist auf der Fläche zu belas-
sen, wenn die Maßnahme F4 nicht mit einer der FAKT-
Begrünungen E1.1, E1.2, F1 oder einer anderen Begrünung 
kombiniert wird. Bei Kombination der Maßnahme F4 mit ei-
ner der FAKT Begrünungen E1.1, E1.2, F1 oder einer ande-
ren Begrünung ist im Herbst/Winter das Ziehen der Streifen 
und das Walzen in der Zwischenfrucht zulässig.  

Die Maßnahme F4 kann mit der FAKT-Maßnahme F2 
(Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion) kombiniert werden. 

Als Nachweis der Durchführung dieser Maßnahme ist die 
Vorhaltung einer Datei sind Ausdrucke des zum digital er-
fassten Maschineneinsatzes erforderlich (Strip-Till-Ma-
schine und Saat-/Pflanzmaschine), die ohne vorherige Bear-
beitung sofort gedruckt oder per E-Mail versendet werden 
könnte. Dieser Datei Dem Ausdruck können die Einsatzda-
ten, die Schlaggröße und die Umrisse des Schlages entnom-
men werden, auf dem die Maßnahme durchgeführt worden 
ist. Für Kontrollzwecke sind diese Datei und die vorstehen-
den Belege bereitzuhalten.  

 

Änderungen Stand 18.02.2020 
 

V.1 Fördervoraussetzungen, Auflagen/Verpflichtun-
gen und ergänzende Hinweise zum Förderpro-
gramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tier-
wohl (FAKT) 

 

 

B3.2 Artenreiches Dauergrünland mit 6 Kennarten 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Vorkommen von mindestens 6 Kennarten aus einem 
Katalog von 30 Kräuterarten. 

 Schlagbezogene Aufzeichnung über Düngung und 
Schnittzeitpunkte. 

 Umbruchlose Dauergrünlanderneuerung ausschließ-
lich über Nachsaat. 

Ausgleichsleistung: 260 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 06 und im 
Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 23. Im Flurstücksver-
zeichnis sind mind. 6 Kennarten, die auf der Einzelfläche vor-
kommen, anzugeben. Mit der Angabe soll ergänzend zur För-
derung vor allem ein Überblick über die vorhandenen relevan-
ten Arten gewonnen werden und ggf. die erforderliche Kon-
trolle erleichtert werden. Abweichungen zwischen der Angabe 
im Antrag und den bei Kontrollen ermittelten Arten haben al-
lerdings keine Auswirkung auf die Beihilfe. Entscheidend für 
die Förderung ist das Vorhandensein von 6 Kennarten 4 Kenn-
arten aus dem Artenkatalog. 

 

 

F1 Winterbegrünung 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 
Die bisherige Begrenzung auf die Wasserkulisse wird aufge-
hoben. Eine Förderung ist künftig dann landesweit – außerhalb 
von Problem- und Sanierungsgebieten der Wasserschutzge-
biete – möglich. 
 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Zur Begrünung werden vorgegebene Saatgutmi-

schungen mit mindestens 5 Mischungskomponenten 
verwendet. Nachweis über Sackanhänger und Lie-
ferschein. 

 Aussaat der Begrünung im Antragsjahr bis spätes-
tens 31. August mit dem Ziel der ordnungsgemäßen 
Bestandsentwicklung. 

 Keine Nutzung des Aufwuchses (auch im Folge-
jahr); Ausnahme: Beweidung durch Wanderschäfer 
ist möglich. 

 Die Einarbeitung des Aufwuchses ist frühestens 
nach dem 15. Januar des Folgejahres möglich. 

 Der Einsatz von Herbiziden von der Aussaat der 
Zwischenfrucht bis zur Einsaat der Folgekultur ist 
nicht zulässig. Hiervon ausgenommen ist die Appli-
kation nach dem völligen Absterben oder der me-
chanischen Zerkleinerung des Zwischenfruchtbe-
standes unmittelbar zur Vorbereitung der Aussaat 
der Folgekultur. 

 Zwischen zwei Begrünungen auf derselben Fläche 
muss in jedem Fall eine Hauptkultur stehen. 

 

 

F2 Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasserkulisse wird aufge-
hoben. Eine Förderung ist künftig dann landesweit – außerhalb 
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von Problem- und Sanierungsgebieten der Wasserschutzge-
biete – möglich. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Ausbringung der gesamten mineralischen Stickstoffdün-

germenge erfolgt in einer Gabe als Depotdüngung durch 
Injektion zur jeweils ausgewählten Kultur. 

 Vorlage der N-Düngebedarfsermittlung nach Vorgaben 
der Düngeverordnung und bei realistischer Ertragserwar-
tung. 

 Erstellung einer Schlagbilanz. 

 Durchführung und Nachweis der Maßnahme über Eigen-
mechanisierung oder Lohnunternehmen/Maschinen-
ring/Dienstleister. 

 

 

F3 Precision Farming (als Paket) 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasserkulisse wird aufge-
hoben. Eine Förderung ist künftig dann landesweit – außer-
halb von Problem- und Sanierungsgebieten der Wasser-
schutzgebiete – möglich. 

Auflagen bzw. Verpflichtungen für das Paket: 
 Anwendung von Precision Farming als Paket mit 

den Maßnahmen: 

 1.  „Stickstoffdüngung mit N-Sensor“ (jedes Jahr), 
in Getreide, Raps, Mais und Kartoffeln, 

 2. Mindestens eine teilflächenspezifische minerali-
sche Phosphat-Gründüngung auf Grundlage der 
ermittelten Bodengehalte, 

 3. „Ermittlung des Phosphat-Düngebedarfs“  

  (1x in 5 Jahren). 

Nachweis mit digitalen Karten und elektronischer 
Dokumentation über Eigenmechanisierung oder 
Lohnunternehmen/Maschinenring/Dienstleister. 

 

 

F4 Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Ver-
fahren 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasser- und Erosionsku-
lisse wird aufgehoben. Eine Förderung ist künftig dann lan-
desweit – außerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten 
der Wasserschutzgebiete – möglich. 

Förderfähig sind nur Flächen, auf denen die Kulturen Zu-
ckerrüben, Mais, Soja oder Feldgemüse angebaut werden. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Einsatz der Strip-Till-Technik ist zu den Hauptkul-

turen Zuckerrüben, Mais, Soja und Feldgemüse zu-
lässig. 

 Strip-Till („Streifenziehen“) im Herbst des Vorjah-
res oder im Frühjahr in die Stoppel mit Strohauflage 
oder Zwischenfrucht.  

Danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zu-
lässig. 

 Im Antragsjahr Säen oder Pflanzen der Hauptfrucht 
in die Streifen mit GPS-Unterstützung. Das Ziehen 
der Streifen und die Aussaat werden absätzig durch-
geführt. 

 Digitale Dokumentation bei Eigenmechanisierung 
oder Nachweis der Durchführung über Lohnunter-
nehmen/Maschinenring/Dienstleister. 
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Weitere Informationen erhalten Sie 

 

zu den Rechtsgrundlagen und zu Formularen bzw. Vordrucken zum Gemeinsamen Antrag unter 

 http://www.ga.landwirtschaft-bw.de 

 
über FIONA (Flächeninformationen und Online-Antrag) 

 http://www.fiona-antrag.de  

 

bei der unteren Landwirtschaftsbehörde innerhalb Ihres zuständigen Landratsamtes 

 http://www.landwirtschaftsverwaltung-bw.de 
 

bei den Regierungspräsidien – Abteilung 3 Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen 

 http://www.landwirtschaftsverwaltung-bw.de 

 
bei der Naturschutzverwaltung, insbesondere zur Landschaftspflegerichtlinie  
 www.naturschutz-bw.de 

 
bei der Forstverwaltung, insbesondere zur Umweltzulage Wald und zur Einkommensverlustprämie 
 http://www.forstbw.de 

 
bei der Zentralen InVeKoS-Datenbank (ZID) hinsichtlich Ihrer Zahlungsansprüche 
 http://www.zi-daten.de 

 

bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zur Zusammensetzung der Zahlungsbeträge, die gemäß EU-Recht und 
dem Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz im Internet veröffentlicht werden 
 http://www.agrar-fischerei-zahlungen.de  
 
in der BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland, Ausgabe 2015“ mit Überblick über die EU-
Agrarreform 2015 und die Ausgestaltung der Direktzahlungen 

 https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Agrarpolitik/Broschueren+zur+Agrarpolitik 

 

über den Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 2014-2020 (MEPL III) 

 http://www.mepl.landwirtschaft-bw.de 
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Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete im Rahmen folgen-
der Maßnahmen: Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tier-
wohl (FAKT), Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL), Landschaftspflege-
richtlinie (LPR) und Umweltzulage Wald (UZW). 
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Grundsätzliches zur Antragstellung  
 

FIONA (Flächeninformation und Online-Antrag) ist 
seit dem Jahr 2015 das einzige Verfahren zur Antrag-
stellung. Dies gilt auch für eine nachträgliche Beantra-
gung einzelner Maßnahmen. Die Daten und Erklärun-
gen des Gemeinsamen Antrags 2020 müssen Sie deswe-
gen in elektronischer Form über FIONA (www.fiona-
antrag.de) an die Landwirtschaftsverwaltung übermit-
teln. 

Sie beantragen Förder- und Ausgleichsmaßnahmen des Ge-
meinsamen Antrags über FIONA, indem Sie  

o die Stammdaten (Name, Anschrift, Rechtsform u.a.) 
prüfen und ggf. bearbeiten, 

o unter Gemeinsamer Antrag  Allgemeine Angaben 
die erforderlichen Daten angeben, 

o unter Gemeinsamer Antrag  Auswahl Maßnah-
men die jeweiligen Maßnahmen (z.B. DZ, FAKT, AZL 
etc.) auswählen, welche Sie beantragen möchten, 

o unter Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen die er-
forderlichen Detailangaben zu den Maßnahmen ange-
ben, welche Sie beantragen möchten, 

o Ihre Flächen (Schläge, Teilschläge) im FIONA-GIS 
einzeichnen und die weiteren erforderlichen Angaben 
hierzu im Flurstücksverzeichnis eintragen, 

o die Daten über FIONA übermitteln und  

o den ausgedruckten „Komprimierten Gemeinsamen 
Antrag“ unterschreiben und fristgerecht beim zu-
ständigen Landratsamt, untere Landwirtschaftsbe-
hörde, einreichen. Je nach beantragter Maßnahme 
können noch weitere Anlagen erforderlich sein. Eintra-
gungen und Unterschrift müssen mit dokumentenech-
ten Stiften vorgenommen werden (kein Bleistift). 

Die Einreichungs-/Ausschlussfrist bei Ihrem zuständigen 
Landratsamt für alle im Gemeinsamen Antrag zusammen-
gefassten Förder- und Ausgleichsverfahren ist der 

15. Mai 2020. 

Eine verspätete Abgabe führt zu Abzügen bzw. zur Ableh-
nung. Bei Einreichung der einzelnen Anträge im Rahmen 
des Gemeinsamen Antrags in der Zeit vom 16. Mai bis zum 
09. Juni 2020 erfolgt eine Kürzung der Beihilfe der mit die-
sem Gemeinsamen Antrag beantragten Ausgleichsleistun-
gen. Bei Einreichung nach dem 9. Juni 2020 wird der Ge-
meinsame Antrag als verfristet abgelehnt. Entsprechendes 
gilt für jeden einzelnen Beihilfeantrag den Sie, nach Ein-
reichung des Gemeinsamen Antrags, nach dem 15. Mai 
2020 nachmelden (siehe Kapitel XIV Sanktionen). Beach-
ten Sie, dass bei der Landesmaßnahme „Pheromonförde-
rung im Weinbau“ und bei der „Umstrukturierung und Um-
stellung von Rebflächen“ der 15. Mai 2020 als Aus-
schlussfrist gilt.  

Abweichende Regelungen gelten für die SchALVO. Der 
Antrag kann bei Inkrafttreten einer neuen Schutzgebiets- 

 

verordnung nach dem 31. März eines Jahres bis zum 
31. Dezember des jeweiligen Jahres nachgereicht werden. 

Bitte beachten Sie des Weiteren, dass im Falle der Phero-
monförderung im Weinbau (siehe Kapitel VIII - Phero-
monförderung im Weinbau) zwingend zu berücksichtigen 
ist, dass der Gemeinsame Antrag vor Durchführung der 
Maßnahme zu stellen ist.  

Antragsberechtigt sind in der Regel – je nach Maßnahme 
– landwirtschaftliche und/oder forstwirtschaftliche Unter-
nehmen. Für alle von einer antragstellenden natürlichen 
oder juristischen Person bewirtschafteten Betriebe darf 
insgesamt nur ein Gemeinsamer Antrag in Baden-Würt-
temberg gestellt werden. Anträge auf EU-Direktzahlungen 
dürfen für alle Unternehmensflächen in Deutschland zu-
sammen nur bei der einen zuständigen Landesstelle (s.u.) 
gestellt werden. Das gilt auch für Unternehmen, an denen 
mehrere Personen beteiligt sind, unabhängig von deren 
Rechtsform (Personengesellschaften, e.G. usw.). 

Bei Unternehmensteilungen dürfen nur dann getrennte Ge-
meinsame Anträge gestellt werden, wenn die Nachfolgeun-
ternehmen steuerrechtlich als selbständige Unternehmen 
mit getrennter Gewinnermittlung vom Finanzamt aner-
kannt sind und jeweils von einer anderen antragstellen-
den Person bewirtschaftet werden (siehe Stammdaten Ab-
schnitt ST des Antrags). 

Flächen, die Sie in anderen Bundesländern bewirtschaften, 
sind zwingend in der Antragssoftware des jeweiligen Bun-
deslandes grafisch anzugeben (rechtliche Grundlage: Um-
setzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Verbin-
dung mit Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 809/2014); wei-
tere Informationen siehe Kapitel II.4). 

Bitte beachten Sie, dass jede Änderungs- oder Nachmel-
dung von Flächen zwingend grafisch über FIONA-GIS er-
folgen muss, soweit durch Schlagaufteilung neue Schlag-
geometrien notwendig sind. Ab dem 20. Juni 2020 sind je-
doch Änderungen nur noch schriftlich in Papierform mög-
lich, da eine Einreichung über FIONA ab diesem Zeitpunkt 
grundsätzlich nicht mehr möglich ist; soweit dabei auch 
Geometrien betroffen sind, sind diese ergänzend in 
FIONA-GIS unter „Vorlagen“ abzuspeichern. 

Auskünfte gibt Ihnen Ihre zuständige untere Landwirt-
schaftsbehörde im Landratsamt. Zuständig ist das Land-
ratsamt, in dessen Dienstbezirk sich der Unternehmenssitz 
(bei Einzelunternehmen i.d.R. der Wohnsitz der antragstel-
lenden Person) und der Betrieb befinden. Befindet sich der 
Unternehmenssitz nicht am Standort des Betriebes, ist das 
Landratsamt zuständig, in dessen Dienstbezirk der Betrieb 
liegt, also die Bewirtschaftung tatsächlich erfolgt.  

Bei Unternehmen mit mehreren Betrieben in Baden-Würt-
temberg, für die ein Gemeinsamer Antrag gestellt wird, ist 
das Landratsamt am Unternehmenssitz zuständig.  
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In Fällen, in denen entweder der Wohnsitz oder der Betrieb 
der antragstellenden Person nicht in Baden-Württemberg 
liegen, gelten die Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 der 
InVeKoS-Verordnung.  

Danach ist grundsätzlich der Ort der steuerlichen Veranla-
gung bzw. bei Körperschaften, Personenvereinigungen     
oder Vermögensmassen der Ort der Geschäftsleitung maß-
geblich. Mit Zustimmung der antragstellenden Person und 
im Einvernehmen mit der grundsätzlich zuständigen Be- 

hörde, kann die Behörde am Ort des Betriebs die Zustän-
digkeit übernehmen. Soweit ein SchALVO- oder FAKT-
Antrag gestellt wird und der Unternehmenssitz außerhalb 
Baden-Württembergs liegt, gilt Folgendes:  
Zuständig ist das Landratsamt, in dessen Bezirk der über-
wiegende Teil der land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
liegt, die von der antragstellenden Person/dem antragstel-
lenden Unternehmen in Baden-Württemberg bewirtschaf-
tetet werden (vgl. auch Kapitel II.4. zur länderübergreifen-
den Antragstellung). 

I. Stammdaten und Allgemeine Angaben 
 Stammdaten (ST) und Gemeinsamer Antrag  Auswahl Maßnahmen (G) /  Allgemeine Angaben (A) 

 

I.1 Stammdaten (ST) 

Für jede antragstellende Person werden sogenannte 
Stammdaten erhoben. Die bei der Landwirtschaftsver-
waltung gespeicherten Daten werden Ihnen in FIONA 
angezeigt und sind Grundlage des Förderantrags. 
Überprüfen und ergänzen Sie ggf. diese Daten. Alle För-
der- und Ausgleichsmaßnahmen, die aus dem Europäi-
schen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) finanziert werden, grei-
fen auf diese Daten zurück, so z.B. auch investive Maßnah-
men. 

Ändern sich die von Ihnen angegebenen Stammdaten, 
nachdem Sie den Gemeinsamen Antrag eingereicht haben, 
teilen Sie bitte diese Änderungen zusammen mit den ent-
sprechenden Nachweisen unverzüglich schriftlich der zu-
ständigen unteren Landwirtschaftsbehörde mit. 

Zur Abwicklung des Gemeinsamen Antrags ist es unerläss-
lich, dass Ihnen eine Unternehmensnummer (Registrier- 
bzw. Betriebs-Nr.) erteilt wird. Die Erteilung erfolgt durch 
die zuständige untere Landwirtschaftsbehörde.  

Betriebliche Veränderungen 

Sofern ein Wechsel in der Betriebsinhaberschaft oder an-
dere betriebliche Veränderungen (Änderung der Rechts-
/bzw. Unternehmensform, Wohnorts- und Namensände-
rungen) vorliegen, ist eine Antragstellung unter der bishe-
rigen Unternehmensnummer bzw. mit den alten Stammda-
ten nicht zulässig (vgl. Abschnitt ST6 in FIONA). Sie müs-
sen zunächst diese betrieblichen Veränderungen mit geeig-
neten Nachweisen unter Verwendung des in FIONA ver-
fügbaren Formulars „Betriebliche Veränderungen“ bei Ih-
rer zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde schriftlich 
anzeigen. In der Regel teilt Ihnen die untere Landwirt-
schaftsbehörde nach den Änderungen der Daten eine neue 
Unternehmensnummer zu. Unter der neuen Nummer bzw. 
mit den geänderten Stammdaten können Sie nun einen Ge-
meinsamen Antrag über FIONA stellen. 

Sonstige Änderungen teilen Sie der unteren Landwirt-
schaftsbehörde über die Korrekturfelder der Abschnitte ST, 
ST1 und ST3 bis ST5 in FIONA mit. Diese sonstigen Än-
derungen, wie z.B. eine geänderte Bankverbindung oder 

 

geänderte Angaben zur Betriebsstätte, erfordern keine 
Neuzuweisung der Unternehmensnummer. Entsprechende 
Nachweise bei Änderung der Bankverbindung (z.B. Kopie 
Kontoauszug, Kopie EC-Karte) sind dem „Komprimierten 
Gemeinsamen Antrag“ beizufügen.  

Alle Förder- und Ausgleichsleistungen, die mit dem Ge-
meinsamen Antrag beantragt werden, können nur über eine 
Bankverbindung ausgezahlt werden. 

Im Abschnitt ST5 ist anzugeben, ob es sich bei der angege-
benen Bankverbindung um das Geschäftskonto handelt. 
Bei dem Geschäftskonto handelt es sich um das Konto, 
über das die geschäftlichen Ein- und Auszahlungen des Un-
ternehmens abgewickelt werden. Das Geschäftskonto kann 
bei Einzelunternehmen das Privatkonto der/des Betriebsin-
haberin/Betriebsinhabers sein. Sofern die in den Stammda-
ten angegebene Bankverbindung nicht das Geschäftskonto 
ist, ist die Landwirtschaftsverwaltung nach § 2 der Mittei-
lungsverordnung vom 7. September 1993 (BGBl. I S. 
1554) verpflichtet, dies der Finanzbehörde zu melden. 
Diese kann daraufhin die ordnungsgemäße Versteuerung 
der Beihilfen prüfen. (§ 2 der Mitteilungsverordnung), 
siehe hierzu auch die Erklärung in FIONA Abschnitt E2, 
letzter Absatz. 

Rechtsform (ST2) 

In diesem Abschnitt wird Ihnen die von der Verwaltung für 
Ihren Betrieb gespeicherte Unternehmens-/Rechtsform an-
gezeigt. Sollten sich hier Änderungen ergeben haben, teilen 
Sie die neue Unternehmens-/Rechtsform bitte über das For-
mular „Betriebliche Veränderungen“ der zuständigen unte-
ren Landwirtschaftsbehörde schriftlich mit. Eine Antrag-
stellung in FIONA ist erst zulässig, wenn diese Änderun-
gen in der Unternehmensdatei der Verwaltung eingetragen 
sind und Sie ggf. eine neue Unternehmensnummer erhalten 
haben (s.o.). 

Tierhaltung in weiteren Betriebsstätten mit eigener 
HIT-Nr. (ST4) 

Bei der Haltung von Tieren in mehreren Betriebsstätten mit 
weiteren Registriernummern in HIT sind bei ST4 für jede 
weitere HIT-Registriernummer das Bundesland, die wei-
tere HIT-Registriernummer sowie die Postleitzahl und der 
Ort anzugeben. 
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I.2 Auswahl Maßnahmen (G) 

Unter G1 wählen Sie die Maßnahmen des Gemeinsamen 
Antrags aus, welche Sie beantragen möchten. Nachdem Sie 
die entsprechenden Maßnahmen gekennzeichnet und diese 
Seite gespeichert haben, finden Sie unter Gemeinsamer 
Antrag  Maßnahmen, die Seiten für die Detailangaben 
der jeweiligen Maßnahmen. 

Soweit Sie Tiere in Ihrem Unternehmen halten, wählen Sie 
bitte in Abschnitt G2 „ja“ aus.  

I.3  Allgemeine Angaben (A) 

Die allgemeinen Angaben sind vollständig auszufüllen, 
sonst kann keine Bewilligung der beantragten Maßnahmen 
erfolgen. Die Angaben sind förderrelevant bzw. für die 
Überprüfung der anderweitigen Verpflichtungen (Cross 
Compliance) von Bedeutung. 

Angaben zu einer weiteren Antragstellung außerhalb 
Baden-Württembergs (A2) 

Wenn Sie auch außerhalb Baden-Württembergs Anträge 
auf eine durch die EU mitfinanzierte Förderung aus dem 
EGFL oder dem ELER stellen und Sie dort zusätzlich eine 
Betriebsnummer erhalten haben, tragen Sie die Betriebs-
nummer, die zuständige Dienststelle sowie die beantragten 
Maßnahmen bitte hier ein. 

Angaben zu Wirtschaftsdünger (A6) 

Das Volumen der Aufnahme bzw. Abgabe von Wirt-
schaftsdünger ist für Gülle in m³ (einschließlich Gärreste 
aus Biogasanlagen - Biogasgülle) und für Stallmist in dt 
anzugeben. Für die GV-Berechnung ist nur der Dünger aus 
tierischer Herkunft relevant. 

Gärreste aus Biogasanlagen und Biogasgärreste aus pflanz-
lichem Substrat verändern die GV-Berechnung nicht. Da-
her ist bei Aufnahme oder Abgabe von Mischgärresten (tie-
risch und pflanzlich) der Anteil an nicht-tierischer Her-
kunft in Prozent ohne Kommastelle anzugeben. 

Angaben zum Ökologischen Landbau (A7) 

Soweit Sie im Rahmen des Kontrollsystems gemäß Art. 28 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (EU-Öko-Verordnung) 
mit einer Kontrollstelle einen Kontrollvertrag abgeschlos-
sen haben, ist Ihnen von der Kontrollstelle eine Öko-Iden-
tifikations-Nummer zugeteilt worden. Sofern Sie Direkt-
zahlungen oder die FAKT-Maßnahme D2 beantragen, ge-
ben Sie bitte diese Öko-Identifikations-Nummer an. 

Tierhaltung (A8) 

Die Angaben zur Tierhaltung sind für verschiedene Maß-
nahmen sowie für Cross Compliance relevant. In Abschnitt 
A8 werden die entsprechenden Eingabefelder eingeblendet, 
soweit Sie zuvor unter „Auswahl Maßnahmen“ in Ab-
schnitt G2 „ja“ ausgewählt haben. Tragen Sie alle von 
Ihnen gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere in der 
Spalte „Durchschnittsbestand im Jahr 2020“ ein. Maßge-
bend ist der Durchschnittsbestand (nicht: die Anzahl der 
erzeugten Tiere) im Antragsjahr.  

Das im Unternehmen gehaltene Pensionsvieh müssen Sie 
hierbei mit dem entsprechend der Haltungsdauer festgeleg-
ten Faktor berechnen und eintragen. Bitte runden Sie den 
Durchschnittsbestand kaufmännisch auf ganze Zahlen.  

Sofern im Antragsjahr absehbar ist, dass der tatsächliche 
Durchschnittsbestand vom ursprünglich im Gemeinsamen 
Antrag angegebenen Durchschnittsbestand wesentlich ab-
weicht, ist der neue voraussichtliche Durchschnittsbestand 
dem Landratsamt schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung be-
züglich dieser Mitteilungsverpflichtung finden Sie in Ab-
schnitt A8, Ziffer 02. Förderleistungen bei einzelnen Maß-
nahmen des FAKT und Ausgleichsleistungen aufgrund der 
SchALVO sind nur möglich, soweit bestimmte, über die 
gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Viehbesatz-
grenzen eingehalten werden.  

Zu Ihrer Information finden Sie die jeweils relevanten GV-
/RGV-Schlüssel in FIONA im Abschnitt A8.  

Wichtige Hinweise zur RGV- bzw. GV-Berechnung: 

Für Rinder sind die Daten des Herkunftssicherungs- und 
Informationssystems für Tiere (HIT) im jeweils aktuellen 
Antragsjahr Basis für die Berechnung des Tierbestandes 
bzw. der Viehbesatzdichte. Für andere Tierarten werden 
Ihre Angaben im Gemeinsamen Antrag, Abschnitt A8, zu-
grunde gelegt. Planen Sie Ihren Viehbestand - bzw. beim 
FAKT eine evtl. notwendige Abgabe von Wirtschaftsdün-
ger - vorausschauend, insbesondere dann, wenn sich der 
Viehbesatz in Ihrem Unternehmen schon bisher in der 
Nähe förderrelevanter Viehbesatzgrenzen bzw. Schwellen-
werte befand. Der durchschnittliche RGV-Bestand für Rin-
der kann aus dem HIT abgerufen werden. 

Erklärung bzgl. einer flächenbezogenen kommunalen 
Förderung von Blühflächen (A11) 

Der Abschnitt A11 wird Ihnen angezeigt, soweit Sie in 
FIONA die u.g. FAKT-Maßnahmen oder LPR beantragt 
haben. 

Die Erklärung dient der Bestätigung, dass im Betrieb keine 
Fläche vorhanden ist, auf der gleichzeitig eine flächenbe-
zogene kommunale Förderung für Blühflächen (z.B. durch 
Landkreise, Städte, Gemeinden) und eine Förderung über 
die FAKT-Maßnahmen E1.2, E2.1, E2.2, E7 und F1 oder 
eine LPR-Blühflächenförderung vorliegt. Details siehe Ka-
pitel V.1 Rubrik E und F sowie V.3. 

I.4 Junglandwirt (zu Abschnitt AJ) 

Die Eigenschaft „Junglandwirt“ ist zwingende Vorausset-
zung für folgende Maßnahmen: 

 Junglandwirteprämie (→ DZ4),  

 Erstzuweisung von Zahlungsansprüchen aus der natio-
nalen Reserve mit Rechtsgrundlage „Junglandwirt“  
(→ ZA1.2). 

„Junglandwirt“ im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
1307/2013 sind Betriebsinhabende, die folgende Fördervo-
raussetzungen erfüllen (siehe Abbildung): 

I.) Es muss eine erstmalige Niederlassung vorliegen. Er-
folgte schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt eine Nie-
derlassung, handelt es sich nur um eine erneute Niederlas-
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sung. Die Bewertung als „erneute Niederlassung“ ist unab-
hängig von der Zeit, die zwischen erstmaliger und der er-
neuten Niederlassung liegt. 

II.) Das 41. Lebensjahr darf in dem Jahr, für das erstmals 
die Basisprämie positiv bewilligt wurde, noch nicht vollen-
det werden. 

III.) und IV.) Zwischen Erstniederlassung und dem Jahr, 
für das erstmals die Basisprämie positiv bewilligt wurde, 
dürfen maximal 5 Jahre liegen. Seit dem Antragsjahr 2018 
gilt als weitere Bedingung für den Erhalt der Junglandwir-
teprämie, dass auch die erstmalige Bewilligung der Jung-
landwirteprämie spätestens für das 5. Jahr nach dem Jahr 
der Niederlassung erfolgen muss.  

Hinweise:  

 Eine Antragstellung vor dem Niederlassungsdatum 
ist nicht zulässig und kann nicht bewilligt werden. Nä-
here Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen 
unteren Landwirtschaftsbehörde. 

 Falls die Prämie (Basisprämie und/oder Junglandwirte-
prämie) bisher nie beantragt wurde oder nie positiv be-
willigt wurde aber im aktuellen Antragsjahr beantragt 
wird und Aussicht auf positive Bewilligung besteht, ist 
das aktuelle Antragsjahr als Jahr der „erstmalig positiv 
bewilligten Prämie“ zu verstehen, obwohl das Ergebnis 
der Bewilligung zu dem Zeitpunkt der Antragstellung 
noch nicht bekannt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele:  

a) Eine antragstellende Person (30 Jahre) hat sich im Jahr 2013 

erstmalig niedergelassen. Sie hat ZA geerbt. Die Basisprämie 

wurde erstmals positiv für das Jahr 2019 bewilligt. Sie bean-

tragt erstmals die Junglandwirteprämie im AJ 2020. 

Ergebnis: Niederlassungsjahr 2013 + 5 Jahre = 2018. Die 

Eigenschaft „Junglandwirt“ liegt nicht vor. Zum Zeitpunkt 

der erstmaligen positiven Bewilligung der Basisprämie ist die 

Niederlassung schon länger als 5 Jahre her. 

b) Eine antragstellende Person (30 Jahre) hat sich im Jahr 2014 

erstmalig niedergelassen. Sie hat ZA geerbt. Die Basisprämie 

wurde erstmals positiv für das Jahr 2019 bewilligt. Sie bean-

tragt erstmals die Junglandwirteprämie im AJ 2020.  

Ergebnis: Niederlassungsjahr 2014 + 5 Jahre = 2019. Die 

Basisprämie wurde rechtzeitig beantragt. Die Eigenschaft 

„Junglandwirt“ liegt aber dennoch nicht vor, weil zum Zeit-

punkt der erstmaligen Beantragung der Junglandwirteprämie 

die Niederlassung schon länger als 5 Jahre her ist. 

c) Eine antragstellende Person (30 Jahre) hat sich im Jahr 

2015 erstmalig niedergelassen. Sie hat ZA ge- 

erbt. Die Basisprämie wurde erstmals positiv für das Jahr 

2020 bewilligt. Sie beantragt erstmals die Junglandwirte-

prämie im AJ 2020. Ergebnis: Niederlassungsjahr 2015 

+ 5 Jahre = 2020. Die Eigenschaft „Junglandwirt“ liegt 

vor. 

Ob die Eigenschaft „Junglandwirt“ vorliegt, ist also abhän-
gig vom 

 Jahr der erstmaligen Niederlassung, 
 Alter im Jahr, für das erstmalig eine positive Bewilli-

gung der Basisprämie erfolgt, 
 Jahr, für das erstmalig eine positive Bewilligung der 

Basisprämie erfolgt und  
 Jahr, für das erstmalig eine positive Bewilligung der 

Junglandwirteprämie erfolgt.  

Die Eigenschaft „Junglandwirt“ ist zeitlich befristet. Sie 
liegt nur solange vor, wie auch die Junglandwirteprämie 
gewährt werden kann (unabhängig ob diese tatsächlich be-
antragt wurde oder nicht). Siehe hierzu auch Kapitel III.5 
dieser Erläuterungen.  

Sofern es sich bei der antragstellenden Person nicht um 
eine/einen Einzelunternehmerin/Einzelunternehmer 
handelt, muss mindestens eine natürliche Person, die 
„Junglandwirt“ im oben genannten Sinne ist, die Kontrolle 
über die juristische Person oder über die Personengesell-
schaft ausüben. Hinsichtlich der Niederlassung dieser Per-
son gilt analog, dass es sich um die „erstmalige“ Niederlas-
sung handeln muss.  

Für diese Person mit der Eigenschaft „Junglandwirt“ 
gilt weiterhin, dass sie über eine eigene Unternehmens-
nummer verfügen muss. Liegt für diese natürliche Person 
noch keine Unternehmensnummer vor, so ist diese vor der 
Beantragung der Junglandwirteprämie und/oder ZA-
Zuweisung (Rechtsgrundlage „Junglandwirt“) zu beantra-
gen. Für die Beantragung ist die untere Landwirtschaftsbe-
hörde (ULB) zuständig, die auch für die antragstellende 
Person (z. B. GbR) zuständig ist.  

Kontrollfunktion in einer juristischen Person/Vereini-
gung natürlicher Personen bedeutet, dass andere an dem 
Betrieb beteiligte Personen keine Entscheidungen gegen 
die Person mit der Eigenschaft “Junglandwirt“ in Bezug 
auf Betriebsführung, Gewinn und das finanzielle Risiko 
treffen können. Die Person mit der Eigenschaft „Jungland-
wirt“ hat demnach entweder die alleinige diesbezügliche 
Kontrollfunktion oder zumindest ein Vetorecht. Ein Ve-
torecht liegt vor, wenn die Person mit der Eigenschaft 
“Junglandwirt“ eine gemeinschaftliche Kontrolle mit einer 
oder mehreren Personen, die die Eigenschaft “Jungland-
wirt“ nicht innehaben, ausübt und dabei keine wesentlichen 
Entscheidungen gegen ihren Willen getroffen werden kön-
nen. Der Abschnitt AJ untergliedert sich in Abhängig-
keit von der Rechtsform in zwei Abschnitte.  

Der Abschnitt AJ1 ist für natürliche Personen relevant. Der 
Abschnitt AJ2 ist für alle antragstellenden Personen mit ei-
ner anderen Rechtsform relevant. Es sind hier zusätzliche 
weitere Angaben unter dem Unterabschnitt AJ 2.1. zu ma-
chen. 
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Bei erstmaliger Geltendmachung der Eigenschaft „Jung-
landwirt“ sind entsprechende Angaben zu machen unter: 

 AJ1(Einzelunternehmerin/Einzelunternehmer): Die 
Ziffer 02 ist anzukreuzen und das Datum in Ziffer 03 
einzutragen. In Ziffer 06 oder 07 ist einzugeben ob die 
Unternehmensnummer zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Niederlassung von der aktuellen Unternehmensnum-
mer abweicht, unter der der heutige Antrag gestellt 
wird. Falls zum Zeitpunkt der erstmaligen Niederlas-
sung noch keine Unternehmensnummer vorhanden war 
ist Ziffer 04 anzukreuzen. 

 AJ2 (keine/kein Einzelunternehmerin/Einzelunter-
nehmer): Es sind auch die Angaben unter den Ziffern 
01 bis 06 sowie Ziffer 08/09 zu machen. Sofern zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Niederlassung der Person mit 
der Eigenschaft „Junglandwirt“ noch keine Unterneh-
mensnummer existierte, ist dies unter Ziffer 07 (anstelle 
Ziffer 06) anzugeben. 

Sofern bei mehreren natürlichen Personen die Eigen-
schaft „Junglandwirt“ vorliegt, sind die entsprechenden  

Angaben vollständig für alle diese Personen auf einer 
separaten Anlage zu machen und mit dem „Kompri-
mierten Gemeinsamen Antrag“ fristgerecht einzu-
reichen. Geht die Anlage nach dem 09. Juni 2020 ein, 
wird die Zahlung für Junglandwirte in dem aktuellen 
Jahr als verfristet abgelehnt.  

Bei wiederholter Geltendmachung der Eigenschaft „Jung-
landwirt“ genügt eine Bestätigung unter 

 AJ1 (Einzelunternehmerin/Einzelunternehmer): 
Kreuz bei Ziffer 01. 

 AJ2 (keine/kein Einzelunternehmerin/Einzelunter-
nehmer): Kreuz bei Ziffer 01. 

 Sofern zum Vorjahr die bisherige maßgebliche Person 
ausgeschieden sein sollte oder nicht mehr über eine aus-
reichende Kontrollfunktion verfügt, sind die Angaben 
(Ziffer 02 bis 06 bzw. Ziffer 07) für die ab dem Antrags-
jahr 2020 maßgebliche Person einzutragen. 

Nähere Information erhalten Sie bei den jeweiligen Maß-
nahmen (Abschnitt DZ.4 bzw. ZA1.2).  

II. Flächenangaben 
II.1 Grafische Angabe von Schlägen, Ökologischen Vorrangflächen und Landschaftselementen 

 

Grafische Angabe von Schlägen 

Seit dem Jahr 2016 ist nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 809/2014 die Bereitstellung eines grafischen Bei-
hilfeformulars erforderlich. Für Baden-Württemberg ist 
dieses Formular das FIONA-FSV und das FIONA-GIS. 
Entsprechend Art. 17 Abs. 5 der genannten Verordnung ha-
ben Sie alle Ihre in Baden-Württemberg gelegenen Flächen 
dort grafisch anzugeben. Dazu müssen Sie jeden Schlag im 
FIONA-GIS einzeichnen (digitalisieren).  

Im Jahr 2020 profitieren Sie von der bereits erfolgten Digi-
talisierung Ihrer Schläge im Vorjahr. Wenn Sie in FIONA 
2020 zum ersten Mal ins FIONA-FSV oder ins FIONA-
GIS wechseln, werden Sie vom System aufgefordert über 
die Schaltfläche „Daten zur Bearbeitung laden“ die 
Schläge des Vorjahres und bestimmte zugehörige Sachda-
ten (vgl. Kapitel II.2) in das aktuelle Antragsjahr zu über-
nehmen. Hierbei wird nochmals Ihre PIN abgefragt. Es 
werden die Schläge übernommen, die Sie im Vorjahr bean-
tragt haben, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen. Dieser Service 
entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht, die vorbelegten 
Angaben zu überprüfen und, sofern fehlerhaft, zu kor-
rigieren.  
Antragstellende Personen ohne Flächenangaben im Vor-
jahr, z.B. Neueinsteiger, erhalten nach Eingabe Ihrer PIN 
den Zugang in ein leeres Flurstücksverzeichnis. Nähere In-
formationen hierzu finden Sie im „FIONA-Wegweiser“. 

Die Antragsfläche des Schlages entspricht dem Flächenin-
halt des in FIONA-GIS gezeichneten Schlages. Zu dem ge-
zeichneten Schlag wird im FIONA-FSV vom System eine 
entsprechende Zeile mit der Antragsfläche angelegt. 

Alle weiteren Angaben zum Schlag (Nutzungscode, An-
gaben zu beantragten Maßnahmen usw.) sind im 
FIONA-FSV über die Schlagbearbeitungsmaske zu be-
arbeiten. Die Antragsfläche im FIONA-FSV kann aus-
schließlich durch Bearbeitung des gezeichneten Schla-
ges im FIONA-GIS geändert werden.  

Ein Schlag ist dabei eine zusammenhängende Fläche, die 
grundsätzlich einheitlich mit einer Kultur bebaut und von 
einer/einem antragstellenden Person/Unternehmen bewirt-
schaftet wird.  

Ein Schlag kann jedoch auch eine zusammenhängende Flä-
che sein, die mit verschiedenen Kulturen bebaut wird, 
wenn diese Kulturen einem gemeinsamen Nutzungscode 
(NC) zugeordnet werden können (z.B. NC 610, Gemüse). 
Beachten Sie bitte hinsichtlich der Schlagbildung die Hin-
weise in Kapitel II.2 zur Schlagnummer. 

Eine grafische Angabe ist für die Schläge nicht erforder-
lich, die ausschließlich für die Maßnahme Pheromone im 
Weinbau beantragt werden. Für Waldflächen die mit dem 
Nutzungscode NC 995 codiert sind, ist eine grafische An-
gabe nur dann zwingend erforderlich, wenn für das Unter-
nehmen die Umweltzulage Wald (UZW) beantragt wird. 
Die Flurstücksangaben sowie die Antragsfläche sind in den 
genannten Fällen, in denen keine grafische Antragstellung 
erforderlich ist, wie bisher, im FIONA-FSV alphanume-
risch einzutragen. 

Grafische Angabe von Teilschlägen  

Wollen Sie für Teile eines Schlages abweichende Angaben 
(andere/zusätzliche beantragte Maßnahmen usw.) im 
FIONA-FSV machen, müssen Sie zunächst diesen Teil-
schlag im FIONA-GIS digitalisieren.  
  



- 7 - 

 

 

Das System legt zu diesem Teilschlag eine neue Zeile im 
FIONA-FSV mit der Fläche des Teilschlags an. Alle wei-
teren Angaben zu dem Teilschlag tragen Sie, wie beschrie-
ben, im FIONA-FSV ein.  

Grafische Angabe von Ökologischen Vorrangflächen 

Ökologische Vorrangflächen (ÖVF), die nicht die gesamte 
Schlagfläche einnehmen, sind als eigener Teilschlag im 
FIONA-GIS zu digitalisieren. Im Fall von ÖVF-Puf-
ferstreifen entlang von Gewässern sind ggf. für die einzel-
nen Teile bestehend aus Ackerland, Grünland oder Uferve-
getation getrennte Teilschläge zu erstellen. 

Jedes Cross Compliance relevante Landschaftselement ist 
einzeln grafisch anzugeben (siehe auch Kapitel II.3), so-
weit es als Ökologische Vorrangfläche anerkannt werden 
soll. 

Beim Digitalisieren von landwirtschaftlichen Schlägen 
bzw. Teilschlägen im FIONA-GIS achten Sie bitte auf die 
abgegrenzten „landwirtschaftlichen Bruttoflächen“ der 
betroffenen Flurstücke.  

Die „landwirtschaftliche Bruttofläche“ entspricht der 
beihilfefähigen landwirtschaftlichen Fläche des Flur-
stücks einschließlich der beihilfefähigen Landschafts-
elemente (siehe Erläuterungen in Kapitel II.2 zur 
„Bruttofläche“). 

Unabhängig von der vorgegebenen „Bruttofläche 
Landwirtschaft“ tragen Sie die Verantwortung dafür, 
dass die von Ihnen digitalisierte Nutzungsfläche (ggf. 
einschl. Landschaftselemente) den tatsächlichen Ver-
hältnissen im aktuellen Jahr entspricht und die angege-
benen Flächen die jeweiligen Fördervoraussetzungen 
erfüllen.  

Landschaftselemente 

Für alle landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen des 
Gemeinsamen Antrags gilt: In die förderfähige Fläche 
können die Landschaftselemente (LE) einbezogen wer-
den, deren Beseitigung im Rahmen der Cross Compliance 
Regelungen untersagt ist, auch wenn der auf Ihrer bean-
tragten Fläche bestehende Teil des Landschaftselemen-
tes die vorgegebene Mindestgröße unterschreitet (siehe 
Informationsbroschüre über die einzuhaltenden Verpflich-
tungen bei Cross Compliance 2020, Kapitel II.6 Keine Be-
seitigung von Landschaftselementen). Diese Landschafts-
elemente werden Ihnen im FIONA-GIS angezeigt. Sollte 
ein vorhandenes Landschaftselement nicht oder nicht 
korrekt in FIONA-GIS hinterlegt sein, geben Sie dies 
im FIONA-GIS an, indem Sie den CC-LE Marker set-
zen. 

Darüber hinaus können folgende weitere Landschaftsele-
mente als Teil der Gesamtfläche des landwirtschaftlich ge-
nutzten Schlages beantragt werden, ohne dass diese in 
FIONA-GIS ausgewiesen sein müssen:  

1. Feldraine bis zu einer Gesamtbreite von 2 m 

2. Gräben, die auf der überwiegenden Länge eines 
Grundstücks eine Breite von 2 m, gemessen an der Bö-
schungsoberkante, nicht überschreiten  

3. Einzelbäume, bis zu 100 Bäumen je ha 

4. Hecken/Knicks bis zu einer Länge von 10 m 

5. Feldgehölze bis zu einer Gesamtgröße von 50 m² 

6. Einzelsträucher 

Voraussetzung für die Einbeziehung der Landschafts-
elemente in die Förderfläche ist, dass diese in unmittel-
barem räumlichen Zusammenhang zur landwirtschaftlich 
genutzten Fläche stehen (auf oder direkt angrenzend zur 
genutzten Fläche) und Teil der Betriebsfläche der antrag-
stellenden Person sind.  

In jedem Fall muss auch bei Antragsflächen mit Land-
schaftselementen der landwirtschaftliche Charakter 
der Fläche im Vordergrund stehen. D.h. die Fläche muss 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt werden. Flächen-
hafte Feldgehölze sowie Baumgruppen können als Land-
schaftselement nur in die Förderfläche einbezogen werden, 
wenn es sich um isoliert stehende Inseln handelt, die nicht 
unmittelbar an Waldflächen angrenzen. D.h. das Land-
schaftselement muss deutlich vom Wald abgegrenzt sein. 

Unabhängig von den genannten Bedingungen gilt eine Flä-
che, die nicht landwirtschaftlich genutzte Bäume beinhal-
tet, dennoch als landwirtschaftlich genutzt, wenn unter und 
zwischen den Bäumen die landwirtschaftliche Nutzung un-
ter vergleichbaren Bedingungen wie bei nicht baumbestan-
denen Flächen möglich ist und die maximale Standdichte 
von 100 Bäumen je Hektar nicht überschritten wird. 

Bei Waldflächen im Sinne von §2 LWaldG genügt eine 
starke Auflichtung/Durchforstung zur Schaffung von 
Standdichten von bis zu 100 Bäumen je Hektar nicht aus, 
um eine landwirtschaftliche Förderung zu ermöglichen. 

Ausnahme: Mit Obstbäumen bestandene Flächen: Mit 
Obstbäumen bestockte Flächen sind unabhängig von der 
Baumzahl förderfähig. Dabei ist zu unterscheiden, ob es 
sich um Grünland mit Streuobst oder um Intensivobstanla-
gen (Dauerkulturen) handelt. 

Zur Abgrenzung von Grünland (Streuobstwiesen) gegen-
über Dauerkulturen im Obstbau ist als vorrangiges Krite-
rium die Anzahl der Bäume je Hektar ausschlaggebend. 

 Liegt der Baumbestand bei bis zu 330 Bäumen je Hek-
tar ist die Fläche als Grünland (Streuobstwiese) zu co-
dieren (z.B. Nutzungscode 451 Wiesen (einschließlich 
Streuobstwiesen) oder 481 Streuobst ohne Wiesennut-
zung). 

 Obstanlagen mit über 330 Bäumen je Hektar werden als 
eine Intensivobstanlage gewertet und sind mit dem Nut-
zungscode 821 als Dauerkultur zu codieren. 

Ausnahmeregelungen 

Abweichend können Kulturen auch mit einer Baumzahl 
von bis zu 330 Bäumen je Hektar als Intensivobstanlage 
(Dauerkultur) eingestuft werden (mit dem Nutzungscode 
821), wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 im Falle von Steinobst: Intensiv genutzte Steinobstan-
lagen (auch Schalenobst, z.B. Walnuss) 
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 im Falle von Kernobst: Intensiv genutzte Wirt-
schaftsobstanlagen bei Bestandsdichten zwischen 200 
und bis zu 330 Bäumen je Hektar. 

In die Entscheidung zur Anwendung der Ausnahmerege-
lung sind folgende Kriterien mit einzubeziehen: 

 Nutzung als Brenn-, Industrie- oder Wirtschaftsobst in-
nerhalb von Bewirtschaftungseinheiten mit einheitli-
cher Obstart und Altersstruktur (zumindest in der 
Reihe) sowie einem weitgehend lückenlosen Bestand. 
Bitte beachten Sie, dass unter Brennobst Süßkirschen 
(nicht Sauerkirschen), Zwetschgen, Pflaumen und Mi-
rabellen gefasst werden. 

 „Gepflegtes Erscheinungsbild“: anlagentypischer 
Baumschnitt, Baumstreifen oder –scheiben lassen den 
Rückschluss auf einen intensiven erwerbsmäßigen 
Obstanbau zu; Aufwuchs in der Gasse (ganzjährig) ge-
mulcht. 

 Kein Zweinutzungssystem, d. h. Fläche dient der 
Obsterzeugung und ist nicht der Hauptfutterfläche 
(HFF) zuzuordnen; im Gegensatz zu Streuobstwiesen 
(Grünland), wo die Fläche primär der Futtererzeugung 
(Hauptfutterfläche) dient und die zweite Nutzung in der 
extensiven Verwertung des Obstes zur Most- oder 
Saftherstellung zu suchen ist. 

Für alte zwischenzeitlich aufgelassene Intensivobstanlagen 
ist der Nutzungscode 593 „Dauerkultur aus der Erzeugung 
genommen“ zu verwenden. 

Förderfähige Flächen „Trockene Heiden“ 
Flächen, die aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund ihrer 
besonderen und stabilen Artenzusammensetzung als FFH-
Lebensraumtyp 4030 „Trockene Heiden“ eingestuft und 
kartiert wurden, sind als Dauergrünland in allen Maßnah-
men förderfähig. Betroffene Flächen werden in FIONA-
GIS als Grünland angezeigt. Zudem werden die Flächen in 
FIONA-GIS im Reiter „Karten“ unter „Umweltdaten“ und 
in der Flächenauswahl unter „LRT 4030 Trockene Heiden“ 
bereitgestellt. Diese Flächen können als Dauergrünland be-
antragt werden, sofern auf diesen Flächen eine landwirt-
schaftliche Tätigkeit stattfindet. 

Geben Sie alle Betriebsflächen, die Sie selbst bewirt-
schaften, einschließlich Biotope, Erstaufforstungsflächen 
und Hof- und Gebäudeflächen an. Dies ist unabhängig da-
von, ob Sie für die jeweilige Fläche Beihilfen beantragen 
oder nicht. Dies gilt auch für antragstellende Personen, die 
ihren Betriebssitz außerhalb Baden-Württembergs (BW) 
haben und in BW nur Maßnahmen der 2. Säule beantragen. 

Halten Sie diese Verpflichtung zur Angabe aller selbst be-
wirtschafteten Flächen hinsichtlich der landwirtschaftli-
chen Schläge im jeweiligen Jahr nicht ein, erfolgen, je nach 
Schwere des Verstoßes, Kürzungen der EU-Direktzah-
lungen und ELER-Maßnahmen des jeweiligen Jahres. Dies 
gilt darüber hinaus auch für im Rahmen der Basisprämie 
beihilfefähige Aufforstungs- bzw. Naturschutzflächen. 

Hinweis: Sofern Sie Flächen, die sich in Ihrem Besitz be-
finden, Dritten zur Bewirtschaftung und Ernte zur Verfü-
gung stellen (z.B. für Gemüse, Kartoffeln oder Erdbeeren), 

gelten Sie im Sinne der Förderung nicht als Bewirtschafte-
rin/Bewirtschafter der Fläche und können für diese Flächen 
keine Beihilfe erhalten. Die Flächen sind in Ihrem FIONA 
Antrag nicht anzugeben. Verpächterinnen/Verpächter dür-
fen verpachtete Flächen ebenfalls nicht in Ihrem Antrag 
aufführen. 

Angabe von Eigentumsflächen bei Beantragung von UZW 

Personen, die die Umweltzulage Wald (UZW) beantragen, 
sollten abweichend von vorstehender Regel stets alle Ihre 
Waldeigentumsflächen aufführen, auch wenn die Eigen-
tumsflächen verpachtet sind. Umgekehrt sollen tatsächlich 
bewirtschaftete Pachtflächen auch aufgeführt werden (Be-
sitzart „3“), welche aber im Antrag der/des Pächterin/Päch-
ters nicht förderfähig sind. 

Vorabprüfungen auf Doppelbeantragung, Bruttoflä-
chen- und FAKT-Höchstflächenüberschreitung 

Die grafisch beantragten Flächen aller eingereichten An-
träge werden miteinander und mit der landwirtschaftlichen 
Bruttofläche abgeglichen. Werden Überlappungen Ihrer 
Antragsflächen mit Antragsflächen anderer Personen fest-
gestellt, wird Ihnen dies in FIONA angezeigt (GIS-1 Hin-
weis). Das Gleiche gilt für den Fall, dass Ihre landwirt-
schaftliche Antragsfläche außerhalb der Bruttofläche liegt 
(GIS-2 Fehler). Soweit Sie bestimmte FAKT-Maßnahmen 
beantragen, wird in FIONA-GIS geprüft, ob diese Flächen 
innerhalb der entsprechenden FAKT-Höchstfläche liegen. 
Die festgestellten Überlappungen sowie die landwirt-
schaftlichen Flächen außerhalb der Bruttofläche bzw. die 
beantragten FAKT-Flächen außerhalb der jeweiligen 
FAKT-Höchstfläche, können Sie im FIONA-GIS einsehen 
und ggf. korrigieren. Zur Korrektur ist zunächst der 
FIONA-Antrag – soweit er bereits abgeschlossen ist – er-
neut zur Bearbeitung zu öffnen. Nachdem Sie die Korrek-
tur der Antragsgeometrie vorgenommen haben, ist der 
FIONA-Antrag erneut abzuschließen und der zugehö-
rige „Komprimierte Gemeinsame Antrag“ ist bei der 
ULB einzureichen. 

Gehen Sie sicher, dass ein zuvor eingereichter „Kompri-
mierter Gemeinsamer Antrag“ bereits durch die zuständige 
ULB registriert wurde. Wird ein abgeschlossener FIONA-
Antrag vor der Registrierung wieder in Bearbeitung ge-
nommen, kann der zuvor eingereichte „Komprimierte Ge-
meinsame Antrag“ nicht mehr durch die Verwaltung regis-
triert werden und gilt als nicht gestellt.  

Die Rücknahme von Beihilfeanträgen (einschl. Rück-
nahme einzelner Schläge  oder Teilflächen) ist jederzeit 
sanktionsfrei möglich, es sei denn, das zuständige Landrat-
samt hat bereits auf einen Verstoß im Gemeinsamen Antrag 
hingewiesen oder eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt 
bzw. durchgeführt. Im Rahmen der Vorabprüfungen fest-
gestellte Verstöße (GIS-1 Hinweis und GIS-2 und GIS-10 
bis GIS-15 Fehler) können jedoch bis zum 19. Juni sankti-
onsfrei zurückgenommen werden. D. h. der zugehörige 
„Komprimierte Gemeinsame Antrag“ muss spätestens am 
19. Juni 2020 bei der zuständigen ULB eingegangen sein. 
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II.2 Flurstücksverzeichnis (FIONA-FSV) 
 

Das Flurstücksverzeichnis (FIONA-FSV) ist gemeinsam 
mit FIONA-GIS Antragsgrundlage für alle Maßnahmen 
des Gemeinsamen Antrags. 

Wenn Sie im Vorjahr einen Gemeinsamen Antrag ge-
stellt haben bzw. von einer Person, die im Vorjahr einen 
Gemeinsamen Antrag gestellt hat, einen Betrieb vollstän-
dig übernommen haben, werden die Daten des Flurstück-
verzeichnisses aus dem Vorjahr in FIONA übernommen 
und Ihnen im aktuellen Flurstücksverzeichnis angezeigt. 
Bitte beachten Sie: Im Falle einer Hofübergabe werden 
der/dem Hofnachfolgerin/Hofnachfolger die Daten nur 
dann komplett und automatisch übermittelt, wenn in der 
Unternehmensdatei die Hofübergabe vollständig erfasst 
wurde. Bei teilweisen Hofübergaben erhält der Nachfol-
ger/die Hofnachfolgerin nicht automatisch die Geometrien. 

Die folgenden Angaben werden übernommen: 

 Bei im Vorjahr grafisch vorliegender Antragstellung: 
Der Schlag bzw. Teilschlag des Vorjahres ggf. korri-
giert nach Verwaltungs- bzw. Vor-Ort-Kontrollen. 

 Bei im Vorjahr nicht grafisch vorliegender Antragstel-
lung: Die Flächenangabe des Vorjahres ggf. korrigiert 
nach Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen. 

 Bei den Flächenangaben zum Jahr 2020: Der Nutzungs-
code des Vorjahres bei Dauergrünland, bei Dauerkultu-
ren, bei Wald und zu den nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen, sofern sie vollständig vorliegen.  

 Die Schlagnummer des Vorjahres. 

 Das Kennzeichen „LP“ für Verträge nach der Land-
schaftspflegerichtlinie (s. Kapitel V.3) wird nur dann 
angezeigt, wenn die Verpflichtung bzw. der Vertrag 
zum 31. Dezember 2019 noch nicht ausgelaufen war. 
Ausgelaufene Verträge erhalten die Fußnote „3“. 

 Der im Vorjahr beantragte FAKT-Code bei Dauergrün-
land und Dauerkulturen ggf. korrigiert nach Verwal-
tungs- und Vor-Ort-Kontrollen.  

 Flächen, die außerhalb Baden-Württembergs liegen 
und im Vorjahr in FIONA erfasst wurden, werden 
im aktuellen Antragsjahr nicht übernommen (siehe 
Kapitel II.4). 

Bei grafischer Angabe des Schlags kann die Antragsflä-
che im Feld „Nutzfläche“ des FIONA-FSV ausschließ-
lich durch Bearbeitung des zugehörigen Schlages im 
FIONA-GIS geändert werden. Eine direkte Bearbei-
tung des Felds „Nutzfläche“ im FIONA-FSV ist nicht 
möglich.  

Flächen, die außerhalb Baden-Württembergs liegen, müs-
sen seit dem Antragsjahr 2018 auch grafisch beantragt wer-
den. Nähere Informationen zur länderübergreifenden An-
tragstellung finden Sie im Kapitel II.4 „Länderübergrei-
fende grafische Antragstellung“. 

Weitere Ausnahmen von der grafischen Antragstellung 
sind Kapitel II.1 zu entnehmen. 

Auch bei Flächen in Flurneuordnungsverfahren sind, unge-
achtet einer zwischenzeitlich erfolgten vorläufigen Besitz-
einweisung in neue Flurstücke, die Schläge in FIONA-GIS 
auf Grundlage der in FIONA-GIS hinterlegten (alten) Flur-
stücke zu digitalisieren. 

Bei Flächen, die Sie im Jahr 2020 nicht mehr bewirtschaf-
ten, löschen Sie bei grafischer Antragstellung die betreffen-
den Schläge im FIONA-GIS und bei nicht grafischer An-
tragstellung die vorgegebenen Zeilen im FIONA-FSV. 
Schläge bzw. Teilschläge, die Sie für das Antragsjahr 2020 
neu in die Bewirtschaftung nehmen, digitalisieren Sie im 
FIONA-GIS. Bei nicht grafischer Antragstellung sind die 
Flurstücks- und Nutzungszeilen im Flächenverzeichnis 
einzugeben.  

Nach dem 15. Mai 2020 können bei einem bereits einge-
reichten Gemeinsamen Antrag Flächenänderungen bis 
zum 2. Juni 2020 ohne Kürzung der Zahlungen vorgenom-
men oder einzelne landwirtschaftlich genutzte Parzellen, 
die noch nicht im Gemeinsamen Antrag angegeben sind, 
nachgemeldet werden. Bei Änderungen bzw. Nachmeldun-
gen nach dem 2. Juni 2020 kommen die in Kapitel XIV.1 
Ziffer 3 (Verspätete Einreichung) genannten Kürzungen 
und Ausschlüsse zur Anwendung. Diese Kürzungen und 
Ausschlüsse gelten auch für die Flächennachmeldungen im 
Rahmen der Vorabprüfungen (Auflösung von Überlappun-
gen und Bruttoflächenüberschreitungen). Die Rücknahme 
von Beihilfeanträgen (einschl. Rücknahme einzelner 
Schläge oder Teilflächen) ist jederzeit sanktionsfrei mög-
lich, es sei denn, das zuständige Landratsamt hat bereits auf 
einen Verstoß im Gemeinsamen Antrag hingewiesen oder 
eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt bzw. durchgeführt. Im 
Rahmen der Vorabprüfungen festgestellte Verstöße (GIS-
1 Hinweis und GIS-2 und GIS-10 bis GIS-15 Fehler) kön-
nen jedoch bis zum 19. Juni sanktionsfrei zurückgenom-
men werden (siehe hierzu Kapitel II.1). Diese Änderungs- 
bzw. Nachmeldung nehmen Sie ebenfalls mittels FIONA 
vor. 

Bitte beachten Sie, dass für alle Änderungsanträge die 
Abgabe eines neuen und unterschriebenen „Kompri-
mierten Gemeinsamen Antrages“ erforderlich ist! 

Bruttofläche 

Die „Bruttofläche Landwirtschaft“ ist die landwirtschaft-
lich nutzbare Fläche einschließlich der Fläche der beihilfe-
fähigen Landschaftselemente eines Flurstücks (in Hektar 
mit 4 Nachkommastellen). Für die Direktzahlungen und 
alle anderen Fördermaßnahmen auf landwirtschaftli-
chen Flächen ist die „Bruttofläche Landwirtschaft“ die 
maximal beihilfefähige Fläche, soweit sie die jeweiligen 
Fördervoraussetzungen erfüllt (ausgenommen sind hier-
von die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 
sowie die Förderung Handarbeitsweinbau, siehe Kapitel VI 
bzw. IX). 

Die „Bruttofläche Landwirtschaft“ eines Flurstücks ist 
grundsätzlich in FIONA-GIS über den Reiter „Karten“ ein- 
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blendbar und wird bei aktivierter Info-Schaltfläche durch 
einen Klick in das jeweilige Flurstück angezeigt. Sollte die 
vorgegebene „Bruttofläche Landwirtschaft“ nicht 
mehr den aktuellen Verhältnissen vor Ort entsprechen, 
können Sie dies im FIONA-GIS vermerken. 

Sie tragen jedoch auch im Rahmen der vorgegebenen 
„Bruttofläche Landwirtschaft“ die Verantwortung dafür, 
dass die von Ihnen abgegrenzte Nutzungsfläche (ggf. 
einschl. Landschaftselemente) den tatsächlichen Ver-
hältnissen im aktuellen Jahr entspricht und die angege-
bene Fläche die jeweiligen Fördervoraussetzungen er-
füllt.  

Bitte beachten Sie, dass Flurstücke, die im Wesentlichen 
aus tatsächlichen Wegeflächen bestehen (sogenannte Weg-
flurstücke) als Ganzes nicht beihilfefähig sind. D.h. die un-
befestigten Teilflächen dieser Flurstücke sind nicht beihil-
fefähig, es sei denn diese Teilflächen sind derzeit schon im 
FIONA-GIS als „Bruttofläche Landwirtschaft“ ausgewie-
sen und werden tatsächlich landwirtschaftlich genutzt (Be-
standsschutz). 

Erläuterungen zu bestimmten Feldern der Teilschlag- 
oder Schlagbearbeitung/ Sammelbearbeitung des 
FIONA-FSV: 

Nutzungsangaben/ Direktzahlungen 

Schlag-Nr. 

Überprüfen Sie die aus dem Vorjahr vom System übernom-
menen Schlagnummern und die zugehörigen Schläge im 
FIONA-GIS. Es sind ggf. Änderungen der Schlageintei-
lung vorzunehmen.  

Ein Schlag ist eine zusammenhängende Fläche, die 
grundsätzlich einheitlich mit einer Kultur bebaut wird, 
unabhängig von den zugrundeliegenden Flurstücken. 
Ein Schlag kann jedoch auch eine zusammenhängende Flä-
che sein, die mit verschiedenen Kulturen bebaut wird, 
wenn diesen Kulturen ein gemeinsamer Nutzungscode 
(NC) zugeordnet werden kann (z.B. 610 Gemüse). Flächen, 
die z.B. durch einen befestigten Weg oder ein Gewässer 
(soweit kein LE) vollständig voneinander getrennt sind, 
können nicht zu einem Schlag zusammengefasst werden. 
Für solche Fälle sind entsprechend getrennte Schlagnum-
mern zu vergeben. 

Ausnahmen:  
Zusammenhängende Flächen, die als Wiese (NC 451/441), 
Mähweide (NC 452/442) oder Weide (NC 453/443) ebenso 
wie zusammenhängende Flächen die als Gemüse (NC 610), 
Zierpflanzen (NC 720), Küchenkräuter/Heil-und Gewürz-
pflanzen (NC 650) genutzt werden, können zu einem 
Schlag zusammengefasst werden. Es ist dann jedoch für 
jeden Nutzungscode ein Teilschlag zu zeichnen. Acker-
randstreifen (NC 915), ÖVF-Feldrand/Pufferstreifen auf 
Grünland bzw. Ackerland (NC 057, 058), Ufervegetation 
(NC 055) und Streifen am Waldrand (ohne Produktion) 
(NC 054) sind Teil eines Schlages bzw. der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche und werden über die Schlagnummer 

 

 

dem Dauergrünland- bzw. Ackerschlag zugeordnet, auf 
dem sie sich befinden. Diese Flächen sind beihilfefähig im 
Rahmen der Direktzahlungen. In jedem Fall ist jeweils ein 
Teilschlag zu zeichnen.  

Flächen mit dem NC 924 (Biotope ohne landwirtschaftli-
che Nutzung) sind ebenfalls separat anzugeben. Handelt es 
sich bei diesen Flächen um beihilfefähige Landschaftsele-
mente, können sie Bestandteil eines Dauergrünland-, 
Acker- oder Dauerkulturschlages sein und sind entspre-
chend als Teilschlag zu digitalisieren. Ansonsten sind diese 
Flächen als eigener Schlag zu digitalisieren und dann für 
die Direktzahlungen nicht beihilfefähig. 

Bei Forstflächen bildet jede zusammenhängende Waldflä-
che (je Nutzungscode) einen Schlag. 

Die Schlagbildung nehmen Sie vor, indem Sie zusammen-
hängend bewirtschaftete Flächen im FIONA-GIS als 
Schlag abgrenzen oder vorhandene nebeneinanderliegende 
Teilschläge mit kombinierbaren Nutzungscodes im 
FIONA-FSV mit derselben Schlagnummer versehen. Die 
zu vergebende Nummer können Sie frei wählen. Jede 
Schlagnummer darf jedoch im gesamten Flurstücksver-
zeichnis nur für einen Schlag vergeben werden. Für alle 
Flächen ist zwingend eine Schlagnummer zu vergeben! 

Nutzfläche 

Das Feld Nutzfläche zeigt bei grafischer Beantragung die 
Fläche an, die aus dem zugehörigen Schlag- bzw. Teil-
schlag im FIONA-GIS ermittelt wurde. Eine Angabe oder 
Änderung der Nutzfläche im FIONA-FSV ist nur noch in 
den wenigen Ausnahmefällen möglich, in denen eine gra-
fische Beantragung nicht erforderlich ist (vgl. Kapitel II.1).  

Die Ermittlung der Viehbesatzdichte (z.B. RGV/ha Haupt-
futterfläche, RGV/ha Grünland oder GV/ha LF) bei der 
Teilnahme am FAKT erfolgt auf der Basis der ggf. um die 
Landschaftselemente erweiterten Förderfläche. 

Nutzungscode und Kurzbezeichnung 

Geben Sie im Feld Nutzungscode die jeweilige Nutzung/ 
Kultur in Form des zutreffenden Nutzungscodes (NC) an. 
Anzugeben ist die Hauptkultur im Zeitraum 1. Juni bis 
15. Juli. Hauptkultur ist dabei die Kultur, die in diesem 
Zeitraum die längste Zeit auf der Fläche steht.  

Zur Erleichterung Ihrer Ausfüllarbeit wird im Feld „Nut-
zungscode“ die Liste der zulässigen NC zur Auswahl ange-
boten und nach Auswahl die Kurzbezeichnung der Kultur 
im dazugehörigen Feld automatisch eingefügt. 

CC-Landschaftselement vorhanden (CC-LE vorh.) 

Bei bestimmten Landschaftselementen (CC-LE), die Be-
standteil der landwirtschaftlichen Fläche sind, ist die Be-
seitigung im Rahmen der anderweitigen Verpflichtungen 
(Cross Compliance) untersagt. 

Soweit sich auf dem (Teil-)schlag ein CC-LE befindet, set-
zen Sie „J“ im Feld „CC-LE vorh.“. Befindet sich auf dem 
Teilschlag kein CC-LE, setzen Sie im Feld „CC-LE vorh.“ 
ein „N“. 
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Die Mindest- und Höchstgrößen der CC-LE (vgl. Kapitel 
II.3) beziehen sich auf das einzelne Landschaftselement 
(LE) in seiner Gesamtheit. Deshalb ist die Abfrage im 
Feld „CC-LE vorh.“ des Flurstücksverzeichnisses auch 
dann mit Ja zu beantworten, soweit die Teilflächen des 
Landschaftselements, die zu Ihrem Schlag gehören, die 
Mindestgröße unterschreiten, das Landschaftselement ins-
gesamt aber die Mindestgröße erreicht oder überschreitet.  

Beispiel: Tragen Sie „J“ ein, wenn die Hecke mehr als 10 
Meter lang ist, sich aber nur 5 Meter der Hecke auf der von 
Ihnen bewirtschafteten Fläche befinden.  

Schläge, die mehrere Teilschläge umfassen:  

Befindet sich z.B. nur auf einem Teilschlag eines Schlages 
ein Landschaftselement nach Cross Compliance, ist das J 
im Feld „CC-LE vorh.“ nur auf diesem Teilschlag zu set-
zen und nicht auf allen Teilschlägen des jeweiligen Schla-
ges.  

Beachten Sie die Ausführungen in Kapitel II.6 der beilie-
genden Informationsbroschüre über die einzuhaltenden 
Verpflichtungen bei Cross Compliance 2020. 

Im Feld „Nutzungscode“ ist der Code der Kultur des 
Schlags einzutragen zu dem das Landschaftselement ge-
hört. 

Die Angaben zu Cross Compliance Landschaftselementen 
(CC-LE) haben Sie für alle landwirtschaftlichen Flächen zu 
machen, die Sie bewirtschaften. Das heißt, diese Pflicht be-
steht für alle Betriebsflächen mit Ausnahme folgender Flä-
chen: Haus- und Nutzgärten (NC 920), Hof-, Wege- und 
Gebäudeflächen (NC 991), alle anderen Flächen (keine LF) 
(NC 990), bewirtschaftete Gewässer, Teichflächen (NC 
930). Hinweise zur Angabe bei Forst- bzw. Waldflächen 
finden Sie weiter unten.  

Zur Bestimmung und Überprüfung der CC-LE werden die 
CC-LE im FIONA-GIS grafisch inklusive der Größe und 
der Art (Hecke, Feldgehölz etc.) angezeigt, soweit diese 
CC-LE bereits im GIS-System der Förderverwaltung digi-
talisiert sind. 

Bitte überprüfen Sie, ob die Anzeige der CC-LEs bezüglich 
der Lage, der Größe und der Art mit den örtlichen Gege-
benheiten übereinstimmt. Falls die angezeigten CC-LE 
aufgrund ihrer tatsächlichen Größe oder tatsächlichen Art 
zu Unrecht als CC-LE ausgewiesen sind oder tatsächliche 
CC-LE bisher nicht ausgewiesen sind, setzen Sie im 
FIONA-GIS einen entsprechenden „CC-LE-Hinweis“ an 
der betreffenden Stelle der Kartendarstellung. 

Für die im Rahmen der UZW beantragten Forst- bzw. 
Waldflächen beachten Sie bitte, dass die nach §33 Natur-
schutzgesetz geschützten Feuchtgebiete sowie die als Na-
turdenkmale ausgewiesenen Einzelbäume Cross Compli-
ance relevant sind. Demnach kann die Beseitigung dieser 
LE eine Kürzung der Beihilfe zur Folge haben. Hinsicht-
lich dieser CC-LE machen Sie bitte auch bei den ge-
nannten Forstflächen eine Angabe im Feld „CC-LE 
vorh.“. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihr zuständiges 
Landratsamt. 

 

„EG-ÖkoVO bewirtschaftet“: 

Für den Fall, dass Sie Teile Ihres Betriebes ökologisch be-
wirtschaften, sind die ökologisch bewirtschafteten Flächen 
im FIONA-FSV im Feld „EG-ÖkoVO bewirtschaftet“ zu 
kennzeichnen. Wenn Sie den Gesamtbetrieb ökologisch 
bewirtschaften, ist die Angabe nicht erforderlich. 

Aktiv. ZA 

Wenn Sie mit der angegebenen Fläche einen Zahlungsan-
spruch (ZA) aktivieren möchten, tragen Sie im Feld 
„Aktiv. ZA“: die Ziffer „1“ ein. Anderenfalls tragen Sie 
die Ziffer „0“ ein. Beachten Sie, dass Flächen, mit denen 
Sie einen ZA aktivieren, Ihnen zumindest am 15. Mai 2020 
zur Verfügung stehen müssen. Die Flächen müssen zudem 
während des gesamten Kalenderjahres 2020 beihilfefähig 
sein. 

Steht Ihnen die Fläche am 15. Mai 2020 nicht zur Verfü-
gung, z.B. durch Verpachtung oder ist die Fläche nicht im 
gesamten Jahr 2020 beihilfefähig, dürfen Sie im Feld „Ak-
tiv. ZA“ nicht die Ziffer „1“ eintragen. Wenn Sie die be-
treffende Fläche nicht zur Aktivierung eines ZA beantra-
gen wollen, tragen Sie die Ziffer „0“ ein. 

ZA können nur mit Schlägen aktiviert werden, die mindes-
tens 0,1 ha groß sind.  

Beachten Sie: Nur für beihilfefähige Flächen, die Sie im 
Feld „Aktiv. ZA“ mit ,,1“ gekennzeichnet haben, kann 
ein ZA aktiviert werden. Nur dafür können Sie Direkt-
zahlungen erhalten! 

Bei Flächen, für die Sie die Zuweisung von ZA beantragen, 
tragen Sie die „2“ ein. Es sind gesonderte Nachweise erfor-
derlich, siehe hierzu Kapitel III.7.3, Zuweisung von Zah-
lungsansprüchen, Abschnitt zu „Einzelflächen“. 

Im Rahmen der Direktzahlungen sind alle Flächen beihil-
fefähig, die zum Ackerland (einschl. stillgelegter oder aus 
der Erzeugung genommener Ackerflächen), zum Dauer-
grünland (einschl. aus der Erzeugung genommener Dauer-
grünlandflächen) oder zu den landwirtschaftlichen Dauer-
kulturen (einschl. Niederwald im Kurzumtrieb, Miscanthus 
und Baumschulen) gehören. Kultur- bzw. Nutzungsarten, 
die in der Codeliste zum Gemeinsamen Antrag 2020 in der 
Spalte „Hinweise“ mit der Ziffer „1“ gekennzeichnet sind, 
sind im Rahmen der Direktzahlungen nicht beihilfefähig.  

Mit Flächen dieser Kultur- bzw. Nutzungsarten können 
keine ZA aktiviert werden. Beachten Sie bitte die weite-
ren Hinweise zur Beihilfefähigkeit von Flächen in Kapitel 
III.3 Aktivierung von Zahlungsansprüchen. 

ÖVF-Code und ÖVF-Nutzungscode 

Angabe von im Umweltinteresse genutzten Flächen (Öko-
logische Vorrangflächen, ÖVF): 

Flächen, die im Rahmen des Greening als ökologische Vor-
rangflächen angemeldet werden sollen, sind im Feld 
„ÖVF-Code“ mit dem entsprechenden Code zu kennzeich-
nen. Für einige ÖVF-Codes stehen eigene Nutzungscodes 
zur Verfügung. Bei Auswahl dieser Nutzungscodes im 
  



- 12 - 

 

 

FIONA-FSV steht im Feld „ÖVF-Code“ ausschließlich 
der eine zugehörige ÖVF-Code zur Auswahl, der aus-
zuwählen ist. Eine detaillierte Auflistung der ÖVF-Codes 
kann der Nutzungscodeliste 2020 oder der Online-Hilfe in 
FIONA entnommen werden. 
Folgende NC bzw. ÖVF-Codes sind dabei zu verwenden: 
 

ÖVF-Art NC ÖVF-
Code

Fak-
tor 

Zwischenfrüchte NC der 
Hauptkultur 

02 0,3 

Eiweißpflanzen/Stickstoff-
binder  

NC der 
Kulturen 

07 1 

Brache 049, 590, 
591, 844, 
859, 915 

09 1 

Untersaat mit Gras, Legumi-
nosen/-gemische 

NC der 
Hauptkultur 

03 0,3 

Niederwald mit Kurzumtrieb  841 06 0,5 

Aufforstung  564 08 1 

Chinaschilf (Miscanthus)  852 10 0,7 

Durchwachsene Silphie 
(Silphium)  

802 11 0,7 

Streifen am Waldrand (ohne 
Produktion) ÖVF  

054 04 1,5 

Ufervegetation ÖVF 055 05 1,5 

Feldrand/Pufferstreifen 
ÖVF GL  

057 04 1,5 

Feldrand/Pufferstreifen 
ÖVF  AL  

058 04 1,5 

Brache mit Honigpflanzen 
ÖVF – einjährig (nicht 
FAKT-förderfähig) 

065 12 1,5 

Brache mit Honigpflanzen 
ÖVF– mehrjährig (nicht 
FAKT-förderfähig) 

066 13 1,5 

Hecken ÖVF (CC-LE) 070 01 2 

Baumreihe ÖVF (CC-LE) 071 01 2 

Feldgehölze ÖVF (CC-LE) 072 01 1,5 

Feuchtgebiete ÖVF 
(CC- LE) 

073 01 1 

Einzelbäume ÖVF (CC-LE) 074 01 1,5 

Tümpel, Sölle, Dolinen 
ÖVF (CC-LE)  

075 01 1 

Trockenmauer ÖVF 
(CC- LE)  

076 01 1 

 

ÖVF-Art NC ÖVF-
Code

Fak-
tor 

Fels- und Steinriegel, Lese-
steinwälle ÖVF (CC-LE) 

077 01 1 

Feldraine ÖVF (CC-LE)  078 01 1,5 

Terrassen ÖVF (CC-LE) 080 01 1 
 
 
 

Ausschließlich Flächen, die mit dem zutreffenden Code 
gekennzeichnet sind, können als ÖVF anerkannt wer-
den!  

Jede ÖVF ist im FIONA-GIS separat einzuzeichnen. Im 
Fall von ÖVF-Streifenelementen sind ggf. die einzelnen 
Teile bestehend aus Ackerland, Grünland oder Ufervegeta-
tion getrennt voneinander anzugeben. Sofern Ufervegeta-
tion (NC 055) unmittelbar an Ackerland angrenzt, kann 
diese auch separat beantragt werden, muss also nicht in 
Kombination mit einem Feldrand/Pufferstreifen angegeben 
werden. 

Bei der grafischen Angabe der ÖVF können Sie sich an der 
ÖVF-Kulisse, die in FIONA-GIS grafisch dargestellt wird, 
orientieren. Diese Kulisse enthält alle Cross Compliance 
Landschaftselemente (CC-LE), die an Ackerflächen an-
grenzen oder von Ackerflächen umgeben sind, soweit sie 
im GIS-System der Landwirtschaftsverwaltung erfasst 
sind. Zusätzlich sind in der Kulisse alle stabilen ÖVF-
Flächen enthalten. Darunter sind Flächen zu verstehen, die 
exakt auf gleicher Stelle im gleichen Umfang seit mindes-
tens 3 Jahren (2017, 2018 und 2019) als Ökologische Vor-
rangfläche beantragt waren. 

Zusätzlich gilt zu beachten, dass bei dem 2019 neu einge-
führten NC 066 „Brache mit Honigpflanzen ÖVF– mehr-
jährig“ auch das Aussaatjahr angegeben werden muss. Die 
mehrjährigen ÖVF-Honigpflanzen müssen spätestens nach 
3 Jahren wieder neu eingesät werden. 

Pflanzenschutzmitteleinsatz auf ÖVF-Flächen: 

Beachten Sie bitte, dass Pflanzenschutzmittel (PSM) auf 
ÖVF-Flächen seit 2018 grundsätzlich nicht ausgebracht 
werden dürfen. Das gilt insbesondere auch für Bracheflä-
chen, Zwischenfrüchte, Untersaaten und Leguminosen, die 
Sie als ÖVF angeben möchten. Seit 2019 unterliegen auch 
ÖVF-Flächen mit Miscanthus oder Silphium dem Pflan-
zenschutzmittelverbot ausgenommen in dem ersten Kalen-
derjahr, in dem diese Kulturen gepflanzt bzw. ausgesät 
werden, soweit hier eine Ausbringung im Einklang mit 
pflanzenschutzrechtlichen Vorgaben steht. Bei der übli-
chen Aussaat bzw. Pflanzung von Silphie bzw. Miscanthus 
im Frühjahr eines Jahres bedeutet dies, dass in diesem Ka-
lenderjahr ein Pflanzenschutzmitteinsatz auch dann zuläs-
sig ist, wenn die Kulturen als ÖVF angemeldet werden.  

Im folgenden Kalenderjahr ist dann ein Pflanzenschutzmit-
teleinsatz nicht mehr zulässig. Wenn Sie Miscanthus oder 
Silphium als ÖVF beantragen wollen, müssen Sie im 
FIONA-FSV unter „Zusatzfelder für spez. Nutzungscodes“ 
entsprechend angeben, ob die Pflanzung bzw. Aussaat im 
aktuellen Kalenderjahr (d.h. 2020) erfolgt oder nicht. 
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Falls Sie ÖVF beantragen, setzen Sie ein entsprechendes 
Kreuz zur Kenntnisnahme des Pflanzenschutzmittelverbots 
in DZ 2 Zeile 02. 

Folgende weitere Detailregelungen sind zu beachten (Än-
derungen sind vorbehalten):  

- Leguminosen (ÖVF 07): PSM-Einsatzverbot von der 
Aussaat der Leguminose bis nach der Ernte im Antrags-
jahr. Zur Aussaat gehört auch die Vorsaatbehandlung 
und Saatbeetvorbereitung. Dabei gilt eine Beizung 
ebenfalls als Pflanzenschutzmitteleinsatz. 

- Brache (ÖVF 09): Der Verbotszeitraum gilt in der Still-
legungszeit (im Antragsjahr), PSM dürfen nur zur Vor-
bereitung der Folgekultur, unmittelbar vor der Aussaat 
der Folgekultur, angewendet werden.  

- Zwischenfrüchte/Gründecke (ÖVF 02/03), die durch 
Untersaat von Gras oder Leguminosen unter der Haupt-
kultur angelegt ist: PSM-Einsatzverbot gilt nach der 
Ernte der Hauptkultur bis zur Aussaat der neuen Haupt-
kultur oder mindestens 8 Wochen nach der Ernte der 
Hauptkultur. 

Weitere Hinweise zu ÖVF: 

Flächen, die Bestandteil eines Vertrages nach der Land-
schaftspflegerichtlinie sind, können nicht als ÖVF aner-
kannt werden. 

Sie haben die Möglichkeit bis zum 1. Oktober 2020 eine 
Änderung der ÖVF-Anmeldung zu beantragen. Bei ei-
ner Änderungsmeldung zw. 10. Juni und 1. Oktober 2020 
muss es sich bei der Ersatz-ÖVF um Zwischenfrüchte han-
deln. Dazu sind Lage und Größe der abzumeldenden ÖVF, 
sowie Lage und Größe der Ersatz-ÖVF unter Nennung 
des Grundes für die Änderung, anzugeben. Die Lage der 
Ersatz-ÖVF ist in FIONA-GIS zu digitalisieren und - so-
weit die Ersatzmeldung nach Ende der GA-Antragsfrist er-
folgt - als „Vorlage“ abzuspeichern. Wird die Fläche vor-
handener Teilschläge im GIS komplett als Ersatz-ÖVF her-
angezogen, ist die Lage der Flächen im Rahmen der Ände-
rungsmeldung nicht erneut zu digitalisieren.  

Es sind geeignete Nachweise für den Änderungsgrund vor-
zulegen. Eine Änderung ist ausgeschlossen, sofern es sich 
bei den ÖVF um CC-LE handelt.  

Bei der Ummeldung von Zwischenfrüchten auf eine andere 
Fläche kann auf die Angabe des Grundes verzichtet wer-
den. 

Zusatzfelder für spezielle Nutzungscodes 

Erstjahr bei Ackerfutter/Brache: Angabe des Jahres, in 
dem die Nutzung erstmals Hauptkultur war bzw. ist. 

Als „Erstjahr“ ist das Jahr anzugeben, in welchem das be-
treffende Ackerfutter/die Brache erstmals Hauptkultur 
war/ist und seither als Ackerfutter und/oder Brache genutzt 
und nicht gepflügt wurde. Hintergrund zur Angabe „Erst-
jahr“: Dauergrünland entsteht, soweit eine Fläche zum An-
bau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen (NC 422, 
NC 424, NC 441 bis 443) genutzt wird oder brachliegt (NC 
049, 591, 844, 859), seit mindestens fünf Jahren nicht Be- 

 

standteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs 
war und seit mindestens fünf Jahren nicht umgepflügt 
wurde. Bzgl. der Dauergrünlandentstehung entspricht das 
„Erstjahr“ dem ersten Jahr, in dem die Fläche mit den ge-
nannten Kulturen als Hauptkultur seither genutzt und nicht 
gepflügt wurde. (Ergänzende Regelungen und Informatio-
nen finden Sie unter Kapitel II.5. Zusätzliche Informatio-
nen zur Dauergrünlandentstehung). 

Grundsätzlich werden somit solche oben beschriebenen 
Ackerfutter- bzw. Bracheflächen zu Dauergrünland, sofern 
auch im sechsten Jahr, beginnend mit dem Erstjahr, diese 
Flächen als Ackerfutter bzw. Brache genutzt und nicht ge-
pflügt werden.  

- So würde beispielsweise bei dem Erstjahr 2015 eine 
nochmalige Ackerfutter-/Brachenutzung im Antrags-
jahr 2020 dazu führen, dass ab 2020 diese Fläche als 
Dauergrünland zu werten ist. Daher sind diese Flächen 
ab dem Antragsjahr 2020 entsprechend mit einem der 
Dauergrünland-Nutzungscodes NC 451 bis NC 462 
(„Dauergrünland“ der Codeliste) oder NC 592 bzw. NC 
567 (sonstige Dauergrünlandflächen) anzugeben.  

- Wird die Fläche mit Erstjahr 2015 hingegen im Jahr 
2020 wieder in die Fruchtfolge einbezogen, also z.B. 
Weizen angebaut, entsteht 2020 kein Dauergrünland. 

Sonderfall: Wenn eine solche Fläche (mit den genannten 
Kulturen) gleichzeitig als ökologische Vorrangfläche aner-
kannt wurde, wird das „ÖVF-Jahr“ nicht als Zähljahr bei 
der Dauergrünlandentstehung berücksichtigt (sog. „Pause-
jahr“). D.h. sofern ÖVF „Pausejahre“ vorliegen, verzögert 
sich die Dauergrünlandentstehung entsprechend der An-
zahl der Pausejahre. Das ändert aber nichts am Erstjahr der 
Fläche! 

Korrekte Angabe des Erstjahres in FIONA  

Bei den Ackerfutter-Nutzungen mit Grasanteil, brachlie-
genden Ackerflächen und neuangesätem Grünland mit den 
Nutzungscodes Kleegras bzw. Luzerne-Gras-Gemenge 
(NC 422), Ackergras (NC 424), Grünlandneueinsaat (NC 
441, 442 und 443) oder Ackerland aus der Erzeugung ge-
nommen (NC 049, 591, 844, 859) sind im Jahr 2020 
grundsätzlich die Erstjahre 2016 bis 2020 zulässig und kön-
nen im Feld „Erstjahr“ ausgewählt werden.  

Beachten Sie, dass durch ÖVF-Brachejahre ggf. noch 
weiter zurück liegende Jahre als Erstjahr zulässig und aus-
wählbar sind. Diese sind: 

- 2010: Erstjahr 2010 und die Fläche wurde/wird in den 
Jahren 2015 bis einschließlich 2020 gleichzeitig als 
ÖVF-Brache anerkannt/beantragt. 

- 2011: Erstjahr 2011 und die Fläche wurde/wird in den 
Jahren 2016 2015 bis einschließlich 2020 gleichzeitig 
fünfmal als ÖVF-Brache anerkannt/beantragt. 

- 2012: Erstjahr 2012 und die Fläche wurde in den Jah-
ren 2016 2015 viermal als ÖVF-Brache anerkannt. 

- 2013: Erstjahr 2013 und die Fläche wurde in den Jah-
ren 2016 2015 - 2020 dreimal als ÖVF-Brache aner-
kannt.   
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- 2014: Erstjahr 2014 und die Fläche wurde in den Jah-
ren 2016 2015 - 2020 zweimal als ÖVF-Brache aner-
kannt. 

- -2015: Erstjahr 2015 und die Fläche wurde in den Jah-
ren 2016 2015 – 2020 einmal als ÖVF-Brache aner-
kannt. 

In allen anderen Fällen, in denen ein anderes Erstjahr vor-
liegen sollte, ist kein erneuter Ackerfutter-/Brache-Nut-
zungscode in 2020 zulässig. Vielmehr ist bei einer fortge-
führten Ackerfutter-/Brachenutzung die Flächen als Dauer-
grünland anzugeben. 

 

Beachten Sie: Grundsätzlich ändert ein Wechsel zwischen 
den genannten Nutzungscodes das Erstjahr nicht, es sei 
denn, die Fläche wurde tatsächlich umgebrochen (ge-
pflügt), neu angesät und fristgerecht eine Pfluganzeige bei 
der zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde einge-
reicht. 

Beispiele:  

a.) Die Fläche wurde 2014 mit Weizen (NC 116) beantragt. 
Von 2015 bis einschließlich 2017 wurde die Fläche als 
Kleegras (NC 422) beantragt. Im Antragsjahr 2018 
wurde die Fläche als ÖFV-Brache beantragt und aner-
kannt (NC 591 inkl. ÖVF-Code „9“). 2019 erfolgte er-
neut die Beantragung als Kleegras (NC 422).  

 Ergebnis: 
Das erste Jahr in dem Ackerfutter/Brache die Haupt-
kultur ist, war 2015. Durch die Anerkennung als ÖVF-
Brache liegt 2018 ein sog. Pausejahr vor, dass dazu 
führt, dass auch 2020 noch das Erstjahr 2015 in Kom-
bination mit Ackerfutter zulässig ist, weil im Jahr 2020 
noch kein Dauergrünland entstanden ist. 

b.) Die Fläche wurde 2014 mit Weizen (NC 116) beantragt. 
Von 2015 bis einschließlich 2017 wurde die Fläche als 
Kleegras (NC 422) beantragt. Im Antragsjahr 2018 
wurde die Fläche als normale Brache beantragt (NC 
591). Im Frühling 2019 wurde die Fläche umgebrochen 
und als Ackergras (NC 424) neu angesät und so auch 
im GA angegeben. 

 Ergebnis: 
Bei weiterer Nutzung als Ackergras ist die Fläche 2020 
mit dem NC 424 und dem Erstjahr 2019 anzugeben, da 
die Fläche in diesem Jahr (2019) gepflügt worden ist 
und auch bereits in diesem Jahr (2018) als Hauptkultur 
genutzt wurde.  

Reine Leguminosenbestände (z.B. Mischungen unter-
schiedlicher Kleearten) zählen nicht zu Gras- und Grünfut-
terpflanzen. Aber: Ursprünglich in Reinsaat angelegte 
Kleebestände sind jedoch als Kleegras zu codieren und ge-
hören dann zu den Gras- und Grünfutterpflanzen, wenn ein 
erheblicher Graseinwuchs vorhanden ist.  

Bei aus der Erzeugung genommenem Ackerland (NC 591), 
auf dem in der Vergangenheit eine Brachebegrünung mit 
jährlicher Neueinsaat von Blühmischungen (z.B. im Rah-
men von FAKT) stattgefunden hat, ist bei der Angabe 

„Erstjahr“ das letzte Jahr, in dem eine Blühmischung ange-
sät wurde, anzugeben. 

Brachliegende Ackerflächen, die im Jahr 2020 mit einer 
neueingesäten Blühmischung begrünt sind (z.B. im 
Rahmen von FAKT), sind mit dem NC 590 zu codieren. 
Brachebegrünungen außerhalb des FAKT sind durch 
Schlagaufzeichnungen und Saatgutbelege nachzuwei-
sen. Die Angabe „Erstjahr“ ist bei dem NC 590 nicht 
erforderlich. 

Baumart bei KUP 

Auf Flächen, die mit dem Nutzungscode NC 841 (Nieder-
wald mit Kurzumtrieb) gekennzeichnet sind, müssen Sie 
zusätzlich die Baumart im Feld „Baumart bei KUP“ ange-
ben. Dazu wählen Sie aus der angezeigten Liste einen der 
folgenden Codes aus. Als beihilfefähige Fläche im Rahmen 
der Direktzahlungen sind als Niederwald mit Kurzumtrieb 
(KUP) ausschließlich die aufgeführten Arten zulässig. So-
weit in der Spalte ÖVF+KUP ein „Ja“ steht, sind die Arten 
zusätzlich als ÖVF anrechenbar (ÖVF-Code: 60).  

Code Arten 
Arten zulässig für 

KUP ÖVF+KUP

10 Mandelweide Ja Ja 

11 Korbweide Ja Ja 

19 sonstige Weiden Ja Nein 

20 Silberpappel Ja Ja 

21 Graupappel Ja Ja 

22 Schwarzpappel Ja Ja 

23 Zitterpappel Ja Ja 

29 sonstige Pappeln Ja Nein 

30 Robinien Ja Nein 

40 Gemeine Birke Ja Ja 

41 Hängebirke Ja Ja 

49 sonstige Birken Ja Nein 

50 Schwarzerle Ja Ja 

51 Grauerle Ja Ja 

59 sonstige Erlen Ja Nein 

60 Gemeine Esche Ja Ja 

70 Stieleiche Ja Ja 

71 Traubeneiche Ja Ja 

72 Roteiche Ja Nein 

Bei zulässigen Kreuzungen für ÖVF ist die in der Kreu-
zung enthaltene zulässige Art anzugeben. Die für ÖVF-
KUP zulässigen Arten können Sie auch der BMEL-
Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutsch-
land, Ausgabe 2015“; Seite 101, Anhang 4 entnehmen. 

„Jahr der Anlage“ bei KUP 

Hier ist das Jahr einzutragen in dem die Pflanzen gesetzt 
wurden. 

„Jahr der letzten Ernte“ bei KUP  

Hier ist das Jahr einzutragen, in dem die Plantage letztma-
lig abgeerntet wurde. Zulässig sind die Jahre 1999 bis 
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2020. Hat noch keine Nutzung stattgefunden bleibt das 
Feld leer. 

Hopfencode 

Wenn Sie Hopfen anbauen, geben Sie im Feld „Hopfen-
code“ anhand der Auswahlbox den in der folgenden Ta-
belle aufgeführten Code für die jeweilige Hopfensorte an. 

Liste mit Sortencodes der Hopfensorten 2020: 

01 Aurum 19 Smaragd 

02 Diamant 20 Hersbrucker Pure 

03 Amarillo 21 Saazer 

04 Callista 22 Monroe 

05 Ariana 23 Rottenburger 

06 Cascade 25 Northern Brewer 

07 Hallertauer Blanc 26 Brewers Gold 

08 Huell Melon 27 Nugget  

09 Mandarina Bavaria 28 Target 

10 Hallertauer Mfr. 29 Hallertauer Magnum 

11 Spalter 30 Hallertauer Taurus 

12 Hersbrucker Spät 31 Hallertauer Merkur 

13 Tettnanger 32 Herkules 

14 Perle 35 Record 

15 Spalter Select 36 Zeus 

16 Hallertauer Tradition 37 Comet 

17 Saphir 45 Polaris 

18 Opal 48 Sonstige/Zuchtstämme

Erweiterter NC bei NC 610, 650 und 720 

Bei Verwendung der Nutzungscodes 610, 650 oder 720 ist 
Folgendes zu beachten:  

Für Flächen, die mit einem der NC 610 (Gemüse), 650 (Kü-
chenkräuter) oder 720 (Zierpflanzen) codiert werden, kann 
im Feld „Erweiterter NC“ ein weiterer NC eingegeben wer-
den, der die angebaute Kultur genauer bezeichnet. Die 
Liste der erweiterten NCs finden Sie in FIONA. 

Durch die Angabe des erweiterten NCs kann die angebaute 
Kultur für die Anbaudiversifizierung im Rahmen des Gree-
ning genauer ermittelt werden.  

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die Vorgaben der Anbau-
diversifizierung auch ohne die Verwendung des erweiter-
ten NCs erfüllen.  

Hinweis: Im FIONA-FSV müssen Sie sich entscheiden, ob 
Sie entweder auf allen betroffenen Schlägen/Teilschlägen 
ausschließlich den Sammelcode (z.B. NC 610) verwenden 
oder ausschließlich den Sammelcode mit dem Zusatz der 
erweiterten NCs. Das bedeutet: Verwenden Sie in Ihrem 
FIONA-FSV für einige Nutzungen ausschließlich NC 610 
und für andere Nutzungen NC 610 und den erweiterten NC, 
bleibt das FIONA-FSV solange fehlerhaft, bis Sie entweder 
den NC 610 immer mit erweiterten NC oder immer ohne 
erweiterten NC angeben. Das gleiche gilt jeweils für 
NC 650 und NC 720. Soweit Sie erweiterte NCs angeben, 
sind die betreffenden Flächen im FIONA-GIS als eigene 
(Teil-) Schläge zu digitalisieren. 

NC der Mischkultur bei NC 051 

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die Vorgaben der Anbau-
diversifizierung auch ohne die Verwendung erweiterter 
NCs erfüllen. 

Für Flächen, die mit dem NC 051 „Mischkultur in Rei-
henanbau“ codiert werden, können im Feld „NC der 
Mischkultur“ zusätzliche Nutzungscodes eingegeben 
werden. Zulässig ist hier die Angabe von Kulturen, die 
mindestens 25 % der Fläche des Schlages einnehmen.  

Für die Berechnung der vorhandenen Fläche der Kulturen 
(im Sinne der Anbaudiversifizierung) wird die Schlagflä-
che dann zu gleichen Teilen auf die zusätzlich angegebenen 
Kulturen verteilt. 

Für den Fall, dass bei Verwendung des NC 051 keine er-
gänzenden Angaben gemacht werden, zählt die Fläche als 
mit einer „Mischkultur“ bestellt. 

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte der 
BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarreform in 
Deutschland, Ausgabe 2015“; 4.3.2 Anbaudiversifizie-
rung. 

Gattung/Art bei NC 190, 290, 390, 048 und 801 

Verwendung unbestimmter Nutzungscodes auf Ackerland: 

Für den Fall, dass für die angebaute Ackerkultur kein 
entsprechender NC zur Verfügung steht (beachten Sie 
bitte auch die in FIONA hinterlegte Liste der erweiterten 
Nutzungscodes), gibt es die Möglichkeit, einen der folgen-
den NC zu verwenden: 

190 (alle anderen Getreidearten), 290 (sonstige Hülsen-
früchte), 390 (sonstige Ölfrüchte), 048 (andere Handelsge-
wächse), 801 (sonstige Energiepflanzen). 

Bei Verwendung eines dieser NC ist im Feld ,,Gattung/Art“ 
die Gattung und im Falle von Brassicaceae, Solanaceae 
und Cucurbitaceae die Art anzugeben.  

Beachten Sie dabei bitte, dass die Nutzungscodes nur für 
Pflanzen verwendet werden dürfen, die botanisch keiner 
anderen in der NC Liste aufgeführten Art/Gattung zugeord-
net werden können. Eine Übersicht über eine botanische 
Einordnung der verschiedenen Kulturen finden Sie im An-
hang 5 der BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-
Agrarreform in Deutschland, Ausgabe 2015“. 

Hanf 

Im FIONA-FSV sind die Hanfflächen unter Angabe der 
Sorte, des Aussaatzeitraums (01-vor dem 15.05./ 02-nach 
dem 15.05./ 03-nach dem 30.06.) und der Aussaatmenge in 
kg je Hektar anzugeben. Zur Zwischenfruchtnutzung ist die 
Fläche entsprechend zu kennzeichnen. Bei Nutzung als 
Hauptkultur ist der NC 701 zu verwenden. 

Aussaatjahr bei NC 066 und ÖVF 13 

Angaben zum Aussaatjahr erforderlich. Aussaatjahr bedeu-
tet das Kalenderjahr in welchem die Aussaat erfolgt. 

Neuanlage im aktuellen Kalenderjahr bei ÖVF 10/11 

Wenn Sie Miscanthus oder Silphium als ÖVF beantragen 
wollen, müssen Sie hier angeben, ob die Pflanzung bzw. 
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Aussaat im aktuellen Kalenderjahr (d.h. 2020) erfolgt oder 
nicht. Ein Pflanzenschutzmitteleinsatz ist nur dann zuläs-
sig, wenn die Pflanzung/Aussaat im aktuellen Kalenderjahr 
erfolgt (s. Abschnitt zu ÖVF). 

Bejagungsschneise und Blühstreifen 

Hinsichtlich der Antragstellung von Flächen mit Beja-
gungsschneisen und Blühstreifen sind folgende Hinweise 
zu beachten: 

Was sind Bejagungsschneisen und Blühstreifen? 

 Diese Streifen bzw. Teilflächen sind ein Beitrag zur 
Förderung der Biodiversität und/oder der Regulierung 
von Schwarzwildbeständen. 

 Bejagungsschneise: Bei Bejagungsschneisen handelt es 
sich i.d.R. um begrünte Streifen auf einer ansonsten ein-
heitlich mit Kulturpflanzen bestellten Ackerfläche. Sie 
können bei der Aussaat der Hauptkultur wie beispiels-
weise Mais, ausgespart werden oder ggf. als Streifen in 
der Hauptkultur angelegt werden.  

 Blühstreifen: Bei Blühstreifen handelt es sich ebenso 
um Streifen mit ausgesäten Blühpflanzen auf einer an-
sonsten einheitlich bewirtschafteten Ackerfläche. Für 
diese Art von Blühstreifen gibt es keine bestimmten 
Vorgaben bzgl. der Mischungsverhältnisse und –part-
ner der ausgesäten Blühpflanzen. Es können sowohl 
einjährige als auch mehrjährige Blühpflanzen ausgesät 
werden – ggf. auch mit anderen Kulturpflanzen ge-
mischt. Es muss jedoch deutlich erkennbar sein, dass es 
sich um einen Blühstreifen handelt. Die Blühpflanzen 
müssen bestandsbildend und vorherrschend sein.  

In welchen Fällen ist eine Bejagungsschneise oder Blüh-
steifen in FIONA anzugeben? 

 In FIONA müssen Bejagungsschneisen und Blühstrei-
fen nur angegeben werden, wenn diese separat und be-
absichtigt auf Ackerflächen als Streifen in der Haupt-
kultur angelegt werden.  

 Nicht anzugeben sind vorzeitig geerntete Teilflächen 
von z.B. Maisbeständen oder anderen Hauptkulturen, 
wenn damit eine Bejagungsschneise für die Schwarz-
wildbekämpfung geschaffen wird. Es handelt sich hier 
nicht um eine separat angelegte und anzugebende Beja-
gungsschneise. In diesem Fällen muss dies auch nicht 
in FIONA ausgewiesen werden. 

Wie sind Flächen mit Bejagungsschneisen und/oder ein 
Blühstreifen in FIONA zu kennzeichnen? 

 Bei Schlägen, auf denen Bejagungsschneisen oder 
Blühstreifen gezielt angelegt werden, in dem dort die 
Hauptkultur des Schlages (z.B. Mais oder Raps) nicht 
ausgesät wird, ist im FSV in der Schlagbearbeitungs-
maske unter „Zusatzfelder für spez. Nutzungscodes“ 
das jeweilige Kästchen für Bejagungsschneise oder 
Blühstreifen zu kennzeichnen. Diese Streifen werden 
der Hauptkultur zugerechnet, z.B. Mais, und sind im 
FIONA-GIS nicht separat auszuweisen (s.u.). 

Welche Bedingungen sind einzuhalten damit Beja-
gungsschneisen oder Blühstreifen in FIONA als Teil des 

Ackerschlages ohne separate Ausweisung als Teilfläche 
in FIONA-GIS angegeben werden können: 

 Die angelegte Bejagungsschneise bzw. der Blühstreifen 
darf nur einen untergeordneten Anteil (maximal 20%) 
der Schlagfläche ausmachen. Sofern auf einem Schlag 
kein FAKT beantragt wird, können gleichzeitig eine 
Bejagungsschneise und auch ein Blühstreifen angelegt 
werden. Die beiden Streifenelemente dürfen aber in der 
Summe höchstens 20% der Schlagfläche ausmachen. 
Sind die Flächenanteile größer, müssen diese Flächen 
wie bisher separat als eigener Schlag in FIONA-GIS 
gezeichnet und im FSV mit einem Nutzungscode ent-
sprechend der tatsächlichen Nutzung (i.d.R. NC 591) 
ausgewiesen werden. 

Bejagungsschneisen und Blühstreifen können grund-
sätzlich auf Ackerschlägen angegeben werden. Es gel-
ten jedoch nachfolgende Ausnahmen. Ausgenommen 
sind Schläge mit LPR-Verträgen und Schläge, die als 
Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) angegeben wer-
den. Bei ÖVF-Zwischenfrüchten (ÖVF-Code 02) gilt 
jedoch, dass auf diesen Flächen in der Hauptkultur eine 
Bejagungsschneise bzw. ein Blühstreifen angelegt wer-
den darf, jedoch nicht in der ÖVF-Zwischenfrucht. Fer-
ner sind Blühstreifen auf mit FAKT beantragten Schlä-
gen nicht zulässig. Blühstreifen sind bei FAKT stets se-
parat auszuweisen. 

Bejagungsschneisen sind bei Ackerschlägen, die für 
FAKT beantragt werden, zulässig. Es gelten jedoch fol-
gende Ausnahmen: 

- Bei der FAKT-Maßnahme A1 „Fruchtartendiversi-
fizierung“ ist auf allen Ackerkulturen mit Aus-
nahme der Leguminosenflächen eine Durchführung 
von Bejagungsschneisen zulässig. Außerdem kön-
nen Bejagungsschneisen auch auf Flächen mit der 
FAKT-Maßnahme C1 „Erhaltung von Streuobstbe-
ständen“ angelegt werden, sofern es sich um Acker-
schläge handelt. 

- Wenn eine Zwischenfrucht nach der Hauptkultur 
auf der Fläche erfolgt (ÖVF-Zwischenfrüchte, 
FAKT-Maß-nahmen E1.1, E1.2 und F1), kann bei 
der Hauptkultur die Bejagungsschneise angegeben 
werden. Die Zwischenfrucht ist wieder ganzflächig 
auszusäen, wenn diese Fläche für FAKT oder ÖVF 
beantragt wird. 

 FAKT geförderte Blühflächen (E2 „Brachebegrünung 
mit Blühmischungen) (mit und ohne Anrechnung auf 
ÖVF)“ und E7 „Blüh-, Brut- & Rückzugsflächen (Le-
bensräume für Niederwild)“ müssen separat von den 
Bejagungsschneisen ausgewiesen werden und sind 
nicht miteinander kombinierbar.  

 FIONA ist so programmiert, dass die Angabe Beja-
gungsschneise oder Blühfläche nur bei den zulässigen 
Kulturen und den zulässigen Maßnahmen möglich ist. 
Unzulässige Kombinationen können nicht eingegeben 
werden.  
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Soweit Bejagungsschneisen bzw. Blühstreifen in Schlägen 
angelegt werden sollen, für die die Angabe Blühflächen o-
der Bejagungsschneisen nicht zulässig ist, müssen die 
Blühstreifen oder Bejagungsschneisen als eigene Schläge 
in FIONA-GIS gezeichnet werden. Der Nutzungscode für 
diese neuen Schläge ist entsprechend der tatsächlichen 
Nutzung zu wählen (i.d.R. NC 591). 

Unter Glas 

Nutzungscodes bei denen diese Kennzeichnung möglich 
ist, sind in der Codeliste zum Gemeinsamen Antrag mit der 
Fußnote 6 gekennzeichnet. 

FAKT/ LPR  

FAKT-Code 

Wenn Sie am FAKT teilnehmen, dann geben Sie im Flur-
stücksverzeichnis in der Teilschlag-/Schlagbearbeitung 
bzw. Sammelbearbeitung in den Feldern „FAKT Code“ 
den entsprechenden Code/die entsprechenden Codes für 
die jeweilige Maßnahme (siehe Codeliste) an.  

Wollen Sie nur für einen Teil des Schlags FAKT-
Maßnahmen beantragen, so ist ein Teilschlag im FIONA-
GIS anzulegen und in der neuen Zeile zum Teilschlag im 
FIONA-FSV die zu beantragende FAKT-Teilmaßnahme 
anzugeben. Ausnahme: Zur Vereinfachung werden ver-
schiedene Maßnahmen, wie z.B. der Verzicht auf che-
misch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel im 
Gesamtbetrieb D1, nicht im Flurstücksverzeichnis mit 
FAKT-Codes, sondern durch entsprechende Einträge unter 
Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  FT des Antrags 
beantragt. 

Anz. Bäume 

Falls Sie die Förderung C1 „Erhaltung von Streuobstbe-
ständen“ im Rahmen des FAKT beantragen, geben Sie im 
FIONA-FSV in dem Feld „Anz. Bäume“: die entspre-
chende Anzahl der Streuobstbäume ein. Handelt es sich um 
einen Teilschlag mit Bäumen, muss zunächst ein entspre-
chender Teilschlag im FIONA-GIS gezeichnet werden.  

In diesem Fall sind nur auf der Zeile des Teilschlags im 
FIONA-FSV die Bäume einzutragen. 

Hauptfutterfläche 

Je nach Kulturart ist das Feld entsprechend vorbelegt, kann 
jedoch geändert werden. Nutzungscodes, bei denen diese 
Angabe erforderlich ist, sind in der Codeliste zum Gemein-
samen Antrag mit der Fußnote 5 gekennzeichnet. 

Bei der Berechnung des Besatzes an RGV je Hektar Haupt-
futterfläche (HFF) ist eine Änderung der beantragten HFF 
bis 31. Oktober des Antragsjahres möglich. 

Landschaftspflegerichtlinie LPR 

Wenn Sie die Auszahlung von Ausgleichsleistungen für 
Verträge zur Extensivierung, Extensivnutzung oder Pflege 
nach der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) beantragen, 
kennzeichnen Sie bei den jeweiligen Schlägen/Teilschlä-
gen in der Einzelbearbeitung/Sammelbearbeitung das Feld 
,,LPR“. Wenn Sie die Auszahlung von Ausgleichsleistun- 

gen nach der Landschaftspflegerichtlinie bereits 2019 über 
den Gemeinsamen Antrag beantragt haben, ist bei den ent-
sprechenden Flurstückszeilen das Feld „LPR“ bereits ge-
kennzeichnet. 

Kräutercodes 

Falls Sie die FAKT-Maßnahme B3.1 oder B3.2 Artenrei-
ches Dauergrünland beantragen, öffnen Sie über die 
Schaltfläche „Auswahl“ die Liste der Kräuter und wählen 
4 Kräuter im Fall B3.1 und 6 Kräuter im Fall B3.2 aus, die 
auf Ihren Flächen vorkommen. Die angezeigten Bilder ver-
größern sich, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Bild 
fahren. Mit der Angabe soll ergänzend zur Förderung vor 
allem ein Überblick über die vorhandenen relevanten Arten 
gewonnen werden und ggf. die erforderliche Kontrolle er-
leichtert werden. Abweichungen zwischen der Angabe im 
Antrag und den bei Kontrollen ermittelten Arten haben al-
lerdings keine Auswirkung auf die Beihilfe. Entscheidend 
für die Förderung ist das Vorhandensein von 4 bzw. 6 
Kennarten aus dem Artenkatalog. 

Blühmischung 

Falls Sie die FAKT-Maßnahme E2.1 oder E2.2 Brachebe-
grünung mit Blühmischungen auf Bracheflächen bean-
tragen, wählen Sie aus den drei möglichen Blühmischun-
gen, diejenige aus, die Sie auf Ihren Flächen aussäen wer-
den bzw. bereits ausgesät haben. 

Falls Sie die Maßnahme E7 Blüh-, Brut- und Rückzugsflä-
chen (Lebensräume für Niederwild) beantragen, wählen 
Sie die dafür vorgegebene Blühmischung M3 aus. 

EVP/UZW 

Umweltzulage Wald (UZW) – Hinweis zur Besitzart:  

Falls Sie die Umweltzulage Wald beantragen, ist zusätzlich 
bei den mit NC 995 codierten Nutzungszeilen im Feld 
„UZW/EVP“ die Besitzart (1, 2, 3 oder 5) einzutragen. In 
der Regel ist die Besitzart des Vorjahres voreingestellt. 

Bei der Erfassung von zusammenhängenden Waldflurstü-
cken ist darauf zu achten, dass nur Flächen mit einheitli-
cher Besitzart zu einem Schlag zusammengefasst wer-
den können. 

Die Besitzart dient der Unterscheidung in förderfähige Ei-
gentumsflächen und nicht förderfähige Pachtflächen bzw. 
Flächen, die entweder nur teilweise im Eigentum sind oder 
im FBG-Sammelantrag (s.u.) berücksichtigt werden. Bei 
Erstbeantragung eines neuen Flurstücks muss die Besitzart 
eingetragen werden und zusätzlich auch ein Eigentums-
nachweis für das Flurstück erbracht werden.  

Bitte beachten Sie auch, dass bei Waldverkauf das Flur-
stück aus dem FIONA-FSV gelöscht werden muss. 

Es gibt folgende Besitzarten: 

1 = Alleineigentum 

2 = Miteigentum/sonstiges Waldeigentum 

3 = sonstige Pachtflächen 

5 = FBG-Flächen im Einzelantrag 
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Erbengemeinschaften bilden bis zur Auseinandersetzung 
eine Gesamthandsgemeinschaft, für die ein Gemeinsamer 
Antrag mit der Besitzart „J“ zu stellen ist. Mit der Ausei-
nandersetzung des Erbes und der Auflösung der Gesamt-
handsgemeinschaft gehen die Eigentumsanteile auf die je-
weiligen natürlichen Personen über und können dort im 
Gemeinsamen Antrag berücksichtigt werden. 

UZW – Hinweise zur Beantragung von Miteigentum 

Wenn Waldflächen nach einer Erbauseinandersetzung auf 
mehrere Eigentümer aufgeteilt wurden, können sogenannte 
Bruchteilsgemeinschaften entstehen. 

Diese Miteigentumsanteile werden mit der Besitzart „2“ 
Miteigentum/sonstiges Waldeigentum beantragt. In diesen 
Fällen muss im Feld „Miteigentum“ der Eigentumsanteil 
bzw. der Bruchteil angegeben werden. 

Hierzu wird der im Grundbuch eingetragene Anteil als 
Bruch eingegeben. Als Nutzfläche ist jedoch die gesamte 
Waldfläche grafisch anzugeben. 

Beispiel: Zwei Geschwister (Bruder und Schwester) haben 
ein Flurstück von ihren Eltern geerbt, auf dem sich ein Hek-
tar Wald und ein Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche be-
findet. Im Zuge der Erbauseinandersetzung wird bei beiden 
je „½“ Miteigentum an dem Flurstück im Grundbuch ein-
getragen. 

Stellt nun z.B. der Bruder einen Antrag zur Gewährung der 
Umweltzulage Wald, beantragt er die gesamte Waldfläche 
des Flurstücks mit der Besitzart „2“. Zusätzlich trägt er im 
Feld Miteigentum „½“ ein. Befindet sich auf dem Flurstück 
eine förderfähige UZW-Kulisse, so weist das Programm 
dem Bruder die Hälfte des förderfähigen Anteils zu. 

UZW Forstbetriebsgemeinschaften als antragstellende 
Person: 

Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) können für Mitglieds-
betriebe einen FBG-Sammelantrag zur Beantragung von 
UZW stellen. Hierzu werden im FIONA-FSV alle Wald-
flächen der Mitgliedsbetriebe angegeben, die folgende Kri-
terien erfüllen: 

 die Waldfläche befindet sich innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs der FBG, 

 die Waldfläche befindet sich im Eigentum eines FBG-
Mitglieds (Besitzart 1 oder 2), 

 das Mitglied will am Sammelantrag teilnehmen. 

Waldflächen sind im FBG-Sammelantrag mit der Besitzart 
1 oder 2 anzugeben. 

Hinweis: Stellt ein FBG-Mitglied, das am Sammelantrag 
teilnimmt, zusätzlich einen eigenen Gemeinsamen An-
trag (Einzelantrag), sind die Waldflächen, die über den 
Sammelantrag der FBG beantragt werden, im Einzelantrag 
mit der Besitzart „5“ anzugeben. Die Förderung erfolgt 
dann ausschließlich über den Sammelantrag der FBG. 

Einkommensverlustprämie (EVP, bis 2006 Erstauffors-
tungsprämie) – Hinweis zur Besitzart: Falls Sie die Ein-
kommensverlustprämie beantragen, müssen sie zusätzlich 

eine Eintragung der Besitzart im Feld UZW/EVP vorneh-
men. In der Regel ist die Besitzart des Vorjahres voreinge-
stellt. 

Es gibt folgende Besitzarten: 

1 = Alleineigentum 

2 = Miteigentum/sonstiges Waldeigentum 

3 = sonstige Pachtflächen  

 (für Aufforstungen ab 1993 nur zulässig, wenn die 
Pacht vor der Aufforstung des Flurstücks erfolgte). 

4 = kommunale Pachtflächen  

 (Pachtflächen im Eigentum von Kommunen; nur zu-
lässig bei Aufforstungen mit Erstantrag ab dem Jahr 
2007). 

EVP-EA-Datum 

Für Flächen der Einkommensverlustprämie ist in der Regel 
das betreffende Aufforstungsdatum für die vom Vorjahr 
übernommenen Aufforstungen bereits vorgegeben. Eine 
Eingabe ist nur dann notwendig, wenn es sich um einen 
Neuantrag im Rahmen einer teilweisen Hofübergabe han-
delt (z.B. bei einer Erbfolge für Wald). 

Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) 

Einschließlich vertraglicher Regelungen und Erstbegrü-
nung von aus der Erzeugung genommenen Flächen in 
Problem- und Sanierungsgebieten: 

In der Schlag- bzw. Teilschlagbearbeitung im Feld 
„SchALVO“ ist dann das Kennzeichen „B“ zu setzen, 
wenn Sie im Rahmen der Beantragung des SchALVO-
Grundausgleichs (S1) Ausgleichsleistungen für die Erst-
begrünung von Ackerland in Problem- oder Sanie-
rungsgebieten, das aus der Erzeugung genommen wird, 
beantragen möchten. Der Schlag, für den die Ausgleichs-
leistung für Erstbegrünung beantragt wird, muss komplett 
innerhalb eines Problem- oder Sanierungsgebietes liegen.  

Zeichnen Sie gegebenenfalls im FIONA-GIS einen Teil-
schlag, der sich an den dort ausgewiesenen Grenzen des 
Problem- oder Sanierungsgebietes orientiert und setzen Sie 
das Kennzeichen „B“ nur auf den Teilschlag innerhalb des 
Problem- oder Sanierungsgebietes. Im FIONA-GIS kön-
nen Sie sich im Menü unter der Überschrift „Karten“ die 
Fachgeometrien der Wasserschutzgebiete unter „Umwelt-
daten“ hinzuladen. Diese bestehen aus den Karten „Was-
serschutzgebiete“, „WSG-Teilbereiche“, „WSG-Zonen“ 
und „WSG-Nitratklassen“. Die zu den SchALVO-Fachge-
ometrien zugehörige „SchALVO Gebietskulisse Wasser“ 
finden Sie unter „Gebietskulissen“.  

Für alle weiteren Ausgleichsarten des SchALVO-Antrages 
sind keine Kennzeichen in der Schlag- bzw. Teilschlagbe-
arbeitung zu setzen. Liegen die Voraussetzungen für einen 
Ausgleich nach der SchALVO für eine im FSV angegebene 
Fläche vor, wird dieser, entsprechend Ihrer Beantragung 
unter Abschnitt S in FIONA, für Ihre im Flurstücksver 
zeichnis aufgeführten Flächen gewährt. 
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Liegt nur ein Teil eines Flurstücks im ausgleichsberech-
tigten Wasserschutzgebiet, so wird der SchALVO-Aus-
gleich nur für diese Teilfläche gewährt. Flächen, für die 
ein Vertrag z.B. auf der Basis eines Sanierungsplanes oder 
einer vertraglichen Regelung/Anordnung vorliegt (Bean-
tragung unter Abschnitt S2, Zeile 04 bzw. Abschnitt S5, 
Zeile 02), sind im  

FIONA-FSV nicht separat zu kennzeichnen. 

Nach Abschluss des Gemeinsamen Antrags in FIONA, 
wird für jede SchALVO antragstellende Person die 
„Schlaginformation – Gebietskulisse Wasser“ als tabellari-
sche Übersicht in der Dokumentenablage hinterlegt. Diese 

Tabelle listet die landwirtschaftlich genutzten Flächen Ih-
res Flurstücksverzeichnisses auf, welche laut FIONA-GIS 
im Problemgebiet, Nitratsanierungsgebiet, Pflanzenschutz-
mittel-Sanierungsgebiet oder der Wasserschutzgebiets-
zone II liegen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise un-
ter Kapitel X SchALVO. 

Übernahme Vorjahresdaten/Vorjahresinformationen 

Die vorgegebenen Informationen sind eine Orientierungs- 
und Ausfüllhilfe. Sie enthalten u.a. folgende Angaben aus 
dem Gemeinsamen Antrag 2019: Nutzungscode, Nut-
zungsfläche einschließlich der Fläche der Landschaftsele-
mente und Schlagnummer.  

II.3 Landschaftselemente 
 

Zu Ihren Verpflichtungen gehört ein Beseitigungsverbot 
für folgende Landschaftselemente (§ 8 AgrarZahlVer-
pflV):  

 Hecken oder Knicks ab einer Länge von 10 m und mit 
einer Durchschnittsbreite von maximal 15 m.  
Definition: Lineare Strukturelemente, die überwiegend 
mit Gehölzen bewachsen sind. Vorhandene kleinere un-
befestigte Unterbrechungen ändern nichts an dieser 
Einordnung, sofern die sonstigen Voraussetzungen ge-
geben sind. 

Bitte beachten Sie, dass Hecken im oben genannten 
Sinne linienhafte, schmale Gehölzbestände in der Feld-
flur sind, i.d.R. aus Sträuchern und Bäumen oder nur 
aus Sträuchern bestehen. In Abhängigkeit von den 
Standortverhältnissen weisen Hecken eine sehr unter-
schiedliche Artenzusammensetzung auf, das heißt ins-
besondere, dass das Verhältnis zwischen Bäumen und 
Sträuchern in weiten Bereichen schwanken kann. Bei 
Feldgehölzen handelt es sich im Unterschied zur Hecke 
um flächige Gehölzbestände, die keine lineare Struktur 
aufweisen. 

 Baumreihen, die aus mindestens 5 Bäumen bestehen 
und eine Länge von mindestens 50 m aufweisen.  

Definition: Anpflanzungen von nicht landwirtschaftlich 
genutzten Bäumen in linearer Anordnung auch z.B. ent-
lang eines Bachlaufes. Obstbäume und Schalenfrüchte 
fallen somit nicht unter das CC-Beseitigungsverbot. 

 Feldgehölze mit einer Größe von mindestens 50 m2 bis 
höchstens 2000 m2. 

 Definition: Überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen 
bewachsene Flächen, die nicht der landwirtschaftlichen 
Erzeugung dienen und nicht direkt an Wald angrenzen. 
Flächen, für die eine Beihilfe zur Aufforstung oder eine 
Aufforstungsprämie gewährt worden ist, gelten nicht 
als Feldgehölze. Bei Feldgehölzen handelt es sich im 
Unterschied zur Hecke um flächige Gehölzbestände, 
die keine lineare Struktur aufweisen. Sollte das Feldge-
hölz eine Fläche von mehr als 2000 m2 aufweisen, so ist  

 von einer Waldeigenschaft gem. §2 LWaldG auszuge-
hen. Solche Flächen sind nicht beihilfefähig. 

 Einzelbäume, die als Naturdenkmale im Sinne des § 28 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützt sind. 
In der Regel sind diese Einzelbäume entsprechend ge-
kennzeichnet. 

 Feuchtgebiete mit einer Größe von höchstens 
2.000 m2. 

a) Feuchtgebiete in Biotopen, die nach § 30 Abs. 2 
Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 33 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 des Landesnaturschutzgeset-
zes (NatSchG) geschützt und über die Biotopkartie-
rung erfasst sind, 

b) Tümpel, Sölle (in der Regel bestimmte kreisrunde 
oder ovale Kleingewässer), Dolinen; Tümpel sind - 
sofern sie besonders geschützte Biotope nach § 33 
Abs. 2 Nr. 1 BNatschG sind - schon von oben ge-
nannten Buchstabe a) erfasst. Dolinen (natürliche, 
meistens trichterförmige Einstürze oder Mulden, zu 
denen insbesondere die besonders geschützten Do-
linen gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 5 NatSchG gehören).  

 In Baden-Württemberg gibt es im Übrigen keine ande-
ren hiermit vergleichbaren Feuchtgebiete (vgl. § 8 Abs. 
1 Nr. 4 Buchstabe c AgrarZahlVerpflV), die nicht be-
reits über § 30 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BNatSchG geschützt 
sind und somit unter oben genannten Buchstaben a fal-
len. 

 Feldraine, mit einer Gesamtbreite von mehr als 2 m.  

Definition: Überwiegend mit gras- und krautartigen 
Pflanzen bewachsene, schmale lang gestreckte Flä-
chenmit einer Gesamtbreite von mehr als 2 m, die in-
nerhalb von oder zwischen landwirtschaftlichen Nutz-
flächen oder an deren Rand liegen und weder der land-
wirtschaftlichen Erzeugung dienen noch befristet oder 
unbefristet aus der landwirtschaftlichen Erzeugung ge-
nommen worden sind. 

 Trocken- und Natursteinmauern  

 Definition: Mauern aus mit Erde oder Lehm verfugten 
oder nicht verfugten Feld- oder Natursteinen von mehr 
als 5 m Länge, die nicht Bestandteil einer Terrasse sind. 
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 Lesesteinwälle 
Definition: Aufschüttungen von Lesesteinen von mehr 
als fünf Metern Länge. 

 Fels- und Steinriegel sowie naturversteinte Flächen 

 mit einer Größe von höchstens 2.000 m2. 
Definition: Meist natürlich entstandene, überwiegend 
aus Fels oder Steinen bestehende Flächen, z.B. Felsen 
oder Felsvorsprünge, die in der landwirtschaftlichen 
Fläche enthalten sind bzw. direkt an diese angrenzen 
und somit unmittelbar Teil der landwirtschaftlichen 
Parzelle sind. 

 Terrassen 

 Definition: Von Menschen unter Verwendung von 
Hilfsmaterialien angelegte, linear-vertikale Strukturen 
in der Agrarlandschaft, die dazu bestimmt sind, die 
Hangneigung von Nutzflächen zu verringern. Hierzu 
zählen auch Trocken- und Natursteinmauern, die zu- 

gleich Bestandteil einer Terrasse sind. 

Neben den o.g. Landschaftselementen, die nach Cross 
Compliance dem Beseitigungsverbot unterliegen, können 

in die förderfähige Nutzfläche die folgenden Landschafts-
elemente als Teil der Gesamtfläche des landwirtschaftlich 
genutzten Schlages einbezogen werden. Diese unterliegen 
nicht dem Beseitigungsverbot nach Cross Compliance: 

1. Feldraine bis zu einer Gesamtbreite von 2 m.  

2. Gräben, die auf der überwiegenden Länge eines 
Grundstücks eine Breite von 2 m, gemessen an der Bö-
schungsoberkante, nicht überschreiten. 

3. Einzelbäume, auch abgestorbene (keine Obstbäume) 
soweit nicht mehr als 100 Bäume je ha.  

4. Hecken/Knicks, linear bis zu einer Länge von 10 m. 

5. Feldgehölze bis zu einer Gesamtgröße von 50 m². 

6. Einzelsträucher 

II.4 Länderübergreifende grafische Antragstellung 

Auch Ihre, in anderen Bundesländern bewirtschafteten Flä-
chen, sind zwingend grafisch anzugeben (rechtliche 
Grundlage: Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 in Verbindung mit Art. 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 809/2014). Die grafische Erfassung Ihrer Flächen in an-
deren Bundesländern ist in der Antragssoftware des jewei-
ligen Bundeslandes vorzunehmen. Zusätzlich zur grafi-
schen Erfassung müssen Sie dort auch die Flächenangaben 
wie z.B. Nutzungscodes, ÖVF-Codes oder die Angaben zur 
ZA-Aktivierung vornehmen.  

Verwenden Sie bitte in der Antragssoftware des ande-
ren Landes die dort geltenden Nutzungs- und ÖVF-
Codes und schließen Sie den Antrag für diese Flächen 
im Antragssystem des anderen Landes fristgerecht mit 
Abgabe des dort erforderlichen Datenbegleitscheines 
bei der dort für Sie zuständigen Behörde ab! 

Der Weg in die Software des anderen Bundeslandes wird 
Ihnen, ergänzend zu diesen Erläuterungen, auch in der On-
line-Hilfe in FIONA oder im FIONA-Wegweiser kurz und 
einfach dargestellt, sowie unter http://www.zi-da-
ten.de/gsaa-adress.html und www.fiona-antrag.de. 

Wichtigster Grundsatz für die Berücksichtigung der 
Flächen in anderen Ländern bei der Prämiengewäh-
rung 

Es gilt die Grundregel, dass ohne die grafische Flächenan-
gabe in der Antragssoftware des Bundeslandes, in dem die 
Flächen bewirtschaftet werden, auch keine Prämienzah-
lung für diese Flächen erfolgt. Die Flächenangabe in der 
Antragssoftware des Bundeslandes dient als Berechnungs-
grundlage für die Prämienzahlung und damit u.a. auch zur 
Prüfung der Greeninganforderungen „Anbaudiversifizie-
rung“ und „Ökologische Vorrangflächen“.  

Bitte beachten Sie, dass Sie dafür den Antrag im Antrags-
system des anderen Landes fristgerecht abschließen müs-
sen. In der Regel ist auch in den anderen Ländern die frist- 

gerechte Abgabe eines Datenbegleitscheines, analog des 
Komprimierten Antrages in FIONA, erforderlich. 

Weitere Grundsätze 

Zuständigkeit 

Liegt Ihr Betriebssitz in Baden-Württemberg, ist Baden-
Württemberg Ihr Betriebssitzland (BSL). Zuständig bleibt 
deswegen die untere Landwirtschaftsbehörde in Baden-
Württemberg, in deren Dienstbezirk Ihr Betriebssitz liegt. 
Die Zuständigkeit erstreckt sich dabei wie bisher, auf die 
Kontrolle Ihrer baden-württembergischen Flächen, die 
Auszahlung Ihrer Direktzahlungen und der in FIONA be-
antragten anderen Fördermaßnahmen. Lediglich für die 
Prüfung der Flächen, die Sie außerhalb Baden-Württem-
bergs bewirtschaften, ist in aller Regel die Landwirtschafts-
behörde des anderen Bundeslandes (Belegenheitslandes) 
zuständig, in dessen Landkreis die meisten Ihrer bewirt-
schafteten Flächen liegen. Dies gilt sowohl für die Verwal-
tungsprüfung, wie auch für die Vor-Ort-Kontrolle. Deswe-
gen werden Sie für das Antragsjahr 2020 möglicherweise 
von den Behörden des anderen Bundeslandes für Rückfra-
gen oder in Bezug auf die Vorabprüfungen (z.B. Überlap-
pung von Flächen) angeschrieben.  

Hilfestellung erhalten Sie durch Ihre zuständige untere 
Landwirtschaftsbehörde 

Für Fragestellungen zur Erfassung Ihrer Flächen außerhalb 
Baden-Württembergs steht Ihnen sowohl Ihre untere Land-
wirtschaftsbehörde in Baden-Württemberg als auch die zu-
ständige Behörde im jeweiligen anderen Bundesland (Be- 
legenheitsland) zur Verfügung. Gehen Sie deshalb frühzei-
tig auch auf die für Sie zuständige Behörde im Belegen-
heitsland zu. 

Abwicklung in FIONA 

Zur korrekten Erfassung/Bearbeitung der außerhalb Ba-
den-Württembergs liegenden Flächen in FIONA beachten 
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Sie bitte auch die Hinweise im FIONA-Wegweiser und in 
FIONA online! 

Voraussetzung für das Anzeigen oder Bearbeiten der au-
ßerhalb BW liegenden Flächen in FIONA ist immer, dass 
Sie diese frühzeitig im Antragssystem des Belegenheits-
landes grafisch mit den erforderlichen Flächenattributen 
erfassen und dort den Antrag auch mit dem dort erforder-
lichen Datenbegleitschein abschließen. 

FAKT-Codes setzen bei Flächen außerhalb BWs 

Erfassen Sie die außerhalb BWs gelegenen Flächen mög-
lichst frühzeitig im Antragssystem des Belegenheitslandes 
und schließen Sie dort den Antrag ab. Dann gehen Sie in 
FIONA in den Abschnitt AB3 und holen die Flächendaten 
über die Schaltfläche „Flächen abholen“ in die dafür vor-
gesehene „Tabelle aus der Antragssoftware anderer Bun-
desländer“. Sobald die Flächendaten in dieser Tabelle an-
gekommen sind, können Sie diese entweder gesammelt, 
oder für einzelne FLIKs über die entsprechende Schaltflä-
che in das FIONA-FSV übernehmen. Im FIONA-FSV 
können Sie die gewünschten FAKT-Codes auf diese Flä-
chen setzen.  

Das Setzen von FAKT-Codes auf Flächen in anderen Län-
dern ist beispielsweise in folgenden Konstellationen erfor-
derlich: 

1. Flächen in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz, die 
als Weidefläche für die FAKT-Sommerweideprämie 
festgelegt werden sollen (Setzen des FC 29). 

2. Flächen, die als Hauptfutterfläche bei der Beantragung 
der FAKT-Maßnahmen A2, B1 und G1 zu kenn-
zeichnen sind (Häkchen bei der HFF im FSV). 

Nähere Informationen zu erforderlichen Angaben für die 
Beantragung für FAKT-Teilmaßnahmen, die ggf. auch für 
Flächen in anderen Ländern vorzunehmen sind, erhalten 
Sie im Kapitel FAKT in den jeweiligen Teilmaßnahmen. 

Berücksichtigung der außerhalb Baden-Württembergs ge-
legenen Flächen in der Auswertung 8 in FIONA zur Ein-
haltung der Greeningbedingungen 

Die außerhalb Baden-Württembergs gelegenen Flächen 
sind nur dann in der Auswertung 8 in FIONA zur Einhal-
tung der Greeningbedingungen enthalten, wenn Sie diese 
Flächen in FIONA über die entsprechende Schaltfläche 
„Flächen holen“ in Abschnitt AB 3 in die dafür vorgese-
hene „Tabelle aus der Antragssoftware anderer Bundeslän-
der“ eingespielt und diese Flächen von dort in das FSV ge-
sendet haben. 

Das Einspielen mittels der Schaltfläche „Flächen holen“ 
funktioniert nur, wenn Sie die außerhalb BWs liegenden 
Flächen im Antragssystem des Belegenheitslandes grafisch 
mit den erforderlichen Flächenattributen erfasst und dort  

den Antrag mit dem dort erforderlichen Datenbegleitschein 
abgeschlossen haben. Das Gleiche gilt für die Hinweis-
meldung DZ-28 bis DZ-34 zum Greening. 

 
 
 

Abschnitt AB3: "Flächen abholen“ und „Flächen ans FSV 
senden“ 

Ihre Flächen außerhalb BWs werden nur dann in den unten 
gelisteten Übersichten und Auswertungen berücksichtigt, 
bzw. stehen Ihnen nur dann für erforderlichen Angaben im 
FIONA-FSV zur Verfügung, wenn Sie diese im ersten 
Schritt über die Schaltfläche "Flächen abholen“ im Ab-
schnitt AB3 in die Tabelle einspielen und anschließend 
diese Flächen mit der Schaltfläche „Flächen ans FSV sen-
den“ in das FIONA-FSV übertragen.  

Erst nach den Vorgängen "Flächen abholen“ und „Flächen 
ans FSV senden“  

a) werden Ihre Flächen außerhalb BWs berücksichtigt  
 in der vorläufigen Greeningberechnung in der 

Übersicht zum Greening in DZ2.1 und in der 
Auswertung 8,  

 in der Übersicht zu Ihren ZA und deren Nutzung 
in DZ1 und der Auswertung 2 zur Aktivierung 
Ihrer ZA,  

b) und stehen Ihnen diese Flächen im FIONA-FSV zur 
Verfügung  
 für die Angaben zur Beantragung der Sommer-

weideprämie und die Angaben zur Hauptfutter-
fläche in FAKT  

 für die zusätzlichen Angaben zu Hanf.  
 

Generelle Hinweise zum Einspielen der außerhalb Baden-
Württembergs gelegenen Flächen in FIONA 

War das Einspielen der gewünschten Flächen in die Tabelle 
im Abschnitt AB 3 zunächst nicht erfolgreich, weil das An-
tragssystem des anderen Landes die Flächendaten erst zu 
einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellt, wiederho-
len Sie den Vorgang zu diesem späteren Zeitpunkt. In 
FIONA finden Sie Hinweise dazu, wann die Antragssys-
teme der anderen Länder Daten an FIONA liefern können. 
Nach derzeitigem Stand können die Flächendaten für den 
Großteil der Länder im März, spätestens Anfang April in 
FIONA eingespielt werden. Dies trifft zu für die Länder in 
denen hauptsächlich Flächen von baden-württembergi-
schen Betrieben bewirtschaftet werden, wie Bayern, Hes-
sen, Sachsen und Thüringen. Bedenken Sie dabei: Voraus-
setzung für das Einspielen in FIONA ist der Abschluss im 
Antragssystem des Belegenheitslandes. 

Zur Beachtung: Können außerhalb Baden-Württembergs 
gelegene Flächen letztlich nicht in FIONA eingespielt wer-
den und wollen Sie bei diesen Flächen FAKT-Codes set-
zen, müssen Sie diese Flächen im FIONA-FSV manuell an-
legen. Der Vorgang „Neue Flurstücke aufnehmen/Anlegen 
von FLIK“ ist im FIONA-Wegweiser beschrieben. 
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II.5 Zusätzliche Informationen zur Dauergrünlandentstehung 
 vgl. Hinweise in Kapitel II.2 Flurstücksverzeichnis zum „Erstjahr“ 

 

Eine Fläche gehört zum Dauergrünland, soweit die Fläche 
zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen ge-
nutzt wird oder brachliegend ist, seit mindestens fünf Jah-
ren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftli-
chen Betriebs ist und die betroffene Fläche fünf Jahre hin-
tereinander nicht gepflügt worden ist (s.g. Pflugregelung). 

Das heißt konkret für die Entstehung von Dauergrün-
land: Das Erstjahr, ab dem die fünf Jahre gerechnet wer-
den, ist das Jahr, in dem das Ackerfutter/die Brache erst-
mals als Hauptkultur genutzt und seither nicht gepflügt 
wurde. Siehe hierzu unter Kapitel II. 2 FIONA-FSV die 
Ausfüllhinweise zu der Angabe „Erstjahr“. 

Für den Fall, dass eine Ackerfutter/Brachfläche gepflügt 
wurde und weiterhin zum Anbau von Gras oder anderen  

Grünfutterpflanzen genutzt wird oder brachliegend bleibt, 
gilt daher, dass als Erstjahr das Jahr anzugeben ist, in dem 
das Ackerfutter/die Brache erstmals nach dem Pflügen wie-
der Hauptkultur ist.  

Beispiel: 

- Eine Fläche wurde 2016 mit Sommergerste (NC 132) 
bestellt. 

- Ab 2017 bis einschließlich 2019 wurde diese Fläche als 
Ackerland aus der Erzeugung genommen (NC 591).  

Die Fläche wird im Herbst 2019 erneut gepflügt und 
mit Kleegras eingesät. 

- Im Jahr 2020 soll diese Fläche als Kleegras (NC 422) 
beantragt werden. 
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Angabe in FIONA 2019:  

Der Landwirt hat in FIONA 2019 bei der Angabe „Erst-
jahr“ 2017 angegeben. Das Erstjahr ist dabei das 1. Zähl-
jahr bei der Entstehung von Dauergrünland (DGL). Dau-
ergrünland entsteht, wenn die Fläche mehr als 5 Jahre als 
Gras- oder Grünfutter oder als Brache genutzt und nicht 
gepflügt wurde. In dem Beispiel war die Fläche 2019 im 3. 
Zähljahr zur DGL-Entstehung.  

Angabe in FIONA 2020: 

Die Fläche wurde nun im Herbst 2019 gepflügt. Obwohl im 
Antragsjahr 2020 wiederholt ein Grünfuttercode (NC 422, 
Kleegras) angegeben wird, ist das korrekte Erstjahr im 
Jahr 2020 mit 2020 anzugeben. Die Fläche befindet sich 
im Antragsjahr 2020 wieder im 1. Zähljahr.  

Pfluganzeige in FIONA  

Damit ein Pflügen als Unterbrechung der Dauergrün-
landentstehung gewertet werden kann, ist die erfolgte Bo- 

denbearbeitung innerhalb eines Monats nach dem Pflügen 
bei der zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde anzu-
zeigen. Nur unter dieser Voraussetzung wird das Pflügen 
als Unterbrechung der Dauergrünlandentstehung gewertet.  

Eine verspätete Anzeige des „Pflügens“ kann nicht berück-
sichtigt werden. Das notwendige Formular zur Pflugan-
zeige finden Sie auf der Internetseite des Infodienstes (Ag-
rarpolitik & Förderung → Gemeinsamer Antrag → Formu-
lar/Merkblätter/Informationen zum Gemeinsamen Antrag 
2020). Wenn Sie einen kompletten Schlag gepflügt haben 
und dies anzeigen möchten, ist es nicht notwendig dies in 
FIONA digital einzureichen. Wenn Sie aber nur eine Teil-
schlagfläche des Schlages umgepflügt haben und diesen 
auch anzeigen möchten, müssen Sie in FIONA die Teil-
schlagfläche einzeichnen. Um die Teilschlagfläche in 
FIONA als neue Teilschlaggeometrie zu digitalisieren, 
müssen Sie diese als „Vorlage“ mit dem Typ „Pflugan-
zeige“ abspeichern. 
 

III. Direktzahlungen (DZ)          gemäß Titel III und V der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 

III.1 Allgemeine Hinweise 

 

Seit dem Jahr 2015 werden im Rahmen der Direktzahlun-
gen folgende Zahlungen angeboten, für die im Rahmen des 
Gemeinsamen Antrags jeweils ein eigener Antrag vorgese-
hen ist. 

 Basisprämie einschließlich einer Zahlung für die dem 

 Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirt-
schaftungsmethoden („Greeningprämie“), 

 Umverteilungsprämie,  

 Zahlung für Junglandwirte. 

Diese Zahlungen können auch im Rahmen der Kleinerzeu-
gerregelung beantragt werden. Diese Möglichkeit besteht 
im Jahr 2020 nur dann, wenn Sie bereits im Jahr 2015 die 
Kleinerzeugerregelung in Anspruch genommen haben und 
seit damals nicht auf Antrag aus der Regelung ausgeschie-
den sind. Eine Ausnahme besteht ggf. nur für Betriebsinha-
berinnen/Betriebsinhaber, die einen Betrieb im Rahmen 
der Vererbung oder vorweggenommenen Erbfolge erhalten 
haben (siehe Kapitel III.6 Kleinerzeugerregelung). 

Die Direktzahlungen werden aus dem Europäischen Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) finanziert.  

Direktzahlungen können nur dann gewährt werden, wenn 
eine/ein Betriebsinhaberin/Betriebsinhaber Zahlungsan-
sprüche (ZA) besitzt. Erst die Aktivierung der ZA durch 
die/den Betriebsinhaberin/Betriebsinhaber führt zu einer 
Auszahlung der Direktzahlungen. 

Die Erstzuweisung von ZA erfolgte einmalig im Antrags-
jahr 2015. Eine spätere Antragstellung auf Zuweisung von 
ZA aus der nationalen Reserve ist nur in wenigen Aus-
nahmefällen möglich (siehe Kapitel III.7 Erstzuweisung  

von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve). 

Ein verspäteter Eingang kann zu Kürzung und ggf. 
Versagung des jeweiligen Antrages führen.  

Bei einzureichenden antragsbegründenden Unterlagen gilt 
der jeweilige Antrag dann als gültig eingegangen, sobald 
diese Unterlagen eingereicht sind (siehe Kapitel XIV.1, 3. 
Verspätete Einreichung). 

Entsprechendes gilt für einen ggf. gestellten Antrag auf 
ZA-Erstzuweisung aus der nationalen Reserve. 

Für die Gewährung von Direktzahlungen sowie die 
Erstzuweisung von ZA aus der nationalen Reserve gelten 
folgende Fördervoraussetzungen: 

 Aktive Betriebsinhaberschaft. 

 Mindestbetriebsgröße: Die beihilfefähige Fläche des 
Betriebs, für die die Gewährung von Direktzahlun-
gen beantragt wird oder zu gewähren ist, muss mindes-
tens ein Hektar ermittelter beihilfefähiger Fläche betra-
gen. Analog können nur dann ZA aus der nationalen 
Reserve zugewiesen werden, wenn die für die Zuwei-
sung relevante beihilfefähige Fläche im Umfang dieser 
Mindestbetriebsgröße erreicht wird. Sowohl bei den Di-
rektzahlungen als auch bei der Zuweisung von ZA ist 
die beihilfefähige Fläche vor Anwendung von Sankti-
onskürzungen entscheidend. Für die Bewertung, ob die 
Mindestbetriebsgröße vorliegt, werden nur die Schläge 
berücksichtigt, die die Mindestschlaggröße erreichen. 

 Mindestschlaggröße: Die Mindestschlaggröße, ab der 
landwirtschaftliche Direktzahlungen gewährt werden, 
beträgt in Baden-Württemberg 0,1 ha.  

Die landwirtschaftliche Fläche muss zum 15. Mai 2020 
der antragstellenden Person zur Verfügung stehen. D.h. 
die Fläche muss an diesem Stichtag eindeutig dem antrag-
stellenden Betrieb zugeordnet sein. Dies ist der Fall, wenn 
die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche im Namen und 
auf Rechnung der/des Betriebsinhaberin/Betriebsinhabers 
erfolgt. 
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Vor allem bei (Dauer)grünland gibt es z.T. die Situation, 
dass die (Dauer)grünlandfläche im Verlauf des Jahres ggf. 
einem oder mehreren Dritten zur Nutzung überlassen wird. 
Die Verfügungsgewalt im Sinne der DZ-Regelung hat der-
jenige, der die Fläche auf eigenes Risiko überhaupt bzw. 
überwiegend bewirtschaftet (d.h. ggf. einsät, pflegt und 
erntet). 

 Die Bewirtschaftung kann im Lohn vergeben werden. 
Werden dagegen die Flächen Dritten zur Verfügung ge-
stellt (z.B. Gemüseselbstbewirtschaftung), bei denen 
damit ein Dritter von der Aussaat bis zur Ernte das Ri-
siko trägt und durch die/den Landwirtin/Landwirt nur 
die Saatbettbereitung etc. vorgenommen wird, hat 
die/der Landwirtin/Landwirt keine Verfügungsgewalt 
über die Fläche im Sinne dieser Regelung. Eine solche 
Fläche ist nicht für DZ beihilfefähig und ist auch nicht 
in Ihrem FSV anzugeben (hierzu auch: „II.1 Grafische 
Angabe von Schlägen“.) Hinweis: Darunter fällt nicht, 
wenn z.B. erntereife Produkte zur Selbstpflücke ange-
boten werden, oder der stehende Bestand an z.B. Mais 
verkauft wird. 

 Die landwirtschaftliche Fläche muss während des kom-
pletten Kalenderjahres 2020 beihilfefähig sein.  

Beihilfefähig sind grundsätzlich  

 alle landwirtschaftlichen Flächen 

 kartierte Flächen des Lebensraumtyps 4030 „Trockene 
Heiden“.  

 bestimmte Flächen, die im Jahr 2008 für die Betriebs-
prämie beihilfefähig waren (siehe nachfolgende Auf-
zählung), soweit sie die oben beschriebenen weiteren 
Anforderungen erfüllen. 

Zu den bestimmten beihilfefähigen Flächen zählen Flä-
chen, für die im Jahr 2008 ein Anspruch auf Zahlungen 
im Rahmen der Betriebsprämienregelung bestand und 
die eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

- Flächen, die infolge der Anwendung der FFH-
Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie oder der Was-
serrahmenrichtlinie nicht mehr die Anforderungen 
an beihilfefähige landwirtschaftliche Flächen erfül-
len. 

- Aufforstungsflächen, die einschlägigen Verpflich-
tungen im Rahmen von Maßnahmen der zweiten 
Säule unterliegen, solange der Verpflichtungszeit-
raum andauert. Das sind einerseits Flächen, die im 
Jahr 2008 bereits aufgeforstet waren und die im 
Rahmen der Betriebsprämienregelung (EBP) mit ei-
nem ZA-Stilllegung aktiviert wurden (Fläche mit 
NC 564 im Jahr 2008 und Aktivierung ZA). Ande-
rerseits sind dies andere Flächen, für die im Jahr 
2008 ein Anspruch auf Betriebsprämie bestand und 
die später im Rahmen der Einkommensverlustprä-
mie oder einer vergleichbaren Maßnahme in ande-
ren Bundesländern aufgeforstet wurden. (Hinweis: 
Eine neue Verpflichtung konnte im Rahmen der 
„Einkommensverlustprämie“ zuletzt im Jahr 2011 
eingegangen werden). 

- Im Rahmen von EU-Programmen stillgelegte Flä-
chen, solange der Verpflichtungszeitraum andauert.  

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an Ihre zuständige 
untere Landwirtschaftsbehörde. 

Zur landwirtschaftlichen Fläche gehören Ackerland, 
Dauergrünland und Dauerkulturen. Zu den Dauerkulturen 
gehören auch bestimmte Gattungen und Arten von Nieder-
wald mit Kurzumtrieb (sogenannte Kurzumtriebsplanta-
gen), sowie Reb- und Baumschulen. Zur landwirtschaftli-
chen Fläche gehören auch Landschaftselemente, die Teil 
der beihilfefähigen Fläche sind und deren Beseitigung im 
Rahmen der CC-Regelung untersagt ist, sowie einige wei-
tere Landschaftselemente ohne CC-Schutz. (siehe Kapitel 
II.3 Landschaftselemente). 

Diese Flächen sind dann beihilfefähig, wenn sie während 
des gesamten Kalenderjahres 2020 hauptsächlich für 
landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden. Als 
hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt gelten landwirt-
schaftliche Flächen, wenn die landwirtschaftliche Tätigkeit 
ausgeübt werden kann, ohne dass die nichtlandwirtschaft-
liche Tätigkeit durch ihre Intensität, Art, Dauer oder den 
Zeitpunkt zu stark eingeschränkt wird. Daher dürfen beihil-
fefähige landwirtschaftliche Flächen nur in einem bestimm-
ten Umfang auch für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 
genutzt werden. Diese nichtlandwirtschaftlichen Tätigkei-
ten auf der Fläche müssen Sie bei Ihrer zuständigen unteren 
Landwirtschaftsbehörde anzeigen. Sofern die nichtland-
wirtschaftliche Tätigkeit vor der Antragstellung erfolgt ist 
oder begonnen wurde, ist dies von der antragstellenden Per-
son im Rahmen des GA mitzuteilen. Sofern dies nach An-
tragstellung erfolgen sollte, ist dieses mindestens drei Tage 
vorher schriftlich bei Ihrem zuständigen Landwirtschafts-
amt anzumelden. 

Von der Anzeigepflicht ausgenommen sind: 

 landwirtschaftliche Flächen, die für den Wintersport 
genutzt werden und Dauergrünlandflächen, auf de-
nen Holz gelagert wird, sofern diese Nutzungen außer-
halb der Vegetationsperiode stattfinden; 

 die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen zur vorüber-
gehenden Lagerung von Erzeugnissen aus der land-
wirtschaftlichen Tätigkeit des Flächenbewirtschaften-
den oder von Betriebsmitteln, die die/der Betriebsinha-
berin/Betriebsinhaber für seine landwirtschaftliche Tä-
tigkeit benötigt, sofern dies bestimmte Zeiten und Zeit-
räume nicht überschreitet: 

- Ackerfläche: Keine Anzeigepflicht, sofern die La-
gerung ausschließlich im Zeitraum nach der Ernte 
und bis zur Aussaat der Kulturpflanze erfolgt. D. h., 
dass in dem Zeitraum, während die Kultur auf „der 
Fläche steht“ diese nichtlandwirtschaftliche Nut-
zung gemeldet werden muss. Die Anzeigepflicht 
gilt jedoch immer bei Brache oder Gras/-Grünfut-
terpflanzen sowie beim Anbau im Folgenden ge-
nannter stickstoffbindender Pflanzen, bei denen es 
sich um ökologische Vorrangflächen handelt: 
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Sojabohne, alle Arten der Gattung Linse, Weiße Lu-
pine, Blaue Lupine/Schmalblättrige Lupine, Gelbe 
Lupine, Gartenbohne, Erbse oder Ackerbohne. 

- alle anderen landwirtschaftlichen Flächen: Keine 
Anzeigepflicht, sofern entweder die Lagerung 

o außerhalb der Vegetationsperiode stattfindet  

oder  

o innerhalb der Vegetationsperiode nicht länger 
als 14 aufeinanderfolgende Tage oder insgesamt 
nicht an mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr 
durchgeführt wird.  

Wird die zulässige nichtlandwirtschaftliche Tätig-
keit überschritten, können die Flächen für das be-
treffende Kalenderjahr nicht als beihilfefähig aner-
kannt werden. Die Flächen sind nicht beihilfefähig, 
wenn,  

- die nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit dazu führt, dass 
die Kulturpflanze oder Grasnarbe zerstört wird, es zu 
einer wesentlichen Beeinträchtigung des Bewuchses o-
der einer wesentlichen Minderung des Ertrages kommt. 

- die nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit innerhalb der Ve-
getationsperiode oder bei mit Kulturpflanzen genutzten 
Ackerflächen innerhalb der Vegetationsperiode im 
Zeitraum zwischen Aussaat und Ernte länger als 14 auf-
einanderfolgende Tage oder insgesamt an mehr als 21 
Tagen im Kalenderjahr durchgeführt wird. 

- die CC-Vorschriften wegen der nicht landwirtschaftli-
chen Tätigkeit nicht eingehalten werden können. 

- eine auf Dauer angelegte nichtlandwirtschaftliche Tä-
tigkeit keine üblichen landwirtschaftlichen Produkti-
onsverfahren mehr auf der Fläche ermöglicht. 

Beachten Sie: Wird eine bisher beihilfefähige Fläche im 
Laufe des Kalenderjahres 2020 beispielsweise in eine 
Weihnachtsbaumkultur (= nicht beihilfefähige Nutzung) 
überführt, so ist die betreffende Fläche für das gesamte Jahr 
2020 nicht beihilfefähig. Es liegt eine meldepflichtige Ver-
änderung vor! 

In der Codeliste zum Gemeinsamen Antrag sind diejenigen 
Nutzungen mit der Fußnote 1) versehen, die im Rahmen 
der Direktzahlungen und ZA-Zuweisung nicht beihilfefä-
hig sind. Alle anderen Nutzungen sind im Rahmen der Di-
rektzahlungen beihilfefähig, soweit sie hauptsächlich land-
wirtschaftlich genutzt werden. Beihilfefähig sind demnach 
Acker-, Dauergrünlandflächen, Reb- und Baumschulen, 
bestimmte stillgelegte Flächen und landwirtschaftliche 
Dauerkulturen einschl. Niederwald im Kurzumtrieb und 
Miscanthus. Des Weiteren beihilfefähig sind auch be-
stimmte Landschaftselemente, die Teil der beihilfefähigen 
Fläche sind (siehe Kapitel II.3 Landschaftselemente). 

Ehemaliges Ackerland bzw. Dauergrünland, das als aus 
der Erzeugung genommene Fläche beantragt wird (NC 
590/591/592), ist grundsätzlich dann beihilfefähig, wenn in 
der Vergangenheit tatsächlich eine landwirtschaftliche Er-
zeugung stattgefunden hat. An die Beihilfefähigkeit der 

Fläche (für den Bezug von Direktzahlungen und ggf. die 
Erstzuweisung von ZA aus der nationalen Reserve) ist bei 
aus der Erzeugung genommener Fläche grundsätzlich die 
Bedingung geknüpft, dass einmal vor dem 16. November 
des Jahres der Aufwuchs gemäht und das Mähgut abgefah-
ren oder der Aufwuchs zerkleinert und ganzflächig verteilt 
wird. Bzw. es sind die Auflagen hinsichtlich der Instand-
haltung der Flächen in einem guten Zustand, der sie ohne 
über die in der Landwirtschaft üblichen Methoden und Ma-
schinen hinausgehende Vorbereitungsmaßnahmen für die 
Beweidung oder den Anbau geeignet macht, einzuhalten. 

Beachten Sie, dass Sie nur für beihilfefähige Flächen 
anspruchsberechtigt sind, die Sie auch selbst bewirt-
schaften. 

Cross Compliance: Als antragstellende Person, die EU-
Direktzahlungen erhält, müssen Sie die anderweitigen Ver-
pflichtungen (Cross Compliance) entsprechend der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 einhalten. Lesen und beach-
ten Sie dazu die mit den Unterlagen zum Gemeinsamen 
Antrag verschickte „Informationsbroschüre über die ein-
zuhaltenden Verpflichtungen bei Cross Compliance 2020“.  

Beantragung der Direktzahlungen in FIONA  

Im Gemeinsamen Antrag  Maßnahmen erfolgt gemäß Ti-
tel III und V der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013  

- die Beantragung der Direktzahlungen (DZ2 – DZ4),  

- die Beantragung der weiteren Inanspruchnahme der 
Kleinerzeugerregelung bzw. die Erklärung, ab 2020 aus 
der Kleinerzeugerregelung auszuscheiden (DZ5).  

Rechtliche Grundlagen der Direktzahlungen einschließ-
lich der Cross Compliance Bestimmungen sind folgende 
Gesetze und Verordnungen in der jeweils geltenden Fas-
sung: 

- Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, 
(EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 
1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 
347 vom 20.12.2013, S. 549), die zuletzt durch Verord-
nung (EU) 2017/2393 (ABl L 350 vom 29.12.2017, 
S. 15) geändert worden ist; 

- Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber land-
wirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsre-
gelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates 
und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 608), die zuletzt durch Ver-
ordnung (EU) 2019/288 (ABl L 53 vom 22.02.2019, S. 
14) geändert worden ist; 

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verord- 
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nung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parla-
mentsments- und des Rates mit Vorschriften über Di-
rektzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik und zur Änderung des Anhangs X der 
genannten Verordnung (ABl. L 181 vom 20.06.2014, S. 
1), die zuletzt durch Delegierte Verordnung (EU) 
2018/1784 (ABl. L 293 vom 20.11.2018, S. 1) geändert 
worden ist; 

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates in Bezug auf das integrierte Verwaltungs- 
und Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ab-
lehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für 
Verwaltungssanktionen im Rahmen von Direktzahlun-
gen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen 
Raum und der Cross-Compliance (ABl. L 181 vom 
20.06.2014, S. 48), die zuletzt durch Delegierte Verord-
nung (EU) 2017/723 (ABl. L 107 vom 25.4.2017, S. 1) 
geändert worden ist; 

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 641/2014 der 
Kommission vom 16. Juni 2014 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschrif-
ten über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftli-
cher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 181 vom 
20.06.2014, S. 74), die zuletzt durch Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/557 (ABl L 93 vom 11.04.2018, 
S. 1) geändert worden ist; 

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der 
Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems, der 
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
und der Cross-Compliance (ABl. L 227 vom 
31.07.2014, S. 69), die zuletzt durch Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/1804 (ABI. L 276 vom 
29.10.2019, S. 12) geändert worden ist; 

- Direktzahlungen-Durchführungsgesetz (DirektZahl-
DurchfG) vom 9. Juli 2014 (BGBl. I S. 897), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2726) geändert worden ist;  

- Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz (AgrarZahl-
VerpflG) vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1928); 

- InVeKoS-Daten-Gesetz (InVeKoSDG) vom 2. Dezem-
ber 2014 (BGBl. I S.1928, 1931), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 8. März 2016 (BGBl. I S. 
452) geändert worden ist; 

- Direktzahlungen-Durchführungsverordnung (Direkt-
ZahlDurchfV) vom 3. November 2014 (BGBl. I S. 
1690), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
24. September 2019 (BAnz AT 27.09.2019 V1 geändert 
worden ist; 

- Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (Agrar-
ZahlVerpflV) vom 17. Dezember 2014 (BAnz AT vom 
23.12.2014), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 24. September 2019 (BAnz AT 27.09.2019 (BAnz 
AT 27.09.2019 V1) geändert worden ist; 

- InVeKoS-Verordnung (InVeKoSV) vom 24. Februar 
2015 (BGBl. I S. 166), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 22. Februar 2019 (BGBl. I S. 170) ge-
ändert worden ist.  

Die Rechtsvorschriften können Sie bei der zuständigen 
unteren Landwirtschaftsbehörde einsehen. Sie stehen mit 
weiteren Informationen auch im Internet unter 
http://www.landwirtschaft-bw.de zur Verfügung. 

III.2 Aktivierung von Zahlungsansprüchen          Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  DZ  DZ2  
 

Eine Beihilfe im Rahmen der Direktzahlungen wird ge-
währt, soweit Zahlungsansprüche (ZA) aktiviert werden. 
Ein ZA wird mit je einem Hektar beihilfefähiger Fläche ak-
tiviert. Die Beantragung auf Aktivierung erfolgt mit Bean-
tragung der Basisprämie (Kapitel III.3 Basis- und Gree-
ningprämie). 

Der Wert eines ZA wird seit 2015 jährlich auf Basis der in 
Deutschland ermittelten beantragten beihilfefähigen Flä-
che und dem zur Verfügung stehenden Finanzvolumen 
(bundesweite Obergrenze) für die Basisprämie ermittelt. 
Der bundeseinheitliche ZA-Wert  für 2020 wird geschätzt 
rund 176 Euro je ZA betragen. Der endgültige Betrag wird 
erst am Ende des Jahres im Bundesanzeiger veröffentlicht.   

Direktzahlungen: Auf Grundlage der im Rahmen der Ba-
sisprämie aktivierten ZA wird, soweit beantragt, zusätzlich 
die Umverteilungs- und Junglandwirteprämie gewährt. Die 
Greeningprämie ist zwar eine eigenständige Prämienzah-
lung, sie ist aber zwingend zusammen mit der Basisprämie 

zu beantragen. Wer ein Anrecht auf Zahlungen im Rah-
men der Basisprämienregelung hat, muss auf allen bei-
hilfefähigen Hektarflächen die Greeninganforderungen 
erfüllen, soweit kein Befreiungsgrund vorliegt (siehe 
Kapitel III.3 Basis- und Greeningprämie). 

Zur Basisprämie gibt es eine Greening-Prämie in Höhe 
von ca. 86 € je Hektar. 

Die Umverteilungsprämie beträgt für die ersten 30 ZA, 
die jeweils mit einem Hektar beihilfefähiger Fläche akti-
viert wurden, etwa 51 Euro je ZA bzw. ha und für die 
nächsten 16 ZA etwa 30 Euro je ZA bzw. ha. (Kapitel III.4 
Umverteilungsprämie).  

Die Junglandwirteprämie wird mit rund 44 Euro je Hek-
tar kalkuliert (Kapitel III.5 Junglandwirteprämie). 

Weitere Informationen hierzu: BMEL-Broschüre „Umset-
zung der EU-Agrarreform in Deutschland, Ausgabe 
2015“; unter 4.2.1 Grundentscheidungen, Seite 19 ff. 
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Für einen Beispielbetrieb mit 46 ha Flächen ergibt sich fol-
gender Schätzwert für die Direktzahlung je Hektar im An-
tragsjahr 2020 (vorbehaltlich der Änderungen aufgrund der 
erhöhten Mittelumschichtung von der 1. in die 2. Säule 
durch die Änderung des Direktzahlungen-Durchführungs-
gesetzes vom 12. Dezember 2019): 

Direktzahlungen Euro je Hektar 

Basisprämie (ca. 176 Euro/ha) in  

Verbindung mit Greeningprämie  
(ca. 86 Euro/ha)  

 ca. 262 Euro  

Umverteilungsprämie für max. 46 ha 
für die ersten 30 ha je 51 Euro/ha 

für die weiteren 16 ha je 30 Euro/ha  

somit durchschnittlicher Prämiensatz  

 

 

 

 ca. 44 Euro  

Junglandwirteprämie für max. 90 ha  ca. 44 Euro  

Summe: Direktzahlungen je ha  ca. 350 Euro 

III.2.1 Aktivierung der ZA 

Eine ZA-Aktivierung ist nur möglich, wenn die Fördervo-
raussetzungen (Kapitel III.1 Allgemeine Hinweise) im 
Hinblick auf die antragstellende Person und Fläche erfüllt 
werden. 

III.2.1.1 Beantragung im Gemeinsamen Antrag 2020 

Ein ZA kann im Antragsjahr 2020 nur von der Person akti-
viert werden, die ihn am 15. Mai 2020 besitzt. Bitte beach-
ten Sie, dass zur Beantragung sowohl im Antrag wie auch 

im FSV Angaben gemacht werden müssen. 

Im FIONA-Antrag beantragen Sie durch ein Kreuz in → 
DZ2, Zeile 1 die Aktivierung aller ZA, für die im Flur-
stücksverzeichnis eine beihilfefähige Fläche entsprechend 
angemeldet wurde.  

Im FIONA-FSV müssen Sie zusätzlich die jeweiligen 
Schläge „aktivieren“: Feld „Aktiv. ZA“ → „1“. 

Beachten Sie: Nur für beihilfefähige Flächen, die Sie im 
Feld „Aktiv. ZA“ mit „1“ gekennzeichnet haben, kann ein 
ZA aktiviert werden. Nur dafür können Sie Direktzahlun-
gen erhalten! 

Nach dem Erstzuweisungsjahr 2015 (bei Erstzuweisung 
aus der nationalen Reserve ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt) kann es sein, dass sich z.B. durch einen auslaufen-
den Pachtvertrag der Umfang der beihilfefähigen Fläche 
verringert und nicht alle ZA aktiviert werden können. Eine 
Nichtnutzung von ZA kann verhindert werden, indem als 
Ersatz für die verloren gegangene Fläche eine entspre-
chende Fläche ohne ZA zugepachtet oder zugekauft wird. 
Alternativ können nicht genutzte ZA an eine andere Person 
verkauft oder verpachtet werden, die die Aktive Betriebs-
inhaberschaft ausübt (siehe Kapitel III.8 Übertragung von 
Zahlungsansprüchen). 

Eine betriebsinhabende Person, die zur Aktivierung eines 
ZA nur über eine beihilfefähige Fläche verfügt, die nur ei-
nen Bruchteil eines Hektars ausmacht, erhält hierfür nur 
eine Zahlung, die dem entsprechenden Bruchteil des Wer-
tes des ZA entspricht. (Siehe hierzu: BMEL-Broschüre 

„Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland, Aus-
gabe 2015“; unter 4.2.3.2 Aktivierung von Zahlungsan-
sprüchen.)  

III.2.1.2 Zentrale InVeKoS-Datenbank (ZID)  

Die ZA werden mit bestimmten Angaben, insbesondere zu 
Inhabern, Jahreswerten, Entstehung und Nutzung, in einer 
elektronischen Datenbank (Zentrale InVeKoS-Datenbank-
ZID) aufgenommen. In der ZID können Sie unter www.zi-
daten.de den für das Antragsjahr 2020 ermittelten Stand Ih-
rer ZA abrufen. 

In Ihrem ZID-Konto sehen Sie auch die Anzahl genutz-
ter ZA. Bei betrieblichen Veränderungen oder Änderun-
gen, die sich in Ihrem Bestand an ZA ergeben haben, wird 
empfohlen, sich im Vorfeld in der ZID zu informieren. Eine 
wiederholte Nichtnutzung von ZA führt zu einem Einzug 
in die nationale Reserve. Werden ZA übertragen ist zu be-
achten, dass für das Antragsjahr 2020 nur die Übertragun-
gen berücksichtigt werden können, die im Rahmen des 
Meldeverfahrens bis zum Schlusstermin für die Einrei-
chung des Gemeinsamen Antrags 2020 fristgerecht erfolgt 
sind (siehe Kapitel III.8 Übertragung von Zahlungsansprü-
chen).  

Bitte beachten Sie hierzu die Ausführungen zum Vorliegen 
eines möglichen Umgehungstatbestandes, Kapitel III.2.1.4. 

III.2.1.3 Nicht genutzte Zahlungsansprüche 

Die Möglichkeit der rotierenden Aktivierung von ZA be-
steht nicht. Wenn ein ZA nicht aktiviert wurde, ist er auch 
nicht genutzt. Wenn Sie in zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren nicht alle Ihre ZA nutzen, wird die entsprechende 
Anzahl von ZA der nationalen Reserve zugeführt. Diese 
stehen Ihnen somit zur Aktivierung nicht mehr zur Verfü-
gung.  

Die Anzahl an verfallenden ZA entspricht der Gesamtzahl 
der ZA, die während eines Zeitraums von zwei aufeinan-
derfolgenden Jahren nicht genutzt wurden. Davon ausge-
nommen sind ZA, deren Aktivierung durch höhere Gewalt 
oder außergewöhnliche Umstände verhindert wurde. Bei 
diesen ZA kann auf Antrag eine sog. „Pseudonutzung“ gel-
tend gemacht werden.  

Pseudogenutzte ZA gelten als genutzt. Es wird für pseudo-
genutzte ZA aber keine Direktzahlung gewährt. 

Bei der Bestimmung der in die nationale Reserve zurück-
fallenden ZA haben die eigenen ZA einer/eines Betriebsin-
haberin/Betriebsinhabers Vorrang vor gepachteten Zah-
lungsansprüchen. (Siehe hierzu: BMEL-Broschüre „Um-
setzung der EU-Agrarreform in Deutschland, Ausgabe 
2015“; unter 4.2.3.3 Nicht genutzte Zahlungsansprüche). 

III.2.1.4 Übersicht in FIONA zu den Zahlungsansprü-
chen und Information zu deren Nutzung 

In FIONA ist unter DZ1 eine Übersicht darüber, ob im AJ 
2020 ein möglicher Einzug von ZAs in die nationale Re-
serve ansteht (Spalte 1). Auf Basis des Datums, mit dem 
Sie FIONA geöffnet haben, wird Ihnen der aktuelle Stand 
der Ihnen nach eventuellem Einzug voraussichtlich zur  
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Verfügung stehenden ZA 2020 angezeigt (Spalte 2). In 
Spalte 3 wird die Summe der für Direktzahlungen aktivier-
ten Schläge mit beihilfefähigen Nutzungen ab 0,1 ha ange-
zeigt. Die Anzeige in Spalte 4 zeigt die Differenz zwischen 
voraussichtlichem ZA-Umfang und der aktivierten Fläche. 
Wird für das AJ 2020 nicht ein entsprechender Umfang ge-
nutzt, so liegt eine wiederholte Nichtnutzung vor, was zu 
einem entsprechenden ZA-Einzug im AJ 2019 führt. Wird 
für das AJ 2020 nicht ein entsprechender Umfang genutzt, 
so liegt eine wiederholte Nichtnutzung vor, was zu einem 
entsprechenden ZA-Einzug für das AJ 2020 führt (der im 
Frühjahr 2021 durchgeführt wird). Wird ein solcher ZA-
Überhang noch vor dem GA-Schlusstermin an eine/einen 
andere/anderen Aktive/Aktiven Betriebsinhaberin/Be-
triebsinhaber übertragen, der ZA benötigt, können diese bei 

diesem prämienwirksam berücksichtigt werden. Es erfolgt 
bei Ihnen kein Einzug in die nationale Reserve. Wichtiger 
Hinweis: Sollte sich – ggf. auch zu einem späteren Zeit-
punkt – herausstellen, dass der ZA-Transfer (und Rück-
transfer; ggf. auch mittels „Dreiecksbeziehung“) alleinig 
mit dem Ziel durchgeführt wurde, einen ZA-Einzug in die 
nationale Reserve zu verhindern und bei der übernehmen-
den Person keine entsprechende Notwendigkeit oder nach-
vollziehbare Gründe für eine zusätzliche ZA-Übernahme 
gegeben sind, liegt eine Umgehung im Sinne von Artikel 
60 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 vor, welche ent-
sprechend geahndet wird. 

 

III.3 Basis- und Greeningprämie          Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  DZ  DZ2 
 

III.3.1 Basis- und Greeningprämie 

Unter → DZ1 finden Sie die Übersicht zu Ihren Zah-
lungsansprüchen (ZA), die Ihnen mit dem dort angegebe-
nen Datenstand zum 15. Mai 2020 zur Verfügung stehen 
werden. Beachten Sie bitte die ergänzenden Hinweise dazu 
in FIONA. 

Sie beantragen die Basisprämie und die Zahlung für die 
dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirt-
schaftungsmethoden (Greeningprämie) durch Setzen des 
entsprechenden Kreuzes in → DZ2 Zeile 01 und soweit Sie 
für Hanfflächen Basisprämie beantragen wollen in → DZ7.  

III.3.2 Greeninganforderungen 

Mit Beantragung der Basisprämie und der damit zwingend 
verbundenen Beantragung der Greeningprämie, haben Sie 
die dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbe-
wirtschaftungsmethoden einzuhalten (Greeninganforde-
rungen). 

Die Greeninganforderungen sind: 

- Anbaudiversifizierung; 

- Erhaltung des Dauergrünlands; 

- Erbringung von im Umweltinteresse genutzten Flä-
chen, sogenannte ökologische Vorrangflächen (ÖVF). 

Wichtig: Greeningpflichtige Betriebe müssen die Bestim-
mungen zur Beibehaltung des Dauergrünlandanteils beach-
ten. Auch eine Umwandlung in eine nichtlandwirtschaftli-
che Nutzung bedarf im Vorfeld einer entsprechenden Um-
wandlungsgenehmigung im Sinne des Direktzahlungen-
Durchführungsgesetzes. Aufgrund einer Änderung des Di-
rektzahlungen-Durchführungsgesetzes bedürfen ab 
1.1.2020 Dauergrünlandumwandlungen von bis zu 500 m² 
je Jahr und Betriebsinhaber keiner Genehmigung. Dies gilt 
jedoch nicht  

 Für Dauergrünlandumwandlungen, die vor dem 
01.01.2020 erfolgt sind. 

 wenn genehmigte Umwandlungen größer ausgeführt 
werden als genehmigt und bei Sonderkonstellationen. 
Ferner sind Dauergrünlandumwandlungen in FFH-
Gebieten weiterhin nicht zulässig. Weitere Ausführun-
gen finden Sie unter 

http://www.ga.landwirtschaft-bw.de. 

Dauergrünland das von greeningpflichtigen Betrieben ohne 
Genehmigung in eine andere Nutzung umgewandelt 
wurde, ist gemäß § 19 bzw. § 22 der Direktzahlungen-
Durchführungsverordnung wieder in Dauergrünland rück-
umzuwandeln. Ebenso sind Ersatzdauergrünlandflächen, 
die im Zuge einer Umwandlungsgenehmigung festgesetzt 
wurden, als Dauergrünland anzulegen. Wird auf solchen 
Flächen im GA 2020 eine andere Nutzung als Dauergrün-
land angegeben, wird in FIONA zu der jeweiligen Fläche 
ein Hinweis ausgegeben, dass dort ein potentieller Verstoß 
gegen die Greeningauflage Erhaltung von Dauergrünland 
vorliegt. Haben Sie die Fläche tatsächlich noch nicht wie-
der als Dauergrünland angelegt, sollten Sie die Fläche un-
verzüglich als Dauergrünland wieder anlegen und entspre-
chend korrigierte Angaben im GA 2020 machen. Andern-
falls wird die Fläche als Greeningverstoßfläche bei der 
Greeningprämienzahlung 2020 in Abzug gebracht und es 
kann darüber hinaus zu Sanktionsabzügen kommen. 

Detailliertere Informationen zu den Greeninganforderun-
gen entnehmen Sie bitte der BMEL-Broschüre „Umsetzung 
der EU-Agrarreform in Deutschland, Ausgabe 2015“; Ka-
pitel 4.3. 

Der Pflanzenschutzmitteleinsatz auf ÖVF-Flächen ist 
grundsätzlich untersagt. Beachten Sie hierzu die Hinweise 
im Kapitel Flurstücksverzeichnis Abschnitt „ÖVF-Code 
und ÖVF-Nutzungscode“ und bestätigen Sie die Kenntnis-
nahme dieser Hinweise in DZ2 Zeile 02.  

Maßgeblich für den Umfang der Greeninganforderungen 
ist die bewirtschaftete Fläche, unabhängig davon, ob die 
Flächen zur Aktivierung von ZA herangezogen werden. Es 
werden für die Ermittlung des zu erbringenden Umfangs 
auch Schläge unter der Mindestschlaggröße eingerechnet. 

Anhand der im Flurstücksverzeichnis angegebenen Nut-
zungen überprüft die Verwaltung, ob Sie auf Ihren Flächen 
eine Anbaudiversifizierung im Sinne der Verordnung 
vorzunehmen haben und ggf. ob Sie die Anbaudiversifizie-
rung (zwei bzw. drei unterschiedliche landwirtschaftliche 
Kulturen) tatsächlich vorgenommen haben. Entsprechen-
des wird für die Greeninganforderung ÖVF – Erbringung 
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von ökologischen Vorrangflächen – geprüft (siehe hierzu 
BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarreform in 
Deutschland, Ausgabe 2015“; Kapitel 4.3.2).   
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Falls Sie von der Option Gebrauch machen möchten wegen 
Flächentausch von der Verpflichtung zur Anbaudiversifi-
zierung befreit zu werden, müssen Sie dies unter → DZ2, 
Zeile 03 entsprechend kennzeichnen und die Anlage Flä-
chentausch zusammen mit dem „Komprimierten Gemein-
samen Antrag“ einreichen. 

Flächen, die Sie als ökologische Vorrangflächen ange-
rechnet bekommen möchten, müssen Sie im FIONA-GIS 
als eigene (Teil-)Schläge zeichnen und die zugehörige Nut-
zungszeile im Flurstücksverzeichnis mit dem entsprechen-
den ÖVF-Code ausweisen. Sie können grundsätzlich mehr 
als die erforderlichen 5 % der Ackerfläche als ÖVF erbrin-
gen. Zu beachten: Sofern Sie „Brache als ÖVF“ in einem 
wesentlich höheren Umfang als die erforderlichen 5 % der 
Ackerfläche kenntlich gemacht haben, erfolgt ggf. eine 
vertiefte Prüfung, inwiefern der Umfang der wesentlich hö-
heren ÖVF-Kennung auf Brache anerkannt werden kann. 
Hinweis: Für Betriebe, die von der Greeninganforderung 
„Erbringung von ÖVF“ befreit sind, gilt: 

- Die ökologisch wirtschaftenden Betriebe, die auf ihr 
automatisches Anrecht auf die Greeningprämie ver-
zichten und deswegen den Greeninganforderungen un-
terliegen, können ebenfalls ökologische Vorrangflä-
chen ausweisen, auch „Brache als ÖVF“. Wie Sie die 
Greeninganforderungen erfüllen, wird in Kapitel III.3.2 
beschrieben.  

Wenn Sie grundsätzlich greeningpflichtig sind, aber 
über nicht mehr als 15 ha Ackerfläche verfügen, können 
Sie freiwillig die „Greeninganforderung ÖVF“ (Erbrin-
gung von ökologischen Vorrangflächen) erfüllen und 
damit auch „Brache als ÖVF“ erbringen. Beachten Sie, 
dass dann aber auch der notwendige Mindestumfang 
von 5 % ÖVF in Ihrem Betrieb vorliegt. Wird dieser 
Prozentsatz unterschritten, werden die angemeldeten 
ÖVF nicht als solche anerkannt. Die freiwillige Teil-
nahme muss nicht separat in FIONA beantragt werden. 
Es werden die Angaben im FIONA-FSV herangezogen. 

- Mit der Entscheidung, an der Kleinerzeugerregelung 
teilzunehmen, haben Sie die bewusste Entscheidung ge-
troffen u. a. die Greeninganforderungen nicht erfüllen 
zu müssen. Insbesondere in diesem Fall darf „Brache 
als ÖVF“ nicht codiert werden.  

Näheres zur Angabe von ÖVF ist im Kapitel II.2 Flur-
stücksverzeichnis zum Feld „ÖVF-Code“ zu finden. 

Wenn Sie Ihren Betrieb ganz oder teilweise ökologisch 
bewirtschaften und über eine gültige Bescheinigung nach 
Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
verfügen, haben Sie für Ihren Betrieb bzw. für die entspre-
chenden Betriebsteile automatisch ein Anrecht auf die Zah-
lung für dem Klima- und Umweltschutz förderliche Land-
bewirtschaftungsmethoden (Greeningprämie). Füllen Sie 
in diesem Fall den Abschnitt → DZ2 ab Zeile 04 aus. Wenn 
Sie Ihren Betrieb nur teilweise ökologisch bewirtschaften, 
müssen Sie zusätzlich die ökologisch bewirtschafteten Flä-
chen im Flächenverzeichnis kennzeichnen (Kapitel II.2 
Flurstücksverzeichnis). 

Des Weiteren müssen Sie Ihre Öko-Identifikationsnummer 
im Allgemeinen Teil unter → Abschnitt A7, Zeile 01 ange-
ben. 

Die Bescheinigung nach Artikel 29 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 ist mit dem „Komprimierten Ge-
meinsamen Antrag“ vorzulegen. Ist die Bescheinigung 
nicht bis zum Ablauf des Antragsjahres gültig, ist die 
Folgebescheinigung unverzüglich nach Aushändigung 
nachzureichen. Das automatische Anrecht auf die Gree-
ningprämie ist nur gegeben, soweit die vorliegenden Be-
scheinigungen das gesamte Antragsjahr abdecken.  

Betriebe, die sich noch in der Umstellungsphase auf den 
ökologischen Landbau befinden, müssen die Anforderung 
des ökologischen Landbaus zumindest ab dem Tag der An-
tragsabgabe erfüllen. Dies heißt für die Nachweise: 

- Zur Antragstellung ist der Kontrollvertrag mit der Öko-
Kontrollstelle vorzulegen.  

- Da i.d.R. noch keine Bescheinigung nach Artikel 29 
vorliegt, ist die „Bescheinigung über die Erfüllung von 
Anforderungen der VO (EG) Nr. 834/2007 (EG-Öko-
Verordnung)“ (Greeningbescheinigung), die von der 
Öko-Kontrollstelle nach erfolgter Kontrolle ausgestellt 
wird, für das Antragsjahr vorzulegen. 

Sofern diese Greeningbescheinigung zur Antragstel-
lung noch nicht vorliegt, ist die Bescheinigung bis zum 
9. November 2020 vorzulegen.  

Als ökologisch wirtschaftender Betrieb haben Sie die Mög-
lichkeit, auf das automatische Anrecht auf Greeningprämie 
zu verzichten. In diesem Fall müssen Sie für den Erhalt der 
Greeningprämie die Greeningauflagen erfüllen. Setzen Sie 
dafür unter → DZ2, Zeile 11 das entsprechende Kreuz. 

Kürzungsmechanismen des Kapitels XIV greifen in den 
folgenden Fällen:  

1. Wenn Sie greeningpflichtig sind und Verstöße gegen 
die Greeninganforderungen festgestellt werden. 

2. Bei Ökobetrieben: Sie machen von Ihrem Anrecht der 
automatischen Zahlung der Greeningprämie Gebrauch, 
legen jedoch die erforderlichen Bescheinigungen mit 
Geltungsdauer über das gesamte Antragsjahr nicht vor. 
Nicht eingehaltene Greeningauflagen werden als Ver-
stoß gewertet. 

3. Bei Ökobetrieben: Sie verzichten auf Ihr Anrecht der 
automatischen Zahlung der Greeningprämie und es 
werden Verstöße gegen die Greeninganforderungen 
festgestellt. 

III.3.3 Hanf 

Wenn Sie Hanf als Hauptkultur anbauen, ist ein Kreuz im 
Teil DZ7 Zeile 01 zu setzen. Sofern Sie Hanf als Zwischen-
frucht anbauen, ist eine entsprechende Angabe in Zeile 02 
nötig. 

Mit einer mit Hanf bebauten Fläche können ZA nur akti-
viert werden, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten 
werden. 
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Im FIONA-FSV sind die Hanfflächen unter Angabe der 
Sorte und des Aussaatzeitraums (01-vor dem 15.05./ 02-
nach dem 15.05./ 03-nach dem 30.06.) sowie der Aus-
saatmenge in kg je Hektar anzugeben. Zur Zwischen-
fruchtnutzung ist die Fläche entsprechend zu kenn-
zeichnen. Bei Nutzung als Hauptkultur ist der NC 701 
zu verwenden. 

Wie bisher ist das „Flurstücks- und Sortenverzeichnis 
für Hanf“ zusammen mit dem „Komprimierten Ge-
meinsamen Antrag“ einzureichen. Das „Flurstücks- und 
Sortenverzeichnis für Hanf“ muss jedoch nicht mehr hand-
schriftlich ausgefüllt werden, sondern wird beim Abschluss 
Ihres Antrags in FIONA automatisch als ausgefülltes pdf-
Dokument in der Dokumentenablage von FIONA abgelegt. 
Drucken Sie dieses Dokument aus und reichen es hand-
schriftlich unterschrieben mit dem Komprimierten Ge-
meinsamen Antrag ein. Dem „Komprimierten Gemeinsa-
men Antrag“ sind außerdem, soweit die Aussaat vor dem 

 15. Mai erfolgt ist, alle Hanfsaatgutetiketten beizufügen. 
Bei späterer Aussaat sind die Etiketten entsprechend des 
Aussaatzeitraums fristgerecht einzureichen.  

Ihr Direktzahlungsantrag für Hanfflächen ist nur dann gül-
tig und somit fristgerecht gestellt, wenn alle beizufügenden 
Anlagen/Nachweise fristgerecht vorliegen. Dies gilt auch 
für Flächen auf denen Hanf als Zwischenfrucht angebaut 
wird. 

Hinweis: Die Erklärung über die Anbauflächen von Nutz-
hanf im Rahmen des Gemeinsamen Antrags entbindet nicht 
von der Verpflichtung zur Abgabe der Anbauanzeige ge-
mäß §24 BtMG. 

Alle Informationen zur korrekten Angabe Ihrer Hanfflä-
chen finden Sie im Hanf-Merkblatt, das in FIONA abrufbar 
ist. Das Hanf-Merkblatt gilt als Bestandteil der Erläuterun-
gen zum Gemeinsamen Antrag 2020 und ist zwingend zu 
beachten. 

III.4 Umverteilungsprämie (UVP)          Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  DZ  DZ3  

 

In Deutschland wird bereits seit 2014 von der Möglichkeit 
des EU-Rechts Gebrauch gemacht, jeweils für die ersten 46 
Hektare jedes Betriebes die sog. Umverteilungsprämie zu 
gewähren. Es handelt sich um eine bundeseinheitliche, 
zweistufige Prämie. Damit erhalten die kleineren und mitt-
leren Betriebe eine höhere durchschnittliche Direktzahlung 
je Hektar. 

Alle Betriebsinhabenden, die Anspruch auf eine Zahlung 
im Rahmen der Basisprämienregelung haben, können auf 
Antrag zusätzlich die Umverteilungsprämie erhalten.  

So beantragen Sie die Umverteilungsprämie:  

- Beantragung der Basisprämie → DZ2 

- Die Umverteilungsprämie wird separat unter  
→ DZ3 Zeile 01 mit einem Kreuz beantragt. 

Die exakten Prämiensätze werden jährlich neu ermittelt. 
Dies ist nötig, da der Prämiensatz vom verfügbaren Finanz-
volumen (7 % der jährlich festgelegten nationalen Ober-
grenze) und den im jeweiligen Jahr berücksichtigungsfähi-
gen Zahlungsansprüche (ZA) abhängt.  

Für das Antragsjahr 2019 wurden die Werte der Gruppe 1 

(1 bis 30 berücksichtigungsfähige ZA) bundeseinheitlich 
auf 50,87 Euro je Hektar und je ZA und der Gruppe 2 (die 
weiteren 16 berücksichtigungsfähigen ZA) auf 30,52 Euro 
je Hektar festgelegt. Es wird erwartet, dass sich die jewei-
ligen jährlichen Prämienwerte in den kommenden Jahren 
auf einem vergleichbaren Niveau bewegen. Weitere Infor-
mationen zur Berechnung und Beispiele finden Sie in der 
BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarreform in 
Deutschland, Ausgabe 2015“; 4.4 Umverteilungsprämie. 

Die Gewährung einer Umverteilungsprämie ist ausge-
schlossen, wenn ein Betrieb nach dem 18. Oktober 2011 
einzig zu dem Zweck aufgespalten wurde, um in den Ge-
nuss der Umverteilungsprämie zu kommen. Dies gilt auch 
für eine Zahlung an eine/einen Betriebsinhaberin/Betriebs-
inhaber, deren/dessen Betrieb aus einer solchen Aufspal-
tung hervorgegangen ist.  

Die Umverteilungsprämie unterliegt als flächenbezogene 
Direktbeihilfe gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
dem InVeKoS. Die Kürzungs- und Sanktionsvorschriften 
der VO (EU) Nr. 1306/2013 finden Anwendung, siehe Ka-
pitel XIV.1. 

III.5 Junglandwirteprämie          Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  DZ  DZ4 und → AJ1 bzw. AJ2  

 

Landwirtinnen oder Landwirte mit der Eigenschaft “Jung-
landwirt“, die ein Anrecht auf eine Zahlung im Rahmen der 
Basisprämienregelung haben, kann auf Antrag und bei 
Vorliegen entsprechender Voraussetzungen eine Jungland-
wirteprämie gewährt werden. Eine Antragstellung vor dem 
Niederlassungsdatum ist nicht zulässig und kann nicht 
bewilligt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Ihrer zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde. 

Für maximal 90 von der/dem Betriebsinhaberin/Betriebs-
inhaber aktivierten Zahlungsansprüche (ZA) wird eine Prä-
mie gewährt. Diese wird jährlich bundeseinheitlich ermit-
telt. Für das Antragsjahr 2019 wurde die Zahlung auf 44,27 

Euro je ZA festgelegt. Die Prämienhöhe wird sich in den 
kommenden Jahren voraussichtlich auf einem vergleichba-
ren Niveau bewegen. 

Die Fördervoraussetzungen im Hinblick auf die Eigen-
schaft „Junglandwirt“, sind im allgemeinen Teil unter 
Kapitel I.4 „Junglandwirt“ näher ausgeführt. 

Die Gewährung der Junglandwirteprämie setzt voraus, 
dass ein Antrag auf Zahlung von Basisprämie für das Jahr 
2020 gestellt wird und ZA mit beihilfefähiger Fläche akti-
viert werden. 
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So beantragen Sie die Junglandwirtprämie: 

- Beantragung der Basisprämie → DZ2 

- Die Junglandwirteprämie ist separat unter → DZ4 
Zeile 01 mit einem Kreuz zu beantragen. 

- Daneben sind im allgemeinen Teil unter → AJ ent-
sprechende Angaben zu machen und ggf. Nachweise 
dem Antrag beizufügen. 

Die Junglandwirteprämie muss jährlich beantragt werden. 
Die Person mit der Eigenschaft „Junglandwirt“ muss seit 
dem Zeitpunkt der erstmaligen Niederlassung ununterbro-
chen die Betriebskontrolle im aktuellen Betrieb und, sofern 
es einen Betriebsübergang gab, im direkten Vorgängerbe-
trieb, aus dem der aktuelle Betrieb hervorgegangen ist, ge-
habt haben. D. h. im Sinne einer erstmaligen Niederlassung 
muss eine Kontinuität vorliegen. Wenn eine landwirt-
schaftliche Tätigkeit beendet wurde, diese dann aber zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen wird, liegt eine 
Folgeniederlassung aber keine erstmalige Niederlassung 
vor. 

Maximaler Förderzeitraum für die Junglandwirteprä-
mie: Je „Junglandwirt-Betrieb“ wird die Zahlung für 
höchstens fünf Jahre gewährt. Seit dem Antragsjahr 2018 
gilt: Beginnend ab dem Jahr der ersten positiv bewillig-
ten Junglandwirteprämie kann für die folgenden vier 
weiteren Jahre die Junglandwirteprämie beantragt werden. 

Für die Berechnung des maximalen Förderzeitraums spielt 
es dabei keine Rolle, ob nach der erstmaligen positiv be-
willigten Junglandwirteprämie in den unmittelbaren Folge-
jahren dann auch tatsächlich die Junglandwirteprämie be-
antragt wurde. D.h. erfolgte in einem Folgejahr nach der 
erstmaligen positiv bewilligten Junglandwirteprämie keine 
entsprechende Beantragung, so kann dieses Jahr nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt „nachgeholt“ werden. D.h. die 
Antragstellenden, die zu einem früheren Zeitpunkt 
schon einmal die Zahlung erhalten haben, die aber nach 
altem Recht bereits in 2016 oder 2017 letztmalig die 
Zahlung beantragen konnten, haben im Antragsjahr 
2020 weiterhin die Möglichkeit die Junglandwirteprä-
mie zu beantragen. D.h., dass diejenigen Antragstellen-
den, die 2016 zum ersten Mal die Junglandwirteprämie be-
willigt bekommen haben, bis einschließlich 2020 einen ent-
sprechenden Antrag stellen können.  

Hinweis: Die Regelung findet aber keine Anwendung auf 
Altjahre. Für alle Antragstellenden, die im Jahr 2015 die 
Junglandwirteprämie erstmalig positiv bewilligt bekom-
men haben, können im AJ 2020 keine weitere Junglandwir-
teprämie mehr beantragen. Der maximale Förderzeitraum  

wurde bereits ausgeschöpft. 

Beispiele:  

 Ein Betriebsinhaber (Einzelunternehmer) hat sich am 1. 
Juni 2013 niedergelassen und für 2016 wird die Basis-
prämie erstmals positiv bewilligt. Die Junglandwirte- 

 

prämie wird erstmals für 2017 bewilligt. Der Betriebs-
inhaber wurde im März 2016 vierzig Jahre alt. Für das 
Jahr 2016, für das die erstmalige positive Bewilligung 
der Basisprämie erfolgte, lagen die Eigenschaften vor, 
die an einen Junglandwirt gestellt werden (siehe auch 
Abbildung): 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) erstmalige Niederlassung; 

II) das zulässige Alter ist nicht überschritten; 

III) Niederlassung (2013) liegt im Jahr (2016), für das 
erstmalig die Basisprämie positiv bewilligt wurde, 
noch keine 5 Jahre zurück. 

IV) Niederlassung (2013) liegt im Jahr (2017), für das 
die Junglandwirteprämie erstmalig positiv bewil-
ligt wurde, ebenfalls noch keine 5 Jahre zurück. 

 Ein Betriebsinhaber (Einzelunternehmer) hat sich am 
1. Januar 2011 niedergelassen und im Jahr 2016 so-
wohl die Basisprämie als auch die Junglandwirteprä-
mie beantragt und auch positiv bewilligt bekommen. 
Nach der Regelung, welche bis einschließlich 2017 ge-
golten hat, hatte der Antragsteller im Jahr 2016 letzt-
malig die Chance die Junglandwirteprämie zu beantra-
gen. Mit der Regelung ab 2018 gilt, dass der Antrag-
steller zusätzlich zu dem ersten Jahr (2016) in den un-
mittelbar darauffolgenden vier weiteren Jahren noch 
das Anrecht hat, die Junglandwirteprämie zu erhalten. 
D.h. obwohl dieser Antragsteller in dem Jahr 2017 
(nach damaligem Recht) kein Anrecht auf die Jung-
landwirteprämie hatte, kann er durch die geänderte 
Rechtslage auch noch für das Jahr 2020 einen entspre-
chenden Antrag stellen (erstmalige Junglandwirteprä-
mie 2016 + 4 Jahre = 2020).  

 Eine Vater-Sohn GbR hat sich am 1. Juni 2013 nieder-
gelassen und für 2016 die Basisprämie positiv bewilligt 
bekommen. Der Sohn hat Kontrollfunktion (siehe 
hierzu: „I.5 Junglandwirt“) in der GbR und wurde im 
März 2016 vierzig Jahre alt. Im Jahr 2016 wurde das 
zulässige Alter nicht überschritten. Die Junglandwirte-
prämie wurde erstmalig 2016 beantragt und positiv be-
willigt. Somit kann die GbR auch noch für das Jahr 
2020 die Zahlung für die Junglandwirteprämie bewil-
ligt bekommen. 
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III.6 Kleinerzeugerregelung       Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  DZ  DZ5  

 

Betriebsinhabende konnten sich einmalig im Rahmen des 
Gemeinsamen Antrages 2015 entscheiden, an der Klei-
nerzeugerregelung teilzunehmen. Ab dem Antragsjahr 
2016 und Folgejahre ist kein Neueinstieg in die Kleiner-
zeugerregelung möglich. Auch für Neueinsteiger wird kein 
Einstieg gewährt.  

Betriebsinhabende, die ab 2015 an der Kleinerzeugerrege-
lung teilnehmen, müssen unter DZ5 angeben, ob Sie Ihre 
Teilnahme beibehalten, oder ob sie ab dem Antragsjahr 
2020 aus der Kleinerzeugerregelung aussteigen möchten. 
Ein Ausstieg aus der Kleinerzeugerregelung ist auch noch 
in den Folgejahren möglich. Ein Ausstieg hat zur Folge, 
dass der Betrieb wieder den Vorschriften des Greenings 
und der Cross Compliance unterliegt. Ein erneuter Einstieg 
zu einem späteren Zeitpunkt ist aber ausgeschlossen. 

Wenn Sie seit 2015 an der Kleinerzeugerregelung teilge-
nommen haben, gilt:  

- Sie müssen die einzelnen Direktzahlungen (DZ2 bis 
DZ4) beantragen. Separat muss die Beibehaltung der 
Teilnahme an der Kleinerzeugerregelung unter →DZ5 
Ziffer 01 beantragt werden oder 

- es ist der Ausstieg aus der Kleinerzeugerregelung unter 
→DZ5 Ziffer 02 zu beantragen.  

Die Zahlung, auf die Sie Anspruch haben, ergibt sich aus 
der Summe Ihrer Ansprüche aus den einzelnen beantragten 
Direktzahlungen (Basisprämie, Greeningprämie, Umver-
teilungsprämie sowie ggf. Junglandwirteprämie). An der 
Kleinerzeugerregelung Teilnehmende müssen daher auch 
die entsprechenden Anträge für die einzelnen Direktzah-
lungen stellen. Allerdings ist der Anspruch auf maximal 
1.250 Euro je Betrieb und Jahr begrenzt. 

Dazu werden Ansprüche aus den einzelnen Stützungsrege-
lungen ggf. entsprechend linear gekürzt.  
Ein an der Kleinerzeugerregelung teilnehmender Betrieb  

unterliegt nicht den Sanktionen nach Cross Compliance. 
Diese „CC-Befreiung“ erstreckt sich bei solchen Betrieben 
auch auf Flächenmaßnahmen im Rahmen des Maßnahmen- 
und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württem-
berg (z.B. FAKT) und auf die Umstrukturierung und Um-
stellung von Rebflächen.  

Bitte beachten Sie, dass fachrechtliche Vorgaben davon un-
berührt bleiben. 

Betriebsinhabende, die einen an der Kleinerzeugerregelung 
teilnehmenden Betrieb im Rahmen der Vererbung oder 
vorweggenommenen Erbfolge erhalten haben, sind berech-
tigt, an der von der/dem Erblasserin/Erblasser beantragten 
Kleinerzeugerregelung teilzunehmen, sofern alle Zah-
lungsansprüche des vererbenden Betriebes (Kleinerzeuger) 
auf die neue betriebsinhabende Person vererbt werden und 
diese die Anforderungen, die an den Erhalt der Basisprä-
mienregelung gestellt werden, einhält. Bitte nehmen Sie 
wegen der Beantragung rechtzeitig Kontakt mit Ihrer zu-
ständigen unteren Landwirtschaftsbehörde auf, wenn Sie 
anstelle der/des Erblasserin//Erblassers bzw. der/des Vor-
gängerin/Vorgängers an der Kleinerzeugerregelung teil-
nehmen möchten. 

Informationen zu den in den Jahren ab 2020 zu erwartenden 
Prämienbeträgen der Direktzahlungen können Sie den vor-
liegenden Erläuterungen unter Kapitel III.2 Aktivierung 
von Zahlungsansprüchen, Kapitel III.4 Umverteilungsprä-
mie, Kapitel III. 5 Junglandwirteprämie entnehmen. 

Des Weiteren finden Sie im FIONA-Antrag unter → DZ5 
einen Info-Button, unter dem Sie komprimiert diese Infor-
mation als pdf-Dokument herunterladen können. 

Weitere Information zu der Regelung finden Sie in der 
BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarreform in 
Deutschland, Ausgabe 2015“, 4.6 Kleinerzeugerregelung. 
 
 

III.7 Zuweisung von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve  
 Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  ZA  ZA1 
 

 

III.7.1 Allgemeines 

Die Regelzuweisung von Zahlungsansprüchen (ZA) er-
folgte mit dem Gemeinsamen Antrag 2015. Eine Erstzu-
weisung von ZA erfolgt 2020 - sofern die jeweiligen Vo-
raussetzungen vorliegen - nur noch für bestimmte Sonder-
fälle: 

 Sofern die/der Betriebsinhaberin/Betriebsinhaber nicht 
bereits in den Jahren 2015-2019 ZA aus der nationalen 
Reserve zugewiesen bekommen hat, ist bei Vorliegen 
der Voraussetzungen für den „Neueinsteiger“ und/o-
der „Junglandwirt“ eine ZA-Erstzuweisung für die 
gesamte in 2020 beihilfefähige landwirtschaftliche Flä-
che möglich.→ ZA, ZA1. Eine ZA-Zuweisung aus der 
nationalen Reserve erfolgt nur einmalig, auch wenn 
beide Rechtsansprüche vorliegen sollten.  

 Sofern Flächen im Rahmen des GA 2015 mit dem NC 
000 angemeldet waren und diese bis einschließlich 

2019 aufgrund höherer Gewalt oder außergewöhnlicher 
Umstände weiterhin nicht beihilfefähig waren, kann für 
diese Einzelflächen eine ZA-Zuweisung beantragt wer-
den.→ ZA, ZA2. 

III.7.2 Voraussetzung für die Zuweisung von ZA 

Eine ZA-Zuweisung ist nur möglich, wenn die Fördervo-
raussetzungen (Kapitel III.1 Allgemeine Hinweise) im 
Hinblick auf antragstellende Person und Fläche erfüllt sind. 

Die Beantragung auf ZA-Zuweisung muss bis zum 
15. Mai 2020 erfolgen. Eine Antragstellung vor dem Nie-
derlassungsdatum ist nicht zulässig und kann nicht be-
willigt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer 
unteren Landwirtschaftsbehörde. Bitte beachten Sie, dass 
ggf. entsprechende Nachweise und Anlagen dem Antrag 
beizufügen sind. Bei verspäteter Antragstellung auf ZA-
Zuweisung – vorbehaltlich von Fällen höherer Gewalt oder 
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außergewöhnlicher Umstände – verringert sich die für das 
Jahr 2020 zu gewährende Basisprämie für diese neuen Flä-
chen um jeweils 3 % je Arbeitstag Verspätung. Beträgt die 
Verspätung mehr als 25 Kalendertage, so wird der Antrag 
als unzulässig abgelehnt (vgl. Kapitel XIV.1, Ziffer 3). 

- FIONA-Antrag: 

 Die Beantragung auf Zuweisung von ZA erfolgt 
durch ein Kreuz → ZA1 Ziffer 01. 

 Es ist der Rechtsanspruch anzugeben, auf den sich 
der Antrag auf ZA-Zuweisung stützt (ZA1.1; ZA1.2; 
ZA2). 

- FIONA-FSV: 

 Zugewiesen werden ZA in allen in diesem Kapitel 
genannten Fällen auf Basis der im Flurstücksver-
zeichnis 2020 gekennzeichneten beihilfefähigen 
Flächen. 

Im FIONA-FSV ist im Feld „Aktiv. ZA“: die 
„2“ auszuwählen. Diese steht für Erstzuwei-
sung u. Aktivierung von ZA.  

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass eine Kenn-
zeichnung mit „1“ nur für Aktivierung steht. 
Für diese Fläche wäre keine ZA-Zuweisung 
möglich. 

Alle ZA erhalten den gleichen Wert unabhängig davon, ob 
sie für Acker, Dauergrünland, Dauerweide oder mit Dauer-
kulturen (einschl. Rebflächen) bepflanzte Flächen bean-
tragt werden.  

III.7.3  Rechtsanspruch auf ZA-Erstzuweisung 

Hinweis: Falls die Voraussetzungen für den Erhalt von ZA 
künstlich, den Zielen der Gemeinsamen Agrarpolitik zuwi-
derlaufend, geschaffen wurden, werden keine ZA zugewie-
sen (sogenannter Umgehungstatbestand). 

ZA-Zuweisung für „Neueinsteiger“ (→ ZA, ZA1.1)  

Neueinsteiger im Sinne dieser Regelung sind Personen, 

- die die landwirtschaftliche Tätigkeit im Kalenderjahr 
2013 oder später aufgenommen haben und  

- die in den fünf Jahren vor Aufnahme der landwirt-
schaftlichen Tätigkeit weder in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
ausgeübt haben, noch die Kontrolle einer juristischen 
Person inne hatten, die eine landwirtschaftliche Tätig-
keit ausübte. Handelt es sich bei der/dem Betriebsinha-
berin/Betriebsinhaber um eine juristische Person, so 
darf/dürfen die natürliche(n) Person(en), die die Kon-
trolle der juristischen Person innehat/innehaben, in den 
fünf Jahren vor Aufnahme der landwirtschaftlichen Tä-
tigkeit durch die juristische Person weder in eigenem 
Namen und auf eigene Rechnung eine landwirtschaftli-
che Tätigkeit ausgeübt, noch die Kontrolle einer juristi-
schen Person innegehabt haben. Diese Anforderung ist 
von allen natürlichen Personen zu erfüllen, die den Be-
trieb leiten/kontrollieren. 

Der Rechtsanspruch ist unter → ZA1.1 Ziffer 01 bzw. Ziffer 
02 mit dem Datum anzugeben, ab dem die landwirtschaft-
liche Tätigkeit aufgenommen wurde (Ziffer 03 bzw. Ziffer 
04). 

Damit die Neueinsteigerregelung in Anspruch genommen 
werden kann, gilt aber zusätzlich die Prämisse, dass spätes-
tens zwei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die 
landwirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen wurde, ein An-
trag auf die Basisprämie gestellt wird bzw. gestellt wurde. 
D. h. ein Neueinsteiger aus dem Jahr 2018 muss spätestens 
in 2020 einen Basisprämienantrag stellen. Ist dies erfolgt, 
kann er 2020 oder ggf. auch noch später – einen Antrag auf 
ZA-Zuweisung stellen. Neueinsteiger, die vor 2018 die 
landwirtschaftliche Tätigkeit begonnen haben, können nur 
dann bei einer ZA-Zuweisung berücksichtigt werden, wenn 
bereits in einem früheren Jahr ein Antrag auf Basisprämie 
gestellte wurde.  

Sind alle Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Neueinsteigerregelung gegeben, kann die Beantragung auf 
ZA-Zuweisung jeweils noch zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen. 

Anmerkung: Kontrollfunktion in einer juristischen Per-
son/Vereinigung natürlicher Personen hat diejenige 
Person, gegen die keine Entscheidung in Bezug auf die 
Betriebsführung, den Gewinn und das finanzielle Risiko, 
getroffen werden kann (siehe hierzu: Kapitel I.5 Jungland-
wirt).  

Das bedeutet, dass diese natürliche(n) Person/Personen  

- entweder die alleinige diesbezügliche Kontrollfunktion 
hat/haben oder  

- ein Vetorecht der Person/Personen vorliegt. Dies ist der 
Fall, wenn diesbezügliche wesentliche Entscheidungen 
gemeinsam getroffen werden. 

Die Anzahl der zuzuweisenden ZA entspricht der Zahl der 
beihilfefähigen Hektarflächen, über die die/der Betriebsin-
haberin/Betriebsinhaber zum letztmöglichen Zeitpunkt der 
Antragstellung (i.d.R. 15. Mai des Antragsjahres) auf ZA-
Zuweisung verfügt. Sofern bereits durch eine privatrechtli-
che ZA-Übertragung die/der Betriebsinhaberin/Betriebsin-
haber über eigene oder gepachtete ZA verfügt, werden 
diese von der Anzahl der zuzuweisenden ZA abgezogen. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob die bereits vorhandenen ZA 
im aktuellen Jahr aktiviert wurden. 

ZA-Zuweisung für Junglandwirtinnen oder Jungland-
wirte (→ ZA ZA1.2)  

Ein Rechtsanspruch liegt vor, wenn die Voraussetzungen 
vorliegen, die an die Eigenschaft des Junglandwirts ge-
knüpft sind. Die Fördervoraussetzungen sind im Kapitel I.4 
Junglandwirte näher ausgeführt. Eine vorliegende Eigen-
schaft ist aber zeitlich befristet. D. h. die Eigenschaft liegt 
nur so lange vor, wie die entsprechende Junglandwirteprä-
mie längstens gewährt werden könnte. Bei dem/der antrag-
stellenden Betriebsinhaber/Betriebsinhaberin kann es sich 
um eine natürliche Person, eine juristische Person oder um 
eine Vereinigung natürlicher Personen (z. B. GbR) han-
deln.  
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 Diese allgemeinen Angaben zum Junglandwirt sind 
unter  AJ anzugeben.  

 Die ZA-Zuweisung aufgrund dieses Rechtsanspruchs 
ist unter  ZA1.2 Ziffer 01 zu beantragen. 

Die Anzahl der zuzuweisenden ZA entspricht auch in die-
sem Fall der Zahl der beihilfefähigen Hektarflächen, über 
die die/der Betriebsinhaberin/Betriebsinhaber zum letzt-
möglichen Zeitpunkt der Antragstellung auf ZA-
Zuweisung verfügt. Sofern bereits durch eine privatrechtli-
che ZA-Übertragung die/der Betriebsinhaberin/Betriebsin-
haber-in über eigene oder gepachtete ZA verfügt, werden 
diese von der Anzahl der zuzuweisenden ZA abgezogen. 

Einzelflächen (→ ZA, ZA2) 
Fehlende ZA-Zuweisung 2015, da Flächen in 2015 auf-
grund höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Um-
stände nicht ganzjährig beihilfefähig waren. 

- Für Einzelflächen ist in 2020 i.d.R. nur dann eine ZA-
Zuweisung möglich, sofern diese im Rahmen des GA 
2015 unter Angabe der Belegenheit und Größe mitge-
teilt wurden. Dies erfolgte 2015 durch die Codierung 
der Fläche mit „000“ im FIONA-FSV; 

- diese Flächen in 2020 zum ersten Mal nach Wegfall der 
höheren Gewalt/außergewöhnlichen Umständen wie-
der ganzjährig beihilfefähig sind; 

- der Nachweis erbracht werden kann, dass die in 2015 
eingeschränkte ganzjährige Beihilfefähigkeit aufgrund 
eines außergewöhnlichen Umstandes zustande gekom-
men ist. Dem „Komprimierten Gemeinsamen Antrag“ 
sind entsprechende Nachweise und die Beschreibung 
des Grundes/der Gründe beizufügen, die den Fall höhe-
rer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände begrün-
den. 

Die ZA-Zuweisung für diese Einzelfläche kann grundsätz-
lich nur die antragstellende Person beantragen, die diese 
Fläche in 2015 mit NC „000“ mitgeteilt hat (Ausnahme: 
Flurneuordnungsverfahren). Abweichend davon kann im 
Falle einer vorweggenommenen Hofübergabe oder im Erb-
fall für die im Antragsjahr 2015 mitgeteilte Flächen auch 
durch die/den Nachfolgerin/Nachfolger oder die/den Er-
bin/Erben eine ZA-Zuweisung beantragt werden. 

Ausnahmefall: Es gibt antragstellende Personen, die erst 
nach 2015 ZA auf Grund des Rechtsanspruchs „Neuein-
steiger“ oder „Junglandwirt“ aus der nationalen Reserve 
zugewiesen bekommen haben, die aber für (einzelne) land-
wirtschaftliche Flächen bei der Erstzuweisung keine ZA 
bekommen haben, da diese aufgrund höherer Gewalt/au-
ßergewöhnlicher Umstände zum Zeitpunkt der Erstzuwei-
sung nicht beihilfefähig waren. Diese antragstellenden Per-
sonen können im AJ 2020 eine ZA-Zuweisung für die vom 
Härtefall betroffene Fläche geltend machen, sofern: 

- diese Fläche bei Aufnahme der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit noch beihilfefähig war (d. h. zu diesem Zeit-
punkt darf die höhere Gewalt oder der außergewöhnli-
che Umstand noch nicht vorgelegen haben) und  

- die Fläche im Antragsjahr 2020 wieder ganzjährig bei-
hilfefähig ist.  

Bei dieser Sonderfallkonstellation ist es nicht möglich, 
dass die Fläche bereits in 2015 mit dem NC „000“ ange-
meldet wurde. Antragstellende, bei denen diese Ausnahme-
konstellation vorliegt, können die ZA- 

Zuweisung für diese Einzelflächen wie folgt beantragen: 

- Kreuz im FIONA-Antrag bei ZA2, Ziffer 01,  

- Kennzeichnung der (Teil)fläche im FIONA-FSV im 
Feld „Aktiv. ZA“ mit der Kennung „2“ sowie  

- Einreichung entsprechender Nachweise.  

Es sind entsprechende Nachweise zu erbringen über: 

- die Beihilfefähigkeit der Fläche zu Beginn der Auf-
nahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit und 

- den später eintretenden Umstand der höheren Ge-
walt/des außergewöhnlichen Umstandes. 

Beachten Sie: Wenn aufgrund höherer Gewalt oder außer-
gewöhnlicher Umstände die Fläche nicht den Beihilfevo-
raussetzungen entsprochen hat und dadurch keine Zuwei-
sung von ZA möglich war, muss nach Wegfall der Um-
stände der Zuweisungsantrag zum nächst möglichen GA-
Termin gestellt werden. 

Sonderfall Flurneuordnungsverfahren 

Im Zuge der Neuzuteilung der Eigentumsfläche und dem 
damit verbundenen neuen Flurstückzuschnitt ist physisch 
die Fläche, die in 2015 bewirtschaftet wurde bzw. die ggf. 
aufgrund der fehlenden ganzjährigen Beihilfefähigkeit mit 
NC „000“ codiert wurde, nicht mehr identisch mit der Flä-
che, die 2020 bewirtschaftet wird. Das neu zugeteilte Flur-
stück tritt rechtlich an die Stelle des entzogenen Flurstü-
ckes. Sofern diese Fläche 2020 ganzjährig beihilfefähig ist, 
ist eine ZA-Zuweisung möglich. 

Für den Fall, dass sich die Pachtverhältnisse nachweislich 
auf Grund der Neuzuteilung ändern, kann die Anmeldung 
der Flächen mit dem NC „000“ (in 2015) für die neu erhal-
tenen Flächen angerechnet werden, sofern sich diese eben-
falls im Flurneuordnungsgebiet befinden.  

Es werden der antragstellenden Person – vorbehaltlich der 
Prüfung – nur maximal ZA in der Höhe der von ihr im 
Rahmen des GA 2015 mit NC „000“ mitgeteilten Flächen 
zugeteilt, soweit sie in 2020 im entsprechenden Umfang 
beihilfefähige Flächen bewirtschaftet. Zudem gilt, dass 
höchstens in dem Umfang ZA zugewiesen werden, in dem 
die verfügbare beihilfefähige Hektarzahl die vor der Zu-
weisung vorhandene ZA-Anzahl übersteigt (d.h. ein ggf. 
vorhandener ZA-Überhang wird berücksichtigt). 
 

Grundsätzlich wird empfohlen, frühzeitig mit der zuständi-
gen unteren Landwirtschaftsbehörde wegen den einzu-
reichenden Nachweisen/Unterlagen Kontakt aufzunehmen.  

Weitere Informationen zu der ZA-Erstzuweisung können 
Sie der BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarre-
form in Deutschland, Ausgabe 2015“; unter 4.2.2 Zuwei-
sung von Zahlungsansprüchen entnehmen. 
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III.8 Übertragung von Zahlungsansprüchen  

 

Die Übertragung von Zahlungsansprüchen (ZA) ist für das 
Antragsjahr 2020 wirksam, sofern die Fristen eingehalten 
werden. Eine Übertragung von ZA erfolgt im Rahmen von 
privatrechtlichen Vereinbarungen und kann damit jederzeit 
vorgenommen werden. Eine Übertragung kann z.B. durch 
einen Kaufvertrag, Übertragungsvertrag oder Pachtvertrag 
zwischen den Beteiligten zustande kommen. Darin sollte 
der zu übertragenden ZA mit der ZA-Seriennummer und 
den ZA-Intervallen vollständig aufgelistet werden. 

Die im privatrechtlichen Bereich vorgenommene Über-
tragung von ZA muss Ihrer zuständigen unteren Land-
wirtschaftsbehörde (ULB) innerhalb eines Monats mit-
geteilt werden.  

- Diese Mitteilungspflicht wird insbesondere durch die 
Verbuchung der Übertragung unmittelbar in der Zent-
ralen InVeKoS-Datenbank (ZID) erfüllt; siehe hierzu: 
Kapitel III.8.4 Mitteilung der Übertragung.  

- Alternativ kann die Übertragung auch durch ein Papier-
formular erfolgen. 

Nur wenn die Übertragung nach den geltenden EU-
Regelungen zulässig war und die zuständige Behörde von 
einer Übertragung über die Zentrale InVeKoS-Datenbank 
(ZID) oder per Übertragungsmeldeformular in Kenntnis 
gesetzt wurde, kann die Übertragung bei der nächsten Ba-
sisprämienzahlung berücksichtigt werden. 

Für die privatrechtliche Wirksamkeit der Übertragung ist 
die Meldung an die ZID keine Voraussetzung. 

III.8.1 Übernehmerin/Übernehmer der ZA 

Übernehmerin/Übernehmer von ZA müssen über eine Re-
gistriernummer (Unternehmensnummer) verfügen. 
Falls nicht bereits vorhanden, muss vor der privatrechtli-
chen Übertragung eine Registrierung bei der zuständigen 
unteren Landwirtschaftsbehörde (ULB) erfolgen. Es wird 
empfohlen, gleichzeitig die für die Übertragungsmitteilung 
benötigte persönliche Identifizierungsnummer (PIN) zu be-
antragen (vgl. Kapitel III.8.5 Zugang zur ZID). 

III.8.2 Arten der Übertragung 

III.8.2.1 Endgültige Übertragung von ZA 

Als eine endgültige Übertragung von ZA wird die Übertra-
gung mit Eigentumsübergang verstanden. Dabei kann die 
Übertragung der ZA mit oder ohne Fläche erfolgen. Zu der 
endgültigen Übertragung gehören z.B. der Verkauf oder 
die Schenkung des ZA. 

III.8.2.2 Keine endgültige Übertragung von ZA 

Bei einer Pacht/Verpachtung (befristet oder unbefristet) o-
der einer sonstigen befristeten Übertragung von ZA liegt 
eine „nicht endgültige“ ZA-Übertragung vor. Diese ist so-
wohl mit als auch ohne eine damit einhergehende Flächen-
übertragung möglich. Nach Ablauf des Pachtzeitraums 
steht der ZA der/dem Verpächterin/Verpächter wieder zur 
Verfügung. Die Rückgabe stellt keine erneute Übertragung 
dar.  

Bei der/dem rücknehmenden Verpächterin/Verpächter 
muss zu diesem Zeitpunkt keine „Aktive Betriebsinhaber-
schaft“ mehr vorliegen. 

Bei einer befristeten Verpachtung steht der ZA nach Ablauf 
des Pachtzeitraums automatisch wieder der/dem Verpäch-
terin/Verpächter zur Verfügung. Bei einer unbefristeten 
Verpachtung ist die Rückgabe der ZA an die/den Verpäch-
terin/Verpächter zu gegebener Zeit mit entsprechender 
Meldung (Kapitel III.8.4 Mitteilung der Übertragung) mit-
zuteilen. 

III.8.2.3 Sonderfälle 

Zu den Sonderfällen gehören Erbfolge/vorweggenommene 
Erbfolge, Änderung der Betriebsnummer aufgrund Ge-
bietsreform oder eine Betriebsteilung/-zusammenlegung. 
Die/Der „neue“ Betriebsinhaberin/Betriebsinhaber hat eine 
andere Unternehmensnummer als die/der bisherige. Die 
ZA müssen daher noch von der/dem ursprünglichen Be-
triebsinhaberin/Betriebsinhaber auf die/den neue/neuen 
Betriebsinhaberin/Betriebsinhaber übertragen werden. Das 
erfolgt nicht automatisch. D. h. in diesen Fällen müssen Sie 
dies aktiv vornehmen. Bei Vorliegen einer solchen Kons-
tellation wird empfohlen, sich bei der zuständigen ULB zu 
informieren. Ggf. wird dort die Buchung direkt vorgenom-
men. 

III.8.3 Mitteilung der Übertragung  

Damit die ZA bei der übernehmenden Person für die Basis-
prämie 2020 berücksichtigt werden können, muss die 
Übertragung der zuständigen Behörde bis zur Antragsfrist 
mitgeteilt werden (vgl. Kapitel III.8.6 Übertragungsfristen).  

Die Mitteilungspflicht wird insbesondere durch die Verbu-
chung der Übertragungen unmittelbar in der ZID erfüllt. 
Beachten Sie, dass eine Meldepflicht für die überge-
bende Person (Verkäuferin/Verkäufer oder Verpächte-
rin/Verpächter) und die übernehmende Person (Käufe-
rin/Käufer oder Pächterin/Pächter) innerhalb eines 
Monats nach Vertragsabschluss besteht.  

Es wird die Nutzung des Online-Meldeverfahrens über 
www.zi-daten.de empfohlen. Neben einer direkten Plausi-
bilisierung besteht die Option, die Übertragungsunterla-
gen auszudrucken. Diese Ausdrucke können als Bestand-
teil des privatrechtlichen Übertragungsvertrages sehr hilf-
reich sein. 

Online-Meldeverfahren unmittelbar an die ZID:  

Zu einer vollständigen Meldung gehören die Übergabe- 
und die Übernahmeverbuchung. Bitte beachten Sie, dass 
eine unterlassene Übernahmeverbuchung dazu führt, dass 
der Transfervorgang solange offenbleibt, bis die Gegenbu-
chung (ZA-Übernahme) vollzogen oder die Übergabebu-
chung storniert wird. Beide Verbuchungen sind über das 
Online-Meldeverfahren durch folgende Schritte auszufüh-
ren:  
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- Übergabeverbuchung durch die/den Übergeberin/Über-
geber der ZA. Mit der Ausbuchung aus dem „ZA-
Konto“ wird eine Transaktionsnummer (TAN) erzeugt, 
die die/der Übernehmerin/Übernehmer benötigt. 

- Übernahmeverbuchung durch die/den Übernehme-
rin/Übernehmer der ZA, indem er mit dieser TAN die 
bereitgestellten ZA in ihrem/seinem „ZA-Konto“ ein-
bucht. 

Im ZID-Meldeverfahren sind folgende Angaben sowohl in 
der Übergabe- wie auch der Übernahmeverbuchung nötig: 

- Name, Anschrift der/des Übergeberin/Übergebers bzw. 
Übernehmerin/Übernehmers. 

- Betriebsnummer der/des Übergeberin/Übergebers bzw. 
Übernehmerin/Übernehmers. 

- Anzahl der zu übertragenden ZA und deren Identifizie-
rungsmerkmal (Intervall). 

- Art der Übertragung: endgültig/nicht endgültig. 

- Bei nicht endgültigen Übertragungen ist 

o bei einer unbefristeten Übertragung der Zeitpunkt 
der Übertragung anzugeben. 

o bei einer befristeten Übertragung der Beginn und 
das Ende der Übertragung zu nennen. 

Formulargebundene Meldungen auf dem Postweg (al-
ternativ zum Online-Meldeverfahren) 

Das gemeinsame Formular zur Übertragung (Übernehme-
rin/Übernehmer und Übergeberin/Übergeber) ist fristge-
recht bei der ULB einzureichen. Sofern für die/den Über-
geberin/Übergeber unterschiedliche ULB zuständig sind, 
ist die Mitteilung in zweifacher Ausfertigung zu erstellen 
und jeweils innerhalb der Frist bei der jeweils zuständigen 
ULB einzureichen. Es sind entsprechende Angaben wie 
beim Online-Meldeverfahren zu machen. Die Prämien-
wirksamkeit einer privatrechtlichen ZA-Übertragung steht 
unter Vorbehalt der noch ausstehenden Überprüfung der 
dafür vorliegenden Anforderungen. 

Die Formulare stehen unter der Internet-Adresse 
www.landwirtschaft-bw.de zur Verfügung oder können bei 
den ULB angefordert werden.  

Unabhängig vom Meldeverfahren gilt, dass die Übernahme 
von ZA i.d.R. nur möglich ist, wenn bei der/dem Überneh-
merin/Übernehmer eine Aktive Betriebsinhaberschaft vor-
liegt (siehe Kapitel III.8.2 Übernehmerin/Übernehmer der 
ZA). 

III.8.4 Zugang zu der ZID über www.zi-daten.de 

Der Zugang zur ZID ist über die persönliche Identifizie-
rungsnummer (PIN) möglich, die den Inhabenden von ZA 
Anfang des Jahres 2006 zugesandt wurde. Sofern bereits 
eine PIN zugewiesen wurde, diese Ihnen aber nicht mehr 
bekannt ist, kann die Erneuerung der PIN entweder online 
unter https://hitpin.lgl-bw.de/hitpinerneuerung/ oder per 
Fax oder E-Mail beim Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stabstelle 
Steuerung und Koordinierung von EU-Maßnahmen (SEU) 
Dienstsitz Kornwestheim, Stuttgarter Straße 161, 70806 

Kornwestheim, Telefax 07154/9598-885, E-Mail: 
ZID@mlr.bwl.de beantragt werden. 

Über das Online-Meldeverfahren stehen ausführliche und 
aktuelle Informationen unter www.zi-daten.de zur Verfü-
gung. 

III.8.5 Übertragungsfristen 

Die Übertragung von ZA kann bei der Basis- und Gree-
ningprämie sowie ggf. weiteren Direktzahlungen in 2020 
nur berücksichtigt werden, wenn  

- die privatrechtliche Übertragung spätestens am 15. Mai 
2020 erfolgt ist und  

- eine vollständige Meldung entsprechend dem Melde-
verfahren (Kapitel III.8.4 Mitteilung der Übertragung) 
spätestens am 09. Juni 2020 vollzogen wurde.  

Bei Überschreiten von einer oder beiden genannten Fristen 
kann die ZA-Übertragung im Hinblick auf die Prämien-
wirksamkeit erst für das Antragsjahr 2021 berücksichtigt 
werden. 

Sonderregelung zur Nachmeldung: 
Im Sammelantrag können einzelne Flächen bzw. deren Än-
derung hinsichtlich der Nutzung bzw. Beihilfefähigkeit bis 
zum 2. Juni 2020 nachgemeldet werden. Dies ist die Grund-
lage, damit eine ZA-Übertragung im Zusammenhang 
mit der Flächennachmeldung nach dem Schlusstermin 
des Sammelantrages bis spätestens zum 2. Juni 2020 mög-
lich. Bitte beachten Sie aber dabei, dass hier für die Über-
tragung von ZAs, die 2020 wirksam werden sollen, zwei 
Fristen eingehalten werden müssen: (1.) die Nachmelde-
frist und (2.) die Mitteilungsfrist für die ZA-Übertragung. 
Es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Fristen mit 
unterschiedlichen Fristenden. Die ZA-Übertragung wird 
bei der/dem Übernehmerin/Übernehmer im Antragsjahr 
2020 nur dann wirksam, sofern beide Fristen eingehalten 
werden. Die (1.) Nachmeldefrist endet am 2. Juni 2020. Die 
(2.) Mitteilungsfrist bzgl. der ZA-Übertragung endet am 
9. Juni 2020. Das bedeutet, bei einer ZA-
Übertragungsmeldung (Übergabe- und Übernahmebu-
chung), die online in der ZID bis zum 2. Juni 2020 
durchgeführt wird, sind beide Fristen erfüllt. Entspre-
chendes gilt bei einer ZA-Übertragungsmeldung (Über-
geber/Übernehmer) in Papierform. 
Sollte die ZA-Übertragungsmeldung in Papierform aber 
nach dem 2. Juni – jedoch spätestens am 9. Juni 2020 – bei 
Ihrer zuständigen ULB eingehen, dann wird die ZA-
Übertragung nur dann bei der/dem Übernehmerin/Über-
nehmer in 2020 prämienwirksam, wenn die/der Überneh-
merin/Übernehmer in einer extra Meldung, diese ZA bis 
zum 2. Juni nachgemeldet hat.  
Liegen die notwendigen Voraussetzungen für die Sonder-
regelung nicht vor oder erfolgt die Übertragungsmeldung 
nach der zulässigen Frist, sind die ZA frühestens im folgen-
den Antragsjahr 2021 prämienwirksam. 

III.8.6 Hofübergaben/Gründung neuer Betriebe etc. 
Auch bei Hofübergaben sind die ZA fristgerecht zu über-
tragen und die Übertragung ist nach Kapitel III.8.4 Mittei-
lung der Übertragung zu melden. Entsprechendes gilt, 
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wenn ein neuer Betrieb, z.B. eine GbR, gegründet wird und 
auf diesen ZA übertragen werden sollen. Weitere Ausfüh-
rungen: BMEL-Broschüre „Umsetzung der EU-Agrarre- 

form in Deutschland, Ausgabe 2015“, 4.2.4 Übertragung 
von ZA. 

IV Angaben zum Hopfenanbau          Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  Hopfen  H1-H2 
 

 

Wenn Sie Hopfen anbauen, wählen Sie unter „Auswahl 
Maßnahmen“ G1 Zeile 14 aus und geben unter →Maßnah-
men→ Hopfen H1 - H2 an, ob und welcher Hopfenerzeu-
gergemeinschaft Sie angehören. Baden-Württembergische 
Hopfenerzeuger sind i.d.R. Mitglied der HVG Hopfenver-
wertungsgenossenschaft e.G., Kellerstr. 1, 85283 
Wolnzach. Sie haben im FIONA-FSV, für jeden Hopfen-
schlag (NC 856) die zutreffende Hopfensorte, sowie vo-
rübergehend stillgelegte Hopfenflächen mit NC 859 anzu-
geben (siehe Hinweise zum Flurstücksverzeichnis Zusatz-
angaben bei Hopfen in Kapitel II).  

Beachten Sie bei der Digitalisierung Ihrer Hopfenschläge 
im FIONA-GIS folgende Bedingungen für die mit Hopfen 
bepflanzten Flächen (NC 856): Als Hopfenanbaufläche 
gilt eine Fläche, die normal bearbeitet und mit einer gleich-
mäßigen Pflanzdichte von mind. 1500 Pflanzen/ha bei dop-
pelter Aufleitung oder von mind. 2000 Pflanzen/ha bei ein-
facher Aufleitung bepflanzt ist. 

Die Hopfenanbaufläche wird durch die Linie der äußeren 
Verankerungsdrähte der Tragegerüste begrenzt.  

Befinden sich auf diesen Begrenzungslinien Hopfenreben, 
sollte beiderseits des Schlages eine zusätzliche Fahrspur in 
einer Breite vorgesehen werden, die der durchschnittlichen 
Breite einer Fahrgasse innerhalb der Hopfenanlage ent-
spricht. Die zusätzliche Fahrspur darf nicht zu einem öf-
fentlichen Weg gehören. Die für das Wenden der Landma-
schinen notwendigen Flächen an den beiden Enden sind 
Teil der Hopfenanbaufläche, sofern jede dieser Wendeflä-
chen nicht länger als 8 Meter ist und diese nicht zu einem 
öffentlichen Verkehrsweg gehören.  

Vorübergehend stillgelegte Hopfenflächen (NC 859) 
sind Flächen, auf denen Hopfengerüste stehen und in Stand 
gehalten werden.  

Bitte beachten Sie auch die Erklärung zum Datenschutz bei 
H2. Daten zu den Hopfenflächen können dem Hopfen-
pflanzerverband Tettnang e.V. zur Ernteschätzung, Zertifi-
zierung und Bescheinigung des Hopfens nur zur Verfügung 
gestellt werden, wenn Sie bei H2 Zeile 02 hierzu Ihre Ein-
willigung erklären. 

 
 

 

V. Flächenmaßnahmen im Rahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplans 
Ländlicher Raum Baden-Württemberg  

 (MEPL III) – FAKT / LPR-A / AZL / UZW 

 

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags können die Flä-
chenmaßnahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplans 
Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL 
III) beantragt werden. Die EU beteiligt sich an der Finan-
zierung dieser Förderprogramme mit Mitteln aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER). Die folgenden ländlichen För-
derprogramme werden angeboten:  

 FAKT Förderprogramm für Agrarumwelt, Klima-
schutz und Tierwohl 

 LPR  Landschaftspflegerichtlinie - Teil A (Vertrags-
naturschutz) 

 AZL Ausgleichszulage Landwirtschaft 

 UZW Umweltzulage Wald 

Rechtliche Grundlagen der Förderung der Flächenmaßnah-
men des MEPL III sind folgende Regelungen in der jeweils 
geltenden Fassung: 

- Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit ge-
meinsamen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi- 

schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung, den Europäischen Sozialfonds und den Europäi-
schen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 320; ber. ABl. L 200 vom 
26.7.2016, S. 140), die zuletzt durch Verordnung (EU) 
2019/711 (ABl. L 123 vom 10. Mai 2019, S. 1) geändert 
worden ist, 

- Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 487), die zuletzt durch Verordnung (EU) 
2019/288 (ABl. L 53 vom 22. Februar 2019, S. 14) ge-
ändert worden ist, 

- Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, 
(EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 
1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl.  
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- L 347 vom 20. 12.2013, S. 549), die zuletzt durch Ver-
ordnung (EU) 2017/2393 (ABl. L 350 vom 29. Dezem-
ber 2017, S. 15) geändert worden ist, 

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates in Bezug auf das integrierte Verwal-
tungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die 
Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für 
Verwaltungssanktionen im Rahmen von Direktzahlun-
gen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen 
Raum und der Cross-Compliance (ABl. L 181 vom 
20.6.2014, S. 48), die zuletzt durch Delegierte Verord-
nung (EU) 2017/723 (ABl. L 107 vom 25. April 2017, 
S.  1) geändert worden ist,  

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschrif-
ten (ABl. L 227 vom 31.7.2014, S. 1), die zuletzt durch 
Delegierte Verordnung (EU) 2019/94 (ABl. L 19 vom 
21. Januar 2019, S. 5) geändert worden ist,  

- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 907/2014 der Kom-
mission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf die Zahlstellen und an-
deren Einrichtungen, die finanzielle Verwaltung, den 
Rechnungsabschluss, Sicherheiten und die Verwen-
dung des Euro (ABl. L 255 vom 28.8.2014, S. 18), die 
zuletzt durch Delegierte Verordnung (EU) 2018/ 967 
(ABl. L 174 vom 10. Juli 2018, S. 2) geändert worden 
ist, 

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der 
Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über die Förde-
rung der ländlichen Entwicklung durch den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) (ABl. L 227 vom 31. Juli 
2014 S. 18), die zuletzt durch Durchführungsverord-
nung (EU) 2019/936 (ABl. L 149 vom 7. Juli 2019, S. 
58) geändert worden ist, 

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der 
Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchführungsbe- 

stimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems, der 
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
und der Cross-Compliance (ABl. L 227 vom 31. Juli 
2014 S. 69), die zuletzt durch Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 2019/1804 (ABl. L 276 vom 29. Oktober 
2019 S. 12geändert worden ist, 

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014 der 
Kommission vom 28. Juli 2014 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Einzelheiten betreffend die Übertragung und Verwal-
tung von Programmbeiträgen, die Berichterstattung 
über Finanzinstrumente, die technischen Merkmale der 
Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für 
Vorhaben und das System zur Aufzeichnung und Spei-
cherung von Daten (ABl. L 223 vom 29. Juli 2014 S. 7), 
die zuletzt durch Durchführungsverordnung (EU) 
2019/255 (ABl. L 43 vom 14.2.2019, S. 15) geändert 
worden ist, 

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 der 
Kommission vom 6. August 2014 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Mittelver-
waltung, des Rechnungsabschlusses und der Bestim-
mungen für Kontrollen, Sicherheiten und Transparenz 
(ABl. L 255 vom 28. August 2014, S. 59), die zuletzt 
durch Durchführungsverordnung (EU) 2019/936 (ABl. 
L 149 vom 7. Juli 2019, S. 58) geändert worden ist, 

- Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 
Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III), 

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ vom 21. Juli 
1988 (BGBl I S. 1055), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2231) ge-
ändert worden ist, 

- Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz (AgrarZahl-
VerpflG) vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1928), 

- Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (Agrar-
Zahl-VerpflV) vom 17. Dezember 2014 (BAnz AT 
vom 23.12.2014), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 24. September 2019 (BAnz AT 
27.09.2019 V1) geändert worden ist, 

- §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) und 
den jeweiligen Verwaltungsvorschriften hierzu. 

V.1 Fördervoraussetzungen, Auflagen/Verpflichtungen und ergänzende Hinweise zum 

 Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) 
 Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  FAKT 
 

 

Beantragung 2020 

Die Förderung im Rahmen des FAKT erfolgt gemäß der 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz zum Förderprogramm für 
Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (VwV FAKT) 

vom 27. Januar 2016 (GABl. S. 102) in der jeweils gelten-
den Fassung. Für den FAKT-Antrag 2020 gilt grundsätz-
lich, dass das freiwillige Angebot der Förderung in FAKT 
unter dem Vorbehalt ausreichend verfügbarer Haushalts-
mittel steht.   
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Über die Förderung von Neubeantragungen, Erweiterun-
gen von Teilmaßnahmen ist auf Grundlage der Ergebnisse 
des im Vorfeld zur Antragstellung 2020 über FIONA 
durchgeführten Vorantragsverfahren zu entscheiden. Bei 
der Drucklegung der Erläuterungen und Ausfüllhinweise 
zum Gemeinsamen Antrag 2020 stand diese Entscheidung 
noch aus. Die Teilmaßnahmen E2.1, E7 und die F-
Maßnahmen sind vom Vorantragsverfahren nicht berührt. 

Fördervoraussetzungen für die Teilnahme an FAKT 
bzw. für bestimmte Teilmaßnahmen 

Voraussetzung für die Gewährung der Ausgleichsleistung 
ist, 

 dass die Antragstellung im Rahmen von FIONA er-
folgt. 

 dass der Neueinstieg, der Umstieg in höherwertige 
Maßnahmen, Erweiterungen sowie die einjährigen 
Teilmaßnahmen G1 bis G3 über das FAKT-
Vorantragsverfahren beantragt wurden. 

 dass die begünstige Person im Falle von flächenbezo-
genen Teilmaßnahmen Betriebsinhaberin oder Be-
triebsinhaber ist und eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
auf Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirt-
schaftlichen Zwecken dient, ausübt und den Betrieb 
selbst bewirtschaftet.  

 dass die Beteiligung der öffentlichen Hand nicht mehr 
als 25 % beträgt. 

 dass der Unternehmenssitz in einem Mitgliedstaat der 
EU liegt. Bei den Teilmaßnahmen G1 Sommerweide-
prämie, G2 Tiergerechte Mastschweinehaltung und G3 
Tiergerechte Masthühnerhaltung muss das Unterneh-
men eine Betriebsniederlassung in Baden-Württemberg 
haben. Außerdem müssen bei den Teilmaßnahmen C3 
Sicherung gefährdeter Nutztierrassen, G2 Tiergerechte 
Mastschweinehaltung und G3 Tiergerechte Masthüh-
nerhaltung die Betriebsstätten, in denen die Tiere gehal-
ten werden, in Baden-Württemberg liegen.  

 dass im gesamten Unternehmen kein kommunaler Klär-
schlamm ausgebracht wird. 

 dass bei Beantragung der Teilmaßnahmen G2 Tierge-
rechte Mastschweinehaltung und G3 Tiergerechte 
Masthühnerhaltung die/der Betriebsinhaberin/Betriebs-
inhaber über mindestens 1 ha beihilfefähiger landwirt-
schaftlicher Fläche, die sich aus Schlägen von mindes-
tens 0,1 ha zusammensetzt, verfügt. Dies ist im Beson-
deren bei einer gewerblichen Tierhaltung zu beachten. 

 dass der Mindestauszahlungsbetrag von 250 Euro im 
Jahr erreicht wird. Der Mindestauszahlungsbetrag be-
rechnet sich über alle Teilmaßnahmen im FAKT hin-
weg. 

 dass die Flächen in Baden-Württemberg liegen.  

 dass die Mindestschlaggröße 100 m2 beträgt. 

 dass die Flächen für die jeweils zulässigen FAKT-Flä-
chenmaßnahmen beantragt sind (d.h. dass die Kombi- 

nation aus Nutzungscode und Maßnahmencode im 
FIONA-FSV zulässig ist).  

 dass für die Berechnungen in FAKT die im Zeitraum 
1. Juni bis 15. Juli angebaute Hauptkultur angegeben 
wird.  

 dass auf den beantragten Flächen keine Verpflichtun-
gen im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen für Infra-
strukturmaßnahmen liegt, keiner Ökokonto-Maßnahme 
zugestimmt wurde (§3 ÖKVO) und keine Förderung 
desselben Sachverhaltes über eine Maßnahme nach 
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) vorliegt. 

 dass die zuwendungsempfangende Person sich ver-
pflichtet, die Maßnahmen im beantragten Umfang für 
die Dauer von mindestens 5 Jahren im Betrieb durchzu-
führen, mit Ausnahme der Teilmaßnahmen G1, G2 und 
G3, die nur eine einjährige Verpflichtung haben.  

 dass die Einhaltung der Auflagen/Verpflichtungen, die 
mit einer mind. 5-jährigen Verpflichtung verbunden 
sind, im Verlauf der Verpflichtungsdauer durch jährli-
che Beantragung der Maßnahmen im Gemeinsamen 
Antrag erklärt wird. Wird innerhalb des Verpflich-
tungszeitraums nicht jährlich ein Antrag gestellt, wird 
dies als Kündigung der Verpflichtung gesehen und 
zieht grundsätzlich entsprechende Rückforderungen 
der Vorjahre nach sich. Bei Maßnahmen im Ackerbau 
können im Rahmen der Fruchtfolge zwingende Unter-
schreitungen des Verpflichtungsumfanges anerkannt 
werden. Die zulässige Abweichung liegt bei fruchtfol-
gebedingten Teilmaßnahmen für bestehende Verpflich-
tungen bei 30 % und für Neuverpflichtungen ab 2018 
bei 20 %. Bei nicht fruchtfolgebedingten Teilmaßnah-
men liegt die zulässige Abweichung bei 5 %. Hinsicht-
lich der Anzahl der Bäume/Tiere darf der Verpflich-
tungsumfang bei bestehenden Verpflichtungen um 
nicht mehr als 2 Tiere-/Bäume und ab einem Verpflich-
tungsumfang von 20 Tieren/Bäumen um nicht mehr als 
10 % unterschritten werden. Für Neuverpflichtungen 
darf der Verpflichtungsumfang unabhängig von der 
Größe des Bestandes um nicht mehr als 10 % unter-
schritten werden. 

 dass Neuverpflichtungen, die 2017 oder 2018 oder 
2019 oder 2020 eingegangen wurden/werden, ggf. mit 
Beginn der nächsten EU-Förderperiode in neue, ver-
gleichbare Maßnahmen zu überführen sind. Werden die 
Maßnahmen nicht mehr angeboten oder die neuen Best-
immungen verschlechtern sich für die Antragstellenden 
bzw. können nicht mehr eingehalten werden, werden 
die Verpflichtungen ohne dadurch entstehende Rück-
zahlungsverpflichtung oder Sanktionen beendet. 

 dass bei einer Erweiterung um mehr als zwei Hektar, 
zwei Bäumen bzw. zwei Tieren im letzten Jahr der min-
destens fünfjährigen Verpflichtung, die ursprüngliche 
Verpflichtung durch eine neue Verpflichtung ersetzt 
wird.  
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 dass Teilmaßnahmen für welche die fünfjährige Ver-
pflichtung vom 31. Dezember 2019 geendet hat, grund-
sätzlich im selben Umfang um ein Jahr bis zum 31. De-
zember 2020 verlängert werden können. Diese Mög-
lichkeit besteht allerdings nicht für die Teilmaßnahme 
E2.2 „Brachebegrünung mit Blühmischungen mit An-
rechnung als ÖVF“. 

 dass im Falle einer Verlängerung eine Unterschreitung 
innerhalb der jeweils gültigen maßnahmenspezifischen 
Schwankungsbreite unschädlich ist. D. h. bei nicht 
fruchtfolgebedingten Teilmaßnahmen (TM) ist eine 
Verringerung der Verpflichtung um nicht mehr als 5 % 
und bei fruchtfolgebedingten TM um nicht mehr als 30 
% zulässig. Bei der Anzahl der Zuchttiere oder Streu-
obstbäume darf der Verpflichtungsumfang bis zu max. 
10 % unterschritten werden. 

 dass eine Verlängerung mit verringertem Verpflich-
tungsumfang zulässig ist, wenn Flächen an Verpach-
tende zurück oder an Dritte übergeben werden und die 
Verpflichtung im bestehenden Umfang nicht weiterge-
führt werden kann. Eine Verringerung des Verpflich-
tungsumfangs bis zu 50 % wird dabei akzeptiert. 

 dass eine Verlängerung mit verringertem Verpflich-
tungsumfang zulässig ist, wenn Flächen durch Enteig-
nung, Zwangsversteigerung oder öffentliche Bodenord-
nungsverfahren verloren gehen und eine Anpassung der 
Verpflichtungen auf die neue Betriebsfläche nicht mehr 
möglich ist. 

 dass eine Verlängerung mit verringertem Verpflich-
tungsumfang zulässig ist, wenn Flächen in eine andere 
neue oder laufende Verpflichtung einbezogen werden 
und damit unzweifelhafte Vorteile für die Umwelt ver-
bunden sind, sowie die ursprüngliche Verpflichtung er-
heblich verschärft wird. 

 dass eine Verlängerung mit verringertem Verpflich-
tungsumfang zulässig ist, wenn die zuständige Bewilli-
gungsbehörde in Fällen höherer Gewalt und außerge-
wöhnlicher Umstände Ausnahmen von den eingegan-
genen Verpflichtungen zulässt. 

 dass bestimmte Kombinationen von Teilmaßnahmen 
unzulässig sind (vgl. Seite 5 der FAKT-Broschüre 
2015).  

 dass Landschaftselemente grundsätzlich in die Förder-
fläche der FAKT-Maßnahmen einbezogen werden kön-
nen (siehe Kapitel II.3). Sofern die Landschaftsele-
mente jedoch als ökologische Vorrangfläche (ÖVF) im 
Rahmen der Basis- und Greeningprämie (siehe Kapitel 
III.3) angerechnet und somit entsprechend codiert wur-
den, ist bei bestimmten Kombinationen keine Förde-
rung dieser Landschaftselemente in FAKT möglich. 

 dass für Flächen, die freiwillig aus der landwirtschaftli-
chen Erzeugung genommen wurden, keine Ausgleichs-
leistung gewährt wird. Es sei denn die Agrarumwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen gehen über den Erhalt der  

Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand hinaus und sind aus Umweltgesichts-
punkten auf diese Flächen sinnvoll. Dies ist bei den 
Teilmaßnahmen C1 „Erhalt von Streuobstbeständen“, 
E2 „Brachebegrünung mit Blühmischungen“ und E7 
„Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen“ der Fall. 

 dass die zuwendungsempfangende Person nicht Mit-
glied einer anerkannten Erzeugerorganisation für Obst 
und/oder Gemüse (mit Sitz sowohl innerhalb als auch 
außerhalb von Baden-Württemberg) sein darf. Eine 
Mitgliedschaft ist jedoch unschädlich, wenn in dem 
operationellen Programm der Erzeugerorganisation 
keine mit dem FAKT identischen Maßnahmen enthal-
ten sind (siehe hierzu auch die entsprechenden Hin-
weise bei den betroffenen Teilmaßnahmen). Angaben 
zur Mitgliedschaft in einer Erzeugerorganisation sind in 
FIONA in Abschnitt FT2 zu machen.  

 dass in FIONA im Rahmen der Online-Antragstellung 
ein Orientierungswert angezeigt wird, der den aktuellen 
Bearbeitungsstand der Verpflichtung zur jeweiligen 
Teilmaßnahme widergibt.  

 dass Rückforderungen von gewährten Zahlungen für 
Teilmaßnahmen auch dazu führen können, dass der 
Mindestauszahlungsbetrag für FAKT in Höhe von 250 
EUR unterschritten wird. Sollte dies der Fall sein, un-
terliegt die gesamte FAKT-Förderung des betroffenen 
Antragsjahres der Rückforderung. 

 dass für die Berechnung des Viehbesatzes der in 
FIONA Abschnitt A8 hinterlegte RGV-/GV-Schlüssel 
gilt. Bei Rindern erfolgt die Viehbesatzberechnung auf 
der Basis der HIT-Daten für das aktuelle Antragsjahr. 
Flächen, die aus der Erzeugung genommen wurden, 
werden bei der Besatzberechnung nicht berücksichtigt. 
Sofern die RGV-Werte ins Verhältnis zur Hauptfutter-
fläche (HFF) gesetzt werden, ist zu beachten, dass 
hierzu nur Kulturarten gehören, bei denen im FIONA-
Flurstücksverzeichnis beim Datenfeld Hauptfutterflä-
che ein Häkchen gesetzt wurde. Bei der Berechnung des 
Besatzes an RGV je Hektar HFF ist eine Änderung der 
beantragten HFF bis 31. Oktober des Antragsjahres 
möglich. 

 dass der Verstoß gegen Fördervoraussetzungen, Aufla-
gen, Verpflichtungen und Grundanforderungen zu Kür-
zungen führt. Die speziellen Fördervoraussetzungen, 
Auflagen und Verpflichtungen sind bei den Teilmaß-
nahmen beschrieben.  
Die einzuhaltenden Grundanforderungen können unter 
folgendem Link eingesehen werden: 
Förderung Gemeinsamer Antrag  Formu-
lare/Merkblätter/Informationen zum Gemeinsamen 
Antrag 2020 www.ga.landwirtschaft-bw.de. 

 dass die Cross Compliance-Vorschriften nach Artikel 
91 bis 93 und des Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 
1306/2013 im gesamten Unternehmen (ausgenommen 

  



- 40 - 

 

„Kleinerzeuger“ gemäß Titel V der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013) einzuhalten sind. Die in der Verord-
nung (EU) Nr. 640/2014 sowie in der Verordnung (EU) 
Nr. 809/2014 genannten besonderen Sanktionen finden 
Anwendung, wenn die Verpflichtungen nach Cross 
Compliance nicht eingehalten werden (siehe Kapitel 
XV). 

 dass in Abhängigkeit von der gesamten LF des Betrie-
bes bei bestimmten Teilmaßnahmen die Bewilligungs-
beträge gekürzt werden (Degression). 

Die Auszahlung beträgt: 

- bis zum 100. Hektar: 100 % der Förderung, 

- über dem 100. Hektar bis zum 200. Hektar: 80 % 
der Förderung, 

- über dem 200. Hektar: 60 % der Förderung. 

 Dies gilt für folgende FAKT-Teilmaßnahmen: 

A1 Fruchtartendiversifizierung (mind. 5gl. FF), 

A2 Silageverzicht im gesamten Betrieb, 

B1.1 Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlan-
des mit Viehbesatz bis 1,4 RGV/ha HFF, 

B1.2 Extensive Bewirtschaftung bestimmter Dauer-
grünlandflächen ohne Stickstoffdüngung in Be-
trieben ab 0,3 RGV/ha DGL, 

D1 Verzicht auf chemisch-synthetische Produkti-
onsmittel,  

D2.1 Ökologischer Landbau - Einführung, 

D2.2 Ökologischer Landbau - Beibehaltung, 

D2.3 Ökologischer Landbau Nachweis der Kontrolle, 

E1.1 Herbstbegrünung im Acker- und Gartenbau, 

E1.2 Begrünungsmischungen im Acker- und Garten-
bau, 

G1 Sommerweideprämie 

Werden die eingegangenen Auflagen/Verpflichtungen 
nicht eingehalten, so sind besondere Kürzungen und Sank-
tionen, die in Kapitel XIV.1 beschrieben sind, anzuwen-
den. 

Der Verpflichtungszeitraum beginnt bei mehrjährigen Teil-
maßnahmen am 1. Januar des ersten Verpflichtungsjahres 
und endet am 31. Dezember des letzten Verpflichtungsjah-
res. Bei den einjährigen Teilmaßnahmen G2 Tiergerechte 
Mastschweinehaltung und G3 Tiergerechte Masthühner-
haltung beginnt der Verpflichtungszeitraum am 1. Januar 
2020 und endet am 31. Dezember 2020. Bei Erstbeantra-
gung von G2 und G3 werden nur die Tiere, die ab dem 
1. Januar 2020 eingestallt sind, zu den erzeugten Tieren ge-
rechnet. Bei Folgeanträgen werden auch die Tiere, die im 
vorhergehenden Antragsjahr eingestallt wurden, berück-
sichtigt. 

Nur bei der Teilmaßnahme Sommerweideprämie G1 (G1.1 
und G1.2) beginnt der Verpflichtungszeitraum (= Weide-
periode) am 1. Juni 2020 und endet am 30. September 
2020.  

Werden in einer Teilmaßnahme für die bereits eine Ver-
pflichtung eingegangen wurde, Verpflichtungen mit einer 
längeren Laufzeit übernommen, bestimmt die übernom-
mene Verpflichtung mit der längsten Laufzeit die Laufzeit 
der Teilmaßnahme bei der/dem Übernehmerin/Überneh-
mer. 

A Umweltbewusstes Betriebsmanagement 
A1 Fruchtartendiversifizierung  

(mind. fünfgliedrige Fruchtfolge) 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 
Jährlich müssen mindestens 5 verschiedene Kulturen auf 
der Ackerfläche angebaut werden. 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Mindestanteil von 10 % und Maximalanteil von 
30 % je Kultur oder Kulturgruppe (bei Gemengen 
aus Gräsern und Leguminosen als Hauptfrucht max. 
40 %). 

 Maximal 2/3 Getreide. 

 Mindestens 10 % Leguminosenanteil in Reinsaat  
 oder als Gemenge.  

 Nach Leguminosen Anbau einer über Winter vor-
handenen Folgekultur. 

In Kombination mit Verzicht auf chem.-synth. Produkti-
onsmittel (D1) oder Ökolandbau (D2) wird ein reduzierter 
Prämiensatz gewährt. 

Ausgleichsleistung: 75 Euro je ha. 

50 Euro je ha bei Kombination mit 
D1 oder D2. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 01.  

Hinweise: Aus der Produktion bzw. Erzeugung genom-
mene Ackerflächen zählen zur Ackerfläche, jedoch nicht 
als Fruchtfolgeglied. Dauerkulturen und mehrjährige Kul-
turen wie Kern-, Stein-, und Beerenobst, Rhabarber, Spar-
gel, Rebland, Miscanthus etc. zählen nicht zur Ackerfläche 
und nicht als Fruchtfolgeglied. 

Die Nutzungscodes 171, 172, 174, 411 und 919 bilden ge-
meinsam das Fruchtfolgeglied Mais. Ebenso bilden die 
Nutzungscodes 601, 602 und 606 gemeinsam das Frucht-
folgeglied Kartoffeln. 

Kulturen mit einem Anteil von weniger als 10 % an der 
Ackerfläche können zusammengefasst werden.  

Den Leguminosen und Leguminosengemengen werden die 
Nutzungscodes 047, 210, 211, 212, 220, 221, 230, 240, 
250, 290, 292, 330 und die Ackerfutterpflanzen mit den 
Nutzungscodes 421, 422, 423, 425, 426, 427 und 429 bis 
432 zugerechnet.  

A2 Silageverzicht im gesamten Unternehmen  
(Heumilch)  

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Antragsberechtigt sind Milcherzeuger. Der Nachweis zur 
Milcherzeugung muss mit dem GA fristgerecht eingereicht 
werden (vgl. Einreichungsfristen von Anlagen bei FAKT). 
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Förderfähig sind Grünland- und Ackerfutterflächen, auf 
denen Heu erzeugt werden kann, sofern diese als Hauptfut-
terfläche (HFF) beantragt sind. 

Keine Silagebereitung oder -einsatz im gesamten Unter-
nehmen. 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Besatz von mind. 0,3 RGV je ha Dauergrünland. 

 Besatz von max. 1,7 RGV je ha HFF (sofern nicht in 
Kombination mit Ökologischem Landbau oder Ver-
zicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel). 

Ausgleichsleistung: 80 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 02.  

Hinweise: Bei der Berechnung der förderfähigen Grün-
land- und Ackerfutterflächen werden nur Flächen berück-
sichtigt, die als HFF im Flurstücksverzeichnis gekenn-
zeichnet sind. Bei der Berechnung des Besatzes an RGV je 
Hektar HFF ist eine Änderung der beantragten HFF bis 
31. Oktober des Antragsjahres möglich. 

Eine Mindestmenge an erzeugter Milch muss zum Nach-
weis der Milcherzeugereigenschaft vermarktet werden. Der 
Verzicht auf Silagebereitung und -einsatz bezieht sich auf 
das gesamte Unternehmen, also auch auf Maissilage. Es ist 
deshalb auch nicht möglich, Silage für die energetische 
Nutzung in einer Biogasanlage zu bereiten.  

B Erhaltung und Pflege der Kulturland-
schaft und besonders geschützter Le-
bensräume im Grünland 

B1.1 Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlan-
des mit höchstens 1,4 RGV/ha Hauptfutterflä-
che (HFF) ohne mineralische Stickstoffdüngung 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Besatz von max. 1,4 RGV je ha HFF. 

 Besatz von max. 1,4 GV je ha LF. 

 Besatz von mind. 0,3 RGV je ha Dauergrünland. 

 Durchführung der erforderlichen Weidepflege, so-
fern keine jährliche Schnittnutzung erfolgt. 

 Verzicht auf Meliorationsmaßnahmen und Bereg-
nung auf dem Dauergrünland. 

 Keine Düngung des Dauergrünlandes mit minerali-
schem Stickstoff. 

 Keine flächige Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln auf dem Dauergrünland. 

 Umbruchlose Grünlanderneuerung ausschließlich 
über Nachsaat. 

Ausgleichsleistung: 150 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 03.  

Hinweise: Die Teilnahme an der Maßnahme ist mit der 
Verpflichtung für das gesamte im Unternehmen vorhan-
dene Dauergrünland verbunden. Die Verpflichtung umfasst 
auch evtl. später durch Pacht oder Kauf hinzukommende 
Flächen.  

Auf den GV-Besatz wird eine Wirtschaftsdüngeraufnahme 
oder -abgabe angerechnet. 

Der Gülle können Stabilisatoren zugesetzt werden, wenn 
über diese nicht mehr als 5 kg mineralischer Stickstoff/ha 
zugeführt werden. Bei der Berechnung der förderfähigen 
Dauergrünlandflächen werden nur Flächen berücksichtigt, 
die als HFF im Flurstücksverzeichnis gekennzeichnet sind. 
Bei der Berechnung des Besatzes an RGV je Hektar HFF 
ist eine Änderung der beantragten HFF bis 31. Oktober des 
Antragsjahres möglich. 

B1.2 Extensive Bewirtschaftung bestimmter Dauer-
grünlandflächen ohne Stickstoffdüngung in Be-
trieben ab 0,3 RGV/ha DGL 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Keine Ausbringung von mineralischen und organi-

schen Stickstoffdüngern auf den in die Förderung 
einbezogenen Flächen, mit Ausnahme der Ausschei-
dungen von weidenden Tieren. 

 Besatz von mind. 0,3 RGV je ha Dauergrünland. 

 Durchführung der erforderlichen Weidepflege, so-
fern keine jährliche Schnittnutzung erfolgt. Verzicht 
auf Meliorationsmaßnahmen und Beregnung auf 
den in die Förderung einbezogenen Flächen. 

 Keine flächige Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln, auf den in die Förderung einbezogenen Flä-
chen. 

 Umbruchlose Dauergrünlanderneuerung ausschließ-
lich über Nachsaat. 

 Schlagbezogene Aufzeichnungen zu Düngung und 
Pflanzenschutz auf allen Dauergrünlandflächen des 
Betriebes. 
 

 Maßnahme ist während des Verpflichtungszeit-
raums auf derselben Fläche durchzuführen. 

Ausgleichsleistung: 150 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 04 und 
Codierung der Flächen ohne mineralische und organische 
Stickstoffdüngung im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-
Code 21. 

Hinweise: Die Maßnahme ist über den gesamten Ver-
pflichtungszeitraum auf derselben Fläche durchzuführen.  

Bei der Berechnung der förderfähigen Dauergrünlandflä-
chen werden nur Flächen berücksichtigt, die als Hauptfut-
terfläche im Flurstücksverzeichnis gekennzeichnet sind. 

Die „schlagbezogenen“ Aufzeichnungen zu Düngung und 
Pflanzenschutz sind zeitnah und für die gesamte Grünland-
fläche des Unternehmens durchzuführen. Es können dabei 
auch Flächen mit gleicher Bewirtschaftung zusammenge-
fasst werden, wenn aus den Aufzeichnungen hervorgeht, 
welche Schläge aus dem Flurstücksverzeichnis des Ge-
meinsamen Antrags zu welcher Bewirtschaftungseinheit 
zusammengefasst sind.   
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Ein Musterformblatt können Sie in FIONA ausdrucken, 
müssen dies jedoch nicht verwenden. Ihre betrieblichen 
Aufzeichnungen, z.B. Schlagkartei oder dergleichen kön-
nen ebenfalls verwendet werden, sofern diese die geforder-
ten Daten enthalten.  

B3.1 Artenreiches Dauergrünland mit 4 Kennarten 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Vorkommen von mindestens 4 Kennarten aus einem 

Katalog von 30 Kräuterarten. 

 Schlagbezogene Aufzeichnung über Düngung und 
Schnittzeitpunkte. 

 Umbruchlose Dauergrünlanderneuerung ausschließ-
lich über Nachsaat. 

Ausgleichsleistung: 230 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 05 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 22. Im Flur-
stücksverzeichnis sind mind. 4 Kennarten, die auf der Ein-
zelfläche vorkommen, anzugeben. Mit der Angabe soll er-
gänzend zur Förderung vor allem ein Überblick über die 
vorhandenen relevanten Arten gewonnen werden und ggf. 
die erforderliche Kontrolle erleichtert werden. Abweichun-
gen zwischen der Angabe im Antrag und den bei Kontrol-
len ermittelten Arten haben allerdings keine Auswirkung 
auf die Beihilfe. Entscheidend für die Förderung ist das 
Vorhandensein von 4 Kennarten aus dem Artenkatalog. 
Hinweise: Eine Beschreibung der Kennarten enthält die 
Broschüre „Artenreiches Grünland“. 

Die Aufzeichnungen zu Düngung und Schnittzeitpunkten 
sind zeitnah zu führen. Für die Teilmaßnahme ist ein Teil-
schlag zu bilden, falls nicht der gesamte Grünlandschlag 
als artenreich einzustufen ist (siehe Kapitel II.1). 

B3.2 Artenreiches Dauergrünland mit 6 Kennarten 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Vorkommen von mindestens 6 Kennarten aus einem 
Katalog von 30 Kräuterarten. 

 Schlagbezogene Aufzeichnung über Düngung und 
Schnittzeitpunkte. 

 Umbruchlose Dauergrünlanderneuerung ausschließ-
lich über Nachsaat. 

Ausgleichsleistung: 260 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 06 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 23. Im Flur-
stücksverzeichnis sind mind. 6 Kennarten, die auf der Ein-
zelfläche vorkommen, anzugeben. Mit der Angabe soll er-
gänzend zur Förderung vor allem ein Überblick über die 
vorhandenen relevanten Arten gewonnen werden und ggf. 
die erforderliche Kontrolle erleichtert werden. Abweichun-
gen zwischen der Angabe im Antrag und den bei Kontrol-
len ermittelten Arten haben allerdings keine Auswirkung 
auf die Beihilfe. Entscheidend für die Förderung ist das 
Vorhandensein von 6 Kennarten 4 Kennarten aus dem Ar-
tenkatalog. 

Hinweise: Siehe Hinweise zur Teilmaßnahme B3.1. 

B4 Extensive Nutzung in § 30 BNatSchG/§ 33 
NatSchG Biotopen 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Förderfähig sind kartierte Biotopflächen nach § 30 Absatz 
2 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Angepasste extensive Bewirtschaftung der Bio-

topflächen zu deren Erhaltung. 

Ausgleichsleistung: 280 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 07 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 24. 

Hinweise: Gefördert werden besonders geschützte wert-
volle Lebensräume (Biotope), wie z.B. feuchtes, nasses 
bzw. mageres oder trockenes Grünland, die nach § 30 
Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG geschützt sind und 
in der Biotopkulisse enthalten sind.  

Bitte beachten Sie bei der Beantragung der Teilmaßnahme 
die im FIONA-GIS hinterlegten Fachdaten unter dem Rei-
ter Umweltdaten „Biotope §30/§33“ bzw. die in 2020 gül-
tige Förderkulisse unter dem Reiter Gebietskulissen 
„B4/B6 Kulisse §30/§33-Biotope“.  

Für die Teilmaßnahme müssen keine separaten Teil-
schläge gebildet werden. Die förderfähige Fläche auf 
dem Schlag wird auf Basis der Förderkulisse automa-
tisch ermittelt. 

B5 Extensive Nutzung von kartierten Flachland- und 
Bergmähwiesen 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Förderfähig sind kartierte FFH-Flachland- und Bergmäh-
wiesen innerhalb und außerhalb von Natura 2000-Gebie-
ten. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Angepasste extensive Bewirtschaftung der FFH-

Lebensraumtypen Flachland- und Bergmähwiese zu 
deren Erhaltung. 

Ausgleichsleistung: 280 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 08 und  

im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 25.  

Hinweise: Weitere Hinweise können Sie dem „Infoblatt 
Natura 2000“ entnehmen. 

Bitte beachten Sie bei der Beantragung der Teilmaßnahme 
die im FIONA-GIS hinterlegten Fachdaten unter dem Rei-
ter Umweltdaten „FFH-Mähwiesen (detailliert)“ bzw. die 
in 2020 gültige Förderkulisse unter dem Reiter Gebietsku-
lissen „B5/B6 Mähwiesenkulisse“. 

Die Kartierung erfolgte nach fachlichen Kriterien und um-
fasst nicht immer die gesamte Grünlandfläche des Flur-
stücks. Da die Bewirtschaftung jedoch aus Gründen der 
Praktikabilität einheitlich erfolgt, kann die förderfähige 
Fläche in gewissen Grenzen aufgefüllt werden. 
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Umfasst die nicht kartierte Grünlandfläche eines Flurstücks 
nicht mehr als 50 % der gesamten Grünlandfläche des Flur-
stücks und ist diese nicht kartierte Fläche nicht größer als 2 
ha, kann für die gesamte Grünlandfläche des Flurstücks B5 
beantragt werden. 

Die Möglichkeit des „Auffüllens“ besteht jedoch nicht, 
wenn auf der beantragten Fläche sowohl eine Mähwiesen-
kulisse als auch eine Verlustkulisse liegt. Die Mähwiesen-
verlustkulisse beinhaltet alle Flächen, die aus der Mähwie-
senkulisse herausgefallen sind, weil sie bei der Kartierung 
nicht mehr vorgefunden wurden. 

Für die Teilmaßnahme müssen keine separaten Teil-
schläge gebildet werden. Die förderfähige Fläche auf 
dem Schlag wird auf Basis der Förderkulisse automa-
tisch ermittelt. 

B6 Zusätzlicher Messerbalkenschnitt auf artenrei-
chem Dauergrünland und/oder § 30/§ 33 Biotopen 
und/oder kartierten Flachland- u. Bergmähwiesen 

Zusätzliche Fördervoraussetzungen: 

B6.1  Messerbalkenschnitt auf artenreichem Dauergrün-
land mit 4 Kennarten. 

B6.2  Messerbalkenschnitt auf artenreichem Dauergrün-
land mit 6 Kennarten. 

B6.3  Messerbalkenschnitt in § 30 BNatSchG/ § 33 
NatSchG Biotopen. 

B6.4  Messerbalkenschnitt auf kartierten Flachland- und 
Bergmähwiesen. 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Ausschließliche Mahd der beantragten Grünlandflä-
chen mit dem Messerbalken. 

Zusätzliche Ausgleichsleistung: 50 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA:  

6.1  Abschnitt FT1.1, Zeile 09 und im Flurstücksver-
zeichnis mit FAKT-Code 62. 

6.2  Abschnitt FT1.1, Zeile 10 und im Flurstücksver-
zeichnis mit FAKT-Code 63. 

6.3  Abschnitt FT1.1, Zeile 11 und im Flurstücksver-
zeichnis mit FAKT-Code 64. 

6.4  Abschnitt FT1.1, Zeile 12 und im Flurstücksver-
zeichnis mit FAKT-Code 65. 

Hinweise: Der zusätzliche Messerbalkenschnitt kann nur 
auf Flächen gefördert werden, für die auch eine Förderung 
nach B3.1 oder B3.2, B4 oder B5 in Betracht kommt. 

C Sicherung besonders landschaftspflegen-
der Nutzungen 

C1 Erhaltung von Streuobstbeständen 

Förderfähig sind bis zu 100 Streuobstbäume je ha.  

Die Baumzahl je Hektar darf nicht mehr als 200 Bäume be-
tragen. 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Erhaltung von typischen Streuobstbeständen. 

 Obstbäume mit deutlich ausgeprägtem Stamm und 
deutlich ausgeprägter Krone mit einer Stammhöhe 
von mehr als 1,40 m. Die Stammhöhe entspricht 
dem Abstand zwischen dem Erdboden und dem 
Kronenansatz. 

 Bewirtschaftung bzw. Pflege des Bewuchses unter 
und zwischen den Bäumen. 

 Abgängige Bäume sind durch Hochstämme zu erset-
zen. 

Ausgleichsleistung: 2,50 Euro je Baum. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 13. 

Im Flurstücksverzeichnis ist die Anzahl der beantragten 
Streuobstbäume im Feld „Anz. Bäume“ je Teilschlag ein-
zutragen. 

Hinweise: Streuobstbau umfasst Bestände mit Obstbaum-
hochstämmen und Unternutzung in denen kein oder ein ge-
ringer Pflanzenschutzmitteleinsatz erfolgt. Beantragt wird 
die Anzahl der Streuobstbäume, die diese Kriterien erfül-
len. Ausgeglichen wird der durch die Streuobstbäume be-
dingte Mehraufwand bei der Bewirtschaftung. 

Die Bäume müssen auf landwirtschaftlichen Flächen ste-
hen. Auch abgestorbene Bäume sind ausgleichsberechtigt, 
sofern diese noch im Boden verwurzelt sind (stehende 
Bäume). Die Anzahl der beantragten Bäume ist für mindes-
tens 5 Jahre zu erhalten. 

Streuobst ohne Wiesennutzung (NC 481) ist bei D1 nicht 
förderfähig. 

C2 Erhaltung von Weinbausteillagen 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Förderfähig sind Flächen in abgegrenzten Steillagen 
(Weinbausteillagenkulisse). 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Keine Beseitigung der Trockenmauern. 

 Raubmilbenschonender Pflanzenschutz. 

 Durchführung von Bodenuntersuchungen gemäß 
Düngeverordnung. 

Ausgleichsleistung: 900 Euro je ha.  

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 14 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 30. 

Hinweise: Bitte beachten Sie bei der Beantragung der 
Maßnahme die in 2020 gültige Förderkulisse unter dem 
Reiter Gebietskulissen „C2 Weinbausteillagenkulisse“.  

Hinsichtlich der weiteren möglichen Maßnahmen zum Er-
halt der Raubmilbenpopulation kann die Weinbauberatung 
bei der unteren Landwirtschaftsbehörde nähere Auskünfte 
erteilen.  
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D Ökologischer Landbau/Verzicht auf 
chem.-synth. Pflanzenschutz- und Dünge-
mittel im Unternehmen 

D1 Verzicht auf chem.-synth. Produktionsmittel 
 Zusätzliche Fördervoraussetzung 

Förderfähig sind Flächen, auf denen kein anderweitiges 
Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln besteht bzw. auf denen üblicherweise ein 
Einsatz dieser Mittel erfolgt. Chemisch-synthetische Pflan-
zenschutzmittel und Düngemittel sind Pflanzenschutzmit-
tel und Düngemittel, die nicht nach der EU-Ökoverordnung 
(EG) Nr. 834/2007 mit den Durchführungsbestimmungen 
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 vom 5. September 2008 in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung zulässig sind. 

Energiepflanzen (NC 801 bis 805 und 852 bis 854) und 
Kurzumtriebsplantagen mit dem Nutzungscode 841 sind 
nicht förderfähig. Ebenso ist Streuobst ohne Wiesennut-
zung (NC 481) bei D1 nicht förderfähig. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Kein flächiger Einsatz chemisch-synthetischer 

Pflanzenschutz- und Düngemittel im gesamten Un-
ternehmen. 

Ausgleichsleistung: 190 Euro/ha 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 15.  

Hinweise: Eine Einzelpflanzenbekämpfung mit chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Grünland ist erst 
nach Genehmigung durch die untere Landwirtschaftsbe-
hörde zulässig.  

D2.1/D2.2 Ökologischer Landbau Einführung/ 
Ökologischer Landbau Beibehaltung 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Ein Vertrag mit einer Öko-Kontrollstelle muss mit dem GA 
fristgerecht eingereicht werden. 

Ein aktuell gültiges Zertifikat gem. Art. 29 Abs. 1 VO (EG) 
Nr. 834/2007 der Öko-Kontrollstelle muss vorhanden sein, 
ausgenommen hiervon sind Erstantragstellende in der Ein-
führungsphase. 

Förderfähig sind Flächen, auf denen kein anderweitiges 
Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln besteht bzw. auf denen üblicherweise ein 
Einsatz dieser Mittel erfolgt. Energiepflanzen (NC 801 bis 
805 und 852 bis 854) und Kurzumtriebsplantagen mit dem 
NC 841 sind nicht förderfähig. Ebenso wird Streuobst ohne 
Wiesennutzung (NC 481) bei D2 nicht gefördert. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Ein Bericht über die Kontrolle nach amtlichem Mus-

ter sollte bis spätestens zum 20. Januar des auf die 
Antragstellung folgenden Jahres vorgelegt werden. 
Solange der Bericht nicht bei der unteren Landwirt-
schaftsbehörde vorliegt, kann die Ausgleichsleis-
tung nicht ausgezahlt werden. 

 Bewirtschaftung des gesamten Unternehmens ent-
sprechend der EU-Öko-Verordnung. 

Ausgleichsleistung - Einführung Ökolandbau (in der 
zweijährigen Umstellungszeit): 

350 Euro je ha für Acker/Grünland, 935 Euro/ha für Gar-
tenbauflächen, 1.275 Euro je ha für Dauerkulturen.  

Ausgleichsleistung - Beibehaltung Ökolandbau: 

230 Euro je ha für Acker/Grünland, 550 Euro je ha für Gar-
tenbauflächen, 750 Euro je ha für Dauerkulturen. 

Antragstellung in FIONA:  
Abschnitt FT1.1, Zeile 16 bis 22.  

Hinweise: Angaben zum Datum der Umstellung auf öko-
logische Erzeugung sind nur erforderlich, sofern die Ein-
führungsprämie beantragt wird.  

Die Öko-Identifikationsnummer ist in den Allgemeinen 
Daten unter → Abschnitt A7, Zeile 01 anzugeben. 

Dem Landratsamt ist bei erstmaliger Antragstellung ein 
Vertrag vorzulegen, woraus ersichtlich ist, dass der Betrieb 
mindestens ab Beginn des Verpflichtungszeitraums (1. Ja-
nuar) von einer anerkannten Kontrollstelle überprüft wird. 
Beim Wechsel zu einer anderen Kontrollstelle muss eine 
lückenlose Kontrolle gewährleistet sein. Der neue Vertrag 
ist dem Landratsamt unverzüglich vorzulegen.  

Die anerkannten Kontrollstellen bestätigen die Einhaltung 
der Auflagen auf einem besonderen Bericht über die Kon-
trolle nach amtlichem Muster. Dieser Bericht über die Kon-
trolle nach amtlichem Muster ist von der antragstellenden 
Person dem zuständigen Landratsamt bis spätestens zum 
20. Januar 2021 unaufgefordert vorzulegen. 

Betriebe, die spätestens zum 1. Januar 2020 gesamtbetrieb-
lich umgestellt haben, können 2020 und 2021 die Einfüh-
rungsprämie erhalten. 

Betriebe, die 2018 oder früher eine gesamtbetriebliche Um-
stellung vorgenommen haben, können 2020 keine Einfüh-
rungsprämie mehr erhalten. Die Einführungsprämie kann 
einem Betrieb nur für die erstmalige Umstellung auf Öko-
landbau gewährt werden. 

D2.3 Ökologischer Landbau - Kontrollnachweis 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Betriebe, welche grundsätzlich den Vorgaben für D2.1      
oder D2.2 entsprechen, können die Förderung für D2.3 er-
halten, soweit die Teilmaßnahme D2.3 beantragt ist. Liegt 
der Unternehmenssitz außerhalb von Baden-Württemberg 
und wird im Bundesland des Unternehmenssitzes eine ent-
sprechende Teilmaßnahme beantragt, ist eine Förderung 
nach D2.3 nicht möglich.  

Ausgleichsleistung: 60 Euro je ha für Kontrollkosten 
(max. 600 Euro/Betrieb). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 23  

E Umweltschonende Pflanzenerzeugung 
und Anwendung biologischer/biotechni-
scher Maßnahmen 

Die FAKT-Begrünungsmaßnahmen sind ausführlich in der 
Broschüre „Informationen zu ackerbaulichen Maßnahmen 
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in FAKT und Greening“ des Landwirtschaftlichen Techno-
logiezentrums (LTZ) Augustenberg beschrieben. Diese 
Broschüre mit pflanzenbaulichen Hinweisen kann im Inter-
netangebot des LTZ unter www.ltz-bw.de abgerufen wer-
den. An gleicher Stelle sind auch Informationen zu den zu-
lässigen Pflanzenarten, zu den vorgegebenen Mischungen 
und zur Förderkulisse verfügbar. 

Eine flächenbezogene kommunale Förderung für Blühflä-
chen (z.B. über ein Förderprogramm der Gemeinde, Stadt 
oder des Landkreises) und eine gleichzeitige Förderung 
über die FAKT-Maßnahmen E1.2, E2.1, E2.2 und E7 ist 
ausgeschlossen.  

Siehe hierzu Kapitel I.1, Ziffer 1.3 „Erklärung bzgl. einer 
flächenbezogenen kommunalen Förderung von Blühflä-
chen (A11). 

Es wird außerdem empfohlen für Flächen mit Beantragung 
der FAKT-Maßnahmen E1.2, E2.1, E2.2 und E7 keine zu-
sätzlichen privaten Blühpatenschaften einzugehen. 

E1.1 Begrünung im Acker-/Gartenbau 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Begrünungsaussaat in Form von Unter- oder Blank-

saaten bis Mitte September mit dem Ziel der ord-
nungsgemäßen Bestandsentwicklung. 

 Keine Verwendung landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen in Reinsaat für die Begrünung. 

 Keine Nutzung des Aufwuchses (auch im Folge-
jahr); Ausnahme: Beweidung durch Wanderschäfer 
möglich. 

 Mulchen/Einarbeiten des Aufwuchses nicht vor 
Ende November. 

 Der Einsatz von Herbiziden von der Aussaat der 
Zwischenfrucht bis zur Einsaat der Folgekultur ist 
nicht zulässig. Hiervon ausgenommen ist die Appli-
kation nach dem völligen Absterben oder der me-
chanischen Zerkleinerung des Zwischenfruchtbe-
standes unmittelbar zur Vorbereitung der Aussaat 
der Folgekultur. 

 

Ausgleichsleistung: 70 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 24 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 40. 

Hinweise: Nicht förderfähig sind Begrünungen, die in 
Problem- und Sanierungsgebieten aufgrund der SchALVO 
vorgeschrieben sind. In Problem- und Sanierungsgebieten 
durchgeführte Begrünungen können auch ohne FAKT-
Förderung auf den für 5 Jahre geltenden Verpflichtungs-
umfang angerechnet werden, sofern im Rahmen der 
Fruchtfolge zwischen Flächen innerhalb und außerhalb von 
Problem- und Sanierungsgebieten rotiert wird. Die Saat-
bettbereitung und Aussaat muss so erfolgen, dass in der Re-
gel eine gute Entwicklung der Begrünung erwartet werden 
kann. Das alleinige Auflaufenlassen von Ausfallgetreide o-
der Ausfallraps bzw. die Selbstbegrünung kann nicht ge-
fördert werden.  

Eine Fläche kann bei der Förderung der Begrünung nur ein-
mal im Jahr berücksichtigt werden. Nach dem Anbau von 

Ackerfutter, außer Silomais und Futterkartoffeln, sowie 
nach Grassamenvermehrung wird kein Ausgleich für eine 
Begrünung gewährt. 

Zwischen zwei Begrünungen auf derselben Fläche muss in 
jedem Fall eine Hauptkultur stehen. 

Eine Ummeldung der E1.1 Begrünung auf andere Flächen 
des Betriebes ist bis zum 15. September (Ausschlussfrist) 
möglich. Die umgemeldete Fläche darf zwar größer sein als 
die ursprünglich angemeldete Fläche, wird aber maximal 
im ursprünglich gemeldeten Umfang gefördert. Nach der 
Ausschlussfrist können beantragte Begrünungen nur noch 
zurückgezogen werden. 

E1.2 Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Zur Begrünung werden vorgegebene Saatgutmi-

schungen mit mindestens 5 Mischungskomponenten 
verwendet. Nachweis über Sackanhänger und Lie-
ferschein. 

 Aussaat bis Ende August mit dem Ziel der ord-
nungsgemäßen Bestandsentwicklung. 

 Keine Nutzung des Aufwuchses (auch im Folge-
jahr); Ausnahme: Beweidung durch Wanderschäfer 
möglich. 

 Mulchen/Einarbeiten des Aufwuchses nicht vor 
Ende November. 

 Der Einsatz von Herbiziden von der Aussaat der 
Zwischenfrucht bis zur Einsaat der Folgekultur ist 
nicht zulässig. Hiervon ausgenommen ist die Appli-
kation nach dem völligen Absterben oder der me-
chanischen Zerkleinerung des Zwischenfruchtbe-
standes unmittelbar zur Vorbereitung der Aussaat 
der Folgekultur. 

Ausgleichsleistung: 90 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 25 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 41. 

Hinweise: Nicht förderfähig sind Begrünungen, die in 
Problem- und Sanierungsgebieten aufgrund der SchALVO 
vorgeschrieben sind. In Problem- und Sanierungsgebieten 
durchgeführte Begrünungen können auch ohne FAKT-
Förderung auf den für 5 Jahre geltenden Verpflichtungs-
umfang angerechnet werden, sofern im Rahmen der 
Fruchtfolge zwischen Flächen innerhalb und außerhalb von 
Problem- und Sanierungsgebieten rotiert wird.  

Die Einhaltung der Mischungskomponenten muss mit der 
Bezeichnung „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich 
Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der 
FAKT-Maßnahmen E1.2 Begrünungsmischungen im 
Acker-/Gartenbau und F1 Winterbegrünung“ auf dem 
Sackanhänger und im Lieferschein vermerkt sein. Für Kon-
trollzwecke sind die Sackanhänger und der Lieferschein 
bereitzuhalten. Eigenmischungen sind nicht zulässig. 

Es ist ausgeschlossen, dass der Zwischenfruchtanbau 
gleichzeitig als ÖVF anerkannt und im Rahmen von FAKT 
gefördert wird.  
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Zwischen zwei Begrünungen auf derselben Fläche muss in 
jedem Fall eine Hauptkultur stehen. 

Eine Ummeldung der E1.2 Begrünung auf andere Flächen 
des Betriebes ist bis zum 31. August (Ausschlussfrist) 
möglich. Die umgemeldete Fläche darf zwar größer sein als 
die ursprünglich angemeldete Fläche, wird aber maximal 
im ursprünglich gemeldeten Umfang gefördert. Nach der 
Ausschlussfrist können beantragte Begrünungsmischungen 
nur noch zurückgezogen werden.  

E2.1 Brachebegrünung mit Blühmischungen auf Bra-
cheflächen, die nicht als ÖVF beantragt werden 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Aussaat von vorgegebenen ein- oder überjährigen 

Blühmischungen auf aus der Erzeugung genomme-
nen Ackerflächen. Nachweis über Sackanhänger 
und Lieferschein. 

 Aussaat im Herbst des Vorjahres bis 15. September 
(überjährig) oder im Frühjahr bis spätestens 15. Mai 
mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Bestandsent-
wicklung. 

 Mulchen/Einarbeiten des Aufwuchses nicht vor 
Ende November bzw. ab September bei Anbau einer 
Winterkultur. 

 Keine Anwendung von N-haltigen Düngemitteln 
und von Pflanzenschutzmitteln. 

Ausgleichsleistung: 710 Euro je ha, max. 10 ha je Betrieb 
förderfähig. Eine Beantragung von mehr als 7 ha (bis max. 
10 ha) ist allerdings nur bis zu einer Fläche von maximal 
50 % der gesamten betrieblichen Ackerfläche im Jahr der 
Antragstellung möglich. 

Beispiel: Wenn ein Betrieb in 2020 8 ha E2.1 beantragen 
möchte, benötigt er dazu mindestens 16 ha Ackerfläche. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 26 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 42. Im Flur-
stücksverzeichnis ist die verwendete Saatgutmischung bei 
„Angabe der Blühflächenmischung“ auf der Einzelfläche 
anzugeben. 

Hinweise: Zulässig sind Saatgutmischungen, die über den 
Landhandel bezogen werden. Die vorgegebenen Saatgut-
mischungen sind in der genannten Broschüre des LTZ Au-
gustenberg aufgeführt. 

Bei streifenförmiger Ansaat (Blühstreifen) muss der Strei-
fen eine Mindestbreite von 5 Metern aufweisen.  

Eine FAKT-Brachebegrünung mit Blühmischungen kann 
2020 auf einer im Vorjahr als ÖVF-Zwischenfrucht ausge-
wiesenen Ackerfläche gefördert werden.  

Nach einer im Herbst 2019 beantragten/ausgesäten FAKT-
Begrünungsmaßnahme ist dies jedoch nicht möglich.  

Die Brachebegrünung mit Blühmischungen kann in aufei-
nanderfolgenden Jahren auf der gleichen Fläche gefördert 
werden. Sofern im Vorjahr auf derselben Fläche eine 
FAKT-Herbst-/Winterbegrünungsmaßnahme (E1.1 oder 
E1.2 oder F1) beantragt oder ausgesät wurde, ist die Bean-
tragung/Förderung von E2.1 nicht möglich. 

Vor und nach der Brachebegrünung mit Blühmischungen 
kann keine andere FAKT-Begrünung gefördert werden. 
Die Teilmaßnahme Brachebegrünung mit Blühmischungen 
kann auch in Problem- und Sanierungsgebieten von Was-
serschutzgebieten durchgeführt werden. Die Auflagen der 
SchALVO sind zu beachten. 

E2.2 Brachebegrünung mit Blühmischungen auf Bra-
cheflächen, die als ÖVF beantragt werden 

 

Auflagen/Verpflichtungen 

 Aussaat im Herbst des Vorjahres bis spätestens 
15. September (überjährig) oder im Frühjahr bis spä-
testens 15. Mai mit dem Ziel der ordnungsgemäßen 
Bestandsentwicklung. 

 Aussaat von vorgegebenen ein- oder überjährigen 
Blühmischungen auf aus der Erzeugung genomme-
nen Ackerflächen. Nachweis über Sackanhänger 
und Lieferschein. 

 Mulchen/Einarbeiten des Aufwuchses ab September 
bei Anbau einer Winterkultur. Bei einer nachfol-
genden Sommerkultur Mulchen des Aufwuchses 
nicht vor Ende November und Einarbeiten nicht vor 
dem 1. Januar des Folgejahres.  

 Keine Anwendung von N-haltigen Düngemitteln 
und von Pflanzenschutzmitteln. 

Ausgleichsleistung: 330 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 27 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 43. Im Flur-
stücksverzeichnis ist die verwendete Saatgutmischung bei 
„Angabe der Blühflächenmischung“ auf der Einzelfläche 
anzugeben. 

Hinweise: Zulässig sind Saatgutmischungen, die über den 
Landhandel bezogen werden. Die vorgegebenen Saatgut-
mischungen sind in der genannten Broschüre des LTZ Au-
gustenberg aufgeführt. 

Bei streifenförmiger Ansaat (Blühstreifen) muss der Strei-
fen eine Mindestbreite von 5 Metern aufweisen. 

Eine FAKT-Brachebegrünung mit Blühmischungen kann 
2020 auf einer im Vorjahr als ÖVF-Zwischenfrucht ausge-
wiesenen Ackerfläche gefördert werden.  

Nach einer im Herbst 2019 beantragten/ausgesäten FAKT-
Begrünungsmaßnahme ist dies jedoch nicht möglich.  

Die Brachebegrünung mit Blühmischungen kann in aufei-
nanderfolgenden Jahren auf der gleichen Fläche gefördert 
werden. Sofern im Vorjahr auf derselben Fläche eine 
FAKT-Herbst-/Winterbegrünungsmaßnahme (E1.1 oder 
E1.2 oder F1) beantragt oder ausgesät wurde, ist die Bean-
tragung/Förderung von E2.2 nicht möglich. 

Vor und nach der Brachebegrünung mit Blühmischungen 
kann keine andere FAKT-Begrünung gefördert werden. 

Die Teilmaßnahme Brachebegrünung mit Blühmischungen 
kann auch in Problem- und Sanierungsgebieten von Was-
serschutzgebieten durchgeführt werden. Die Auflagen der 
SchALVO sind zu beachten.  
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Die Verlängerung einer zum 31. Dezember 2019 ausgelau-
fenen 5-jährigen Verpflichtung ist für E2.2 nicht möglich. 
Es besteht inzwischen die Möglichkeit, die ÖVF für das 
Greening durch ein- oder mehrjährige Honigbrachen zu er-
bringen. 

Weiterhin kann die Brachebegrünung mit Blühmischungen 
im Rahmen von FAKT ggf. über die Beantragung der Teil-
maßnahme E2.1 weitergeführt werden. 

E3 Herbizidverzicht im Ackerbau 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Förderfähig sind Flächen, auf denen Kulturen angebaut 
werden, in denen üblicherweise Herbizide eingesetzt wer-
den. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Kein Einsatz von Herbiziden auf Ackerflächen im 

eingegangenen Verpflichtungsumfang. 

Ausgleichsleistung: 80 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 28 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 44. 

Hinweise: Der Verzicht auf Herbizide ggf. zugunsten einer 
mechanischen oder thermischen Unkrautbekämpfung kann 
grundsätzlich für alle Ackerkulturen beantragt werden. 
Ausgenommen sind solche Kulturen, in denen üblicher-
weise kein Herbizideinsatz erfolgt (z.B. in Klee, Luzerne 
oder Futtergemenge). 

E4 Ausbringung von Trichogramma in Mais 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Zwei Varianten, zwischen denen innerhalb der För-

derperiode gewechselt werden kann: 
1. Zweimalige Trichogramma-Ausbringung. 

 2. Einmalige Trichogramma-Ausbringung mit  
erhöhter Aufwandmenge. 

 Der Nachweis erfolgt über Kaufbelege für die 
Trichogramma. 

 

Ausgleichsleistung: 60 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 29 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 45. 

Hinweise: Im Ackerbau wird der Einsatz des Nützlings 
Trichogramma evanescens gegen den Maiszünsler geför-
dert. 

In abgegrenzten Regionen Südbadens (Landkreise Lörrach, 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen) wird ne-
ben der Ausbringung von Trichogramma eine weitere Be-
kämpfung (biologisch oder chemisch) ohne Ausnahmege-
nehmigung zugelassen. 

E5 Nützlingseinsatz unter Glas 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Vorhandensein gärtnerischer Kulturen im Unterglasanbau.  

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Einsatz von Nützlingen im Unterglasbau als Ersatz 

für chemische-synthetische Insektizide. 

 Verzicht auf den Einsatz chemisch-synthetischer In-
sektizide auf den beantragten Flächen gegen densel-
ben Schädling. Der Nachweis erfolgt über Kaufbe-
lege für die Nützlinge. 

Ausgleichsleistung: 2.500 Euro je ha.  

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 30 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 46. 

Hinweise: Gefördert wird der Einsatz von Nützlingen bei 
denjenigen Kulturen, für welche die Maßnahme beantragt 
wird. Der Nützlingseinsatz unter Glas ist im FAKT nicht 
nur in Gemüsekulturen, sondern auch bei Zierpflanzen för-
derfähig.  

Ein Antrag kann nur für Hauptkulturen gestellt werden, bei 
denen zur Erzielung einer vermarktungsfähigen Qualität 
und zur Vermeidung von Ertragseinbußen in der Regel eine 
Bekämpfung von tierischen Schaderregern erforderlich ist, 
wie zum Beispiel bei Gurken, Tomaten oder Paprika. Eine 
Fläche kann je Antragsjahr nur einmal berücksichtigt wer-
den. 

E6 Pheromoneinsatz im Obstbau 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Förderung nur in Erwerbsobstanlagen. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Anwendung der Pheromonverwirrmethode zur Be-

kämpfung mindestens einer Wicklerart. 

 Verzicht auf den Einsatz von chemisch-syntheti-
schen Insektiziden gegen denselben Schädling auf 
der beantragten Fläche. 

 Der Nachweis erfolgt über Kaufbelege für die Phe-
romondispenser. 

Ausgleichsleistung: 100 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 31 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 47. 

Hinweise: Die Teilmaßnahme kann über eine volle Saison 
oder bei gleichzeitigem Einsatz eines mikrobiologischen 
Pflanzenschutzmittels zur Bekämpfung des Wicklers im 
Anwendungsjahr über einen Teilzeitraum durchgeführt 
werden. Voraussetzung ist die flächige Anwendung in ent-
sprechend wirksamen Aufwandmengen sowie das Aufhän-
gen der Pheromondispenser in ausreichender Anzahl ge-
mäß amtlicher Beratungsempfehlung. 

Förderfähig ist beim Pheromonverfahren die gesamte Obst-
baufläche – auch unbestockte Teile der beantragten Obst-
baufläche (Nutzungscode 049) – sofern Dispenser nach den 
Vorgaben der amtlichen Beratung aufgehängt sind. Eine 
Fläche kann je Jahr nur einmal berücksichtigt werden. 
Maßnahmen der sogenannten Randabschirmung werden 
nicht gefördert.  
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E7  Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume 
für Niederwild) 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Aussaat einer vorgegebenen Blühmischung (M3) auf aus 

der Erzeugung genommenen Ackerflächen bis spätestens 

15. Mai (10 kg/ha).  

 Die Mindestgröße des förderfähigen Einzelschlages be-

trägt 0,3 ha. 

 In den Folgejahren ist auf der Förderfläche bis einschließ-

lich 15. Januar eine Winterruhe einzuhalten. Danach kann 

mit Mulchen und Bodenbearbeitung auf ca. der Hälfte 

(mindestens 1/3, jedoch maximal 2/3) der Fläche für die 

Neuansaat bis zum 15. Mai begonnen werden. 

 Bodenbearbeitung und Neueinsaat müssen in den Folge-

jahren auf der Förderfläche wechselnd durchgeführt wer-

den. 

Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist unter-

sagt. 

Im letzten Jahr der Verpflichtung ist eine ackerbauliche Nut-

zung (Vorbereitung einer Folgekultur) auf der Förderfläche 

wieder ab dem 1. September möglich. 

Ausgleichsleistung: 540 Euro je ha,  

Die bisherige Begrenzung von max. 2 ha je Betrieb wird 
aufgehoben. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 32 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 48. 

Hinweise: Um die ökologische Funktionsfähigkeit der 
Teilmaßnahme zu gewährleisten, ist eine Mindestbreite der 
Förderfläche von 10 m erforderlich. Die Maßnahme kann 
in Problem- und Sanierungsgebieten von Wasserschutzge-
bieten und im Anschluss an eine im Vorjahr als ÖVF-
Zwischenfrucht ausgewiesene Ackerfläche gefördert wer-
den. Sofern im Vorjahr auf derselben Fläche eine FAKT-
Herbst-/Winterbegrünungsmaßnahme (E1.1 oder E1.2 o-
der F1) beantragt oder ausgesät wurde, ist die Beantra-
gung/Förderung von E7 nicht möglich. 

F Freiwillige Maßnahmen zum Gewässer- 
und Erosionsschutz  

Die Maßnahmen zum Gewässer- und Erosionsschutz sind 
ausführlich in der Broschüre „Informationen“ zu ackerbau-
lichen Maßnahmen in FAKT und Greening des Landwirt-
schaftlichen Technologiezentrums (LTZ) Augustenberg 
beschrieben. Diese Broschüre mit pflanzenbaulichen Hin-
weisen kann im Internetangebot des LTZ unter www.ltz-
bw.de abgerufen werden. An gleicher Stelle sind auch In-
formationen zu den zulässigen Pflanzenarten und, zu den 
vorgegebenen Mischungen, verfügbar. 

Die F-Maßnahmen werden landesweit angeboten. 

F1 Winterbegrünung 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 
Die bisherige Begrenzung auf die Wasserkulisse wird auf-
gehoben. Eine Förderung ist künftig dann landesweit – au-
ßerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten der Wasser-
schutzgebiete – möglich. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Zur Begrünung werden vorgegebene Saatgutmi-

schungen mit mindestens 5 Mischungskomponenten 
verwendet. Nachweis über Sackanhänger und Lie-
ferschein. 

 Aussaat der Begrünung im Antragsjahr bis spätes-
tens 31. August mit dem Ziel der ordnungsgemäßen 
Bestandsentwicklung. 

 Keine Nutzung des Aufwuchses (auch im Folge-
jahr); Ausnahme: Beweidung durch Wanderschäfer 
ist möglich. 

 Die Einarbeitung des Aufwuchses ist frühestens 
nach dem 15. Januar des Folgejahres möglich. 

 Der Einsatz von Herbiziden von der Aussaat der 
Zwischenfrucht bis zur Einsaat der Folgekultur ist 
nicht zulässig. Hiervon ausgenommen ist die Appli-
kation nach dem völligen Absterben oder der me-
chanischen Zerkleinerung des Zwischenfruchtbe-
standes unmittelbar zur Vorbereitung der Aussaat 
der Folgekultur. 

 Zwischen zwei Begrünungen auf derselben Fläche 
muss in jedem Fall eine Hauptkultur stehen. 

Ausgleichsleistung: 100 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 33 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 50.  

Hinweise: Die Einhaltung der Mischungskomponenten 
muss mit der Bezeichnung „Die Saatgutmischung ent-
spricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den An-
forderungen der FAKT-Maßnahmen E1.2 Begrünungsmi-
schungen im Acker-/Gartenbau und F1 Winterbegrünung“ 
auf dem Sackanhänger, auf dem Saatgutsack oder im Lie-
ferschein vermerkt sein. Für Kontrollzwecke sind die Sack-
anhänger und der Lieferschein bereitzuhalten. Eigenmi-
schungen sind nicht zulässig. 

Es ist ausgeschlossen, dass der Zwischenfruchtanbau 
gleichzeitig als ÖVF anerkannt und im Rahmen von FAKT 
gefördert wird. Das Walzen, Mulchen, Schlegeln oder 

Häckseln der Pflanzen ist zulässig. 

Nicht förderfähig sind Begrünungen, die in Problem- und 
Sanierungsgebieten aufgrund der SchALVO vorgeschrie-
ben sind. In Problem- und Sanierungsgebieten durchge-
führte Begrünungen können auch ohne FAKT-Förderung 
auf den für 5 Jahre geltenden Verpflichtungsumfang ange-
rechnet werden, sofern im Rahmen der Fruchtfolge zwi-
schen Flächen innerhalb und außerhalb von Problem- und 
Sanierungsgebieten rotiert wird.  
Eine Ummeldung der F1 Begrünung auf andere Flächen 
des Betriebes ist bis zum 31. August (Ausschlussfrist) 
möglich. Die umgemeldete Fläche darf zwar größer sein als 
die ursprünglich angemeldete Fläche, wird aber maximal 
im ursprünglich gemeldeten Umfang gefördert. Nach der 
Ausschlussfrist können beantragte Winterbegrünungen nur 
noch zurückgezogen werden.  
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Die Winterbegrünung kann in aufeinanderfolgenden Jah-
ren auf der gleichen Fläche gefördert werden. Sofern auf 
der Fläche eine FAKT-Brachebegrünung (E2.1 oder E2.2) 
beantragt oder ausgesät wurde, ist die Beantragung/Förde-
rung der F1 nicht möglich. 

Eine flächenbezogene kommunale Förderung für Blühflä-
chen (z.B. über ein Förderprogramm der Gemeinde, Stadt 
oder des Landkreises) und eine gleichzeitige Förderung 
über die FAKT-Maßnahme F1 ist ausgeschlossen.  

Siehe hierzu Kapitel I.1, Ziffer 1.3 „Erklärung bzgl. einer 
flächenbezogenen kommunalen Förderung von Blühflä-
chen (A11). 

Es wird außerdem empfohlen für Flächen mit Beantragung 
der FAKT-Maßnahme F1 keine zusätzlichen privaten 
Blühpatenschaften einzugehen. 

F2 Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasserkulisse wird auf-
gehoben. Eine Förderung ist künftig dann landesweit – au-
ßerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten der Wasser-
schutzgebiete – möglich. 

Auflagen/Verpflichtungen: 

 Ausbringung der gesamten mineralischen Stickstoffdün-

germenge erfolgt in einer Gabe als Depotdüngung durch 

Injektion zur jeweils ausgewählten Kultur. 

 Vorlage der N-Düngebedarfsermittlung nach Vorgaben 

der Düngeverordnung und bei realistischer Ertragserwar-

tung. 

 Erstellung einer Schlagbilanz. 

 Durchführung und Nachweis der Maßnahme über Eigen-

mechanisierung oder Lohnunternehmen/Maschinen-

ring/Dienstleister. 

Ausgleichsleistung: 60 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 34 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 51.  

Hinweise: Zusätzliche Qualitätsdüngergabe bei Weizen ist 
mit sonstiger Ausbringungstechnik zulässig. Eine Unter-
fußdüngung bei Mais zur Saat ist ebenfalls zulässig. Zuge-
lassen sind Dünger, die Stickstoff ausschließlich in Form 
von Ammonium oder Harnstoff enthalten sowie Harnstoff-
Ammoniumnitrat. 

Für Kontrollzwecke sind Nachweise der Durchführung der 
Maßnahme über Lohnunternehmen/Maschinenring bereit-
zuhalten. 

F3 Precision Farming (als Paket) 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasserkulisse wird auf-
gehoben. Eine Förderung ist künftig dann landesweit – au-
ßerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten der Wasser-
schutzgebiete – möglich. 

Auflagen bzw. Verpflichtungen für das Paket: 

 Anwendung von Precision Farming als Paket mit den 

Maßnahmen: 

 1.  „Stickstoffdüngung mit N-Sensor“ (jedes Jahr), in Ge-

treide, Raps, Mais und Kartoffeln, 

 2. Mindestens eine teilflächenspezifische mineralische 

Phosphat-Gründüngung auf Grundlage der ermittelten 

Bodengehalte, 

 3. „Ermittlung des Phosphat-Düngebedarfs“  

  (1x in 5 Jahren). 

Nachweis mit digitalen Karten und elektronischer Doku-

mentation über Eigenmechanisierung oder Lohnunterneh-

men/Maschinenring/Dienstleister. 

Ausgleichsleistung: 80 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 35 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 52.  

Hinweise: Als Nachweis der Durchführung dieser Maß-
nahme sind für die beantragten Schläge die Düngebedarfs-
ermittlung sowie der Ausdruck der die digital erfassten 
Ausbringungskarten vollständig (Einsatzdaten, Schlaggrö-
ßen und -umrisse) einsehbar vorzuhalten erforderlich. Die 
Dokumentation des digital erfassten Maschineneinsatzes 
erfolgt durch die Speicherung elektronischer Dokumente, 
die ohne vorherige Bearbeitung sofort gedruckt oder per E-
Mail versendet werden könnten. Als Dokumentformat gilt 
das PDF- oder ein vergleichbares Format. Dem Ausdruck 
können die Einsatzdaten, die Schlaggröße und die Umrisse 
des Schlages entnommen werden, auf dem die Teilmaß-
nahme durchgeführt worden ist. 

1. Zur Stickstoffdüngung mit dem N-Sensor: 

 Die sensorgestützte Ausbringung von N-haltigen Mine-
raldüngern wird für den Einsatz in Getreide, Raps, Mais 
und Kartoffeln gefördert.  

 Die Düngung mit N-Sensoren ist nach dem Bestands-
schluss der Kulturen, bei Mais zum 8-10-Blattstadium 
und bei Kartoffeln zum Reihenschluss möglich. 

2. Erhebung der unterschiedlichen Bodengehalte zur Er-
mittlung des Phosphat-Düngebedarfs: 

 Als Nachweis der Durchführung dieser Teilmaßnahme 
sind die Analysenergebnisse und der Ausdruck die Vor-
haltung der erstellten Nährstoffkarte in Dateiform er-
forderlich.  
Dem Ausdruck Dieser Datei können die ermittelten Bo-
denklassen, die Schlaggröße und die Umrisse des 
Schlages, auf dem die Teilmaßnahme durchgeführt 
worden ist, entnommen werden. 

3. Phosphat-Grunddüngung: 

 Als Nachweis der Durchführung dieser Teilmaßnahme 
sind die Düngebedarfsermittlung sowie die der Aus-
druck der digital erfassten Ausbringungskarte erforder-
lich. 

Die Phosphatdüngung hat gemäß dem ermittelten Dün-
gebedarf zu erfolgen, d.h. in Gehaltsklasse E keine 
Düngung (organisch und mineralisch). 

Die Maßnahme Precision Farming wird nur im Paket mit 
den drei beschriebenen Teilmaßnahmen angeboten. 
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F4 Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Ver-
fahren 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die bisherige Begrenzung auf die Wasser- und Erosions-
kulisse wird aufgehoben. Eine Förderung ist künftig dann 
landesweit – außerhalb von Problem- und Sanierungsge-
bieten der Wasserschutzgebiete – möglich. 

Förderfähig sind nur Flächen, auf denen die Kulturen Zu-
ckerrüben, Mais, Soja oder Feldgemüse angebaut werden.  

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Einsatz der Strip-Till-Technik ist zu den Hauptkul-

turen Zuckerrüben, Mais, Soja und Feldgemüse zu-
lässig. 

 Strip-Till („Streifenziehen“) im Herbst des Vorjah-
res oder im Frühjahr in die Stoppel mit Strohauflage 
oder Zwischenfrucht.  

Danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zu-
lässig. 

 Im Antragsjahr Säen oder Pflanzen der Hauptfrucht 
in die Streifen mit GPS-Unterstützung. Das Ziehen 
der Streifen und die Aussaat werden absätzig durch-
geführt. 

 Digitale Dokumentation bei Eigenmechanisierung 
oder Nachweis der Durchführung über Lohnunter-
nehmen/Maschinenring/Dienstleister. 

Ausgleichsleistung: 120 Euro je ha. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 36 und 
im Flurstücksverzeichnis mit FAKT-Code 53.  

Hinweise: Einsatz der Strip-Till-Technik in Form von Ei-
genmechanisierung oder Durchführung durch Maschinen-
ring und Lohnunternehmerinnen/Lohnunternehmer förder-
fähig. 

Vor dem Ziehen der Streifen ist eine flache Stoppelbear-
beitung möglich. Die Kombination des Strip-Till-Verfah-
rens mit Unterflurdüngung in die Streifen ist zulässig. Das 
kann mit mineralischen oder organischen Düngemitteln er-
folgen. 

Das Stroh der Getreidevorfrucht ist auf der Fläche zu be-
lassen, wenn die Maßnahme F4 nicht mit einer der FAKT-
Begrünungen E1.1, E1.2, F1 oder einer anderen Begrünung 
kombiniert wird. Bei Kombination der Maßnahme F4 mit 
einer der FAKT Begrünungen E1.1, E1.2, F1 oder einer an-
deren Begrünung ist im Herbst/Winter das Ziehen der 
Streifen und das Walzen in der Zwischenfrucht zulässig.  

Die Maßnahme F4 kann mit der FAKT-Maßnahme F2 
(Stickstoff-Depotdüngung mit Injektion) kombiniert wer-
den. 

Als Nachweis der Durchführung dieser Maßnahme ist die 
Vorhaltung einer Datei sind Ausdrucke des zum digital er-
fassten Maschineneinsatzes erforderlich (Strip-Till-Ma-
schine und Saat-/Pflanzmaschine), die ohne vorherige Be-
arbeitung sofort gedruckt oder per E-Mail versendet wer-
den könnte. Dieser Datei Dem Ausdruck können die Ein-
satzdaten, die Schlaggröße und die Umrisse des Schlages 

entnommen werden, auf dem die Maßnahme durchgeführt 
worden ist. Für Kontrollzwecke sind diese Datei und die 
vorstehenden Belege bereitzuhalten 

F5 Freiwillige Hoftorbilanz 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Förderfähig sind alle landwirtschaftlich genutzten Flächen 
(LF). Die bisherige Begrenzung auf Betriebe mit Flächen 
in der Wasserkulisse entfällt. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Besatz von mind. 0,5 GV/ha LF. 

 Erstellung einer jährlichen Hoftorbilanz im Unter-
nehmen für die Nährstoffe Stickstoff, Phosphor (als 
Phosphat, P2O5) und Kalium (als Kali, K2O). 

 Bewertung der Nährstoffsalden. 

Ausgleichsleistung: 20 Euro je ha (max. 180 Euro/Be-
trieb). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.1, Zeile 37. 

Hinweis: Der FAKT-Hoftorbilanzsaldo ist nicht CC-
relevant.  

Die Berechnung der Hoftorbilanz (Kalenderjahr, ab Bean-
tragung 2016 auch Wirtschaftsjahr) ist jährlich bis 15. Feb-
ruar des auf das Antragsjahr folgenden Jahres der zuständi-
gen unteren Landwirtschaftsbehörde vorzulegen. 

Die Dungaufnahme und -abgabe wird lediglich zur Prüfung 
des Maximalbesatzes von 2,5 GV/LF herangezogen. Ge-
mäß § 11a Absatz 2 Düngegesetz können Betriebe mit über 
50 GV oder über 30 ha LF und mehr als 2,5 GV/ha LF (gilt 
auch bei Aufnahme von Wirtschaftsdünger) keine Förde-
rung für F5 mehr erhalten (vgl. § 1 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 
4 Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV)). Wer zur Er-
stellung einer Stoffstrombilanz verpflichtet ist, kann daher 
keine Förderung über FAKT F5 erhalten. 

C3 Sicherung besonders gefährdeter Tier-
rassen mit einer mindestens fünfjährigen 
Verpflichtung 

Es wird empfohlen, nur einen solchen Umfang an Zucht-
tieren der Maßnahmengruppe zu beantragen, der auch in 
dem 5-jährigen Verpflichtungszeitraum eingehalten wer-
den kann.  

Hinweis: 
 Für die Tierzahlen sind die jährlichen Durchschnitts-

werte anhand der tagesscharfen Verweildauer im 
Betrieb auf Basis der Einzeltiere ausschlaggebend. 
Beispielsweise wird ein Tier, das nur im Zeitraum 
01.01.-31.05. im Betrieb gehalten wurde und für das 
nach Abgang keine sofortige Ersatzbeschaffung er-
folgte, mit der Stückzahl 0,41 gewertet (151 Tage 
Verweildauer / 365 Tage). 

 Falls sich im Jahresverlauf eine Abnahme bei den in 
dem Antrag eingebundenen Tierzahlen ergibt, sind 
Sie verpflichtet die angepassten Zahlen an die zu-
ständige Untere Landwirtschaftsbehörde zu melden 



- 51 - 

 

Die erforderlichen Nachweise bei den Rinderrassen - Aus-
zug aus dem Zuchtbuch und ggf. Daten der Milchleistungs-
prüfung - werden zentral (auf Grund der Erklärung im An-
trag) über Datenbankenabgleiche sichergestellt. 

Kühe, bei denen im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2020 
keine Abkalbung vorliegt, sind grundsätzlich nicht förder-
fähig. Fehl-, Früh- bzw. Totgeburten können dabei als Kal-
bung anerkannt werden. Nähere Informationen dazu erhal-
ten Sie bei Ihrer zuständigen ULB.  
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Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es gilt für alle gefährdeten Nutztierrassen, dass die Be-
triebsstätten, in denen die Tiere gehalten werden, in Baden-
Württemberg liegen müssen. 

Fördervoraussetzung ist eine Mitgliedschaft im jeweiligen 
Zuchtverband für das gesamte Jahr. 

C3.1.1 Vorderwälder Rind - Milchkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Vorderwälder 
zu halten. Förderfähig sind nur Milchkühe der Rasse Vor-
derwälder Rind mit dem HIT-Rasseschlüssel „16-VW, 
Vorderwälder“. Das Tier muss im Zuchtbuch eines Zucht-
verbandes eingetragen sein und an der Milchleistungsprü-
fung teilnehmen. 

Ausgleichsleistung: 100 Euro je Zuchtkuh (Milchkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 01.  

Hinweise: Der Nachweis zur Haltung von Zuchtkühen er-
folgt automatisiert durch einen Auszug aus dem Zuchtbuch 
(Herdbuch). 

Der Nachweis, dass es sich bei dem Einzeltier (Ohrmarke) 
um eine Milchkuh handelt, erfolgt über die Milchleistungs-
prüfung (MLP). 

Zuchtkühe der erforderlichen Rasse ohne Milchleistungs-
prüfung können als Mutterkühe bewertet werden, sofern 
eine entsprechende Beantragung erfolgte. 

Kühe, bei denen im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2020 
keine Abkalbung vorliegt, sind grundsätzlich nicht förder-
fähig.  

C3.1.2 Vorderwälder Rind - Mutterkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Vorderwälder 
zu halten. Förderfähig sind nur Mutterkühe der Rasse 
Vorderwälder Rind mit dem HIT-Rasseschlüssel „16-
VW, Vorderwälder“. Das Tier muss im Zuchtbuch eines 
Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 70 Euro je Zuchtkuh (Mutterkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 02.  

Hinweis: Der Nachweis zur Haltung von Zuchtkühen er-
folgt automatisiert durch einen Auszug aus dem Zuchtbuch 
(Herdbuch). 

Kühe, bei denen im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2020 
keine Abkalbung vorliegt, sind grundsätzlich nicht förder-
fähig. 

C3.1.3  Vorderwälder Rind - Zuchtbullen 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind männliche Zuchttiere der Rinderrasse Vorderwäl-
der zu halten. Förderfähig sind nur gekörte Zuchtbullen 
der Rasse Vorderwälder Rind mit dem HIT-Rasse-
schlüssel „16-VW, Vorderwälder“. Das Tier muss im 
Zuchtbuch eines Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 100 Euro je Zuchtbulle. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 03.  

Hinweise: Der Nachweis zur Haltung männlicher Zucht-
tiere erfolgt automatisiert durch einen Auszug aus dem 
Zuchtbuch (Herdbuch). 

Im Antragsjahr ist ein Zuchtbulle nur förderfähig, wenn 
dieser mindestens 9 Monate bei der antragstellenden Per-
son im HIT gemeldet wurde, es sei denn, er wird innerhalb 
von 3 Monaten durch einen anderen Zuchtbullen ersetzt.  

C3.1.4 Hinterwälder Rind - Milchkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Hinterwälder 
zu halten. Förderfähig sind nur Milchkühe der Rasse Hin-
terwälder“ Rind mit dem HIT-Rasseschlüssel „14-HIN, 
Hinterwälder. Das Tier muss im Zuchtbuch eines Zuchtver-
bandes eingetragen sein und an der Milchleistungsprüfung 
teilnehmen. 

Ausgleichsleistung: 170 Euro je Zuchtkuh (Milchkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 04.  

Hinweise: siehe 3.1.1 

C3.1.5 Hinterwälder Rind - Mutterkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Hinterwälder 
zu halten. Förderfähig sind nur Mutterkühe der Rasse 
Hinterwälder Rind mit dem HIT-Rasseschlüssel „14-
HIN, Hinterwälder“. Das Tier muss im Zuchtbuch eines 
Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 120 Euro je Zuchtkuh (Mutterkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 05.  

Hinweise: siehe 3.1.2 

C3.1.6 Hinterwälder Rind - Zuchtbullen 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind männliche Zuchttiere der Rinderrasse Hinterwälder 
zu halten. Förderfähig sind nur gekörte Zuchtbullen der 
Rasse Hinterwälder Rind mit dem HIT-Rasseschlüssel 
„14-HIN, Hinterwälder“. Das Tier muss im Zuchtbuch ei-
nes Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 250 Euro je Zuchtbulle. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 06.  

Hinweise: siehe 3.1.3 

C3.1.7 Limpurger Rind – Milchkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Limpurger zu 
halten. Förderfähig sind nur Milchkühe der Rasse Lim-
purger Rind mit dem HIT-Rasseschlüssel „17-LMP, Lim-
purger“. Das Tier muss im Zuchtbuch eines Zuchtverban-
des eingetragen sein und an der Milchleistungsprüfung teil-
nehmen. 

Ausgleichsleistung: 170 Euro je Zuchtkuh (Milchkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 07.  

Hinweise: siehe 3.1.1  



- 53 - 

 

C3.1.8 Limpurger Rind - Mutterkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Limpurger zu 
halten. Förderfähig sind nur Mutterkühe der Rasse Lim-
purger Rind mit dem HIT-Rasseschlüssel „17-LMP, Lim-
purger“. Das Tier muss im Zuchtbuch eines Zuchtverban-
des eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 120 Euro je Zuchtkuh (Mutterkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 08.  

Hinweise: siehe 3.1.2 

C3.1.9 Limpurger Rind - Zuchtbullen 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind männliche Zuchttiere der Rinderrasse Limpurger 
zu halten. Förderfähig sind nur gekörte Zuchtbullen der 
Rasse Limpurger Rind mit HIT-Rasseschlüssel „17-LMP, 
Limpurger“. Das Tier muss im Zuchtbuch eines Zuchtver-
bandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 250 Euro je Zuchtbulle. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 09.  

Hinweise: siehe 3.1.3 

C3.1.10 Braunvieh alter Zuchtrichtung - Milchkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Braunvieh al-
ter Zuchtrichtung zu halten. Förderfähig sind nur Milch-
kühe der Rasse Braunvieh alter Zuchtrichtung mit dem 
HIT-Rasseschlüssel „18-BVA, Braunvieh“. Das Tier muss 
im Zuchtbuch eines Zuchtverbandes eingetragen sein und 
an der Milchleistungsprüfung teilnehmen. 

Ausgleichsleistung: 170 Euro je Zuchtkuh (Milchkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 10.  

Hinweise: siehe 3.1.1 

C3.1.11 Braunvieh alter Zuchtrichtung - Mutterkühe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind weibliche Zuchttiere der Rinderrasse Braunvieh al-
ter Zuchtrichtung zu halten. Förderfähig sind nur Mutter-
kühe der Rasse Braunvieh alter Zuchtrichtung mit dem 
HIT-Rasseschlüssel „18-BVA, Braunvieh“. Das Tier muss 
im Zuchtbuch eines Zuchtverbandes eingetragen sein.  

Ausgleichsleistung: 120 Euro je Zuchtkuh (Mutterkuh). 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 11.  

Hinweise: siehe 3.1.2 

C3.1.12 Braunvieh alter Zuchtrichtung - Zuchtbullen 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind männliche Zuchttiere der Rinderrasse Braunvieh 
alter Zuchtrichtung zu halten. Förderfähig sind nur gekörte 
Zuchtbullen der Rasse Braunvieh alter Zuchtrichtung 
mit dem HIT-Rasseschlüssel „18-BVA, Braunvieh“. Das 
Tier muss im Zuchtbuch eines Zuchtverbandes eingetragen 
sein. 

Ausgleichsleistung: 250 Euro je Zuchtbulle. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 12.  

Hinweise: siehe 3.1.3 

C3.2.1 Altwürttemberger Pferd - Stuten 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die Stuten befinden sich im Eigentum der antragstellenden 
Person. 

Es sind Zuchtstuten (mit aktiver Zuchtnutzung) der Pferde-
rasse Altwürttemberger Pferd zu halten. Das Tier muss im 
Zuchtbuch eines Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 120 Euro je Zuchtstute. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 13 und 
14. 

Hinweise: Der Nachweis zur Haltung und aktiven Zucht-
nutzung erfolgt durch die Vorlage des Deckscheines mit 
dem letzten Deckdatum (Deckdatum bis zu N-3 Jahre zu-
lässig) oder ggf. anderweitigen Nachweis über die letzte 
Bedeckung, des aktuellen Deckscheins des Pferdezuchtver-
bandes sowie die Erklärung der antragstellenden Person im 
Antrag. 

Im Antrag sind die Lebens-Nr. und das letzte Deckdatum 
der Stute anzugeben. 

Zuchtstuten, die am 1.1. des Antragsjahres bereits auf dem 
Betrieb vorhanden waren und bis zum Ende der Antrags-
frist ins Zuchtbuch eingetragen wurden, sind ab dem 1.1. 
förderfähig. 

C3.2.2 Altwürttemberger Pferd - Hengste 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die Hengste stehen im Eigentum der antragstellenden Per-
son. 

Es sind Zuchthengste der Pferderasse Altwürttemberger 
Pferd zu halten. Das Tier muss im Zuchtbuch eines Zucht-
verbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 250 Euro je Zuchthengst. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1. 2, Zeile 15 und 
16. 

Hinweise: Der Nachweis zur Haltung erfolgt durch die 
Vorlage des aktuellen Zuchtbuchauszuges sowie die Erklä-
rung der antragstellenden Person im Antrag. 

Im Antrag sind die Lebens-Nr. des Hengstes sowie das Da-
tum der Eintragung in das Hengstbuch anzugeben. 

Im Antragsjahr ist ein Zuchthengst nur förderfähig, wenn 
dieser mindestens 9 Monate im Eigentum der antragstellen-
den Person ist, es sei denn, er wird innerhalb von 3 Mona-
ten durch einen anderen Zuchthengst ersetzt. 

C3.2.3 Schwarzwälder Fuchs - Stuten 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die Stuten stehen im Eigentum der antragstellenden Per-
son. 

Es sind Zuchtstuten (mit aktiver Zuchtnutzung) der Pferde-
rasse Schwarzwälder Fuchs zu halten. Das Tier muss im 
Zuchtbuch eines Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 120 Euro je Zuchtstute.
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Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 17 und 
18.  

Hinweise: siehe 3.2.1 

C3.2.4 Schwarzwälder Fuchs - Hengste 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Die Hengste stehen im Eigentum der antragstellenden Per-
son. 

Es sind Zuchthengste der Pferderasse Schwarzwälder 
Fuchs zu halten. Das Tier muss im Zuchtbuch eines Zucht-
verbandes eingetragen sein. 

Ausgleichsleistung: 250 Euro je Zuchthengst. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 19 und 
20. 

Hinweise: siehe 3.2.2 

C3.3.1 Muttersauen des Schwäbisch Hällischen 
Schweins 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind Muttersauen (Zuchttiere) der Rasse Schwäbisch 
Hällisches Schwein zu halten. Das Tier muss im Zuchtbuch 
eines Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Führen eines Bestandsverzeichnisses und 

 Vorlage bei der zuständigen ULB nach Ablauf des 
Verpflichtungszeitraumes. 

Möglichst bis zum 20. Januar 2021 ist das Bestandsver-
zeichnis für das Antragsjahr 2020 mit einer Bestätigung der 
zuständigen Zuchtorganisation, dass es sich bei den aufge-
führten Zuchtsauen um die Rasse Schwäbisch Hällisches 
Schwein handelt, der zuständigen ULB vorzulegen. 

Ausgleichsleistung: 160 Euro je Zuchtsau. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 21.  

Hinweise: Der Nachweis zur Haltung erfolgt über das Be-
standsverzeichnis sowie den Auszug aus dem Zuchtbuch.  

Der Nachweis, dass es sich um eine Muttersau handelt, er-
folgt über den 1. Wurf gemäß Auszug aus dem Zuchtbuch. 
Bei der Ermittlung der bewilligungsrelevanten Mutter-
sauen werden die zwischen dem 01.01.2020 und dem 
31.12.2020 im Bestandsverzeichnis der antragstellenden 
Person geführten Zuchttiere und die im Zuchtbuch für das 
Schwäbisch Hällische Schwein eingetragenen Zuchttiere 
herangezogen (Zuordnung über die Herdbuch-Nr. der 
Tiere).  

C3.3.2 Zuchteber des Schwäbisch Hällischen Schweins 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Es sind gekörte Zuchteber der Rasse Schwäbisch Hälli-
sches Schwein zu halten. Das Tier muss im Zuchtbuch ei-
nes Zuchtverbandes eingetragen sein. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Führen eines Bestandsverzeichnisses und 

 Vorlage bei der zuständigen ULB nach Ablauf des 
Verpflichtungszeitraumes. 

Möglichst bis zum 20. Januar 2021 ist das Bestandsver-
zeichnis für das Antragsjahr 2020 mit einer Bestätigung der 
zuständigen Zuchtorganisation, dass es sich bei den aufge-
führten Zuchtebern um die Rasse Schwäbisch Hällisches 
Schwein handelt, der zuständigen ULB vorzulegen. 

Ausgleichsleistung: 160 Euro je Zuchteber. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.2, Zeile 22.  

Hinweise: siehe 3.3.1 

G Besonders tiergerechte Haltungsverfah-
ren - Einjährige Maßnahmen  

Verpflichtungsdauer: 

Bei den Maßnahmen des Abschnittes FT1.3 handelt es sich 
um einjährige Maßnahmen. Die Maßnahmen sind im An-
tragsjahr entsprechend dem beantragten Umfang durchzu-
führen. 

G1 Sommerweideprämie 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Das Unternehmen muss eine Betriebsniederlassung in Ba-
den-Württemberg haben.  

Förderfähig sind nur Milchkühe einer Milchrasse oder 
weibliche Rinder einer Milchrasse, welche am 1. Juni 2020 
mindestens 1 Jahr alt sind. 

Es sind nur Milchrassen mit folgendem HIT-Rasse-
schlüssel förderfähig: 

Nr. 

(ISO) 

Kürzel 

(ISO) 
Rassename 

1 SBT Holstein-Sbt 

2 RBT Holstein-Rbt 

3 JER Jersey 

4 BV Deutsches Braunvieh 

5 RVA Angler 

6 RV Rotvieh alter Angler Zuchtrichtung 

9 RDN Doppelnutzung Rotbunt 

10 DSB Deutsche Schwarzbunte alter Zucht-
richtung 

11 FL Fleckvieh 

12 GV Gelbvieh 

13 PIN Pinzgauer 

14 HIN Hinterwälder 

15 MW Murnau-Werdenfelser 

16 VW Vorderwälder 

17 LMP Limpurger 

18 BVA Braunvieh alter Zuchtrichtung 

19 AS Ayrshire 

27 MON Montbeliard 

52 NOR Normanne 

55 GRV Grauvieh 

56 DEX Dexter 
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Nr. 

(ISO) 

Kürzel 

(ISO) 
Rassename 

68 BLA Blaarkop 

72 AT Ansbach-Triesdorfer 

98 XFM Kreuzung Fleischrind x Milchrind 

99 XMM Kreuzung Milchrind x Milchrind 

Antragsberechtigt sind für die Weidegruppen: 

- „Milchkühe einer Milchrasse“ nur aktive Milcherzeu-
ger (G1.1). 

- „Weibliche Rinder über 1 Jahr einer Milchrasse“ nur 
aktive Milcherzeugungs- und Rinderaufzuchtbetriebe 
für Rinder, welche aus Milchviehbetrieben abgegeben 
werden (G1.2).  

Der Nachweis zur Milcherzeugung muss mit dem GA frist-
gerecht eingereicht werden (vgl. Einreichungsfristen von 
Anlagen bei FAKT in den Erläuterungen und Ausfüllhin-
weisen). 
 

Der Nachweis der Weidetage erfolgt über das Weidetage-
buch (mit Anlagen), welches der zuständigen ULB vorzu-
legen ist. 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Mindestens 0,15 ha Weidefläche je beantragter 

RGV im Weidezeitraum vom 1. Juni bis 30. Septem-
ber (FAKT-Code 29).  

 Mindestens 0,10 ha Weidefläche je im Betrieb vor-
handener weiterer möglicher Weidetiere (Weide-
tiere sind die im Antragsabschnitt „A8“ in der Spalte 
„RGV“ mit einem RGV-Schlüssel größer 0 angege-
benen Tierarten). 

 Tiere müssen grundsätzlich mind. im Zeitraum vom 
1. Juni bis 30. September auf der Weide sein. 

 Führen eines Weidetagebuches nach amtlichem 
Muster für die beantragten Weidegruppen. 

 Freier Zugang zu einer Tränkevorrichtung. 

 Weidefläche in ordnungsgemäßem Zustand, Über-
beweidung ist zu vermeiden. 

Vorlage des vollständigen Weidetagebuches (mit Anlagen) 
bis zum 1. Werktag nach dem 1. November des Antrags-
jahres bei der zuständigen ULB. 

Ausgleichsleistung: 50 Euro je GV, 40 Euro je GV bei 
Kombination mit Ökolandbau. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.3 Zeile 01 
und/oder 06 sowie Zeile 02 bis 05 und/oder 07 bis 10 und 
im Flurstücksverzeichnis Codierung der Weideflächen für 
die Beantragung mit FAKT-Code 29. 

Hinweise: Beantragung von Weidegruppen „Milchkühe 
einer Milchrasse (G1.1)“ und/oder „Weibliche Rinder ab 1 
Jahr einer Milchrasse (G1.2)“ möglich.  

Grundsätzlich müssen bei 

 Beantragung der Weidegruppe Milchkühe einer Milch-
rasse und/oder bei 

 Beantragung der Weidegruppe weibliche Rinder einer 
Milchrasse über 1 Jahr 

alle im Zeitraum 1. Juni bis 30. September im HIT entspre-
chend gemeldeten Tiere einer Milchrasse am täglichen 
Weidegang teilnehmen. Abweichend davon dürfen max. 
10% der im HIT gemeldeten Tiere der beantragten Weide-
gruppe(n) im Weidezeitraum vom Weidegang ausgenom-
men werden. Mit plausibler Begründung, z.B. Tierarztbe-
such, Abkalbung, Starkregen etc., wird der Weidegang für 
herausgenommene Tiere anerkannt (Dokumentation im 
Weidetagebuch erforderlich). 

Prämienrelevanter Weidezeitraum: 1. Juni bis 30. Septem-
ber 2020 (4 Monate Weidegang). Mit der Beweidung kann 
jedoch früher begonnen und später geendet werden. 

Bei Milchkühen muss die Entfernung zur Melkeinrichtung 
für die Milchkühe zumutbar sein. 

Weideflächen mit den Nutzungscodes NC 442, NC 443, 
NC 452, NC 453, NC 454, NC 455, können mit dem 
FAKT-Code 29 codiert werden. 

NC 925 ist zulässig, sofern die Beweidung nach LPR ver-
traglich geregelt ist. 

Die mit FAKT-Code 29 gekennzeichneten Flächen müssen 
im Weidezeitraum weidefähig sein und auch beweidet wer-
den (Dokumentation im Weidetagebuch). 

Für weitere im Unternehmen gehaltene mögliche Weide-
tiere (z.B. Pferde, Esel, Schafe, Ziegen) ist eine Mindest-
weidefläche von 0,10 ha/RGV im Weidezeitraum sicherzu-
stellen. Sofern diese im Einzelfall nicht vorhanden ist, ist 
dies der ULB darzulegen und zu begründen (z.B. kein Aus-
trieb der sonstigen möglichen Weidetiere).  

Im begründeten Einzelfall kann ein freier Zugang zum Stall 
und einer dort befindlichen Tränkevorrichtung zulässig 
sein, wobei sicherzustellen ist, dass die Futteraufnahme 
während der Weidezeit auf der Weide und nicht im Stall 
erfolgt. Die so genutzte Weidefläche und der Stall müssen 
dabei in einem engen räumlichen Bezug stehen. Eine reine 
„Siestaweide“ als erweiterter Auslauf mit Futteraufnahme 
im Stall ist nicht erlaubt. Eine Überprüfung der für die Wei-
dehaltung genutzten Flächen erfolgt über das Weidetage-
buch in Verbindung mit den im Gemeinsamen Antrag an-
gegebenen Weideflächen (FAKT-Code 29). 

Weideflächen mit LPR-Vertrag können sowohl als Weide-
flächen für die im Rahmen der Sommerweideprämie bean-
tragten Milchkühe und weiblichen Rinder über ein Jahr als 
auch als Weidefläche für sonstige im Betrieb gehaltene 
Raufutterfresser dienen, sofern laut LPR-Vertrag nichts 
Gegenteiliges geregelt ist bzw. eine extensive Beweidung 
gewährleistet ist. 

In Bayern sowie in anderen an Baden-Württemberg an-
grenzenden Bundesländern gelegene Weideflächen können 
auf die Mindestweidefläche für die bei der Sommerweide-
prämie zuwendungsfähigen Tiere (FAKT-Code 29) ange-
rechnet werden. Eine Beweidung dieser Flächen muss aber 
auch tatsächlich möglich sein und vorgenommen werden.
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Die während des prämienrelevanten Weidezeitraums be-
weideten Flächen sind im Weidetagebuch vollständig auf-
zuführen. Das heißt es sind auch Flächen aufzuführen, die 
ggf. nur kurzzeitig genutzt werden. Sofern für diese Flä-
chen in FIONA kein FAKT-Code 29 gesetzt werden kann 
(da z.B. Flächen des Nachbarn oder Ackerfutter), ist dies 
unter Bemerkungen entsprechend anzumerken. Diese Flä-
chen werden auf die Mindestweidefläche von 0,15 ha je be-
antragter RGV nicht angerechnet. Bei Nutzung nicht be-
triebseigener Flächen (z.B. Flächen des Nachbarn) entsteht 
ggf. eine Meldeverpflichtung nach HIT. Auskunft hierüber 
erteilt das zuständige Veterinäramt. 

G2.1 Tiergerechte Mastschweinehaltung - Einstiegs-
stufe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Das Unternehmen muss eine Betriebsniederlassung in Ba-
den-Württemberg haben. Die Betriebsstätten, in denen die 
Tiere gehalten werden, müssen in Baden-Württemberg lie-
gen. 

Es sind nur Ställe mit mindestens 30 Stallplätzen förderfä-
hig. 
Das Formblatt Tiergerechte Mastschweinehaltung - Ein-
stiegsstufe (mit den Anlagen Lageplan, Stall- und Buchten-
pläne mit Belegungszahlen sowie exemplarischer Möbilie-
rungsplan Bucht) muss mit dem GA fristgerecht einge-
reicht werden (vgl. Einreichungsfristen von Anlagen bei 
FAKT in den Erläuterungen und Ausfüllhinweisen). 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Platzangebot je Tier: 

 

Gewicht in kg Stallplatz in 
m2 je Tier 

davon Liegebereich in
m2 je Tier 

unter 50 0,70 0,25 

unter 120 1,10 0,60 

über 120 1,60 0,90 
 

 Liegebereich planbefestigt, ggf. mit leichtem Ge-
fälle oder Drainage (max. 3 % Perforation). 

 Minimaleinstreu (Getreidestroh ohne Mais) oder 
verformbare Matte im Liegebereich. 

 Je 12 Tiere mind. 1 Platz am Beschäftigungsautomat 
mit Stroh, zusätzlich aufgehängte organische Mate-
rialien (wie Hanfseile, Weichholzbalken an Kette) 
als Beschäftigungsmaterial (mind. 2 Stück je 12 
Tiere). 

 Unterstützung der Thermoregulation an heißen Ta-
gen. 

 Für jeden Stall ist ein gesondertes Bestandsverzeich-
nis zu führen.  

 Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von 
Einkaufs-/Zugangs- und Verkaufs-/Abgangsbele-
gen. 

 Vorlage des aktuellen Bescheids der Tierseuchen-
kasse. 

Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von Ein-
kaufs-/Zugangs- und Verkaufs-/Abgangsbelegen mög-
lichst bis 20. Januar 2021 bei der zuständigen ULB. 

Bei einem geschlossenen System reichen beim Zugang 
auch eigene Aufschriebe des Landwirts aus. 

Ausgleichsleistung: 9 Euro je erzeugtes Mastschwein. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.3, Zeile 12 und 
13. 

Hinweise: Zur Bewertung der Belegdichte ist das o.g. 
Formblatt Tiergerechte Mastschweinehaltung – Einstiegs-
stufe u.a. mit der Anlage Stall- und Buchtenpläne vorzule-
gen. Bitte verwenden Sie hierzu das Formblatt „Anlage 
zum Antrag Tierwohl Mastschweine“, Version 1.5, Stand 
08.03.2018 unter www.ga.landwirtschaft-bw.de (-> For-
mulare/Merkblätter/Informationen zum Gemeinsamen An-
trag 2020). 

Eine erneute Vorlage des Formblattes mit Anlagen ist bei 
einer wiederholten Antragstellung nicht erforderlich, so-
fern sich die Angaben vom Vorjahr nicht geändert haben. 
Entsprechende Angaben sind im FIONA-Antrag unter 
F1.3, Zeilen 14 bis 16 erforderlich. 

Aus dem Gesamtgewicht für eine Gruppe Ferkel ergibt sich 
ein durchschnittliches Einstallgewicht. Es können nur Fer-
kel von 30 kg (+/- 5 kg) akzeptiert bzw. gefördert werden. 
35 kg ist deshalb die Obergrenze. Es wird von einer durch-
schnittlichen Tageszunahme in Höhe von 730 g ausgegan-
gen. 

Erst ab 100 kg Lebendgewicht gelten die Tiere als erzeugte 
Mastschweine und sind förderfähig. Bei der Umrechnung 
von Schlacht- auf Lebendgewicht wird eine Ausschlach-
tung von 80 % angenommen.  

G2.2 Tiergerechte Mastschweinehaltung - Premium-
stufe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Das Unternehmen muss eine Betriebsniederlassung in Ba-
den-Württemberg haben. Die Betriebsstätten, in denen die 
Tiere gehalten werden, müssen in Baden-Württemberg lie-
gen. 

Es sind nur Ställe mit mindestens 30 Stallplätzen förderfä-
hig. 

Das Formblatt Tiergerechte Mastschweinehaltung - Premi-
umstufe (mit den Anlagen Lageplan, Stall- und Buchten-
pläne mit Belegungszahlen sowie exemplarischer Möblie-
rungsplan Bucht) muss mit dem GA fristgerecht einge-
reicht werden (vgl. Einreichungsfristen von Anlagen bei 
FAKT in den Erläuterungen und Ausfüllhinweisen). 
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Auflagen/Verpflichtungen: 

 Platzangebot je Tier: 
 

Gewicht 
in kg 

Stall-
platz in 
m2 je 
Tier 

davon 
Liege-be-
reich in m2 

je Tier 

zuzüg-
lich Aus-

lauf in 
m2 je 
Tier 

unter 50 0,50 0,25 0,30 

unter 120 1,00 0,60 0,50 

über 120 1,50 0,90 0,80 

 Alternativ Offenfrontstall mit entsprechend erhöh-
tem Platzangebot. 

 Liegebereich planbefestigt, ggf. mit leichtem Ge-
fälle oder Drainage (max. 3 % Perforation). 

 Langstroh (durchschnittlich > 5 cm) als Einstreu 
(weitgehend flächendeckend und trocken) und Be-
schäftigungsmaterial im Liegebereich. 

 Trennung von Liege-, Aktivitäts- und Kotbereich; 
mehrere Temperaturzonen.  

 Unterstützung der Thermoregulation an heißen Ta-
gen. 

 Für jeden Stall ist ein gesondertes Bestandsverzeich-
nis zu führen.  

 Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von 
Einkaufs-/Zugangs- und Verkaufs-/Abgangsbele-
gen. 

 Vorlage des aktuellen Bescheids der Tierseuchen-
kasse. 

Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von Ein-
kaufs/Zugangs- und Verkaufs-/Abgangsbelegen möglichst 
bis 20. Januar 2021 bei der zuständigen ULB. 

Bei einem geschlossenen System reichen beim Zugang 
auch eigene Aufschriebe des Landwirts aus. 

Ausgleichsleistung: 14 Euro je erzeugtes Mastschwein. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.3, Zeile 17 und 
18.  

Hinweise: Zur Bewertung der Belegdichte ist das o.g. 
Formblatt Tiergerechte Mastschweinehaltung - Premium-
stufen u.a. mit der Anlage Stall- und Buchtenpläne vorzu-
legen. Bitte verwenden Sie hierzu das Formblatt „Anlage 
zum Antrag Tierwohl Mastschweine“, Version 1.5, Stand 
08.03.2018 unter www.ga.landwirtschaft-bw.de -> Formu-
lare/Merkblätter/Informationen zum Gemeinsamen Antrag 
2020).  

Eine erneute Vorlage des Formblattes mit den Anlagen ist 
bei einer wiederholten Antragstellung nicht erforderlich, 
sofern sich die Angaben vom Vorjahr nicht geändert haben. 
Entsprechende Angaben sind im FIONA-Antrag unter 
F1.3, Zeilen 19 bis 21 erforderlich.  

Aus dem Gesamtgewicht für eine Gruppe Ferkel ergibt sich 
ein durchschnittliches Einstallgewicht. Es können nur Fer-
kel von 30 kg (+/- 5 kg) akzeptiert bzw. gefördert werden. 

35 kg ist deshalb die Obergrenze. Es wird von einer durch-
schnittlichen Tageszunahme in Höhe von 730 g ausgegan-
gen. 

Erst ab 100 kg Lebendgewicht gelten die Tiere als erzeugte 
Mastschweine und sind förderfähig. Bei der Umrechnung 
von Schlacht- auf Lebendgewicht wird eine Ausschlach-
tung von 80% angenommen. 

G3.1 Tiergerechte Masthühnerhaltung – Einstiegs-
stufe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Das Unternehmen muss eine Betriebsniederlassung in Ba-
den-Württemberg haben. Die Betriebsstätten, in denen die 
Tiere gehalten werden, müssen in Baden-Württemberg lie-
gen. 

Es sind nur Ställe mit mindestens 300 Stallplätzen förder-
fähig. 

Das Formblatt Tiergerechte Masthühnerhaltung - Ein-
stiegsstufe (mit den Anlagen Lageplan, Stall- und Abteil-
pläne mit Belegungszahlen sowie exemplarischer Möbilie-
rungsplan Abteil) muss mit dem GA fristgerecht einge-
reicht werden (vgl. Einreichungsfristen von Anlagen bei 
FAKT in den Erläuterungen und Ausfüllhinweisen). 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Höheres Platzangebot je Tier, max. 25 kg/m² bezo-

gen auf die Stallgrundfläche. Kaltscharraum kann 
insoweit auf die Besatzdichte angerechnet werden, 
dass eine Besatzdichte von max. 29 kg/m² bezogen 
auf die Stallinnenfläche nicht überschritten wird. 
Ausnahmen für bestehende Louisiana-Ställe sowie 
für Mobilställe. 

 Überdachter, befestigter, an den Seiten zu mind. 
50 % licht- und luftdurchlässiger und windgeschütz-
ter Kaltscharraum, der mind. 20 % der Stallgrund-
fläche entspricht und mind. 3 m Raumtiefe (an einer 
Längsseite des Stalles) hat, der den Tieren spätestens 
ab Beginn der 4. Lebenswoche uneingeschränkt von 
Sonnenauf- bis Sonnenuntergang zugänglich ist. 

 Verwendung von Zuchtlinien mit einer max. durch-
schnittlichen Tageszunahme von 45 Gramm. 

 Zur Beschäftigung ab der Einstallung mind. pro 
2.000 Tiere drei Strohballen (Standardgröße Klein-
ballen/HD-Ballen) mit Langstroh, die erneuert wer-
den, sobald sie aufgelöst sind; in Betrieben < 2.000 
Tiere mind. zwei Strohballen. 

 Pro 1.000 Tiere mindestens 15 m Sitzstangen im 
Stall in 10 - 30 cm Höhe oder höhenverstellbar. 

 Für jeden Stall ist ein gesondertes Bestandsverzeich-
nis zu führen. 

 Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von 
Einkaufs- und Verkaufs-/Abgangsbelegen. 

Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von Ein-
kaufs- und Verkaufs-/Abgangsbelegen möglichst bis 
20. Januar 2021 bei der zuständigen ULB. 
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Ausgleichsleistung: 20 Euro je 100 erzeugten Tieren. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.3, Zeile 22 und 
23. 

Hinweise:  

Zur Bewertung der Belegdichte ist das o.g. Formblatt Tier-
gerechte Masthühnerhaltung - Einstiegsstufen u.a. mit der 
Anlage Stall- und Abteilpläne vorzulegen 

Eine erneute Vorlage des Formblattes mit den Anlagen ist 
bei einer wiederholten Antragstellung nicht erforderlich, 
sofern sich die Angaben vom Vorjahr nicht geändert haben. 
Entsprechende Angaben sind im FIONA-Antrag unter 
F1.3, Zeilen 24 bis 26 erforderlich.  

G3.2 Tiergerechte Masthühnerhaltung - Premium-
stufe 

Zusätzliche Fördervoraussetzung: 

Das Unternehmen muss eine Betriebsniederlassung in Ba-
den-Württemberg haben. Die Betriebsstätten, in denen die 
Tiere gehalten werden, müssen in Baden-Württemberg lie-
gen. 

Es sind nur Ställe mit mindestens 300 Stallplätzen förder-
fähig. 

Das Formblatt Tiergerechte Masthühnerhaltung - Premi-
umstufe (mit den Anlagen Lageplan, Stall- und Abteilpläne 
mit Belegungszahlen sowie exemplarischer Möblierungs-
plan Abteil) muss mit dem GA fristgerecht eingereicht wer-
den (vgl. Einreichungsfristen von Anlagen bei FAKT in 
den Erläuterungen und Ausfüllhinweisen). 

Auflagen/Verpflichtungen: 
 Höheres Platzangebot je Tier, max. 21 kg/m² bezo-

gen auf die Stallgrundfläche. Kaltscharraum kann 
insoweit auf die Besatzdichte angerechnet werden, 
dass eine Besatzdichte von max. 25 kg/m² bezogen 
auf die Stallinnendichte nicht überschritten wird. 
Ausnahmen für Mobilställe.  

 Überdachter, befestigter, an den Seiten zu mind. 
50 % licht- und luftdurchlässiger und windge- 

 

schützter Kaltscharraum, der mind. 20 % der Stall-
grundfläche entspricht und mind. 3 m Raumtiefe (an 
einer Längsseite des Stalles) hat, der den Tieren spä-
testens ab Beginn der 4. Lebenswoche uneinge-
schränkt von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang zu-
gänglich ist. 

 Für mind. 1/3 des Lebens der Tiere Grünauslauf von 
4 m² pro Tier, der tagsüber für die Tiere uneinge-
schränkt zugänglich sein muss. 

 Verwendung von Zuchtlinien mit einer max. durch-
schnittlichen Tageszunahme von 45 Gramm. Mast-
dauer der Tiere mindestens 56 Tage. 

 Zur Beschäftigung ab der Einstallung mind. pro 
2.000 Tiere drei Strohballen (Standardgröße Klein-
ballen/HD-Ballen) mit Langstroh, die erneuert wer-
den, sobald sie aufgelöst sind; in Betrieben < 2.000 
Tiere mind. zwei Strohballen. 

 Pro 1.000 Tiere mindestens 15 m Sitzstangen im 
Stall in 10 - 30 cm Höhe oder höhenverstellbar. 

 Für jeden Stall ist ein gesondertes Bestandsverzeich-
nis zu führen. 

Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von Ein-
kaufs- und Verkaufs-/Abgangsbelegen. 

Vorlage des/der Bestandsverzeichnisse/s sowie von Ein-
kaufs- und Verkaufs-/Abgangsbelegen möglichst bis 
20. Januar 2021 bei der zuständigen ULB.  

Ausgleichsleistung: 50 Euro je 100 erzeugten Tieren. 

Antragstellung in FIONA: Abschnitt FT1.3, Zeile 27 und 
28. 

Hinweise: Zur Bewertung der Belegdichte ist das o.g. 
Formblatt Tiergerechte Masthühnerhaltung - Premium-
stufe u.a. mit der Anlage Stall- und Abteilpläne vorzulegen. 

Eine erneute Vorlage des Formblattes mit den Anlagen ist 
bei einer wiederholten Antragstellung nicht erforderlich, 
sofern sich die Angaben vom Vorjahr nicht geändert haben. 
Entsprechende Angaben sind im FIONA-Antrag unter 
F1.3, Zeilen 29 bis 31 erforderlich. 
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A 1 
Fruchtartendiversifizierung im 
Ackerbau 

                        

A 2 
Silageverzicht im Betrieb (Heu-
milch) 

x                        

B 1.1 
Grünland –Viehbesatz 0,3-1,4 
RGV/ha (MSL) 

- x                       

B 1.2 
Grünland –Verzicht auf Stickstoff-
düngung 

- x -                      

B 3.1 
Artenreiches Grünland mit 4 Kenn-
arten 

- - Δ Δ                     

B 3.2 
Artenreiches Grünland mit 6 Kenn-
arten 

- - Δ Δ -                    

B4/B5 
Nutzung von §30BNSG; 32§LNSG 
Biotopen/FFH Mähwiesen 

- - Δ Δ Δ Δ                   

B 6 Messerbalkenschnitt - - - - x x x                  

C 1 Streuobstbestände x x x x x x x x                 

C 2 Steillagenweinbau - - - - - - - - -                

D 1 
Verzicht auf chem.- synth. Produkti-
onsmittel 

x1 x - - Δ Δ Δ - x x               

D 2 Ökologischer Landbau x1 x - - Δ Δ Δ Δ x x -              

E 1.1 Begrünung im Acker-/Gartenbau x - - - - - - - x - x x             

E 1.2 
Begrünungsmischungen im Acker- 
/Gartenbau 

x - - - - - - - x - x x -            

E.2 
Brachebegrünung mit Blühmischun-
gen o/m ÖVF 

- - - - - - - - x - - - - -           
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 Abkürzung A 1 A 2 B 1.1 B 1.2 B 3.1 B 3.2 B 4/B5 B 6 C 1 C 2 D 1 D 2 E 1.1 E 1.2 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 F 1 F 2 F 3 F 4 
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E 3 Herbizidverzicht im Ackerbau x - - - - - - - x - - - x x -          

E 4 
Ausbringung von Trichogramma in 
Mais 

x - - - - - - - x - - - x x - x         

E 5 Nützlingseinsatz unter Glas - - - - - - - - - -  - - - - - -        

E 6 Pheromoneinsatz im Obstbau - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

E 7 
Anlage von Blüh-, Brut- und Rück-
zugsflächen 

- - - - - - - - x - - - - - - - - - -      

F 1 Winterbegrünung  x - - - - - - - x - x x - - - x x - - -     

F 2 Stickstoff-Depotdüngung x - - - - - - - x - - - x x - x x - - - x    

F 3 Precision Farming (als Paket) x - - - - - - - x - - - x x - x x - - - x -   

F 4 
Bodenbearbeitung mit Strip-Till-
Verfahren 

x - - - - - - - x - x x x x - x x - - - x x x  

 

Hinweise: 

        

X: bedeutet, dass auf der Fläche eine gleichzeitige Förderung möglich ist. 

X1: bedeutet, dass auf der Fläche eine gleichzeitige Förderung bei Absenkung des Fördersatzes möglich ist. 

-:  bedeutet, dass sich die Kombination auf der selben Fläche ausschließt. 

Δ: auf diesen Flächen wird die jeweils höhere Zuwendung gezahlt. 

:  Silageverzicht (Heumilch) ist bei gleichzeitiger Beantragung von B 1.1  

 (MSL), B 1.2, D1 oder D2 bzw. bei einem RGV-Besatz bis 1,7 möglich. 

: Die Beantragung vom Messerbalkenschnitt bzw. eine Kombination mit  

 Messerbalkenschnitt ist nur bei gleichzeitiger Beantragung von B 3 mit  

 4 oder mit 6 Kennarten bzw. B 4 oder B 5 möglich. 
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Einreichungsfristen von Anlagen bei FAKT 

FAKT - Teilmaß-
nahme 
 

Erforderlicher Nachweis Nachweis ist an-
spruchsbegründend 
und muss mit dem 
GA fristgerecht ein-
gereicht werden, so-
fern er der zuständi-
gen Behörde nicht 
bereits zu diesem 
Zeitpunkt vorliegt.  

Nachweis muss 
ganzjährig ver-
fügbar sein und 
im Rahmen ei-
ner VOK vor-
gelegt werden 
können. 

Nachweis ist zur Bewilli-
gungsfreigabe erforderlich. 
Um eine planmäßige Auszah-
lung sicherzustellen, ist eine 
Vorlage bis zum 20.01. des 
Folgejahres anzustreben, so-
fern nachfolgend kein anderer 
Termin genannt ist. 

A2 Nachweis Milcherzeugung X
C3 aktueller Deckschein bei Stuten sowie ggf. 

Deckschein mit dem letzten Deckdatum
X X

C3 aktueller Zuchtbuchauszug Hengst X X
C3 Bestandsverzeichnis Schwäbisch Hällische 

Schweine 
X X

D2.1/D2.2 Ökovertrag X X
D2.3 Öko-Kontrollnachweis X
F3 GIS-Fahrprotokolle X1 X1 
F4 GIS-Fahrprotokolle X1 X1 
F5 Hoftorbilanz 15.02. des Folgejahres X1 
G1 Weidetagebuch mit Anlagen X 1. Werktag nach dem 01.11. 

des Antragsjahres
G1 Nachweis Milcherzeugung X
G2.1 Formblatt Tiergerechte Mastschweinehal-

tung - Einstiegsstufe mit Anlagen 
X

G2.1 aktueller Bescheid Tierseuchenkasse X1 X1 
G2.1 gesondertes Bestandsverzeichnis X1 X1 

G2.1 Nachweis der erzeugten Mastschweine -Ein-
stiegsstufe 

X 

G2.2 Formblatt Tiergerechte Mastschweinehal-
tung – Premiumstufe mit Anlagen

X

G2.2 
 

aktueller Bescheid Tierseuchenkasse X1 X1 
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FAKT - Teilmaß-
nahme 
 

Erforderlicher Nachweis Nachweis ist an-
spruchsbegründend 
und muss mit dem 
GA fristgerecht ein-
gereicht werden, so-
fern er der zuständi-
gen Behörde nicht 
bereits zu diesem 
Zeitpunkt vorliegt.  
 

Nachweis muss 
ganzjährig ver-
fügbar sein und 
im Rahmen ei-
ner VOK vor-
gelegt werden 
können. 

Nachweis ist zur Bewilli-
gungsfreigabe erforderlich. 
Um eine planmäßige Auszah-
lung sicherzustellen, ist eine 
Vorlage bis zum 20.01. des 
Folgejahres anzustreben, so-
fern nachfolgend kein anderer 
Termin genannt ist. 

G2.2 gesondertes Bestandsverzeichnis X1 X1

G2.2 Nachweis der erzeugten Mastschweine-Pre-
miumstufe 

X

G3.1 Formblatt Tiergerechte Masthühnerhaltung 
– Einstiegsstufe mit Anlagen

X

G3.1 gesondertes Bestandsverzeichnis X1 X1 

G3.1 Nachweis der erzeugten Masthühner - Ein-
stiegsstufe 

X 

G3.2 Formblatt Tiergerechte Masthühnerhaltung 
– Premiumstufe mit Anlagen 

X

G3.2 gesondertes Bestandsverzeichnis X1 X1 

G3.2 Nachweis der erzeugten Masthühner - Pre-
miumstufe 

X

Bei Maßnahmen 
mit 5-jähriger Ver-
pflichtung möglich

Abgabe von FAKT-
Teilmaßnahmenumfängen (Übergebe-
rin/Übergeber) 

X

Bei Maßnahmen 
mit 5-jähriger Ver-
pflichtung möglich 

Übernahme von FAKT-
Teilmaßnahmenumfängen (Übernehme-
rin/Übernehmer), wenn bestehende Ver-
pflichtung weitergeführt oder neue 5-jährige 
Verpflichtung begründet wird

X

Hinweis: 
X1: ist der Nachweis nicht vorhanden oder erfolgt keine vollständige Vorlage, wird nach Art. 35 (2) der VO (EU) 640/2014 sanktioniert. 
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V.2 Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL)  
 Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  AZL 

 

Beantragung 2020 

Die Förderung im Rahmen der Ausgleichszulage Land-
wirtschaft erfolgt gemäß der Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz zur Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in 
Berggebieten und in bestimmten benachteiligten Gebieten 
(VwV Ausgleichszulage Landwirtschaft) vom 6. Novem-
ber 2019 (GBl. S. 389) in der jeweils geltenden Fassung. 
Seit dem Jahr 2019 ist die Förderung der Ausgleichszulage 
Landwirtschaft auf die neue Gebietskulisse umgestellt. 
Diese umfasst Berggebiete und aus erheblichen naturbe-
dingten Gründen benachteiligte Gebiete. Die Ausdehnung 
weicht von den seither bekannten benachteiligten Gebieten 
ab. Prüfen Sie deshalb, ob Sie tatsächlich Flächen im neuen 
Fördergebiet bewirtschaften und eine Ausgleichszulage er-
halten können. Als Hilfe wird im AZL-Antrag in FIONA 
der zu erwartende Bewilligungsbetrag ausgewiesen. 

Die Teilnahme an der AZL wird vorbehaltlich ausreichend 
verfügbarer Finanzmittel angeboten. 

Fördervoraussetzungen für die Teilnahme an der AZL 
sind, dass 

 die/der Begünstigte die Bedingungen der „aktiven Be-
triebsinhaberschaft“ im Sinne des Art. 9 der Verord-
nung (EU) Nr. 1307/2013 erfüllt.  

 die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand weniger 
als 25 Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens be-
trägt. 

 der Unternehmenssitz im Gebiet der Europäischen 
Union liegt. 

 der Mindestbewilligungsbetrag von 250 Euro erreicht 
wird.  

 die Betriebsleitung die verpflichtenden Cross Compli-
ance-Vorschriften nach Artikel 91 bis 93 und des An-
hangs II der Verordnung (EU) Nr.1306/2013 im gesam-
ten Unternehmen (ausgenommen „Kleinerzeuger“ ge-
mäß Titel V der VO (EU) Nr. 1307/2013) einhält. Die 
in der Verordnung (EU) Nr. 640/2014 sowie in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 809/2014 genannten besonderen 
Sanktionen finden Anwendung, wenn die Verpflichtun-
gen nach Cross Compliance nicht eingehalten werden 
(siehe auch Kapitel XIV dieser Erläuterungen). 

 die Antragstellung im Rahmen von FIONA erfolgt. 

Voraussetzungen für die Berücksichtigung beihilfefähiger 
Flächen in der AZL ist, dass 

 die Schlaggröße mindestens 100 m2 beträgt. 

 die Flächen der antragstellenden Person am 15. Mai 
2020 zur Verfügung stehen. 

 die Flächen während des gesamten Kalenderjahres im 
Sinne des § 12 DirektZahlDurchfV überwiegend für 
landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden und 

 die landwirtschaftlichen Flächen als Grünland oder als 
Dauerkultur oder Ackerland selbst bewirtschaftet wer-
den. Für aus der Erzeugung genommene oder stillge-
legte Flächen wird keine Ausgleichszulage gewährt.  

Bei einheitlich bewirtschafteten Ackerflächen mit mar-
ginalen Anteilen an Bejagungsschneisen oder Blüh-
streifen werden diese wie die angebaute Hauptkultur 
des Schlages gewertet. Grünlandflächen gelten auch als 
bewirtschaftet, wenn sie beweidet oder jährlich wenigs-
tens einmal anderweitig landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Erfolgt keine jährliche Schnittnutzung, ist eine ent-
sprechende Weidepflege erforderlich. Abweichend 
hiervon kann auf Teilflächen die Mahd oder Bewei-
dung/Weidepflege nur jedes zweite Jahr erfolgen, so-
fern dies als Verpflichtung aus Umweltgründen im 
Rahmen einer Agrarumwelt- und Klimamaßnahme 
festgelegt wurde. Die gleichzeitige Förderung einer Be-
wirtschaftung einschließlich Beweidung und Weide-
pflege über die Landschaftspflegerichtlinie oder kom-
munale Förderprogramme ist nur zulässig, wenn damit 
weitergehende Nutzungsauflagen oder Beschränkun-
gen verbunden sind. 

 die Flächen in den neu abgegrenzten und genehmigten 
Fördergebieten in Baden-Württemberg liegen.  

Hinweis: Es werden folgende Förderkulissen (Gebietska-
tegorien) unterschieden: 

1. Berggebiete  
2. Gebiete mit erheblichen naturbedingten Nachteilen, au-

ßerhalb der Berggebiete.  
Das Gebietsverzeichnis der benachteiligten Gebiete ist im 
Infodienst (Förderwegweiser) unter „Direktzahlungen und 
Ausgleichsleistungen für landwirtschaftliche Betriebe‟ > 
„Ausgleichszulage Landwirtschaft (AZL)‟ 
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.Foerderung, 
Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Neue+Gebietskulisse 
hinterlegt. Die unteren Landwirtschaftsbehörden können 
ergänzende Auskünfte erteilen. 

Förderhöchstbeträge  
Die Zahlungen werden wie folgt degressiv gestaffelt: 
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1. Berggebiete 

Höhe der Zuwendung: 

Ertragsmesszahl der 
Gemarkung 

Ausgleichszahlung bis 
zu (Euro/ha) 

EMZ bis 19,9 ….. 140 

EMZ 20,0 bis 24,9 130 

EMZ 25,0 bis 29,9 120 

EMZ 30,0 bis 34,9 110 

EMZ ab 35,0…….. 100 

2. Aus erheblichen naturbedingten Gründen be-
nachteiligte Gebiete, außerhalb der Berggebiete 

 Grundsätzliche Unterscheidung nach Bewirtschaf-
tungssystemen: 

a) Futterbaubetrieb: Betriebe mit einem Anteil Grün-
land und Ackerfutter an der landwirtschaftlichen 
Fläche des Betriebes von mindestens 70 %. 

b) Gemischtbetrieb: Betriebe mit einem Anteil Grün-
land und Ackerfutter an der landwirtschaftlichen 
Fläche des Betriebes von mindestens 30 % und we-
niger als 70 %. 

c) Marktfruchtbetrieb: Betriebe mit einem Anteil 
Grünland und Ackerfutter an der landwirtschaftli-
chen Fläche des Betriebes von weniger als 30 %. 

 Der relevante Betriebstyp wird über den Anteil 
Grünland und Ackerfutter jährlich auf Grundlage 
der im Sammelantrag enthaltenen Flächen ermittelt, 
wobei unter "Grünland und Ackerfutter" neben 
Grünland auch der klassische Anbau von Ackerfut-
ter wie Klee- und Grasarten in Rein- oder Gemen-
geanbau berücksichtigt wird. 

 

Höhe der Zuwendung: 

Bewirtschaf-
tungssystem 

Futter-
bau 

Gemischt Markt-
frucht 

Ertragsmesszahl 
der Gemarkung 

Ausgleichzahlung bis zu 
(Euro/ha) 

EMZ bis 24,9  80 70 45 

EMZ 25,0 bis 29,9 70 60 40 

EMZ 30,0 bis 34,9 60 50 35 

EMZ 35,0 bis 39,9 50 40 30 

EMZ 40,0 bis 46,6 40 30 25 

Ergänzende Hinweise 

Die Einbeziehung von förderfähigen Landschaftselemen-
ten in die Förderfläche ist möglich (siehe auch Hinweise in 
Kapitel II.3 dieser Erläuterungen).  

Die für die Berechnung der Ausgleichsleistung für Flächen 
in Baden-Württemberg verwendete Ertragsmesszahl 
(EMZ) wird aus der von der Finanzverwaltung zur Verfü-
gung gestellten Gemarkungsdatei entnommen. 

Die neue Gebietskulisse einschließlich Gebietskategorie 
und Ertragsmesszahl der Gemarkung sind im FIONA-GIS 
sowohl im Reiter „Karten“ – „AZL-Kulisse“ bzw. „AZL-
Höchstfläche“ als auch am Flurstück als Information hin-
terlegt. 

Antragstellung 

Sie beantragen die AZL pauschal, indem Sie im Abschnitt 
AZ1 ein Häkchen setzen und im Abschnitt AZ3 mit Häk-
chen die erforderliche Erklärung abgeben. Die förderfähi-
gen Flächen werden im Rahmen des Verwaltungsverfah-
rens aufgrund Ihrer Flächenangaben im FIONA-FSV bzw. 
FIONA-GIS (Flächen und angebaute Kulturen) und der 
hinterlegten AZL-Förderkulisse ermittelt.  

V.3 Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 
 Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  LPR  

 

Über den Gemeinsamen Antrag wird die Auszahlung von 
Leistungen für bestehende Verträge nach der LPR 
beantragt. Hierbei kann es sich nur um Verträge nach Teil 
A (Vertragsnaturschutz) der Landschaftspflegerichtlinie 
2015 vom 28. Oktober 2015 (GABl. S. 834) handeln. 

1. Zuwendungsvoraussetzungen 

Soweit für die Vertragsflächen auch Förder- und 
Ausgleichsleistungen nach anderen Programmen in 
Betracht kommen, gilt Folgendes: 

- Für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten, für die 
gleichgeartete Ausgleichsleistungen im Rahmen der je-
weils gültigen Schutzgebiets- und Ausgleichsverord-
nung (SchALVO) gewährt werden, sind Zuwendungen 
nach der LPR ausgeschlossen. 

- Soweit für stillgelegte Flächen und Flächen, die aus der 
Erzeugung genommen wurden, Direktzahlungen ge-
zahlt werden, können zusätzliche Ausgleichsleistungen 
nach der Landschaftspflegerichtlinie nur gewährt wer-

den, wenn aus Gründen des Naturschutzes weiterge-
hende Verpflichtungen und Auflagen damit verbunden 
sind und das EU-Recht nicht entgegensteht. 

 Verträgen der LPR (LPR Teil A) zur extensiven Nut-
zung oder zur pflegenden Bewirtschaftung sind mit der 
Ausgleichszulage für landwirtschaftlich benachteiligte 
Gebiete (AZL) kombinierbar. Eine Ausgleichsleistung 
nach der Landschaftspflegerichtlinie ist jedoch nur für 
solche Verpflichtungen möglich, die nicht bereits durch 
die AZL abgedeckt sind.  

 Bei LPR-Verträgen, die die Nutzungsaufgabe der ur-
sprünglichen Bewirtschaftung (z.B.: zur Entwicklung 
von Biotopen) fördern, kann keine AZL gewährt wer-
den.  

 Pflegeverträge (LPR Teil A2), die auf Nicht-Bruttoflä-
chen abgeschlossen sind, haben keinen Anspruch auf 
DZ und AZL. 

- Grundsätzlich kann eine Förderung nach LPR oder 
FAKT nicht auf derselben Fläche beantragt werden. 
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Eine Ausnahme bildet die FAKT-Maßnahme G1 Som-
merweideprämie (Kennzeichnung der Weideflächen 
mit dem FAKT-Code 29) die mit LPR kombinierbar ist. 
Einschränkungen gibt es bei den gesamtbetrieblichen 
FAKT-Maßnahmen D1 und D2. Da LPR die höherwer-
tigere Maßnahme ist, wird automatisch die Auszahlung 
von D1 oder D2 für die LPR-Flächen gesperrt. Darüber 
hinaus können LPR-Maßnahmen (LPR-Teil B) geför-
dert werden, wenn diese nicht von der flächenbezoge-
nen Förderung des Gemeinsamen Antrags abgedeckt 
sind, z.B. Hecken- und Gehölzpflege.  

- Flächen, die Bestandteil eines Vertrages nach der Land-
schaftspflegerichtlinie sind, können nicht als ökologi-
schen Vorrangflächen (ÖVF) anerkannt werden. 

- Eine flächenbezogene kommunale Förderung für 
Blühflächen (z.B. über ein Förderprogramm der Ge-
meinde, Stadt oder des Landkreises) und eine gleichzei-
tige Förderung über LPR-Maßnahmen mit Blühflächen-
förderung ist ausgeschlossen. Siehe hierzu Kapitel 1, 
Ziffer 1.3 „Erklärung bzgl. einer flächenbezogenen 
kommunalen Förderung von Blühflächen (A11). 

- Es wird außerdem empfohlen für Flächen mit Blühflä-
chenförderung über LPR-A-Maßnahmen keine zusätz-
lichen privaten Blühpatenschaften einzugehen. 

Es sind die in den Verordnungen (EU) Nr. 640/2014 und 
Nr. 809/2014 genannten besonderen Sanktionen anzuwen-
den, wenn die Verpflichtungen nach Cross Compliance 
(ausgenommen „Kleinerzeuger“ gemäß Titel V der VO 
(EU) Nr. 1307/2013) nicht eingehalten werden (siehe auch 
Kapitel XIV dieser Erläuterungen). 

2. Antragstellung auf Auszahlung 

Im LPR-Auszahlungsantrag (FIONA L1) wählen Sie Ihre 
im Jahr 2020 gültige(n) Vertragsnummer(n) aus. Sollten 
nicht alle Verträge in der Auswahl zur Verfügung stehen, 
fügen Sie Ihre weiteren Verträge hinzu und geben in der 
Spalte „Vertragsfläche ha“ die im Vertrag enthaltene Flä-
chensumme in Hektar mit vier Nachkommastellen an. Die 
Vertragsnummer entnehmen Sie dem LPR-Vertrag. Dem 
Auszahlungsantrag ist bei neuen Verträgen (Vertrags-
laufzeit ab 1. Januar 2020) eine Kopie des LPR-Vertrages 
beizufügen. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Beantragung 
noch keinen Vertrag vorliegen haben, wenden Sie sich an 
Ihre vertragsschließende Stelle. Soll eine Auszahlung der 
LPR-Verträge erfolgen, ist eine Beantragung über FIONA 
zwingend erforderlich! 

Im Flurstücksverzeichnis ist in der Regel das „LP“-
Kennzeichen vorbelegt. Dieses ist von Ihnen zu überprüfen 
und bei Bedarf zu korrigieren bzw. zu ergänzen. Die Be-
stimmung der Antragsfläche erfolgt über FIONA-GIS. Das 
bedeutet, dass Sie alle Ihre LPR-Flächen grafisch angeben 
müssen. Soweit im jeweiligen LPR-Vertrag Flurstücke ent-
halten sind, die in mehrere Losnummern unterteilt sind, ist 
es wünschenswert je Losnummer und Flurstück einen Teil-
schlag zu digitalisieren. In den meisten Fällen liegen die 
LPR-Verträge bereits als Geometrien vor und werden im 
FIONA-GIS angezeigt. Diese können zur Erstellung der 

Schlag-/Teilschlagegeometrie verwendet werden. Zu je-
dem Schlag-/Teilschlag findet sich im FIONA-FSV die 
entsprechende Zeile. Die konkrete Beantragung der LPR-
Fläche durch Setzen des LP-Kennzeichens ist im FIONA-
FSV bei der jeweiligen Schlag/Teilschlagzeile vorzuneh-
men.  

Maßgeblich für die Berechnung der Auszahlungsbeträge ist 
die Überlagerung der Antragsgeometrie mit der Vertrags-
geometrie und der daraus errechneten Flächengrößen. Es ist 
unschädlich über die Vertragsgeometrie hinaus zu beantra-
gen, solange diese Flächen zu Ihrer Bewirtschaftungsein-
heit gehören. Unterschreiten Sie die grafische Vertragsflä-
che bei Ihrer Beantragung, kommen diese fehlenden Flä-
chen nicht zu Auszahlung. FIONA schreibt bei der Fehler-
prüfung einen Hinweis, wenn die Vertragsfläche um mehr 
als 10m2 nicht durch eine Antragsgeometrie abgedeckt 
wird. 

Diese Meldung soll nur auf eine möglicherweise unbeab-
sichtigte Unterbeantragung hinweisen, ist aber nicht hin-
derlich für den GA-Abschluss. Zudem finden Sie unter 
„Auswertungen“, weiterhin eine alphanumerische Prüfung 
auf Flurstücksebene, ob die beantragte Größe mit der hin-
terlegten Vertragsgröße übereinstimmt. Eine weitere Prü-
fung soll helfen evtl. vergessene LP-Kennzeichen im 
FIONA-FSV ausfindig zu machen. Diese Prüfung findet 
ebenfalls in der FIONA-Fehlerprüfung statt und erzeugt 
zwei Hinweismeldungen. 

Wenn ein Vertrag 2019 ausgelaufen ist, erfolgt im Flur-
stückverzeichnis kein Vordruck des LP-Kennzeichens.  

3. Nutzungscode Kompatibilität 

Grundsätzlich wählen Sie den Nutzungscode (NC) welcher 
der Bewirtschaftung Ihres Schlages entspricht. Die fol-
gende Tabelle solle eine Hilfestellung insbesondere für 
Verträge mit Nutzungsaufgabe oder Pflege bieten. 

- Extensive Ackerbewirtschaf-
tung  

-  Maßnahmen in Dauer-/Sonder-
kulturen 

NC gemäß der an-
gebauten Kultur 

Nutzungsaufgabe Ackerland  563, 583 

- Umstellung AL auf extensives 
GL  

- Extensive Grünlandbewirt-
schaftung  

- Extensive Beweidung 

441, 442, 443, 
451, 452, 453, 
454, 455, 458, 
460, 462, 925, 
(990) 

Nutzungsaufgabe Grünland  567, 583  

A1-Pflegende Bewirtschaftung  441, 442, 443, 
451, 452, 453, 
454, 455, 458, 
460, 462, 591, 
592, 593, 850, 
925 

A2-Sonstige Pflegemaßnahmen  924, 927, 930, 
990 
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4. Meldung über höhere Gewalt 

Können vertragliche Vereinbarungen auf Grund höherer  

Gewalt (z.B. witterungsbedingt) nicht durchgeführt wer-
den, ist dies der Unteren Landwirtschaftsbehörde umge-
hend zu melden. Sie finden hierzu in der Kategorie „Dru-
cken“ ein Formblatt („Meldung höhere Gewalt“), welches 

das in der Vergangenheit per Post verschickte sog. Pflege-
anschreiben ersetzt.  

5. Anderweitige Verpflichtungen  

Die Verpflichtungen nach Cross Compliance sind im ge-
samten Unternehmen einzuhalten (ausgenommen „Kleiner-
zeuger“) (siehe auch Kapitel XV dieser Erläuterungen). 

V.4 Umweltzulage (UZW) 
 Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  UZW W1-W3  

 

1. Allgemeine Hinweise 

Die Umweltzulage Wald wird aufgrund der Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz über die Gewährung einer Zuwendung für 
Waldlebensraumtypen in Natura 2000-Gebieten (VwV 
Umweltzulage Wald - VwV-UZW) vom 20. Juli 2017 
(GABl. S. 414) gewährt.  

Waldflächen (NC 995), die Sie im Rahmen der UZW be-
antragen, müssen seit 2018 grafisch angegeben werden. – 
Bitte geben Sie ihre Waldflächen vollständig grafisch an – 
unabhängig von der vorhandenen Fläche innerhalb der För-
derkulisse.  

Begünstigte können natürliche oder juristische Personen 
des privaten Rechts sein, die ihren Unternehmenssitz in der 
EU haben und Eigentümerinnen/Eigentümer von 
Waldflächen in Baden-Württemberg sind.  
Anerkannte Forstbetriebsgemeinschaften im Sinne des 
Bundeswaldgesetzes können Träger gemeinschaftlicher 
Maßnahmen im Privatwald sein. Gemeinschaftswald 
gehört im Sinne dieser Fördermaßnahme zum Privatwald 
und wird dem Kreis der Begünstigten zugerechnet.  

Es sind nur FFH-Waldlebensraumtypen förderfähig, die 
in der amtlichen Kulisse erfasst sind. Die Existenz eines 
Managementplans ist nicht Voraussetzung für die Gewäh-
rung dieser Zulage. Mit zunehmendem Arbeitsfortschritt 
bei der Erstellung der Managementpläne wird jedoch die 
gemeldete Kulisse durch die im Zuge der Managementpla-
nerstellung abgegrenzte Gebietskulisse abgelöst. Nach er-
folgter Überarbeitung, werden die Änderungen in die 
UZW-Kulisse des aktuellen Antragsjahres übernommen. 
Der aktuelle Stand kann in FIONA eingesehen werden. 

Derzeit kommen 13 solcher Waldlebensraumtypen des An-
hangs I der FFH-Richtlinie in Baden-Württemberg vor. 

Weitergehende Informationen liefert die Internetseite: 
www.waldwissen.net der FVA Freiburg. 

Der Zuwendungsbetrag beträgt 50 Euro je Jahr und Hektar 
FFH-Waldlebensraumtypfläche. Der Mindestauszahlungs-
betrag beträgt 150 Euro je Unternehmen; im Fall eines 
Sammelantrags je Forstbetriebsgemeinschaft.  

Die Auszahlung der UZW erfolgt am Ende des 
Verpflichtungszeitraumes im Juli 2021. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung, auch wenn Sie bereits 
erhöhte Aufwendungen erbracht haben oder 
Einkommensverluste entstanden sind, besteht nicht. 

 

2. Auflagen 

Der Anteil von nicht lebensraumtypischen Baumarten 
darf, bezogen auf die als Waldlebensraumtyp ausgewie-
sene Eigentumsfläche der antragstellenden Person, inner-
halb eines FFH-Gebiets 25 % je Waldlebensraumtyp nicht 
überschreiten. Fremdbaumarten dürfen innerhalb von 
Waldlebensraumtypen nur in Mischung vorkommen - ein 
kleinbestandsweises (> 0,5 ha) oder großflächigeres Vor-
kommen ist unzulässig. Die Zuwendungsvoraussetzun-
gen/Auflagen sind im Zeitraum vom 1. Juli des Antragsjah-
res bis zum 30. Juni des Folgejahres einzuhalten. 

3. Antragstellung/Kulissen 

Die Antragstellung erfolgt durch Ankreuzen der Maß-
nahme UZW in FIONA (Abschnitte G1 und W1) und gra-
fischer Erfassung der Waldflurstücke im Flurstücksver-
zeichnis (FIONA-FSV) mit Angabe des Nutzungscodes 
995 und der Besitzart (vgl. Kapitel II.2). Für die UZW be-
steht eine Förderkulisse, die die aktuelle Gebietskulisse der 
FFH-Waldlebensraumtypen in den Natura-2000-Gebieten 
abbildet. 

Die beantragten Waldflächen werden automatisch mit der 
Förderkulisse abgeglichen. Daher soll im FIONA-FSV 
keine Kulissen-Teilfläche, sondern die gesamte Waldflä-
che des Flurstücks angegeben werden. Liegen mehrere 
voneinander getrennte Waldflächen auf einem Flurstück, 
müssen diese Waldflächen auch jeweils als eigene Geomet-
rie grafisch erfasst werden. 

Wenn Sie die UZW beantragen, sollten Sie sich unbedingt 
über die Lage und Größe der Natura-Waldlebensraumtypen 
auf ihren angemeldeten Flurstücken informieren. Denn als 
„beantragt“ gelten förderrechtlich nur die Flächen, welche 
sich innerhalb der UZW-Kulisse befinden. 

Zur Unterstützung Ihrer Antragstellung und zur Informa-
tion über die Lage der Natura-Waldlebensraumtypen ist 
daher die UZW-Kulisse in FIONA eingestellt - abrufbar im 
FIONA-GIS; Menü öffnen/Karten/Gebietskulissen/UZW-
Kulisse Natura.  

Eine gute Übersicht über die Flächengröße der Natura-
Waldlebensraumtypen je Flurstück bietet die „Flur-
stücksinfo“ in FIONA/Dokumentenablage. 

4. Aktualisierung der Kulissen 

Die Förderkulisse kann sich durch Aktualisierung bzw. 
Fortschreibung ändern. Sie sollten sich zum Zeitpunkt der 
Antragstellung über Kulissenänderungen und damit ver-
bundene Nutzungsbeschränkungen wie oben beschrieben 
in FIONA informieren. 
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5. Anderweitige Verpflichtungen 

Die Verpflichtungen nach Cross Compliance sind im ge- 

samten Unternehmen einzuhalten (ausgenommen Kleiner- 
zeuger, siehe auch Kapitel XIV dieser Erläuterungen). 
 

 

VI. Auszahlungsantrag im Rahmen der Umstrukturierung und Umstellung von 
Rebflächen (UUG)         Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  UUG  

 

 

1. Allgemeines 

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit können auf 
Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in Verbin-
dung mit der VO (EU) 2016/1149 sowie DVO (EU) 
2016/1150 Mittel für die Förderung der Umstrukturierung 
und Umstellung von Rebflächen beantragt werden. 

Die Förderanträge für die Maßnahmen im Jahr 2020 
(Durchführungsjahr) wurden bereits in einem Vorverfah-
ren gestellt. Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags wird 
die Auszahlung der Fördermittel beantragt. 

2. Auszahlungsantrag und Verwendungsnachweis für 
das Jahr 2020  

Für Maßnahmen der Umstrukturierung und Umstellung 
von Rebflächen, die im Jahre 2020 durchgeführt werden, 
ist im Rahmen des Gemeinsamen Antrags 2020 die Aus-
zahlung der Beihilfe zu beantragen und der Verwendungs-
nachweis vorzulegen.  

2.1 Antragstellung auf Auszahlung 

Der Auszahlungsantrag ist bis 15. Mai 2020 (Ausschluss-
frist) im Rahmen des Gemeinsamen Antrags bei den zu-
ständigen Landratsämtern – untere Landwirtschaftsbehör-
den – zu stellen. Bezüglich Mindestantragsfläche und Min-
destflurstücksgröße wird auf den Förderantrag verwiesen. 

2.2 Genehmigungen für Wiederbepflanzungen bzw. 
für die Umwandlung von nicht genutzten und noch 
gültigen Pflanzrechten  

Die Förderung der Umstrukturierung und Umstellung von 
Rebflächen kann im Durchführungsjahr 2020 nur auf recht-
mäßig zu bestockenden Flächen innerhalb Baden-Würt-
tembergs erfolgen, für welche eine Genehmigung der 
Wiederbepflanzung oder eine Genehmigung der Um-
wandlung von im eigenen Betrieb entstandenen nicht 
genutzten und noch gültigen Pflanzrechten gemäß den 
neuen Anbauregeln im Weinbau vorliegt.  

Dem Auszahlungsantrag muss die Genehmigung der Um-
wandlung von nicht genutzten und noch gültigen Pflanz-
rechten (Rodung bis 31. Dezember 2015) bzw. die Geneh-
migung der Wiederbepflanzung (Wiederbepflanzung auf 
einer anderen Fläche als der gerodeten Fläche und Rodung 
ab dem 1. Januar 2016) beigefügt werden. Diese Genehmi-
gungen können bis 15. Juli 2020 nachgereicht werden.  

Bei einer Rodung ab dem 1. Januar 2016 und einer Wieder-
bepflanzung derselben Fläche binnen Dreijahresfrist kann 
das sogenannte vereinfachte Verfahren angewandt wer-
den. In diesen Fällen müssen Sie dem Auszahlungsantrag 
keine Genehmigung auf Wiederbepflanzung beifügen. 

 

Auf Flächen, die ohne die erforderliche Genehmigung mit 
Reben bepflanzt wurden oder für welche eine vorhandene 
Genehmigung am 15. Juli 2020 nicht vorliegt, ist die Maß-
nahme der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflä-
chen nicht förderfähig. 

2.3 Verwendungsnachweis 

Als Verwendungsnachweis gelten die Pfropfrebenrech-
nungen und/oder die Rechnungen für die Tropfschläuche. 
Durch deren Einreichung wird die Durchführung der 
Maßnahme angezeigt und die Vor-Ort-Kontrolle ausgelöst. 
Die Verwendungsnachweise können bis 15. Juli 2020 
nachgereicht werden. 

2.4 Angaben im Gemeinsamen Antrag 2020 

Im Gemeinsamen Antrag sind für den Auszahlungsantrag 
der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen die 
allgemeine Daten sowie die Maßnahme „UUG“ auszufül-
len. 

Im Rahmen des Zahlungsantrags können der Antrag auf 
Förderung der Umstrukturierung und Umstellung von Reb-
flächen bzw. Antragsteile zurückgenommen sowie Ände-
rungen hinsichtlich der zu pflanzenden Rebsorte, der Maß-
nahmencodes, der Gassenbreite sowie eine Verringerung 
der im Förderantrag beantragten Fläche vorgenommen 
werden. Die Änderungen bzw. das Zurückziehen von An-
tragsteilen/des Antrages ist im Rahmen von FIONA (U3 
bei UUG) möglich. Nach dem 15. Mai können Änderungen 
nur noch schriftlich bei der unteren Landwirtschaftsbe-
hörde beantragt werden. 

Wird bei der Vor-Ort-Kontrolle festgestellt, dass die Maß-
nahme(n) nicht in dem beantragten Umfang durchgeführt 
wurde(n), führt dies zu einer Kürzung, zu einer Sanktion 
oder zu einer Ablehnung. 

2.5 Hinweise zur Förderfähigkeit  
Beachten Sie bitte außerdem, dass bei folgenden Maßnah-
men eine Drahtrahmenanlage bzw. eine Unterstützungs-
vorrichtung erstellt werden muss:  

Maßnahmencode Hangneigungs-
klasse 

10 - 35 2,3 

50/51 2,3 

40/41 

70/71 

80/81 

 

1-3 

Näheres entnehmen Sie bitte dem Merkblatt zur Antrag-
stellung Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 
2020 (Förderantrag).  
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2.6  Anderweitige Verpflichtungen 

In den drei auf die Auszahlung der Umstrukturierungsmit-
tel folgenden Jahren ist die Einhaltung von Cross Compli-
ance-Vorschriften nach Artikel 91 bis 93 und des Anhangs 
II der Verordnung (EU) Nr.1306/2013 im gesamten Unter-
nehmen verpflichtend. Somit muss in den drei auf die Aus-
zahlung folgenden Jahren verpflichtend ein Gemeinsamer 

 

Antrag gestellt werden. Wenn die Verpflichtungen nach 
Cross Compliance nicht eingehalten werden, sind gemäß 
Artikel 97 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
die in der Verordnung (EU) Nr. 640/2014 sowie in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 809/2014 genannten besonderen Sankti-
onen anzuwenden (siehe XIV.2). Ausgenommen sind hier-
von antragstellenden Personen, die an der „Kleinerzeuger“ 
Regelung teilnehmen (siehe III. 6). 

VII. Cross Compliance Verpflichtung im Rahmen der Umstrukturierung und 
Umstellung von Rebflächen (WBF)          Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  WBF  

 
 

1. Allgemeines 

Falls Sie zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 
31. Dezember 2019 Zahlungen aufgrund der Förderung der 
Maßnahme der Umstrukturierung und Umstellung von 
Rebflächen gemäß Art. 46 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 erhalten haben, sind Sie nach Art. 92 und 97 
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 verpflichtet, in 
den drei auf die Auszahlung folgenden Kalenderjahren die 
anderweitigen Verpflichtungen nach Cross Compliance 
einzuhalten. Daher müssen Sie in den drei auf die 
Auszahlung folgenden Kalenderjahren einen Gemein- 
samen Antrag stellen. Stellen Sie den Gemeinsamen 
Antrag nach dem 15. Mai 2020, aber bis zum 9. Juni 2020, 
erfolgt eine Rückforderung der Fördermittel von 1 % je 
Arbeitstag. Die maximale Kürzung beträgt 25 %. Stellen 
Sie den Gemeinsamen Antrag nicht oder nach dem 9. Juni 
2020, erfolgt eine Rückforderung der Fördermittel.  
Die Kürzung bzw. Rückforderung bezieht sich jährlich auf 
ein Drittel des seit 1. Januar 2017 ausgezahlten Gesamt-
betrags. 

2. Angaben im Gemeinsamen Antrag 2020 

Zur Einhaltung der unter vorstehender Ziffer 1 genannten 
Verpflichtungen sind im Gemeinsamen Antrag die Allge-
meinen Daten und die Maßnahme „WBF“ auszufüllen. Fer-
ner haben Sie im Flurstücksverzeichnis alle von Ihnen be-
wirtschafteten Flächen aufzuführen. Hierbei sind die Erläu-
terungen im Kapitel Nr. II.2 Flurstücksverzeichnis beson-
ders zu beachten. 

3. Anderweitige Verpflichtungen 

In den drei, auf die Auszahlung der Förderung, folgen-
den Kalenderjahren haben Sie die Cross Compliance-
Vorschriften im gesamten Unternehmen verpflichtend 
einzuhalten. Halten Sie die Cross Compliance-Verpflich-
tungen nicht ein, kommen die in der Verordnung (EU) Nr. 
640/2014 sowie in der Verordnung (EU) Nr. 809/2014 ge-
nannten besonderen Sanktionen gemäß Artikel 97 Absatz 
1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 zur Anwendung 
(ausgenommen „Kleinerzeuger“). 

  

VIII. Pheromonförderung im Weinbau (PHW)     Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  PHW 

 

1. Allgemeines 

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags können Zuwendun-
gen zum Pheromoneinsatz im Weinbau beantragt werden. 
Hierbei werden die Zuwendungen auf der Grundlage der 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz für die Gewährung von Zu-
wendungen zum Pheromoneinsatz im Weinbau (VwV Phe-
romonförderung Weinbau) vom 3. März 2015 (GABl. 
S. 169) in der jeweils gültigen Fassung gewährt.  

Als biologisches bzw. biotechnisches Verfahren der Schäd-
lingsbekämpfung im Weinbau wird die Anwendung der 
Pheromon-Verwirr-Methode zur biologischen Trauben-
wicklerbekämpfung gefördert. Die Pheromon-Verwirr-
Methode ist zur Bekämpfung des Einbindigen Trauben-
wicklers oder zur Bekämpfung des Einbindigen und Be-
kreuzten Traubenwicklers in der ersten und zweiten Gene-
ration (Heu- und Sauerwurm) anzuwenden. 

Das Förderprogramm steht unter dem Vorbehalt der 
verfügbaren Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf 
die Maßnahme besteht nicht. 

 

2. Zuwendungsempfangende 

Antragsberechtigt sind Zusammenschlüsse von Erzeuge-
rinnen und Erzeugern in einer Rechtsform des privaten 
Rechts (Pheromongemeinschaft). Dies sind z.B. Personen-
gesellschaften (GbR, OHG, KG), Vereine nach § 54 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, Kapitalgesellschaften (z.B.  

GmbH, AG) oder sonstige juristische Personen des Privat-
rechts (z.B. eingetragene Genossenschaften, eingetragene 
Vereine).  

Ferner können auch einzelantragstellende Personen Zu-
wendungen empfangen, sofern eine Sammelantragstellung 
als Pheromongemeinschaft nicht möglich oder nicht zu-
mutbar ist und die beantragte Fläche mindestens 2,5 Hektar 
beträgt. 

Zu beachten ist, dass die empfangenden Personen die De-
finition der Kleinst- bzw. der kleinen und mittleren Unter-
nehmen nach Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 
erfüllen müssen.  

Als kleines und mittleres Unternehmen gilt, wer folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 

  



- 68 - 
 

 

 weniger als 250 Mitarbeitende und 
 Jahresumsatz höchstens 50 Mio. Euro oder 
 Jahresbilanzsumme höchstens 43 Mio. Euro. 

3. Zuwendungsvorrausetzungen  

Für die Anwendung der Pheromon-Verwirr-Methode zur 
biologischen Traubenwicklerbekämpfung wird auf Antrag 
ein Pauschalausgleich in Höhe von 100 Euro je ha ge-
währt.  

Bitte beachten Sie, dass der erforderliche Mindestauszah-
lungsbetrag 250 Euro/Antrag beträgt.  

Förderfähig ist beim Pheromonverfahren die gesamte be-
stockte Rebfläche einschließlich unbestockter Teile (Nut-
zungscode 843/844/848), sofern Dispenser nach den Vor-
gaben der amtlichen Beratung aufgehängt sind.  
Falls die Förderung für unbestockte Rebflächen beantragt 
wird, muss auch auf diesen eine den Vorgaben für be-
stockte Rebflächen entsprechende Verteilung der Dispen-
ser erfolgen.  

Die Maßnahmen der sogenannten Randabschirmung im 
Rahmen der Pheromon-Verfahren werden nicht gefördert.  

Zudem ist der Einsatz von chemisch-synthetischen Insekti-
ziden gegen denselben Schaderreger auf der beantragten 
Fläche nicht erlaubt. In Ausnahmefällen kann die zustän-
dige untere Landwirtschaftsbehörde die Anwendung von 
chemisch-synthetischen Insektiziden zulassen.  

Bei Flurstücken, bei denen im Rahmen des Förderpro-
grammes FAKT für die Teilmaßnahmen D1 (Verzicht auf 
chemisch-synthetische Produktionsmittel im gesamten Be-
trieb) oder D2 (Ökologischer Landbau) eine Förderung er-
folgt, ist zu beachten, dass diese von der Förderung des 
Pheromoneinsatzes im Weinbau ausgeschlossen werden. 

Die Gewährung von Zahlungen des Pheromoneinsatzes 
im Weinbau erfolgt nach Einreichung der Verwendungs-
nachweise. Seitens der Pheromongemeinschaft muss die 
zweckentsprechende Verwendung durch die Vorlage der 
entsprechenden Rechnung (in Kopie) sowie einer tabella-
rischen Übersicht, die Name und Anschrift, Verwirrungs-
fläche in Hektar und die Abrechnungsmodalität mit 
dem/der Letztempfänger/in enthält, nachgewiesen werden.  

Die Verwendungsnachweise sind bis zum 31. Oktober 
2020 nachzureichen.  

Bei einzelantragstellenden Personen gelten die Angaben 

im Antrag als Verwendungsnachweis.  

Weinbauflächen in anderen Bundesländern sind nicht för-
derfähig.  

4. Antragstellung  

Im Gemeinsamen Antrag sind in FIONA in den Antragsda-
ten die → allgemeinen Daten und die Maßnahme → Phe-
romone PHW in Kombination mit dem Kennzeichen 
„Pheromonförderung“ im FIONA-FSV auszufüllen.  

Der Auszahlungsantrag ist bis zum 15. Mai 2020 (Aus-
schlussfrist) im Rahmen des Gemeinsamen Antrags zu 
stellen. Zu beachten ist, dass dieser Antrag vor der 
Durchführung der Maßnahme zu stellen ist.  

Bei einer Sammelantragstellung als Pheromongemein-
schaft erfolgt die Antragstellung durch eine bevollmäch-
tigte Person der Pheromongemeinschaft, die eine Bünde-
lung vornimmt. Die bevollmächtigte Person hat dem An-
trag eine Abschrift ihrer Legitimation (Vertrag, Satzung 
etc.) oder zumindest eine schriftliche Erklärung beizule-
gen, dass sie im Namen und mit Vollmacht aller Mitglieder 
der Pheromongemeinschaft handelt.  

Die Weitergabe der Zuwendung an die Mitglieder erfolgt 
nach Nummer 6.1.5 der genannten Verwaltungsvorschrift. 
Die bevollmächtigte Person bzw. die/der Einzelantragstel-
lerin/Einzelantragsteller hat die mit der Antragstellung zu-
sammenhängenden Unterlagen ab dem Tag, an dem die 
letzte Beihilfe auf Grund der genannten Verwaltungsvor-
schrift gewährt wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren. 

Sofern der/die bei der Antragstellung in oder bei der 
Vergabe/Überprüfung der Unternehmens-Nr. vorgelegte 
Vertrag, Satzung, Eintragung in das Handelsregister und 
andere Unterlagen weiterhin unverändert gültig sind, kann 
auf die erneute Vorlage entsprechender Belege verzichtet 
werden. 

5. Ergänzende Hinweise 

Die Zuwendung wird keinem Unternehmen gewährt, das 
einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren 
Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der Un-
zulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist. 

Weiterhin wird die Zuwendung keinem Unternehmen in 
Schwierigkeiten gemäß Artikel 2 Nummer 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 702/2014 gewährt. 

 

IX. Handarbeitsweinbau (HWB) 
 Gemeinsamer Antrag   Maßnahmen  HWB 

1.  Allgemeine Hinweise 

Im Rahmen des gemeinsamen Antrags können Zuwendun-
gen zur Förderung des Handarbeitsweinbaus beantragt 
werden. Hierbei werden die Zuwendungen auf Grundlage 
der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz über die Gewährung 
von Zuschüssen für Agrarumweltmaßnahmen durch Hand-
arbeitsbewirtschaftung im Weinbau (VwV Förderung 
Handarbeitsweinbau) vom 31. August 2017 (GABl. vom 

27.09.2017, S. 450) in der jeweils gültigen Fassung ge-
währt. 

Durch den Verzicht auf maschinelle Bewirtschaftungsmaß-
nahmen (Schlepper, schwere selbstfahrende Maschinen) 
sollen Weinbausteillagen mit hohem ökologischem Ent-
wicklungspotenzial ökologisch weiter aufgewertet werden.  

Das Förderprogramm steht unter Vorbehalt der ver-
fügbaren Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf die 
Maßnahme besteht nicht.  
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2.  Zuwendungsempfangende 

Antragsberechtigt sind Bewirtschafterinnen und Bewirt-
schafter von Terrassenweinbergen oder Lößterrassen mit 
einer durchschnittlichen Hangneigung von mindestens 30 
% oder sehr steile Weinberge mit einer überwiegenden 
Hangneigung von mindestens 45 % innerhalb der Wein-
baugebiete gemäß § 3 (1) WeinG in Baden-Württemberg. 
In Ausnahmefällen können auch Rebanlagen unter 30 % 
Hangneigung bzw. unter 45 % Hangneigung gefördert wer-
den (Einzelfallprüfung), soweit sie das Kriterium „Handar-
beitslage“ erfüllen. 

Hierbei ist nur Einzelantragstellung möglich. Zu beachten 
ist, dass die empfangenden Personen die Definition der 
Kleinst- bzw. der kleinen und mittleren Unternehmen nach 
Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 erfüllen 
müssen. 

Als kleines und mittleres Unternehmen gilt, wer folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 

 weniger als 250 Mitarbeitende und 

 Jahresumsatz höchstens 50 Mio. Euro oder 

 Jahresbilanzsumme höchstens 43 Mio. Euro. 

Wesentliche Zuwendungsvoraussetzungen: 

Förderfähig sind nur Terrassenweinberge oder Wein-
berge mit einer überwiegenden Hangneigung von min-
destens 45 Prozent innerhalb der Weinbaugebiete Baden 
bzw. Württemberg. 

Zu beachten ist, dass für die Bewirtschaftung der Wein-
berge bestimmte kulturtechnische Maßnahmen durchzu-
führen sind (siehe Nr. 4 VwV Förderung Handarbeitswein-
bau). Hierbei dürfen die Zuwendungen nur für Flächen 
(auch Teilflächen) gewährt werden, wenn diese mit klassi-
fizierten Keltertraubensorten (entsprechend § 6 Wein-
rechts-DVO BW) oder mit Rebsorten, die in der Anbaueig-
nungsprüfung geführt werden, bepflanzt sind. Vorausset-
zung für eine Förderung ist ein fristgerecht zum Jahresende 
(2017, 2018 bzw. 2019) eingereichter und gültig gestellter 
Antrag auf Teilnahme am Förderprogramm Handar-
beitsweinbau (= Vorantrag). Mit diesem Vorantrag geht 
die antragstellende Person eine 5-jährige Verpflichtung 
ein. Der Vorantrag wird für eine Fläche einmalig, vor Be-
ginn dieses 5-Jahres-Zeitraumes gestellt. 

Für die Berechnung der maximal förderfähigen Fläche ist 
die Bruttofläche Landwirtschaft maßgeblich. Waldflächen, 
Weinbergshäuschen etc. sind hier in der Regel bereits her-
ausgerechnet und damit nicht förderfähig. Die beantragte 
Fläche wird mit der Weinbaukartei abgeglichen. Wenn die 
Bruttofläche Landwirtschaft größer als die tatsächlich in 

der WBK auf dem Flurstück gemeldete bestockte Rebflä-
che ist, wird die bestockte Rebfläche zur Berechnung der 
Zuwendung angesetzt.  

Rebanlagen können auch innerhalb des 5-jährigen Ver-
pflichtungszeitraumes gerodet und eine Brachezeit einge-
legt werden. Für diese Brachflächen ist dann der Nutzungs-
code 844 (unbestockte Rebflächen) zu verwenden. 

Für unbestockte Flächen (Nutzungscode 844) oder für 
Tafeltraubensorten (Nutzungscode 848) wird keine Hand-
arbeitsweinbau-Förderung gewährt. 

3.  Förderung 

Für den Verzicht auf maschinelle Bewirtschaftungsmaß-
nahmen wird auf Antrag eine Projektförderung in Form ei-
nes Zuschusses von 3.000 Euro je ha gewährt. 

Bitte beachten Sie, dass der erforderliche Mindestauszah-
lungsbetrag 150 Euro/Antrag beträgt. 

4.  Förderausschluss 

Flurstücke, die nicht im Rahmen eines Vorantrags angege-
ben wurden, sind von der Förderung (Auszahlung) ausge-
schlossen. 

Flächen, die im Rahmen des Förderprogramms Handar-
beitsweinbau gefördert werden, sind von der Förderung im 
Rahmen des FAKT-Förderprogrammes C2 (Erhaltung 
von Weinbausteillagen) ausgeschlossen. Weinbauflächen 
in anderen Bundesländern sind nicht förderfähig. 

5.  Antragstellung 

Nach Stellung des Vorantrags wird im 5-jährigen Ver-
pflichtungszeitraum jährlich der Auszahlungsantrag im 
Gemeinsamen Antrag in FIONA gestellt. 

Die Angabe der Antragsfläche erfolgt mittels der grafi-
schen Angabe von Schlägen bzw. Teilschlägen bei der 
Teilfläche. Genauere Informationen finden Sie hierzu unter 
Kapitel II.1 Grafische Angaben von Schlägen, Ökologi-
scher Vorrangflächen und Landschaftselementen dieser 
Erläuterungen. 

Der Auszahlungsantrag ist bis zum 15. Mai 2020 im Rah-
men des Gemeinsamen Antrags zu stellen. 

6.  Ergänzende Hinweise 

Die Zuwendung wird keinem Unternehmen gewährt, das 
einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren 
Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der Un-
zulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist. 

Weiterhin wird die Zuwendung keinem Unternehmen in 
Schwierigkeiten gemäß Artikel 2 Nummer 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 702/2014 gewährt. 
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X. Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen in Wasserschutzgebieten  
 nach SchALVO       Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  SchALVO        

 

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags können Aus-
gleichsleistungen nach der Schutzgebiets- und Ausgleichs-
verordnung (SchALVO) – vom 20. Februar 2001 (GBl. S. 
145) beantragt werden.  

Die Ausgleichsleistungen werden auf der Grundlage der 
SchALVO in der jeweiligen Fassung gewährt.  

Durch die Neufassung der Düngeverordnung vom 26. 
Mai 2017 zählen Maßnahmen, welche bislang im Rah-
men der SchALVO durchgeführt wurden, nun zur gu-
ten fachlichen Praxis. Durch diese Änderungen wurde 
es notwendig, die Fördersätze der SchALVO auf die 
neuen Gegebenheiten anzupassen. Es kommt zu einer 
Reduzierung des Pauschalausgleiches. Die Höhe des re-
duzierten Pauschalausgleiches wurde im Rahmen der 
Notifizierung der SchALVO durch die Europäische 
Kommission bestätigt. Auf Grund der Vorgaben in der 
Nitratrichtlinie in Verbindung mit der Verurteilung 
Deutschlands wegen Nicht-Umsetzung der EU-
Nitratrichtlinie kann in Nitrat-Sanierungsgebieten mit 
mehr als 40 mg/l Nitrat und steigendem Trend oder in 
Gebieten mit mehr als 50 mg/l Nitrat grundsätzlich kein 
Ausgleich mehr gewährt werden. Die Zahlungen in 
Höhe des Pauschalausgleiches können daher nur über 
die Agrar-De-minimis-Regelung gewährt werden. 

Nähere Informationen zu den betroffenen Gebieten er-
halten Sie bei der unteren Landwirtschaftsbehörde bei 
Ihrem zuständigen Landratsamt. 

Allgemeine Hinweise 

Ein Ausgleich wird nicht gewährt für Flurstücke, auf de-
nen durch die auferlegten Bewirtschaftungsbeschränkun-
gen keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen. Dies gilt 
insbesondere für: 
- die Bewirtschaftung von Grünflächen, die bisher schon 

sehr extensiv genutzt werden, wie Heideflächen, Tro-
ckenrasen, Truppenübungsplätze und vergleichbare 
Flächen (zum Teil in großem Umfang von Schäfereibe-
trieben genutzt; entspricht Nutzungscodes 454, 455, 
460 und 462). 

- Flächen mit LPR-Pflegevertrag (Nutzungscode 927). 
- Wege, Hof- und Gebäudeflächen, Ödland, Unland usw. 
- Flächen, die im Zuge der Betriebsprämienregelung aus 

der Erzeugung genommen und nur noch in gutem Zu-
stand erhalten werden, ausgenommen solche die erst-
malig aktiv begrünt werden. 

- Streifen an Waldrändern (NC 054), Ufervegetations-
streifen (NC 055), Pufferstreifen (NC 056, 057) und 
Feldränder (058), Hecken (070), Baumreihen (071), 
Feldgehölze (072), Feuchtgebiete (073) Einzelbäume 
(074), und alle weiteren Flächen, die ggf. in Verbin-
dung mit dem entsprechenden ÖVF-Code als ökologi-
sche Vorrangflächen (ÖVF) im Rahmen des Greening 
beantragt werden. 

-  

1.  Zuwendungsvoraussetzungen für den Ausgleich 

Gemäß der SchALVO werden Wasserschutzgebiete ganz 
oder teilweise (Teilbereiche) aufgrund der Nitratgehalte 
des dort gewonnenen Rohwassers eingestuft in Gebiete, die  

weitgehend ohne Einschränkungen nach den Grundsätzen 
der ordnungsgemäßen Landwirtschaft genutzt werden kön-
nen (Normalgebiete) und Nitrat-Problem- bzw. Nitrat-
Sanierungsgebiete, in denen besondere Bewirtschaftungs-
auflagen (Schutzbestimmungen) gelten. Außerdem sieht 
die Verordnung die Ausweisung von Pflanzenschutzmit-
tel-Sanierungsgebieten vor, wenn bestimmte Grenzwerte 
im Rohwasser überschritten werden. Die Festsetzung der 
Normal-, Problem- und Sanierungsgebiete erfolgt durch 
die untere Wasserbehörde und wird ortsüblich bekannt ge-
macht. Weitere Auskünfte erteilt das zuständige Landrats-
amt. 

Ein Ausgleich kann grundsätzlich für landwirtschaft-
lich (ggf. einschl. Landschaftselemente) und ausnahms-
weise für forstwirtschaftlich genutzte Flächen in festge-
setzten Problem- und Sanierungsgebieten sowie in der 
Zone II von Wasserschutzgebieten (auch wenn diese als 
„Normalgebiete“ eingestuft sind) gewährt werden.  

Wenn die Voraussetzungen für den Ausgleich im Laufe des 
Kalenderjahres eintreten bzw. entfallen, wird der Aus-
gleich anteilig (Quartalspauschale für jedes angefangene 
Vierteljahr) gewährt, mit Ausnahme des Ausgleichs für die 
aktive Erstbegrünung.  

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags werden auch Aus-
gleichsleistungen für Auflagen abgewickelt, die in ver-
traglichen Regelungen vereinbart wurden (z.B. für Be-
wirtschaftungsauflagen vor rechtskräftiger Ausweisung 
von Wasserschutzgebieten oder für weitergehende Aufla-
gen aufgrund von Sanierungsplänen). 

Pauschal- oder Einzelausgleich (FIONA S1 bis S5) 

Die SchALVO unterscheidet folgende Arten des Aus-
gleichs, bei denen bei Beantragung jeweils zwischen pau-
schaliertem Ausgleich und betriebsbezogenem Einzelaus-
gleich gewählt werden kann: 

- Grundausgleich (Pauschalausgleich) im Problem- und 
Sanierungsgebiet (Abschnitt S1) 

- Sonderausgleich im Nitratsanierungsgebiet (Abschnitt 
S2) 

- Ausgleich für Flächen von viehhaltenden Betrieben in 
Wasserschutzgebietszone II (Abschnitt S3). 

Weitere Ausgleichsarten sind: 

- Sonderausgleich im Pflanzenschutzmittel-Sanierungs-
gebiet (Abschnitt S2) 

- Ausgleich gemäß Sanierungsplan (Abschnitt S2) 

- Ausgleich in geplanten Wasserschutzgebieten (Ab-
schnitt S4) 
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- Ausgleich für besondere Auflagen für Flächen in Was-
serschutzgebietszone I (Abschnitt S5) 

- Ausgleich für besondere Auflagen aufgrund einer ver-
traglichen Regelung/Anordnung im Normal- und Prob-
lemgebiet (Abschnitt S5). 

Die Ausgleichsarten sind in unterschiedlicher Weise mitei-
nander kombinierbar. Für tierhaltungsbedingte Nachteile in 
Zone II kann unabhängig von der Art des Ausgleichs für 
sonstige Auflagen ein Pauschal- oder Einzelausgleich be-
antragt werden. 

Höhe der pauschalen Ausgleichssätze: 

- Die Höhe des neuen Pauschalausgleichsatzes (Grund-
ausgleich) beläuft sich auf 120 € je Hektar. In Gebieten 
nach der Verordnung der Landesregierung zu Anforde-
rungen an die Düngung in bestimmten Gebieten zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung (VODüVGe-
biete) wird der Pauschalausgleich (Grundausgleich) auf 
103 Euro je Hektar reduziert. 

-  Der flächenbezogene Sonderausgleich in Nitratsanie-
rungsgebieten beläuft sich auf 15 Euro je Hektar. 

- Ausgleich für viehhaltende Betriebe mit einem Min-
destviehbesatz von 0,5 GV/ha: 10 bis 160 Euro je ha (in 
Abhängigkeit des Anteils der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche (LF) des Betriebes in der Wasserschutz-
gebietszone II). 

Die vorgenannten Aussagen gelten vorbehaltlich einer er-
neuten Änderung der Düngeverordnung. 

Grundlage für die Viehhaltung sind die Angaben in FIONA 
A8 bzw. bei Rindern die Daten des HIT. Berechnungs-
grundlage für den Viehbesatz ist der RGV-/GV-Schlüssel 
in FIONA A8. 

Grundlage für die Ermittlung der ausgleichsfähigen Fläche 
ist das Flurstücksverzeichnis. 

Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 50 Euro je Antrag. 

Bei Ackerflächen, die aus der Erzeugung genommen 
und nur noch in gutem Zustand erhalten werden (NC 591), 
kann eine aktive Erstbegrünung in Problem- und Sanie-
rungsgebieten gefördert werden, wenn die Aussaat entspre-
chend den Terminvorgaben der SchALVO (jedoch spätes-
tens bis zum 15. April) erfolgt. Für die Einarbeitung gelten 
die Regeln der SchALVO. Im Falle der gleichzeitigen Be-
antragung von weiteren Agrarzahlungen bleiben die inso-
weit zu beachtenden Regelungen (z.B. Cross Compliance, 
vgl. Kapitel XV dieser Erläuterungen) unberührt, sofern sie 
strengere Vorgaben enthalten. 

Die SchALVO-Förderung durch die Begrünungspauschale 
ist auch bei Brachebegrünung mit Blühmischungen (Nut-
zungscode 590) möglich, wenn für diese Flächen kein Aus-
gleich nach FAKT entsprechend der Maßnahmen E 2.1 
bzw. E 2.2 gezahlt wird bzw. für die Brachebegrünung 
nicht im Rahmen anderer Förderprogramme (z. B. kommu-
naler Blühstreifenprogramme) Zahlungen geleistet werden. 

Eine aktive Erstbegrünung ist auch für unbestockte Rebflä-
chen (NC 844), unbestockte Obstbauflächen (NC 049) und 
Hopfen, vorübergehend stillgelegt (NC 859) förderfähig. 

Für ein- und dieselbe Fläche kann im Bewilligungszeit-
raum jeweils nur eine antragstellende Person einen Aus-
gleich erhalten. 

Antragsberechtigt ist, wer am Tag der Antragstellung die 
Fläche bewirtschaftet.  

Der Antrag auf Pauschalausgleich in Problem- und Sanie-
rungsgebieten bzw. auf Pauschalausgleich für Flächen 
viehhaltender Betriebe in Zone II sowie auf zusätzlichen 
pauschalierten Sonderausgleich in Sanierungsgebieten 
stellt den Regelfall dar. 

Grundsätzlich kann, anstelle der verschiedenen Formen des 
Pauschalausgleichs, auch ein Einzelausgleich beantragt 
werden. Die Höhe des Einzelausgleichs ist abhängig von 
den tatsächlich nachgewiesenen wirtschaftlichen Nachtei-
len. Wird anstelle des Grundausgleichs im Problem- oder 
Sanierungsgebiet der Einzelausgleich beantragt, so sind der 
pauschalierte Grundausgleich und der pauschalierte Son-
derausgleich für sämtliche Flächen dieses Betriebes ausge-
schlossen. Der Ausgleich für Flächen viehhaltender Be-
triebe in der Zone II kann jedoch zusätzlich und unabhän-
gig davon als Pauschale gewährt werden. Umgekehrt kann 
für Flächen in Problem- und Sanierungsgebieten weiterhin 
pauschaler Grund- und Sonderausgleich gewährt werden, 
auch wenn der Ausgleich für viehhaltungsbedingte Nach-
teile in Zone II als Einzelausgleich beantragt wird.  

Für zusätzliche Einschränkungen in Nitrat-Sanierungs-
gebieten kann auch der flächenbezogene Sonderausgleich 
allein anstatt in pauschalierter Form als Einzelausgleich 
beantragt werden. Der pauschale Grundausgleich in Nitrat-
Problem- und Nitrat-Sanierungsgebieten sowie der 
Pauschalausgleich für viehhaltende Betriebe in der Zone II 
bleiben hiervon unberührt. Abweichende Regelungen 
gelten, wenn der Ausgleich im Zusammenhang mit 
Verstößen gegen die Schutzbestimmungen oder Über-
schreitung der Überwachungswerte beantragt wird. 

Der flächenbezogene Sonderausgleich für wirtschaftliche 
Nachteile, die durch das Anwendungsverbot für Pflanzen-
schutzmittel mit bestimmten Wirkstoffen in Pflan-
zenschutzmittel-Sanierungsgebieten entstehen, wird aus-
schließlich als Einzelausgleich geleistet. Er kann grund-
sätzlich unabhängig von den anderen Ausgleichsarten ge-
währt werden. 

Ein Antrag auf Einzelausgleich ist nur in Sonderfällen an-
gebracht und setzt den Nachweis von wirtschaftlichen 
Nachteilen durch Ertragseinbußen oder Mehraufwendun-
gen infolge Beschränkungen der ordnungsgemäßen land-
wirtschaftlichen Nutzung voraus. Der Einzelausgleich in 
Problem- und Sanierungsgebieten wird jedoch mindestens 
in Höhe des Pauschalausgleichs und ggf. zuzüglich des flä-
chenbezogenen Sonderausgleichs in pauschalierter Form 
geleistet – es sei denn, es wurden in erheblichem Umfang 
Befreiungen von den Schutzgebietsbestimmungen für das 
Wasserschutzgebiet erteilt, Schutzbestimmungen nicht ein-
gehalten, Überwachungswerte überschritten oder die wirt-
schaftlichen Nachteile liegen aus sonstigen Gründen erheb-
lich unter der Pauschale.  
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Ein Ausgleich für eine Zweitkultur ist nur über einen An-
trag auf Einzelausgleich möglich. 

Bei Einzelausgleich wird für alle Kulturen des Betriebs 
im Problem- und Sanierungsgebiet und für sonstige wirt-
schaftliche Nachteile die Ausgleichsleistung einzeln ge-
schätzt.  

Die für die Schätzung des Einzelausgleichs erforderlichen 
Angaben und Nachweise wird das Landratsamt gesondert 
bei Ihnen anfordern. Es kommen u.a. folgende Nachweise 
in Betracht: nach Kulturarten differenzierte Aufstellung der 
Anbaufläche, Schlagkartei, Ernteerträge, Verkaufsmengen, 
Erzeugerpreise, abgerechnete Qualität, Buchführungser-
gebnisse, Aufzeichnungen über die Wirtschaftsdüngeraus-
bringung, usw.. 

Für Bewirtschaftungseinheiten, für die eine erhebliche Be-
freiung von den Bewirtschaftungsauflagen nach §§ 4, 5 
SchALVO erteilt wurde oder deren wirtschaftliche Nach-
teile im Bewilligungszeitraum aus sonstigen Gründen er-
heblich unter dem Pauschalausgleich liegen, wird weder 
die Grundpauschale noch der pauschalierter Sonderaus- 

gleich gewährt. In diesen Fällen wird stattdessen der ein-
zelschlagbezogene Einzelausgleich festgesetzt, wobei die 
Minderung des wirtschaftlichen Nachteils berücksichtigt 
wird.  

Bei Befreiungen von Sanierungsgebietsauflagen entfällt 
der pauschalierte Sonderausgleich für die gesamte im Sa-
nierungsgebiet liegende Fläche. Entsprechendes gilt bei 
Verstößen. Es besteht kein Anspruch auf Ausgleichsleis-
tungen nach SchALVO, soweit Leistungen von Dritten 

(zum Beispiel Gemeinde oder Wasserversorgungsunter-
nehmen) gewährt werden. Diese Leistungen von Dritten 
sind dann bei den Ausgleichsleistungen nach SchALVO zu 
berücksichtigen, wenn diese mit den, in der SchALVO vor-
gesehenen Ausgleichsleistungen vergleichbar sind.  

2.  Hinweise zur Antragstellung 

Die Ausgleichsleistungen werden in FIONA im Navigati-
onsbaum unter Gemeinsamer Antrag > Maßnahmen > 
SchALVO in Kombination mit den Angaben im Feld 
SchALVO im FIONA Flurstücksverzeichnis beantragt. 
Beachten Sie hierzu auch die Erläuterungen zu SchALVO 
in Kapitel II.2 (Allgemeines Flurstücksverzeichnis). 

Als zusätzliche Information wird nach Abschluss des An-
trages in FIONA ein Auszug aus der SchALVO-Kulisse als 
tabellarische Übersicht bei allen SchALVO-antragstel-
lende Personen in der Dokumentenablage hinterlegt, deren 
landwirtschaftlich genutzte Flächen des Flurstücksver-
zeichnisses im Problemgebiet, Nitrat-Sanierungsgebiet, 
Pflanzenschutzmittel-Sanierungsgebiet oder der Wasser-
schutzgebietszone II liegen.  
Beim SchALVO-Kulissenauszug sowie bei der 
Darstellung der Wasserschutzgebiete im FIONA-GIS ist 
der Datenstand zu beachten. Die FIONA-Darstellung bietet 
lediglich eine Übersicht. Rechtsverbindlich ist allein die 
Kartendarstellung, die zur jeweiligen Rechtsverordnung 
des Wasserschutzgebietes gehört und beim Landratsamt 
vorliegt. Bitte klären Sie ggf. Abweichungen zwischen 
FIONA-GIS und der Rechtsverordnung eines Wasser-
schutzgebietes mit dem Landratsamt. 

 

XI. Förderprogramm für Dauergrünlandsteillagen ab 25 % Hangneigung 
- Steillagenförderung Dauergrünland (SLG)  Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  SLG 

 

 

Allgemeine Hinweise 

Seit dem Jahr 2015 wird in Baden-Württemberg die Förde-
rung der Bewirtschaftung von steilem Dauergrünland als 
Landesprogramm in Form einer De-minimis-Beihilfe nach 
der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 im Gemeinsamen An-
trag angeboten.  

Die Zuwendung erfolgt auf der Grundlage der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz für die Bewirtschaftung von steilem 
Dauergrünland (VwV Steillagenförderung Dauergrünland) 
vom 4. November 2015 in der jeweils geltenden Fassung 
(GABl. S. 853). Das Förderprogramm steht unter dem 
Vorbehalt der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Begünstigte  

Begünstigt sind Bewirtschaftende von landwirtschaftlich 
genutzten steilen Dauergrünlandflächen. Von der Förde-
rung ausgeschlossen sind Unternehmen mit einer Kapital-
beteiligung der öffentlichen Hand von 25% oder mehr. 

Wesentliche Zuwendungsvoraussetzungen 

Zuwendungsfähig sind landwirtschaftlich genutzte Dauer-
grünlandflächen mit einer Hangneigung von mindestens 25 

Prozent. Nach VwV Steillagenförderung werden bei der 
Erstellung der SLG-Förderkulisse nur Flächen mit einer 
zusammenhängenden Hangneigungsfläche von mindestens 
1000 m2 berücksichtigt. Die Flächen müssen zur Landes-
fläche Baden-Württembergs gehören und grafisch in 
FIONA GIS beantragt werden. Unter landwirtschaftlich 
genutzte Dauergrünlandflächen fallen: 

Wiesen (NC 451), Mähweiden (NC 452), Weiden (NC 
453), Hutungen (NC 454), Almen und Alpen (NC 455), 
Sommerschafweiden (NC 460), Koppelschafweiden (NC 
462) und Biotope mit landwirtschaftlicher Nutzung – Dau-
ergrünland (NC 925). Förderfähig sind auch die weniger 
als 5 Jahre zurückliegenden Grünlandneueinsaaten: Wiese 
(NC 441), Mähweide (NC 442) und Weide (NC 443). 

Nicht unter landwirtschaftlich genutzte Dauergrünlandflä-
chen fallen: 

Streuwiesen (NC 458), Dauergrünland aus der Erzeugung 
genommen (NC 592) und Stillgelegte Dauergrünlandflä-
chen nach LPR (NC 567). 

Der SLG-Mindestauszahlungsbetrag je Antrag beträgt 
100 Euro. 
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Förderhöchstbetrag 

Die maximale Zuwendung ist durch De-minimis Bestim-
mungen begrenzt (siehe hierzu die unten aufgeführten Er-
läuterungen zu De-minimis-Beihilfen). 

Die Einreichungsfrist für den Antrag 2020 bei Ihrem zu-
ständigen Landratsamt ist der 15. Mai 2020.  

Bei Einreichung des Antrags in der Zeit vom 16. Mai bis 
zum 9. Juni 2020 erfolgt eine Kürzung der Förderung. Bei 
Einreichung nach dem 9. Juni 2020 (ab dem 10. Juni 2020) 
wird der Antrag als verfristet abgelehnt.  

Die Vorgaben zu Kürzungen und Sanktionen ergeben sich 
aus Nummer 7 der VwV Steillagenförderung Dauergrün-
land. 

Voraussichtliche Förderbeträge  

Für zuwendungsfähige Flächen mit einer Hangneigung von  

mindestens 25 % u. weniger als 50 %: 120 Euro je ha und Jahr;  

mindestens 50 %: 170 Euro je ha und Jahr. 

Informationen über die Dauergrünlandsteillagen in 
FIONA 

Im FIONA-GIS sind beide Hangneigungsstufen grafisch 
hinterlegt. Hinweis: Ggf. ist hierfür noch im Reiter „Kar-
ten“ > Gebietskulissen > das Feld „Steillagenförderung 
Dauergrünland“ auszuwählen. 

Ferner sind in der „Flurstücksinfo“ die im Jahre 2019 an-
gegebenen Flurstücke gekennzeichnet, soweit Teilflächen 
eine entsprechende Hangneigung aufwiesen. Die „Flur-
stücksinfo“ finden Sie in FIONA unter „Dokumentenab-
lage“. In der Einzelbuchungsmaske (schlagbezogen) des 
FIONA-FSV finden Sie unter Flurstücksangaben durch je-
weiliges Klicken auf das blaue Info-Symbol die Flurstücks-
information mit Einstufungen zur Hangneigung. Nach An-
tragsabschluss in FIONA finden Sie unter Auswertungen 
das aktuelle Verschnittergebnis der in 2020 beantragten 
Schläge mit der entsprechenden Hangneigungsfläche. 

Beantragung 

Die Beantragung der Steillagenförderung Dauergrünland 
erfolgt für die von Ihnen in Ihrem FIONA-GIS einge-
zeichneten/digitalisierten Dauergrünlandflächen dadurch, 
dass Sie in FIONA  

- in Abschnitt SG1 Zeile 01 die Förderung ab 25 % 
Hangneigung ankreuzen. 

 

Die Antragsfläche für die Steillagenförderung Dauergrün-
land wird automatisch durch Verschnitt Ihres Dauergrün-
landschlages mit der Hangneigung ermittelt. Eine beson-
dere Kennzeichnung der Schläge ist nicht notwendig. 

Erklärung über weitere Beihilfen für die erschwerte 
Bewirtschaftung von steilem Dauergrünland 
(FIONA): 

Die Steillagenförderung Dauergrünland wird nicht für 
Flächen gewährt, für die im Rahmen anderer Maßnahmen 
oder Programme eine Förderung für den gleichen Förder-
tatbestand, die erschwerte Bewirtschaftung von steilem 
Dauergrünland, gewährt wird. Sollten Sie eine weitere 
Förderung für die erschwerte Bewirtschaftung von steilem 
Dauergrünland z.B. von Ihrer Gemeinde erhalten, haben 
Sie diese Ihrer unteren Landwirtschaftsbehörde mitzu-
teilen. 

Im Abschnitt SG3 in FIONA müssen Sie mit Ihrem Kreuz 
in Zeile 01 erklären, dass Ihnen Ihre Mitteilungspflicht 
über weitere Förderungen für die erschwerte Bewirtschaf-
tung von steilem Dauergrünland, bekannt ist. Ohne diese 
Erklärung können Sie Ihren Antrag nicht abschließen. 

Überprüfung der De-minimis-Bedingungen 

Um sicherzustellen, dass De-minimis-Beihilfen den maxi-
mal zulässigen Agrar-Subventionswert von 20.000 Euro 
in einem Zeitraum von 3 Jahren nicht überschreiten, sind 
bei der Antragstellung bereits erhaltene bzw. beantragte 
De-minimis-Beihilfen anzugeben. Hierfür erscheint nach 
Beantragung der Maßnahme SLG im Navigationspunkt 
ein separater Menüpunkt, die „De-minimis-Verwaltung“ 
(siehe Kapitel XII Allgemeines zur De-minimis-Verwal-
tung und den De-minimis-Beihilfen). 

Hintergrundinfo: Seit dem 14. März 2019 gilt die neue 
De-minimus-Obergrenze von 20.000 Euro. D.h. der Ge-
samtbetrag der einem Unternehmen gewährten De-mini-
mis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 
darf 20.000 Euro (statt bisher 15.000 Euro) nicht überstei-
gen.  

Die Erhöhung der Obergrenze erreichte am 14. März 2019 
Rechtskraft durch die Verordnung (EU) 2019/316 zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 über die An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 51 I vom 22.02.2019, S 
I). 

XII. Allgemeines zur De-minimis-Verwaltung und den De-minimis-Beihilfen 
 Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  De-minimis 
 

 

FIONA-Antragsabschnitt DE 

1.  Erklärung über beantragte und bewilligte De-mi-
nimis-Beihilfen (FIONA: Abschnitt DE1 Zeilen 01 
bis 03) 

Wenn Sie eine De-minimis-Beihilfe im Rahmen des GA 
(SLG oder SchALVO) beantragen, müssen Sie angeben, 
ob Sie oder ein mit Ihnen verbundenes Unternehmen im 

laufenden bzw. in den beiden vorangegangenen Kalender-
jahren bereits De-minimis-Beihilfen im Agrarbereich 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 oder nach einer 
anderen De-minimis-Verordnung beantragt oder bewil-
ligt bekommen haben, und wenn ja, wann und in welcher 
Höhe. De-minimis-Beihilfen werden von der Beihilfe ge-
währenden Stelle ausdrücklich als solche bezeichnet.  
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Falls Sie De-minimus-Beihilfen empfangen haben, hat 
Ihnen die Beihilfe gewährende Stelle eine De-minimis-
Bescheinigung ausgehändigt. 

Beim ersten Anmelden in FIONA 2020 werden die Anga-
ben zu De-minimis-Beihilfen des Bezugszeitraums einge-
spielt, soweit diese der Landwirtschaftsverwaltung vorlie-
gen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie die voreingespielten De-mi-
nimis-Beihilfen prüfen und ggf. ergänzen und korrigieren 
und deren Richtigkeit bestätigen müssen. In der Tabelle 
sind nicht die mit diesem Gemeinsamen Antrag 2020 be-
antragten SLG- und SchALVO-De-minimis-Beihilfen auf-
zuführen. 

Sollte bis Dezember 2020 eine zur Zeit als beantragt an-
gegebene De-minimis-Beihilfe bewilligt werden, informi-
eren Sie bitte die untere Landwirtschaftsbehörde, soweit 
die Höhe des tatsächlichen Bewilligungsbetrages von Ih-
ren Angaben abweicht. Bitte denken Sie daran, dass Sie 
dann ggf. auch Ihren in Abschnitt DE2 in Zeile 04 angeg-
ebenen Begrenzungsbetrag korrigieren. Bitte beachten 
Sie in FIONA-online die Hinweise zum Ausfüllen der De-
minimis-Verwaltung. 

Anhand der Angaben zu den bereits bewilligten und/oder 
zu den beantragten (für die bisher noch keine Bewilli-
gung erfolgt ist) De-minimis-Beihilfen wird geprüft, ob 
mit der neu beantragten De-minimis-Beihilfe der Höchst-
betrag von 20.000 Euro im laufenden Kalenderjahr und 
den zwei vorangegangenen Kalenderjahren sowie ggf. die 
Höchstbeträge nach den anderen De-minimis-Verordnun-
gen eingehalten werden. Wenn der Gesamtbetrag der De-
minimis-Beihilfen, die De-minimis-Höchstbeträge über-
steigt, kann die Förderung nicht gewährt werden. Bitte be-
achten Sie in diesem Fall die Ausführungen in Ziffer 2 zur 
Angabe eines Begrenzungsbetrages, um diesen Förder-
ausschluss zu vermeiden. 

2. Begrenzungsbetrag/Obergrenzen (FIONA: Ab-
schnitt DE2 Zeile 04) 

Bei der Berechnung der Beihilfe (SLG/SchALVO) wird 
geprüft, ob die Obergrenze mit der Bewilligung eingehal-
ten wird. Ist der Bewilligungsbetrag größer als das freie 
Restfördervolumen, wird die Beihilfe abgelehnt. Eine Be-
grenzung der Beihilfe von Amtswegen ist nicht zulässig. 
Um diesen Förderausschluss zu vermeiden, wird der von 
Ihnen gesetzte Begrenzungsbetrag aus Abschnitt DE ge-
nutzt. Dieser soll dem Zweck dienen, die Summe aller im 
Kalenderjahr 2020 zu bewilligenden Beihilfen aus SLG 
und/oder SchALVO zu kappen, so dass die Obergrenze 
insgesamt eingehalten wird. 

Zur Ermittlung des optimalen Begrenzungsbetrages wer-
den von der Obergrenze 20.000 Euro die Beträge (BSÄ) 
der beantragten oder bewilligten Agrar-De-minimis-Bei-
hilfen abgezogen. Das Ergebnis finden Sie in FIONA im 
Abschnitt DE2 in Zeile 03. 

Die in Abschnitt DE1 neben den Agrar-De-minimis-Bei- 

hilfen anzugebenden gewerblichen-, DAWI- und Fische-
rei-De-minimis-Beihilfen erlauben andere (wesentlich hö-
here) Höchstbeträge. Diese De-minimis-Beihilfen sind bei 
einer Kumulierung mit Agrar-De-minimis-Beihilfen zu 
berücksichtigen. Gegebenenfalls ist der im Rahmen der 
Steillagenförderung Dauergrünland maximal zulässige 
Höchstbetrag von 20.000 Euro auf die anderen Höchstbe-
träge anzurechnen.  

Sofern Sie in Abschnitt DE1 Zeile 03 andere als „Agrar-
De-minimis-Beihilfen“ angegeben haben, wenden Sie sich 
an Ihr zuständiges Landratsamt, das Ihnen weitere Aus-
künfte für einen sachgerechten Begrenzungsbetrag geben 
kann.  

Beispiel zur Einhaltung der Obergrenzen 
Ein Landwirt stellt einen Antrag auf die SLG-Förderung. 
Ihm wurden im laufenden und in den letzten zwei Jahren 
keine Agrar-De-minimis-Beihilfen bewilligt und er hat 
auch keine beantragt. Allerdings wurden ihm 190.000 
Euro Investitionsbeihilfe nach der Verordnung (EU) Nr. 
1407/2013 (De-minimis gewerblich) bewilligt. Wegen der 
Vorgabe zur Einhaltung der Obergrenzen kann ihm daher 
eine Agrar-De-minimis-Beihilfe von höchstens 10.000 
Euro gewährt werden, obwohl nach der Agrar-De-mini-
mis-Verordnung eine Förderung von bis zu 20.000 Euro 
zulässig wäre. 

Begründung: Höchstbetrag Gewerbe = 200.000 Euro 
(200.000-190.000 = 10.000 Euro freies Fördervolumen 
insgesamt). Der Begrenzungsbetrag wäre auf 10.000 Euro 
zu setzen. 

Grundsätzliches zu De-minimis-Beihilfen  

Als Beihilfen werden Zuwendungen bezeichnet, die für das 
empfangende Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil 
gegenüber einem Konkurrenzunternehmen bedeuten, wel-
ches eine solche Zuwendung nicht erhält. Beihilfen können 
unter anderem in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüs-
sen, Bürgschaften, Steuervergünstigungen oder zinsverbil-
ligten Darlehen gewährt werden. Da eine Beihilfe nur ei-
nem oder einigen Marktteilnehmenden zugutekommt, kann 
sie nach Auffassung der Europäischen Kommission den 
Wettbewerb verzerren. Solche wettbewerbsverzerrenden 
Beihilfen an Unternehmen oder Produktionszweige sind in 
der Europäischen Union verboten, wenn sie den Handel 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten beeinträchtigen (Art.107 
Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV). 

Manche Beihilfen (sog. De-minimis-Beihilfen) sind so ge-
ring, dass ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb nicht 
spürbar sind. Sie müssen daher nicht von der Europäi-
schen Kommission genehmigt werden, sondern können 
ohne deren Zustimmung von den Mitgliedstaaten direkt 
gewährt werden. Allerdings hat die Europäische Kommis-
sion das Recht, die Durchführung dieser Maßnahme zu 
kontrollieren. Ihre Gewährung ist daher an bestimmte Be-
dingungen geknüpft.  
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Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Gewährung von De-minimis-Bei-
hilfen im Agrarsektor (= landwirtschaftliche Primärerzeu-
gung) ist die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Europä-
ischen Kommission vom 18. Dezember 2013 über die An-
wendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-
Beihilfen im Agrarsektor, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union vom 24. Dezember 2013, Nr. L 352, 
S. 9, die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/316 der 
Europäischen Kommission (ABl. L 51 1 vom 22. Februar 
2019, S. 1) geändert worden ist. 

Wie erfährt das Unternehmen die Höhe einer De-mini-
mis-Beihilfe? 

In einer Anlage zum Förderbescheid für eine De-minimis-
Beihilfe (sog. De-minimis-Bescheinigung) wird unter an-
derem mitgeteilt, wie hoch der auf die Beihilfe entfallende 
Subventionswert (Bruttosubventionsäquivalent) ist. Die 
De-minimis-Bescheinigung muss mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt werden, damit sie bei einer Kontrollanfrage 
kurzfristig vorgelegt werden kann. 

Bruttosubventionsäquivalent 

Da es unterschiedliche Beihilfearten gibt, ist der finanzielle 
Vorteil so darzustellen, dass alle Beihilfearten miteinander 
verglichen werden können. Aus diesem Grund wird für 
jede De-minimis-Beihilfe berechnet, mit welchem Geldbe-
trag die durch sie gewährte Vergünstigung gleichgesetzt 
werden kann. Der Betrag dieser Vergünstigung wird als 
Subventionswert oder auch Bruttosubventionsäquivalent 
bezeichnet. 

De-minimis-Höchstbetrag 

Damit alle als De-minimis-Beihilfen in der Summe nicht 
doch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, gilt für Ag-
rar-De-minimis-Beihilfen ein Höchstbetrag von 20.000 
Euro innerhalb von drei Kalenderjahren. Bei jeder Neube-
willigung einer De-minimis-Beihilfe muss sichergestellt 
sein, dass dieser Schwellenwert nicht überschritten wird. 

Dabei ist nicht nur die direkte Zuwendung empfangenden 
Person, sondern ggf. auch, dass mit dieser Person „ver-
bundene“ Unternehmen zu berücksichtigen (sog. „einzi-
ges Unternehmen“). Mehrere miteinander verbundene 
Unternehmen sind als ein einziges Unternehmen anzuse-
hen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: 

- Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte 
der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen 
Unternehmens. 

- Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mit-
glieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-
gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen o-
der abzuberufen. 

 

 

 

 

- Ein Unternehmen ist gemäß eines mit einem anderen 
Unternehmen geschlossenen Vertrags oder aufgrund 
einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen be-
herrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszu-
üben. 

- Ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschaf-
ter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer 
mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern die-
ses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung 
die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimm-
rechte von dessen Anteilseignerinnen/Anteilseignern 
oder Gesellschafterinnen/Gesellschaftern aus. 

Auch Unternehmen, die über ein anderes Unternehmen o-
der mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der 
oben genannten Beziehungen stehen, werden als ein ein-
ziges Unternehmen betrachtet. Eine Verbindung zwischen 
Unternehmen über natürliche Personen findet bei den vor-
genannten Überlegungen keine Berücksichtigung. 

Im Falle von Unternehmensfusionen oder -übernahmen 
müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den jeweiligen Un-
ternehmen im laufenden und in den vorangegangenen 
zwei Jahren gewährt wurden, bei der Prüfung der Einhal-
tung der Obergrenze berücksichtigt werden. Die Rechtmä-
ßigkeit der zuvor gewährten De-minimis-Beihilfen wird 
dadurch aber nicht in Frage gestellt. 

Im Falle von Unternehmensaufspaltungen müssen die zu-
vor erhaltenen De-minimis-Beihilfen nach Möglichkeit 
den jeweiligen Betriebsteilen zugewiesen werden. Ist das 
nicht möglich, erfolgt eine Zuweisung auf der Grundlage 
des Buchwerts des Eigenkapitals der neuen Unternehmen. 

Kumulierung mit anderen De-minimis-Beihilfen 

Landwirtschaftliche Unternehmen können auch in anderen 
Bereichen tätig sein und dafür De-minimis-Beihilfen erhal-
ten, z.B. im Bereich der Fischerei und Aquakultur oder im 
Bereich der Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse oder auch in sonstigen Bereichen 
(= gewerblicher Bereich). Agrar-De-minimis-Beihilfen 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 dürfen nur bei 
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen mit De-minimis-
Beihilfen für andere Sektoren kumuliert werden: Zum ei-
nen müssen die Beihilfen eindeutig dem jeweiligen Sektor 
zugeordnet werden können, zum anderen dürfen die  

höheren individuellen Obergrenzen der anderen Bereiche 
(Fischerei und Aquakultur: 30.000 Euro in drei Jahren; ge-
werblicher Bereich 200.000 Euro in drei Jahren) nicht 

überschritten werden (vgl. auch die Erläuterungen oben). 
Gleiches gilt für De-minimis-Beihilfen für Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI, 
Obergrenze: 500.000 Euro in drei Jahren). 
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XIII. Ergänzende Hinweise zur Einkommensverlustprämie (EVP) 
 Gemeinsamer Antrag  Maßnahmen  EVP  

 

1.  Allgemeine Hinweise 

Die „Einkommensverlustprämie“ wird aufgrund der Richt-
linie des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum über die Gewährung einer Einkommensverlustprä-
mie (RL-EVP) vom 20. Januar 2008 (GABl. S. 97) für 
landwirtschaftlich genutzte Flächen gewährt, die zwischen 
dem 1. Juni 2006 und dem 31. Mai 2011 erstmals aufge-
forstet wurden. Für Erstaufforstungen bis 31. Mai 2006 gilt 
weiterhin die Richtlinie des Ministeriums für Ernährung 
und Ländlichen Raum über die Gewährung einer Erstauf-
forstungsprämie (RL-EAP 2002) vom 1. August 2002 
(GABl. S. 697). 

Seit dem Antragsjahr 2014 können keine Aufforstungen 
mehr bewilligt werden, die nicht in 2013 beantragt und be-
willigt wurden. Es kann somit nur noch für die Folgebean-
tragungen eine Prämie gewährt werden. Erstbeantragungen 
sind nicht mehr möglich.  

Aufforstungsflächen, für die Sie eine Förderung im Rah-
men der EVP beantragen, müssen seit 2016 grafisch bean-
tragt werden. 

2.  Folgebeantragungen EAP/EVP 

Folgebeantragungen von bestehenden Aufforstungen, wer-
den wie bisher durch Ankreuzen der Maßnahme EVP in 
FIONA (Abschnitte G1 und EV) beantragt.  

Die entsprechenden Flurstücke sind im Flurstücksverzeich-
nis bereits vorgegeben und mit entsprechendem Nutzungs-
code, Erstaufforstungsdatum und der Besitzart aufgeführt 
(vgl. Kapitel II.2). Möglicher Nutzungscode für Auffors-
tungen bis 31. Mai 2006 ist der NC 556 und für Auf- 

forstungen vom 1. Juni 2006 bis 31. Mai 2011 (Erstbean-
tragung ab 2007) der NC 956.  

Der Nutzungscode 564 ist abweichend davon zu verwen-
den, wenn mit der Aufforstungsfläche ein Zahlungsan-
spruch aktiviert werden soll (vgl. Kapitel III.1). 

Eine EAP/EVP-Prämie wird für diese Flächen nicht ge-
währt. 

3.  Umfang der landwirtschaftlichen Tätigkeit 

Bei Hofübergaben muss der Umfang der landwirtschaftli-
chen Tätigkeit angegeben bzw. nachgewiesen werden, da 
die/der Hofnachfolgerin/Hofnachfolger erstmals für die 
übernommenen Flächen eine Zahlung der Prämie bean-
tragt. Der Umfang der landwirtschaftlichen Tätigkeit wird 
anhand des letzten vorliegenden Einkommensteuerbe-
scheids geprüft und nachgewiesen. Hinweis: Gemäß der 
RL EVP können nur solche Aufforstungsflächen im Antrag 
der/des Hofnachfolgerin/Hofnachfolgers berücksichtigt 
werden, welche im Rahmen eines Erbgangs in das Eigen-
tum der antragstellenden Person übergegangen sind. 

4. Ergänzende Hinweise zu Pflegemängeln 

Ist die Aufforstung an sich oder auch nur im Mi-
schungsverhältnis gefährdet, entstehen Pflegemängel. 
Bei festgestellten Pflegemängeln wird im FIONA-FSV 
unter „Vorjahresinformationen“ → Pflegemängel VJ 
ein „J“ voreingestellt. Falls die entstandenen Pflege-
rückstände im Folgejahr der Feststellung nicht besei-
tigt sind, wird die Prämie für diese Fläche im Folgejahr 
nicht gewährt. Dies gilt für jedes weitere Jahr, sofern 
der Pflegemangel nicht behoben wird. 

XIV. Sanktionen  
XIV.1 Sanktionen bei den Direktzahlungen und flächen- und tierbezogenen  
 Maßnahmen des MEPL III 
 

 

1.  Rechtsgrundlage 

Die Direktzahlungen (Kapitel III) sowie Flächen- und tier-
bezogene Maßnahmen des MEPL III (Kapitel V) 
unterliegen der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, der Ver-
ordnung (EU) Nr. 640/2014 und der Verordnung (EU) Nr. 
809/2014 in der jeweils gültigen Fassung. 

Die genannten Verordnungen enthalten Vorgaben für ein 
Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS). 
Dieses hat die wirksame Durchführung der Maßnahmen 
und die Vermeidung von ungerechtfertigten Zahlungen 
zum Ziel. 

Die mit der Beantragung eingegangenen Verpflichtungen 
sind Gegenstand von Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrol-
len, die jederzeit vorgenommen werden können. Die Aus-
wahl der im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen zu prüfenden 
antragstellenden Personen erfolgt überwiegend aufgrund 
einer Risikoanalyse. Ein weiterer Teil der zu prüfenden an-
tragstellenden Personen wird nach einem Zufallsverfahren 

ausgewählt. Festgestellte Verstöße bzw. Versäumnisse sind 
gemäß den EU-Bestimmungen zu sanktionieren. Nachfol-
gend sind die Grundzüge der Sanktionsregeln aufge-
führt. Weitergehende Einzelregelungen können den oben 
genannten Verordnungen bzw. den Förderrichtlinien zu 
den jeweiligen Maßnahmen entnommen werden. 

 

2.  Allgemeine Bestimmungen 

Betriebsinhabende erhalten keine Zahlungen, wenn fest-
steht, dass die Voraussetzungen für den Erhalt solcher Zah-
lungen nicht vorliegen oder sie die Voraussetzungen für 
den Erhalt solcher Zahlungen künstlich geschaffen haben. 

Sofern nach der Antragstellung ein Insolvenzverfahren 
über das Vermögen der antragstellenden Person eröffnet   
oder vom Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen ange-
ordnet werden, hat die antragstellende Person dies der zu-
ständigen Unteren Landwirtschaftsbehörde unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.  
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Alle Anträge der im Gemeinsamen Antrag beantragten 
Maßnahmen werden abgelehnt, wenn die Betriebsleitung 
oder deren Vertretung die Durchführung einer Kontrolle 
verhindert oder unmöglich macht (Art. 59 Abs. 7 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1306/2013). 

3.  Verspätete Einreichung  

3.1  Verspätete Einreichung des Gemeinsamen An-
trags 

Der Gemeinsame Antrag muss vollständig mit allen an-
tragsbegründenden Anlagen bis spätestens 15. Mai 
2020 (Einreichungsfrist) beim zuständigen Landratsamt 
eingehen.  

Geht der Gemeinsame Antrag in der Zeit vom 16. Mai 2020 
bis zum 9. Juni 2020 beim zuständigen Landratsamt ein, 
werden die Zahlungen - außer im Fall höherer Gewalt und 
bestimmten außergewöhnlichen Umständen - für jeden ent-
haltenen Antrag je Arbeitstag Verspätung um je 1 % ge-
kürzt. Entsprechendes gilt für jeden einzelnen Antrag, den 
Sie nach Einreichung des Gemeinsamen Antrags, nach dem 
15. Mai nachmelden. Anträge, die bis zum 09. Juni 2020 
nicht vollständig mit allen antragsbegründenden Unterla-
gen eingehen, werden als verfristet vollständig abgelehnt.  

Abweichend von der oben genannten Kürzungsregel gilt 
für den Antrag auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen 
(ZA), dass die mit den betroffenen ZA einhergehende Ba-
sisprämie je Arbeitstag Verspätung um 3 % gekürzt wird.  

Beachten Sie bitte bei den Maßnahmen Umstrukturierung 
und Umstellung von Rebflächen und Pheromonförderung 
im Weinbau, dass die Einreichungsfrist 15. Mai 2020 eine 
Ausschlussfrist darstellt, und ein verspätet nach diesem 
Termin eingereichter vollständiger Antrag abgelehnt wird. 

Keine fristgerechte Antragstellung zum 15. Mai 2020 aus 
Gründen höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Um-
stände: Die Fälle von höherer Gewalt und außergewöhnli-
cher Umstände sind eng begrenzt. Maßstab ist dabei nicht 
das eigene Empfinden einer „Härte“, sondern dass der Um-
stand außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegt.  

D. h. trotz aller aufgewendeten Sorgfalt muss es für die be-
troffene Person unmöglich gewesen sein, eine fristgerechte 
Antragstellung sicher zu stellen oder dies wäre nur durch 
unverhältnismäßige Maßnahmen möglich gewesen. Sobald 
nach Wegfall der höheren Gewalt oder des außergewöhnli-
chen Umstands die betroffene Person wieder in der Lage 
ist, den Gemeinsamen Antrag zu stellen, muss sie die An-
tragstellung innerhalb von fünfzehn Arbeitstagen schrift-
lich bei der zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde 
nachholen, ansonsten ist der Antrag endgültig verfristet. 
Dem Antrag ist ein geeigneter Nachweis (zum Beispiel ein 
ärztliches Attest) beizufügen, mit dem der Fall höherer Ge-
walt oder die außergewöhnlichen Umstände zweifelsfrei 
belegt werden können. 

3.2  Änderung eines eingereichten Gemeinsamen An-
trags 

Bis spätestens 9. Juni ist eine Änderung bzw. Ergänzung 
eines eingereichten Gemeinsamen Antrags bzw. einzelner 

Anträge innerhalb des Gemeinsamen Antrags möglich. Die 
Mitteilung der Änderung/Ergänzung hat über die erneute 
Einreichung eines „Komprimierten Gemeinsamen Antra-
ges“ bei der zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde 
zu erfolgen. 

Folgende Änderungen sind ohne Kürzungen der Beihilfen 
oder Stützungen bis einschließlich 2. Juni 2020 möglich: 

- Nachmeldung oder Anpassung einzelner landwirt-
schaftlich genutzter Schläge oder ZA. 

- Nachmeldung bzw. Änderung von nicht antragsbegrün-
denden Unterlagen, Verträgen oder Erklärungen. 

Bei Änderungsmitteilungen, die nach dem 02. Juni 2020 
und bis einschließlich 9. Juni 2020 eingehen, wird die Zah-
lung für den gesamten betroffenen Schlag, zu dem bisher 
nicht beantragte (Teilschlag-) Flächen nachgemeldet wer-
den, um 1 % je Arbeitstag Verspätung gekürzt. Bei Eingang 
einer Änderungsmitteilung nach dem 09. Juni 2020 erfolgt 
für die verfristet gemeldete (Teilschlag-) Fläche des be-
troffenen Schlags keine Zahlung. Für die Schlagfläche im 
Übrigen erfolgt die Zahlung ungekürzt bzw. allenfalls ge-
kürzt aufgrund des ggf. verspäteten (bis einschließlich 09. 
Juni) Eingangs. 

Soweit im Rahmen der Vorabprüfungen – Auflösung von 
Überlappungen (GIS-1), Bruttoflächenüberschreitungen 
(GIS-2) und FAKT-Höchstflächenüberschreitungen (GIS-
10 bis GIS-15) – in den genannten Zeiträumen neue 
Schläge hinzukommen oder aber zu fristgerecht beantrag-
ten Schlägen neue Flächen hinzukommen, unterliegen auch 
diese Schläge bzw. Flächen den oben genannten Kürzun-
gen und Ausschlüssen. 

Die Rücknahme von Beihilfeanträgen (einschl. Rücknahme 
einzelner Schläge oder Teilflächen) ist jederzeit sanktions-
frei möglich, es sei denn, das zuständige Landratsamt hat 
bereits auf einen Verstoß im Gemeinsamen Antrag 
hingewiesen oder eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt 
bzw. durchgeführt. Die vom Verstoß betroffenen Teile des 
Antrags können dann nicht zurückgenommen werden. An-
tragsteile, die von Verstößen betroffen sind, die im Rahmen 
der Vorabprüfungen festgestellt wurden (GIS-1, GIS-2 und 
GIS-10 bis GIS-15-Fehler), können jedoch bis zum 19. Juni 
sanktionsfrei zurückgenommen werden. Der zugehörige 
„Komprimierte Gemeinsame Antrag“ muss spätestens am 
19. Juni bei der ULB eingegangen sein. 

4.  Flächenangaben und -sanktionen 

- Es müssen alle landwirtschaftlichen Flächen ihres 
Unternehmens im „Flurstücksverzeichnis“ aufge-
führt sein. Diese Vorgabe ist unabhängig davon, ob für 
die jeweilige Fläche eine Förderung beantragt wird. 
Dies gilt auch, wenn Sie lediglich einen Antrag im Rah-
men des FAKT-Förderprogramms stellen. Halten Sie 
diese Verpflichtung im jeweiligen Jahr nicht ein, erfol-
gen je nach Schwere des Verstoßes Kürzungen der EU-
Direktzahlungen und sonstigen Fördermaßnahmen mit 
finanzieller Beteiligung der EU des jeweiligen Jahres. 
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Daneben sollten alle forstwirtschaftlichen Flächen an-
gegeben werden. Außerdem wird die Forstfläche für die 
Agrarstatistik genutzt. Mit der Angabe ersparen Sie sich 
Rückfragen und zusätzliche Erhebungen durch das Sta-
tistische Landesamt Baden-Württemberg. 

- Untererklärungen (weniger Fläche beantragt als fest-
gestellt): 

Wird bei einer Kontrolle festgestellt, dass in einer Kul-
turgruppe bzw. einem Nutzungs- oder Maßnahmen-
block (dies sind z.B. Flächen für Zwecke der Basisprä-
mie oder Brachebegrünungsflächen FAKT) die bean-
tragte Fläche kleiner als die tatsächlich ermittelte Flä-
che ist, so wird bei der Beihilfeberechnung nur die be-
antragte Fläche berücksichtigt. 

- Übererklärungen (mehr Fläche beantragt als festge-
stellt): 

Wird bei einer Kontrolle festgestellt, dass in einer Kul-
turgruppe bzw. einem Nutzungs- oder Maßnahmen-
block die beantragte Fläche größer als die tatsächlich 
ermittelte Fläche ist, so wird bei der Beihilfeberech-
nung nur die bei der Kontrolle tatsächlich ermittelte Flä-
che zugrunde gelegt. Beträgt die Abweichung zwischen 
der beantragten und der tatsächlich ermittelten Gesamt-
fläche aller überbeantragten Kulturgruppen einer Maß-
nahme jedoch 0,1 ha oder weniger und nicht mehr als 
20 % der Gesamtfläche aller überbeantragten Kultur-
gruppen einer Maßnahme, so wird dennoch die bean-
tragte Fläche bei der Beihilfeberechnung berücksich-
tigt.  

Ferner sind folgende Sanktionen in Form einer Flächenkür-
zung vorgesehen: 

Für Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirt-
prämie, Ausgleichszulage Landwirtschaft und Umwelt-
zulage Wald: 

Beträgt die Differenz zwischen beantragter und ermittelter 
Fläche 

- bis zu 3 % der ermittelten Fläche und max. 2 ha: keine 
Kürzung der ermittelten Fläche; 

- über 3 % der ermittelten Fläche oder über 2 ha: Kürzung 
der ermittelten Fläche in Höhe des 1,5-fachen der fest-
gestellten Differenz in der Kulturgruppe (ggf. führt das 
zu weiteren Beihilfeausschlüssen bei Folgezahlungen). 

Wurde gegen die begünstigte Person noch keine Verwal-
tungssanktion wegen der genannten Übererklärung von 
Flächen verhängt und beträgt die Differenz zwischen bean-
tragter und ermittelter Fläche nicht mehr als 10 %, wird der 
Abzug vom 1,5-fachen auf das 0,75-fache reduziert. Im 
Folgejahr ist ggf. eine erneute Vor-Ort-Kontrolle erforder-
lich. Wird jedoch im folgenden Jahr wieder eine Übererklä-
rung von mehr als 3 % oder 2 ha festgestellt, wird der 
dadurch ersparte Betrag vom Bewilligungsbetrag des 
Folgejahres abgezogen. 

 

Für alle anderen Maßnahmen: 
Beträgt die Differenz zwischen beantragter und ermittelter 
Fläche 

- bis zu 3 % der ermittelten Fläche und max. 2 ha: keine 
Kürzung der ermittelten Fläche; 

- über 3 % oder über 2 ha und bis 20 % der ermittelten 
Fläche: Kürzung der ermittelten Fläche um das Dop-
pelte der festgestellten Differenz in der Kulturgruppe; 

- über 20 % der ermittelten Fläche: keine Beihilfegewäh-
rung in der betreffenden Kulturgruppe; 

- über 50 % der ermittelten Fläche: keine Beihilfegewäh-
rung in der betreffende Kulturgruppe und weitere Bei-
hilfeausschlüsse bei Folgezahlungen. 

Soweit die Abweichung bereits in vergangenen Förderjah-
ren vorgelegen hat, erfolgt rückwirkend - auch für voran-
gegangene Jahre - eine entsprechende Sanktion.  

Bei Anträgen auf Basisprämie, bei denen die angemeldeten 
ZA von der beantragten Fläche abweichen, wird für die Be-
rechnung der Zahlung und ggf. von Kürzungen die niedri-
gere der beiden Größen zugrunde gelegt.  

Verstöße gegen Greeningauflagen 

Bei Nichteinhaltung von Greeningauflagen wird die Gree-
ningprämie je nach Umfang der Nichterfüllung gekürzt. 
Seit dem Antragsjahr 2017 kommen neben den Kürzungen 
zusätzlich folgende Sanktionen zur Anwendung. Bei einer 
nicht oder nicht vollständig erfüllten Greeninganforderung 
wird eine „Abzugsfläche“ ermittelt. Beträgt die Differenz 
zwischen beantragter Fläche und ermittelter „Abzugsflä-
che“ 

- über 3 % oder 2 Hektar, aber nicht über 20 %, so erfolgt 
eine Flächenkürzung um das Doppelte der Differenz; 

- liegt die Differenz über 20 %, aber nicht über 50 %, so 
wird keine Greening-Prämie gewährt; 

- liegt die Differenz über 50 %, so wird keine Greening-
Prämie gewährt und zusätzlich eine Sanktion in Höhe 
des Beihilfebetrages, der der Differenz zwischen der 
festgelegten Fläche und der ermittelten Fläche ent-
spricht, in Abzug gebracht. 

Die ermittelte Fläche wird um weitere 10 % verringert, falls 
im Antrag  

o nicht alle als Ackerland genutzten Flächen angege-
ben werden und dies dazu führen würde, dass die 
antragstellende Person von den Greening-Anforde-
rungen befreit wäre (zum Beispiel durch Unter-
schreitung der Schwelle von 15,00 Hektar) oder 

o nicht alle Flächen angegeben werden, die als um-
weltsensibles Dauergrünland eingestuft sind und 

o die nicht angemeldete Fläche mehr als 0,1 Hektar 
beträgt. 

Im Antragsjahr 2020 wird die so errechnete Sanktion durch 
4 geteilt und auf 25 % der Greening-Prämie begrenzt. 

Eine detaillierte Darstellung der Kürzungsregelungen fin-
den Sie im Kapitel 5.2 der BMEL-Broschüre Umsetzung 
der EU-Agrarreform in Deutschland 2015. 
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5.  Tierangaben und -sanktionen 

- Untererklärungen (weniger Tiere beantragt als festge-
stellt): 
Wird bei einer Kontrolle festgestellt, dass in einer Tier-
gruppe die beantragte Tierzahl kleiner als die tatsächli-
che festgestellte Tierzahl ist, so wird bei der Beihilfebe-
rechnung nur die beantragte Tierzahl berücksichtigt. 

- Übererklärungen (mehr Tiere beantragt als festge-
stellt): 
Ergibt die Kontrolle bei der Tiergruppe eine geringere 
Tierzahl als beantragt, so wird die tatsächlich festge-
stellte Tierzahl der Beihilfeberechnung zugrunde ge-
legt.  

- Ferner sind bei Übererklärungen weitere Sanktionen in 
Form von Kürzungen vorgesehen. 
Die Sanktionen werden nach folgendem Schema herge-
leitet:  
Beträgt die Differenz zwischen beantragter und festge-
stellter Tierzahl 

 bis zu 3 Tiere oder über 3 Tiere aber weniger als 
10 % der festgestellten Tierzahl, dann erfolgt eine 
Kürzung in Höhe des Quotienten aus festgestellter 
Differenz sowie ermittelter Tierzahl. 

 über 3 Tiere sowie zwischen 10 % und 20 % der 
festgestellten Tierzahl so greift eine Kürzung um 
das Doppelte des Quotienten aus festgestellter Dif-
ferenz sowie ermittelter Tierzahl. 

 über 3 Tiere und über 20 % der festgestellten Tier-
zahl: keine Beihilfegewährung in der betreffenden 
Tiergruppe. 

 über 50 % der festgestellten Tierzahl: keine Beihil-
fegewährung in der betreffenden Tiergruppe und 
weitere Beihilfeausschlüsse bei Folgezahlungen. 

Soweit die Abweichung bereits in vergangenen Förder-
jahren vorgelegen hat, erfolgt rückwirkend – auch für 
vorangegangene Jahre – eine entsprechende Sanktion. 

6.  Kürzungen bei Nichterfüllung oder teilweiser Erfül-
lung von Verpflichtungen sowie bei Verstößen gegen 
Grundanforderungen bei flächen- und tierbezoge-
nen Maßnahmen des MEPL III nach Art. 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 640/2014  

Werden mit der Beihilfegewährung verbundene Ver- 

pflichtungen, ausgenommen Verpflichtungen im Zusam-
menhang mit der angegebenen Fläche bzw. der ange-
gebenen Zahl von Tieren, nicht erfüllt oder wird gegen 
Grundanforderungen, die für die jeweiligen Maßnahmen 
einschlägig sind, verstoßen, so wird die beantragte Beihilfe 
auf der Grundlage von Schwere, Ausmaß, Dauer und Häu-
figkeit des festgestellten Verstoßes gekürzt oder ver-
weigert. Beispielsweise führt ein Verstoß gegen das 
Beseitigungsverbot von Terrassen zu einer Kürzung in der 
FAKT-Maßnahme C2 Erhaltung Weinbausteillagen. 

Bei mehrjährigen Verpflichtungen werden die Kürzungen 
ggf. auch auf bereits in den Vorjahren ausbezahlte Beihil-
fezahlungen ausgeweitet. 
Werden mit der Beihilfegewährung verbundene Fördervo-
raussetzungen nicht erfüllt, so wird die beantragte Beihilfe 
verweigert. 

7.  Nichteinhaltung des Verpflichtungsumfangs 

Eine Kündigung oder sonstige Nichteinhaltung eines 
Verpflichtungsumfangs im Verpflichtungszeitraum bei 
Maßnahmen des FAKT, der LPR und bei Waldum-
weltmaßnahmen kann zu Kürzungen und/oder Rückforde-
rungen der für die betroffenen Flächen, Tiere oder Bäume 
bereits gewährten Zuwendung - vorbehaltlich des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit (evtl. Ausnahmerege-
lungen, höhere Gewalt und außergewöhnliche Umstände, 
Betriebsaufgaben u.ä.) - führen. Dies gilt auch, wenn 
innerhalb des Verpflichtungszeitraumes für die be-
treffende Maßnahme kein Antrag gestellt wird. 

8. Sanktionen bei Verstößen gegen die Verpflich-
tungen bei Cross Compliance 

Das Sanktionssystem für Cross Compliance ist in Kapitel 
XV und ausführlich in der „Informationsbroschüre über die 
einzuhaltenden Verpflichtungen bei Cross Compliance 
2020“ dargestellt. 

9.  Absehen von Sanktionen 

Von Sanktionen kann abgesehen werden, wenn die antrag-
stellende Person das Landratsamt schriftlich darüber 
informiert hat, dass der Antrag fehlerhaft ist oder seit 
Einreichung fehlerhaft geworden ist. Dies findet jedoch 
keine Anwendung, wenn die antragstellende Person von 
einer anstehenden Vor-Ort-Kontrolle Kenntnis erlangt hat 
oder bereits über Unregelmäßigkeiten im Antrag 
unterrichtet war. 

XIV.2  Sanktionen bei der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen   
 

Die Gewährung von Zahlungen für die Umstrukturierung 
und Umstellung von Rebflächen ist an die Einhaltung von 
Vorschriften der anderweitigen Verpflichtungen in den 
Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futtermittelsicher-
heit sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross 
Compliance) geknüpft. Alle durch die Förderung Begün-
stigten müssen die Cross Compliance-Regelungen in den 
drei auf die Auszahlung der Förderung der Umstruk-
turierung folgenden Kalenderjahren – ab dem 1. Januar – 
einhalten. Um die Überprüfung der anderweitigen Ver-

pflichtungen durchführen zu können, sind Sie verpflichtet, 
innerhalb dieses o.g. Zeitraums den Gemeinsamen Antrag 
mit allen Angaben zu Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb 
jährlich zu stellen. 

1.  Flächenangaben und -sanktionen  

Es sind alle landwirtschaftlichen Flächen im Flurstücksver-
zeichnis (FIONA-FSV) anzugeben, unabhängig davon, ob 
für die jeweilige Fläche Beihilfen beantragt wurde. Wird 
diese Verpflichtung nicht eingehalten, erfolgen je nach 
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Schwere des Verstoßes Kürzungen der EU-Direkt-
zahlungen und sonstigen Fördermaßnahmen.  

2.  Sanktionen bei Nichterfüllung oder teilweiser Erfül-
lung von Auflagen 

Werden mit der Beihilfegewährung verbundene Ver-
pflichtungen nicht erfüllt, so wird die beantragte Beihilfe 
auf Grundlage von Schwere, Ausmaß und Dauer des 
festgestellten Verstoßes sanktioniert oder verweigert. Von 
Sanktionen kann abgesehen werden, wenn Sie die untere 
Landwirtschaftsbehörde schriftlich darüber informiert  

haben, dass der Antrag fehlerhaft ist oder seit Einreichung 
fehlerhaft geworden ist. Dies findet jedoch keine 
Anwendung, wenn Sie von einer anstehenden Vor-Ort-
Kontrolle Kenntnis erlangt haben oder bereits über 
Unregelmäßigkeiten im Antrag unterrichtet waren. 

Weitergehende Informationen zu den einzuhaltenden 
Verpflichtungen sowie Sanktionen haben die betroffenen 
Personen bereits im Rahmen des Vorverfahrens für die 
Maßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung von 
Rebflächen erhalten. 

 

XV. Cross Compliance (Direktzahlungen und flächen- und tierbezogene Maßnahmen des 
MEPL III sowie des Weinbaus)  

Gemäß der Verordnung (EU) Nr.1306/2013 ist die Gewäh-
rung der Direktzahlungen (siehe Kapitel III) und von Aus-
gleichsleistungen im Rahmen der AZL, des FAKT der LPR 
und der UZW sowie der Zahlungen für die Maßnahme des 
Weinbaus „Umstrukturierung und Umstellung von Rebflä-
chen“ an die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen 
Umweltschutz, Klimawandel und guter landwirtschaftli-
cher Zustand der Flächen, Futtermittel- und Lebensmittel-
sicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross 
Compliance) geknüpft. Verstöße gegen diese Vorschriften 
führen zu einer Kürzung der Ausgleichszahlungen. Die 
Cross Compliance-Sanktionen gelten nicht für antragstel-
lende Personen, die im Rahmen der Direktzahlungen an der 
Kleinerzeugerregelung teilnehmen. 

Die Cross-Compliance-Regelungen umfassen: 

- sieben Standards zur Erhaltung landwirtschaftlicher 
Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand (GLÖZ), 

- 13 Regelungen zu den Grundanforderungen an die Be-
triebsführung (GAB); diese Fachrechts-Regelungen be-
stehen auch unabhängig von Cross Compliance. 

Die Grundanforderungen an die Betriebsführung umfassen 
die Bereiche Umweltschutz, Klimawandel und guter land-
wirtschaftlicher Zustand der Flächen (Nitrat, Fauna-Flora-
Habitat und Vogelschutz sowie die GLÖZ-Standards), Ge-
sundheit von Mensch, Tier und Pflanze (Tierkennzeich-
nung, Pflanzenschutz- sowie Lebensmittel- und Futtermit-
telsicherheit) und Tierschutz (Schutz von Kälbern, Schutz 
von Schweinen und Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden die Verpflichtungen nach Cross Compliance nicht 
eingehalten, sind die in den Verordnungen (EU) Nr. 
640/2014 und (EU) Nr. 809/2014 genannten Sanktionen 
anzuwenden. 

Bei einem oder mehreren fahrlässigen Verstößen gegen die 
anderweitigen Verpflichtungen werden die Direktzahlun-
gen sowie die Zahlungen im Rahmen von flächenbezoge-
nen Fördermaßnahmen des ländlichen Raums bzw. der 
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen um bis 
zu 5 % und im Falle der Wiederholung um bis zu 15 % 
gekürzt. Wird der maximale Prozentsatz von 15 % erreicht, 
wird ein erneuter Verstoß gegen die gleiche relevante Ver-
pflichtung als Vorsatz gewertet. 

Bei Vorsatz kann die Kürzung bis zu 100 % betragen. Bei 
vorsätzlichen Verstößen von erheblichem Ausmaß bzw. er-
heblicher Schwere oder Dauer erfolgt der Ausschluss von 
allen Zahlungen auch für das Folgejahr. 

Alle Cross Compliance relevanten Anträge des Gemeinsa-
men Antrags werden abgelehnt, wenn die Betriebsleitung 
oder deren Vertretung die Durchführung einer Kontrolle 
verhindert oder unmöglich macht (Art. 59 Abs. 7 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1306/2013). 

Die ausführliche Darstellung des Sanktionssystems für 
Cross Compliance sowie die im Rahmen von Cross Com-
pliance im Einzelnen einzuhaltenden Verpflichtungen ent-
nehmen Sie bitte der „Informationsbroschüre über die ein-
zuhaltenden Verpflichtungen bei Cross Compliance 2020“.
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